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OungdeßBrau- Rechts .
^ Er von emer Sache etwas redeNDder schreiben will ,

muß vor allen Dingen darauf sehen , woher dersel -
bm Nahme oder Benennung komme , L.

^ auch in acht nehmen ,
,

—
<

was dasjenige sey, wovon er reden oder schreiben
Mzl » L. /F . §. v- /i ^ das ist, er soll so wohl dieBe . '
schrerbung deß Nahmens , als der Sache selbst , zum voraus
sttzm . Denn die Benennungen derer Sachen pflegen bey dem
Anfing emer jeden ^verrichtung in Betrachtung gezogen zu
werden , damit man desto besser und leichter zu der Sache selbst
gelangen könne Die Benennungen find gleichsam die Ab¬
bildungen und Bedeutungen derer Sachen selbst. KeinkiA.

^ bkr
ohnê allen Zweiffelbas Wott ^ x ^ s ein alM

landlsches , und bey denen lateinischen Lcribenren ungewohnt
« mes , auch rn denen allgemeinen Römischen Rechten unbe -



x Deß Ersten Theils Erstes Capitel .
» »»«—" - — — ,

kanntes Wort . Cstr . ? ellor . « c ^ °

A/ « S. ^ ö/ . ,
Hierbey nun muß man bemercken , daß die surillen fast

täglich neue Wörter erfinden , wormit sie diese oder jene Dra¬
che exxrlmiren , derer , wann wir den Vorwurff nicht haben

wollen , ob suchten wir in diesem Stück etwas besonderes , nur

uns auch bedienen müssen. ^ ^ -
Wer hat vor diesem etwas vom ( das ist deriem -

MN Verpflichtung gehöret , wennrin Schuldner auf die bestimm¬
te Zeit nicht bezahlet , daß der Schuldner selbst,oder sein Bürge,an

einen gewissen Orte , msGefängnüß oderWirths - Hauß,mit einem

Reuter und etlichen Pferden sich begeben , daselbst ordentliche

Mahlzeit halten , und davon vor Bezahlung der Schuld nicht

abweicken wolle ) gehört ; welches aber nicht nur in den gantzen

Römischen Reich , sondern mich absonderlich in denen Sächsi¬
schen Rechten , schon langst verholten ist. ConM . LIeÄ .

L. §. Wir wollen auch / und CarpWv . ^ 10 .
^

Und wer hat zu lustmiLm Zeiten -ie 5sM -

( das ist von derjenigen Vergünstigung , wodmch daS

Verboth aufschöben wird , vermöge dessen der Geistlichkeit ,
denen Kirchen , Capiteln , Conventen , Clöstern und ^ caäe -

wien , als wckche nicht absterben , verbotten ist , unbeweglich «
Güte * ' M besitzen ) ja wer hat endlich oder

dem Begmdigungs - Recht , und dergleichen mehr , gehöret ?

mit welchen terrrüms doch heut zu tage gantze suMrsche Bu -

Llleft/nmwird denen Herren suMett auch niemand übe ;

deuten , sintemah ! die Herren IKeoloZ ; und Mäici gleichfalls
ihre absonderliche rerminos und Nahmen haben , mit welchen

sie eines und das andere exprimiren ; ja auch selbsten Künstler
und Handwercks- Leute , pstegen sich anderer terminorum , als

wir insgemein haben , zu bedienen , welche man von denensel-
Leu lernen muß ; warum Me dann solches denen Herren su -
miten nicht erlaubet seyn ? Es



Beschreibung SeL Leckt - Recht « x

Es ist zwar nicht zu kmgnm daß man statt deß Wörter
mit leichter Mühe welches eben so viel

als Bier brauen bedeutet , setzen könte ; allein weil es dennoch irr
kraxl einmahl recixirtt , und die /uMen solches gemeiniglich
gebrauchen , wollm wir auch davon nicht abweichen . Ireuc -
ler . cs ^/7 ». Larxrov . L. c-o^?.

W giebt einige , welche das Wort herleiten woL
len , von den ausländischen Wort oder i5EMs - Wels
ches so viel als Msltz bedeutet . K/lekbom .

^ ^ Andere führen es her von den Frantzvischerr
Wort welches brauen und sieden bedeutet , labor .
- «

§. Dessen gleichgültige Wöm
ter sind «L- Ak/' e, und wHNe- v . t ^eibOM. si. / «
was aber gebrauet wird , wird gemeiniglich Bier genennet .

Wo nun das lateinische Wort herkomme , wird «
grösser Mühe , nicht gründlich gnug untersuchet

Werden können , wie d/lLibom . sü sshrei ^
Dmnrtliche wollen es . ? c - e ^s es/s ^e , oder von der gelben

Hzaroe , herleiten » /unlus . // . e- rs . /andere ^
das ist vom Gehirn , weil dasselbe , wenn man zuviel

davon trmcket , m das Gehirn steiget , wovon /am Ouloo OL ^
üickon zu lesen ;

tzttg - rlrsr uncke tu um äucat Lärcvista
rromen ?

tzuoä D- sa < er - brg , Z- tkell - . cuum .

Welches in das Teutsche also übersetzet Wochen :

Ri ' ofst ins Gehirn gekommen ,
So hak man auch davon den Namen

hergenommen .
Ar Oder
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Oder weil das Bier das Gehirn gleichsam theilet , und

mit Dünsten und Feuchtigkeiten anfüllet , wovon die Verse des

sam kotteric . zu lesen

OuLredam riuvcr » ^ Lrev ' lÜÄ äuceret

unäe

nomen , Lc invenr xokmoäo wlT

er ^ mON .

Llc ^uo i' i pluris biditur , cere - üiviäi -

tur - ,
eerebri üttMKÄuo ^ ^uic -

<^uiä liLveL

Oder ins Teutsche übersetzet r

Cs scheinet OereviüL sey wohl daher ge -

Weil e§E n Sanffer öffters hatVkrsmnd
und Wiz benommen .

Noch andere « MuesLerMWtzDM ^
hetz vermeyntm Dydnischen Gomn̂ veß Gerreydes,_.dlett̂ au!:
wenn sie sagen wollten , die Krasst Oereris rm Wasser .

icherr. m
2. 4 . F/s . medep

andere nennen es den Wein Oereris . Speiöel . 0 ^ - ^
voce Bier / oder gleichsam well dre ( . §-

res ' das ist . die Frucht , oder der Getranck so aus der Frucht

gemacht worden , getmncken wird . Dahero sie auch statt dch

- Worts indem sie em e. uarzw ^chen einfli¬

cken , setzen, Leiche letztere verivaüon OuEms ^ 0 «

lachen , und sagst ILaae UoManus . daß - er Nahme uer Le . e -

W denen bälbarrschen GüstktM Nicht smnmhl m» ^ ratkm yat .



BeschreLimg öeß Brau - Rechts . ' x

te einfallen können , weßwegen auch ^ kerbom . ,/ . / . « . diese Oe -
rivatMn ars etwas ungeschicktes und ungereimtes,bewundert , und

^ Dch, von der deck Nahmmbekvmmn . ^' bom. L « L Denn gleichsie es abge

, ^ ^ rWei,eolei/erivanonvon czner biMm kliew -
° " hergenommen wäre : Die OrammmW aber nehmen dieDs -

deuwnqÄ^ ^ orte aus derselben eigentlichen Krafft und Be ,

welches rss nün aVee allyier selbige ? LaM . Ä

Lir ^ Sache selbst,so wohl als bas Wort /
LateiniMrtt' eÄ^^ ' und deren Ursprung , kei ' neöweges in der

. Derowegen es üuchlsaaciû

^rederMhemwohnmchas Wortzerwe , < oder terwe /
^?55^^uder EinernI . verwandet worden , ) wekhes soms weryen oder Getreyd bedeutet , im Gebrauch habensmauch unterschzedme Artm wärm , als nemlichMmer' A-
we , Sommer - t - rwc , MrSjschLrwe - RLE wck/,
MchKEmmMe « Siter . Sommett - ÜrZsch^

<. yctre > d ; und wollen demnach daß . ! . , . . . .
Workt - cw - oderzer «. - herkommt ^

« ollen es einige herbringen von dem teutschen c ° ! t ? E
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Wiewohl ich nun hierüber die Orammaricos Md^ riücos
gerne urtheilen laße ^ so beucht mich dennoch als wann geletztem

. lvvrmttrk Pik , »' v ,
c-rs . 4. LnuL TeresHs . Lnicken . </. / . 8abrja . ^ le ' idorn .

FL5. Vinum liorcreaceum . Oluver . ri. L m teutscher Sprachen
Bier / oder wie die Sachsen reden , Beer , welches Wort

( wie Ouver . und aus demselben MeLom . «. / >- -
dafür haltm, ) von dem hebräischen Wort Dar / welches Fruch¬

te und Getreyde bedeutet , soll entsprungen seyn.
Aber genug von diesem , weswegen nach zuderSache

selbst wende , und sehe was das Brau - Recht sey ? Das Braue

Mech,nun ifleindmglich - offenÄiches Recht , Krafft

dessen ein Bürger , so solches Recht hat , aus

tüchtiger Materie . in richtiger Ordnung , zu sei¬
nen und derer seinen Razen , Bier krauen und

ausschenkten Darf . V wird aber genennet em Recht /

das ist ein Vermögen so von Rechten zugelassen ist. Denn al¬

so wird das Wort oder Recht in unsern Gesetzen gebraucht ,
wie zu sehen ist in der Beschreibung Hlu85mÄus oder deß Nieß¬
brauches, ?- ' . ör/Ke . ^ mgleichett in der Beschreibung
H . WOM8 , oder einer Klage . ?- ' . / »F/e . - L- sF/s «. WelchesWorr
lug oder Recht in dem/ , r. L -ie es . ausgeleget

wird , daß - s st » ein Vermögen oder Freyheit so von

Rechts - wegen zugelassen ist. kom ° rscl > .

» F . L - Si « , kebkw, « - - L §. « r « .

Wa «
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Was nun aber dieses vor ein Recht sey, Zeigen die Wor¬
te so dabey stehen , da gM wird , daß es ein Hmgljches Recht
sey, das ; st,welches aufdenen Hausem selbst hasstet, darprov .

E/ - « . O. krictclr . OESs/ . ^s . 2.
^ 4 ° LsbacQ . Ä w/ . Mi darpWv . 2. csE 4 / ^ 1/ -

^ Denn ohne Hauß kan dieses Recht eben so wenig als
erne bcrvimr ohne Grund und Boden ilmmret werden oder be¬
stehen - ^- / .

Hernach wird es genennet ein öffentliches Recht , deßwe -
§ m, weil mcht emem jeden ohne Unterscheid , sondern nur dem -
MGM zu brauen erlaubet ist , welchem es diewffentliche und
ausdrückliche Gesetze Zu laßen , wie wir im - » LKV! tetseben
werden . Ferner wird es ein öffentliches Recht genennet da¬
mit das Haust - und Kessel - brauen davon ausgeschlossen werd/
Worvon das ^ tS . EüpjtLl handeln wird . ^

Ob aber dieses Brau - Recht unter die RegalierrZu rechnen
sey, wie IrEr . 0 ^ - 2 - . ^ 2 . 1 ) . krlrtcd .

cheSwiiiich änderst wohin »Ltzchren . ^

DieM - nd - Wortein der Beschreibung weiten uns , werbr - u - n durffe , woraus , wie und zu was Ende , man bmue »könne . Wer UM brauen will , muß nothwendig ein Buw "
seyn , E em Hauß besitzen so dieses Recht hat ; beyde Stück- werden erfordert , und -st eines von beyden nicht gmuakwclemM . « / . 1 . e . a . j . Denn es folget nickt yS

LnHL ^ Bürger,Rechter,ange - iat". a.ich^' g,^
Di - Nmcrl - . woraus das Biet gebrauet wird , ist Maln

Wasser und Hoxffm, «° rr ° n im ztM Lapitel mit weh!
rern aebandelt wird Nnr » « ... ^ ' " ky -

sd « bmumais du mdem , Lest öimr s7MM deranB-
r «
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zu achtmist ; Andern es muß ein jeder warten , W ihn die Ord '

mrng ( so in einer Stadt und gemeinen Westn so vrel möglich

m "die^^enschenchey.so viel unterschkdenm

Verrichümgm die sie ihnen fümehmen , gemennAuu ) mchts am

ders als ihren und derer ihrigm ehruchcn chnteroan , suchen , aho

ist solcher in der Oeiimnonoder Beschreibung als emeUrsach deß

Bier - brauens angeführet worden .

Des Ersten Theils Zweytes Capitel

-
»>

und bevvr ich oder « on d- n- njsm ' gm Personen , « cl <

chcn dieses Recht zustehet , handele , will ich m möglich ,
ich. . «rellelckt ruckt unanae -

. . sier Kürtze diese Frage 7 welche vielleicht Nicht unange¬

nehm fallen wird , untersuchen :

Ob nemlich die Brer - brau - ? i okc Mon also b § -

schäffen seyn / daß die Bürger ohne Verletzung
^

ihres Gewissens ssch darauf le¬

gen können ?

Denn man könnte dargegm einwenden :

i ^ Daß die Heyden das Brerckrauen erfunSM , welches

mithin keinemChristenanstehe , als welcher nicht einmahl heyd-

nische Bückdr lesen dürffe. c. / . c-.

r, ) Weil in der heiligen SchrK mchts davon gedacht

Weil es zur Trunckenheit und andern Lastern , so öaA

Es entstehen , viele Gelegenheit giesset, weßwegen auch
'

4 » ) D «



Weck öäö VmEecht zustehe k s
" li «ill tiM̂Il̂ ^

4. ) Dt' e HieoloZ ! nicht viel davon halten , wie ^ lsnFMnZ . .
K- Fs »' L//Ä . <7s«/ ?/e ^. LÄ/Lc ^ e ^ cs . c - ^ . bezeuget .

Alleine dessen allen ungeachtet kan so wohl die Nothwendig¬
keit ^ als auch der Nutzen,ftch des Bieres und derer Bier - brauer .
Mit großen Recht annehmen .

Denn das Bier Met den unerträglichen Durft - giebst dem
Menschen gute Nahrung , ersetzet den Mangel deß Weins , die¬
netZur Gesundheit , ja ist noch gesünder als der WeitMurneb »

Es . und schicket sich vor einem jeden Menschen , er
sey jung oder alt , Mann oder Weibs - Person , er wohne w »
und trincke solches wenn er nur wolle ; denn es nehret wohl ,
machet fett und ftarck , bringet eine zarte , schöne und lebhaffte ,
Haut zuwegen , und erhält den Menschen lange bey Leben .
Memorn .

Uudwenn es auch schon bißwellen ein wenig schadet , so ge »
schuhet solches doch , weil man entweder gar zu viel getruncken ,
oder werl es noch zu jung , trüb/und nicht gnug abgelegen ist ;
« der wenn rm brauen etwas versehen worden ; oder wenn es
sauer rft ; oder endlich wenn die Schuld am Wasser , oder ari
etwas anders , lieget ,

Weil demnach dieses Getranck dem Menschlichen Ge -
Mcht , ( vor dessen Gesundheit ein jeder billig Sorge tragen
soll ' ), s°,nothwendig und nützlich ist , so wird ja allerdings
dasBi - rebraum als nnr ehrlche und ehrbahre ? rokllivn anru -

LL' Lfkg - LL' ' jeder mitguten G- -

Damit wir aber denen angefthrten ^ rMmemen um öefto
deMr begegnen können , wollen wir dieselben auftösen, und aus
derselben beybehaltenen kunckamem also schliesset

öie Heyden erfunden haben , darum
duchen sich dre Chrrften nicht bekümmern , sondern sotten es viel -
mehr unterlassen : Nun haben die Heyhen das Bier - brauen er -
Mhm z deßwegen sollen es die Chrrften unterlassen . Aber hier ,

B guf
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auf dienet zur Antwort , daß der ^ ajor und ^ mor auf sehr

schwachen Füssen stehe : Denn ich will nur eme Inttan ^ geben :

Die philosophischen Bücher ^riävrelis , cicewms , und andes

re . sind von Heyden geschrieben worden , LrZo pll man ste mcht

lesen . Das Lomrarmm behaupten die kttilotoxki . Lrebenthal .
Lxe- - c. / . c-. UttdIkLoloZU vuMS . ^

Und obschon ^ aior alsoümmreL

wurde : Was die Heyden erfunden haben , und der Chrrstkchen

ReliUon schnür straM zuwieder läufft,4uch ohneAergermtzZ

und Verletzung deß Gewissens nicht gemcken werden ^
sSSWiSSÄ ' - MSi «
hasBierchrauen von denen Heyden oder . 8öndMWCHnstenerfun ^

den worden sey , indem auch einige gefunden werden , welche da¬

für halten , daß der Gebrauch des Biers schon vor der Sund -

fluch bekannt gewesen. Lra5muskrancilLl . Schaubuhne . ^ ° ^

^^Auf das 2te ) Argument wird geantwortet , daß in der heili¬

gen Schrifft allerdings , wiewohl verblümt , dreftr kroreKon

AedaALMÄe, denn von dem Wem und emem Tranch sormLa ^

fis lo . Eav . V. Y- NN4. Duch Mostsam 6^Lap . . v.

Buch der ' Richter amrZ . Lap . v - 4 - " n r - Buch der Tvos

« ine am ^. Lap. iz . mSptüch- Werrern ^alomomŝ
em zi . Lap . v- - 6. Jesaia ^ am 29 . Lap . v . Y. Luca am r °

Lav v . , 5 Durch ^ das Wort LE aber wM verstanden ern

stdwedes Getränck , welches. aLfferdenWenunoch trunckm ma -

Ls dergleichen irey uns Sie fetten Biere sind ; ? asor . ^ / . ex.

L L ^ . und also leget es auch aus Lalmw - .

/ . e ^ . 9 - / - ^ 9 - Oüancler. ^/ .
dergleichen Getranck ^rhatmm

allerdings müsse » gemocht undiubernt - s werdm . Wenn dem .

«ach ein Getränck,mit Nahm » gewesen,somnl >n, noch -



Wem dasBrau - Rechtzustche ? n

wendig auch Leute gewesen seyn , welche es zubereitet haben ,
und also hat das Bierbrauett auch in der heiligen Schrifft seinen
Grund .

^
Und ob auch schon- gesetztaber nicht eingestanden ' ,deß

Bier - brauens in der heiligenSchrifft nicht gedacht wäre - so fol¬
get doch nicht -- daßman dasjenige nicht treiben solle - was darin /
nen ausgeladen worden . Denn - die heilige Schrifft saget auch
nichts von der Buchdruckerey - von Geschütz und Pulver - wel¬

chesalles doch heut zu tage in Krieges und Friedens - Zeitm überall
gebraucht wird .

Aufdas ; . ) ^ . rWmenr wird geantwortet : Das Bier,und
dasBier - brauen/giebetan und vor sich selbst keine Anleitung zur
Trunkenheit - sondern der unmäßige Gebrauch - so zufälliger
Weise entstehet . Nun aber soll man wegen Mißbrauch einest
Dinges den guten Gebrauch nicht abschaffen , OaU .

c- ^. / § . » . /r . sonsten müste die suri8pm6enr , ja auch selbst die
heilige Schriffr ^abgeschafft werden - weil die Ketzer solche zu Ver¬
theidigung ihrer irrigen Meynung gleichfalls anführen . und auf
einen verkehrten Verstand verdrehen . Jacob Lersener. ^
Mb es besser nach gewiesen R. echten oder Gutdüncken zu
urtheilen . Man müßte auch die Kauffmannschafftund andere
Sachen aus der Welt verbannen , ^lar ^uarck .

Also wird ^man auch 4 . ) einen Unterscheid zu machen Ha¬
ben - ob die Schuld an der Sache selbst , oder an dem Bier¬
brauer sty . ^larc ^uarcl . üi. / . Denn die HieoloAi verwers -
fen nicht so wohl das Bier selbst , oder das Bier - brauen ; son¬
dern daß die Bier - brauer , oder welche Bier ausschenkten , das
Bier selbst entweder verfälschen , oder das rechte Maaß nicht
ausgeben . Wegen dieser Laster nun , so ein oder der andere
Bier - Brauer bißweilen an sich hat, kan man das Bier , oder die
krokeilion selbst/tiicht verachten . Ja es lehret die Erfahrung »
Laß auch die IkeoloZ ! einen guten Trunck Bier nicht gantz vers
werjfen .

B r Wir
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Wir wollen aber zur Sache selbst Breiten . Das Recht
nun Bier zu brauen haben die Bürger anfangs durch eme Oe -

wohnheit erhalten , welche hernach Churfürsten und surfen

M ihren Landes - Verordnungen hin und wieder gebrlkget : Ww

Dann die Hertzoge zu Sachsen solches Recht denen . omgernzuge -

eignet . Sachß . Landes . Ordnung . 1' ir . Brauen / Scheu -

^Lii/mrd andere Bürgerliche Handthierung aBdem Lan¬

de . 5 des Melyens und Brauen s. verb . der Städten u) -

ren Wandel und Wahrung damit entzogen rc . 9/i ; t web

chen ' sich auch die Mhaltischen Fürsten conkormrret , Anhalw

sche Landes - Ordnung , lic . 25 . von Brauen / Scherz
cken / und anderer Bürgerlicher ^anöthrerMg . §. d.--^
weil denn rc . Id ! : Dieweil denn Brauen / Scheuchen /

Rauffmannschafftund Handwerck treiben/und derglei¬

chen Handel/zur Bürgerlichen Nahrung gehören / da¬

durch auch die Städte erhalten werden muffen . Wie¬

wohl auch nach dem gemeinen Sächsischen Recht die Bürger

soweit privilechrtsind , daß unter einer Metleaveges um und um

kein Bier zum feilen Kaust darf gebrauet werden . Land - Aecht ,

^. ch" ^ OOSl .

Daß man demnach eine allgemeine Regul letzen ran : Wer

2m Burmrist/und ein Haufi/worauf das Brau - rvecht

- hasstet / eigenthümlich besitzet / derstenM kan brauen :

Und im Gegentheil/wer diese zwey Stucke mchthat/der

muß sich auch billig deß Bier - brauens enthalten . We^
nun unter dieser Regul begriffen ist , wird die Lubiumrion zei¬

gen . Denn wer hier wbiumiret werden kan , der tan auch mit

Recht Bier brauen , wer aber mcht , der darf auch nicht

^
Damit aber die Sache noch deutlicher werde , wollen wir ei¬

nen und andern , welcher nicht lublumiret werden kan , anfuh¬

ren ; weil diese Ordnung gemmnglrch von denen Ich u. i - n psteget

Kbtsrviret zu werden, ) . E. bey denen Zeugen , allwo dtgenigm



Wem das Brau - Recht zustehe ?
-«.-l...... -. — — — "

Zu einer Aussage zugelassen werden , denen es nicht ausdrücklich
verbotten ist , L. ingleichen bey denen Vor -

wundschafftm,L . / . Fi bey Aufrichtung eines Testa¬
mentes , />->. -ro/r ^/ ? Absonderlich
kommt wegen derer Edelleute gar offt die Frage vor :

Ob selbe das Recht Bier zu brauen haben .

Welche Frage kranclicus Pfeil . c-o^F/. 2 02 . zwar gründ¬
lich aufgelöset hat , doch will ich das vornehmste aus demsel¬
ben mit einen andern Vortrag allhier , weil es sich hier wohl
schicket , anführen .

Es scheinet aber , als ob diejenige , welche öekenöiren wol -
len , daß denen von Adel das Brau - Recht zustehe, sehr wich¬
tige Ursachen beybringen können , welche ihre Meynung unter¬
stützen werden .

E
Und zwar 1. ) was zu dem allgemeinen Völcker- Recht ge¬

höret , das ist einem jeden, und also auch denen Edelleuten , er¬
laubet § . L . /E M/ . S - L7w// .

e/ ?. Run aber gehöret ia
die HandeMafft , wie auch Kauff und Vertäust , zu dem allge¬
meinen VolckerMecht . L. exLsL- . ar . /I ^ K- ^ '
eE ^ c/ ' - r . DerohalbkN ist es einem jedweden, und also auch de¬
nen Edelleuten , erlaubt : Wann es nun erlaubt ist, so kan es
ja dmem Edelleuten nicht verbocken werden , dieweil Kauffund
Vertäust zu unterbrechen alle Rechte verbieten . L. Ä e.

2- ) ^sst in dem ^ M- - . L.
§. 4. Fl üle. 0M7. eine Straffe verordnet ?

auf dreiemge , welche Handel und Wandel , Künste und Hand -
thlerungen , Zu treiben und EommÄe Zu schliessen verbieten-
L' 4" ! ,E >dm, und also auch d - nm Ehellmkm , ohne VM
schuldenNicht aufzulegen . -l.

dr L. ) Ver -
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z. ) Verstattet nicht allein das allgemeine Bürgerliche Recht .

L. <2/ . 6. MrmLr/ ' . L . FES . Q /Ä-si-e/F- sondern auchdre yeurge

Schrifft , bey dem Match , am 20 . Cap . r f . Vers . emem

jeden die Freyheit mit seinen Sachen nach Benetzen zu schal¬

ten und zu walten . Dahero werden auch die Edelleute mit dem

ihrigen nach Gefallen umgehen dürsten . Denn das Recht derer

Eigenthums - Herrn soll unangetastet bleiben : §. ^

E L. 2- ^ es/ . Sö gar daß derjenigê
welcher einem andern , stch seiner Sache zu bedienen . Verwehret

iniuriarum kan belanget werden . L. 2/ . Ä<? emt . L.

41 . §. / - r . 7- ^/7 SLtE - s . -/e L.

indem jedweder so viel Gewalt hat , daß er seine Sachen

mißbrauchen , L. 2/ . §. // . Fl und dteftlbe , oy -

ne eine Straffe deßwegen zu fürchten, ! » daß Meer werffsndars .
L. -/e ^tnckivn . ? rsuäCNOsr § .

4. ) Scheinet das Bräuwerck eine Zpecikcatio oder et¬

was solches zu seyn, das nicht nur aus meiner eigenen , son¬

dern auch eines andern , Sache gemacht wird , so nach dem

Recht der Natur auch zugelassen ist. §.
derowegen ist solche 8x2660360 auch den Edckeuten erlauot .

«. ) Nach dem natürlich - und bürgerlichsn Recht darff jed¬

weder aus dem Seinigen machen was ihme nützlich ist , ob eS

schon folgentlich einem andern schadete , wenn er nur dasjenige

was er machet, mit guten Treu und Glauben , und nichthauptt
sächlich darum , daß er einen andern schaden möge , machet. L»

7 7. und daselbst Qatkokreä . / . -ie br - ^ . - ' E . » - s -

L«. LL . L . ^

F I. -^0/ . / . cs-r / // . Denn die ordentliche Liebe fangt

von sich selbst an , und daselbst Qorkokreä .

allwo der Kayser lultm ' iLnus denjenigen einen grausamen
nennet , welcher die Bäche anderstwo hinleitet , da er doch ferne

gockmr und gleichsam durstige Felder damit erquicken tonte ,
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Labor , / » Darbost i . scÄ//e/ . W. z. c-sp. Vruclcmann . ^ o/ . / -

cs^/ . ' /L . - s . / F- . und ein Mensch ordentlicher Weift einen Na¬
gel an seinen Fuß mehr liebet , als eines andern seinen Scheiteb
Lalö . EF M 4. F. Hähers man auch im Sprichwort
sagetDas Hembde ist mir näher als der KsE . Wie
dann auch irr Rechten versehen worden , daß , wer zu Erhaltung
semer Wahren , anderer Wahre in das Meer wirfft , keines We¬
ges könne belanget werden . ^ /4 - /e

<5. ^
6. ) So follen die Glieder eines Leibes auch einerley Recht ,

und eines vor dem andern nichts bevor , haben,
' "r . Nun stnd die Edelleute eben

so wohl als Bürger eines Fürsten Unterthanen , ja die Edelleute
sind deß Fürsten Fluge! , , / . übn . M! E > . FL".

/ 0 . Dervhalbm was denen Städten erlaubet ist, wird auch
denen Edelleuten , wegen Bier - brauens und Schenckens , erlau¬
bet feym

7. ) Die Edelleute haben Gewalt Gerichte zu halten ; wir
vielmehr werden sie dieses Brau - Recht haben . Denn wenn
einem dasjenige , was wichtiger ist , erlaubet wird , so soll ihm
auch das geringere nicht versaget werden . L. - / . A /e / .

L. ) Welche Gerichte haben , können Kurum machen so
dahin dienen ; nun haben ja die vom Adel Gerichte : Dahero
werden ste. wohl auch setzen und ordnen können , daß die Edel¬
leute brauen dürsten , und befehlen , daß die Unterthanen das
Bier von ihnen allem nehmen .

9) ' , Scheinet , L. AhMornv

rede nicht von - diesen calu r Weil dieselbe LonKümion von
Kramerey und Kaustmanns Handlung , so mit emckauffen und
wiederwerkauffen getrieben wird , zu verstehen , und könne solches
bewiesen werden so wohl aus dem Wort «l. / . Er - nEE , so
Handelfchafft bedeutet , als auch aus der darauf folgenden
Ursache : Damit Handel und Wandel leichter von statten gehe .

Num
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Nun wird aber handeln und wandeln von ßmenjenlgm gesagek ,

welche Gewinnes wegen öffters etwas kauffen,dam : L sie solches ,

ohne Veränderung der Form und Gestalt , rvre ^er Verkaufen :

nicht aber von denenjemgen , welche eine marene , so sie selbst

auf ihren Grund und Boden erbauet und eingesammlet , oder

auf eine andere Weise bekommen haben , künstlich m eine an -

dere Gestalt bringen und verkauffen . L. / - si - ^

^
^10.) Ja es würden auch dieftmnach die Edelleute unter

/. in diesem caiu nicht begriffen , weil sie mcht selbst » son¬

dern durch ihre Bediente , das Bier ausschencken : Dann wann

ein Gesetz , so eine gewisse Handlung verbiethet , dre Beschaf¬

fenheit derjenigen Person so selbige verrichtet , anstehet , so ran

man nicht sagen daß derjenige selbst etwas thue , der es durch
einen andern thun lässet , L. c. ^ Ee/ . ,s " ^

<7. Äüi L. / «/ , allw0 NUV eme KellMNN ,

die würcklich als eine Magd bey dem Zapfen sitzet , vor so ver¬

ächtlich angefthm wird ; nicht aber dir Frau so den Keller durch
eine andere versehen lässet. ^ .

r, . ) Können sich die Edelleute aus des Lckmöeri auto

rirät 2-s/ . 2. Q- ^/7 44 . steissm und gründen .
Aller dieser angeführten Ursachen aber ohngeachtet , wollen

wir das Recht derer Städte wider die Edelleute öetenckrm ,

und zwar mit solchen Schlüssen , wMe nicht nur aus den

allgemeinen , sondern auch aus denen Sächsischen , und abson¬

derlich Chur- Jürstl . Rechten , genommen sind.
Denn nach den gemeinen Recht ist der Text klar genug W

«i. /. t7. -i - aus welchen wir also arZrimen -

üren können : Bey welchem Handel zu besorgen , daß dadurch
denen Städten Schaden zugefüget , und dem gemeinen Mann

die Handlung schwer gemacht werden möchte, derselbe ist denen

Edelleuten verbotten ; Nun ist ja bey dem Bier - schanck derer

Edelleute dergleichen zu besorgen : Derohalben ist ihnen solcher
VM
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verbottett . ^-lasor wird ex /. bewiesen. XLnor hat zwey
Theile : Und zwar wegen deß ersten Theiles ist e « gewiß , daß
die Stadtem unaussprechlichen Schaden dadurch sotten gesezet

" >ürd - » um Brauen benot ! igts
2 ! " 5 ^ Stadt Nicht Mg- fuhr - t , noch das in der Stadt
gebraute Bier abgeführet , daß dahero nichts gewisters zu Hofe
fs » E daß die Bürger in die äusserste Armuth gerathen , und
du Bauern mit den Bürgern verderben würden . - Den ane
dem Theil anlangend , so müstcn sich bey solchem Handel
die gemeinen reute furchten , daß ihnen grosses Unrecht möchte

" " d' bt » diesen Erfolg , ste sich nicht b - Sae
gen tonte,I < Ja wann zwischen Kaufftrn und Verlaustem ein
Streu entstünde , so würde der Ed- fmann Mch r und «
Parthey seyn, wenn auch schon das Bier durch einen andern

l °' ke d- mnach laugnen , daßaufso,"
dre ^L>ache io man zur täglichen Unterhaltung be ^

nochget ist , rm Kauffund Verkaufs,sauer gemacht w?rdm
2. ) Wenn man nun denen Edelleuten dergleichen ruaerstunde , ivurde man befürchten müssen , daß sich die Edelleuteauf unanständige Dienste legen , und die benachbarten

dem Vorwand ihres Adelichen Ansehens , auf das 2ndllchl
ste drucken würden , weßwegen es ihnen billig verNn
Und wenn man denen Edelleuten das BierÄen ^
«olt - , würdm sie gleichst i « n Ad - W L
denen benachbarten darbe » das kellen ^ und

Dahero ist der Bler - schanck de « L/utm L ? uE ^
l ^aior wird bewiesen L. ^ ^

Ansehung des Adelstandes, Ls^nanstBleF "?^' 7
d ^ ^ dLG ;s

wird

und wik »schasst dieser Handel vor diesem bey dmenjmigm ge-^
Wesen
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wesen , welche in hohen Würden und Ansehen gestanden ^be¬
zeuget Kayser Ibeoxb ' üus : Dann als Er ein grosses Schlff
mk Wahren anländen sahe, und sich darüber verwunderte ,

auch endlich fragte , wem es gehöre , und die Antwort erhrelte :

Es behöre seiner eigenen Gemahlin , als welche drese Wahren

hätte bringen lassen, befahl Er alsobald besagtes Schiff zu ver¬

brennen , und gab seiner Gemahlin diesem Verweiß : Da mich

GÖtt zu einem Kayser ausersehen hat , wollen Euer Liebden

einen Schiffmann aus mir machen. Euer Lrebden aber sollen

wissen daß die Kauffmannschafft für gemeine Leute gehöre , daß

sie damit ihr Leben fortbringen können . Wenn nun nur , über

uns - re Reichs - Güter , auch den Nutzen deß Reichs an uns zie¬

hen wollen , woher sotten denn arme und geringe Leute ihren

Unterhalt nehmen ? Olvis . ^ F- s .

Hieher dienet z ) der Krr . XI . aus denen Thurmer Ge¬

setzen st vom Uenrico Kucuxe « e gegeben worden

seyn
2ldel gebohren und herkommen wäre ,

der seinen Stand änderst als im Adelichen Stand hielte /

sich nicht von seinen Adelichen Standen / Renthen uud

Gülden / die Ihm sein Mann undErblehen / Drenst -

Icken . Ratbgeld / Herren - Ssld oder Mgenchums , jähr¬

lich ertönen mag , sondern mit Rauffmannschafft/wech -

sech/Orkauffen/und dergleichen Sache ^ » ehren / oder

se ^pinkommen mehren wolle / dadurch sem Adel ge -

schlnKet und verachtet wurde / wo er auch ftlnen Hm-
tersailen und Anstsssern ihr Brod vor den Munde ab¬

weiden wolt7/ derselbe , so der Stücke eines odertnehr

überfahren / und darwieder thun wurde / soll rm Thur ^

uier nicht zugelassen werden ; wo er aber darüber ern -

reiten und Thurnier halten wolle / soll ,nan mrt ihm um

das Roß thurnieren / und ihn auf die Schrancken setzen ^

nach Erkäntnüß Thurniers - Freyheit .
^ ^
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Woraus ich also Messe : Welcher Handel denen Bür¬
gern eigentlich zukommet , derselbe stehet denen Edelleuten nicht an ;
Nun gehöret aber der Biersschanck denen Bürgern eigentlich zu .
Derohalben stehet er denen von Ade ! nicht an . Klajor wird be¬

wiesen n / - 5. fürkausten , und dergleichen Sachen ,
nehreu und sein Einkommen mehrerr wolte rc . ^ imor wird
aus dem was zuvor gesagt worden erwiesen .

Weil auch 4 ) die Bürger nicht können nach Adelichm
Würden und Aemtern streben , L. <7. x// ^

noch auch im Krieg ihr Auflvmmen suchen . L. E .

so wird auch dem vom Adel nicht anstehen sich in
Bürgerliche Handel zu mischen . Anhaltische Landes - Ord -
nung . Fr . §. Dieweil denn . Damit also ein jeg¬
licher seine Nahrung , so ihm gebühret , warte .

Was ferner das Sächsische Recht betrifft , so bezeuget ein
gleiches o/ - ,/ . ' ^Land - Recht . L/z . / . Lr>. dessen
Worte also lauten ; Es haben alle und jede Städte dieses
in Rechten wohl gegründete daß innerhalb
einer Weil Weges rings um und um / kein wein oder
fremdes Bier ausgeschenkt noch gebrauet werden darf /
daß auch aufdeneu nahgelegenen Dörffern keine Rünft -
ler noch Handwercksleute wohnen dürsten . Dahero schlies¬
st ich also , wann die Städte , nach dem Sächsischen Recht , die
Freyheit haben , daß unter einer Meil Weges rings um und um
kein Bier zum öffentlichen Schanck gebrauet werden darf / so
folget , daß die Städte denen Edelleuten das Biersschencken ver¬
wehren können .

Daß dieses nothwendig also folge , wird daher bewiesen ,
werl sonsten folgen muste, daß die vom Adel wieder die

handeln dürffen , mithin wäre das vergebens
und nichtig ; Nun aber ist der Vor - Satz wahr,F/ . -i. / . dahero
auch der Nach - Satz . Dieses beweisen r ) die Leipziger Urthel ,
wie auch Weichbild . - LL ^ . von Lehen - Guth . ObEdel -

E r leure
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leute auf ihren Lehen - Güthern möge, : Bier brauen und

ausschenken lassen . Nach dem Churs Sächsischen Recht aber

ist der Text klar und deutlich in der Laube - Ordnung .
E . E - vsm brauen / fchencken / und anderer Bürger¬

lichen Handthierung aufdem Lande / daher ich also schliesset
Wenn das Bier - brauen und fchencken ein Handel ist so de¬

nen Bürgern allein zustehet , so folget , daß dergleichen nicht vor
die Edelleute gehöre. Nun hat der Vor - Satz seine Richtigkeit ,
also auch der Nach- Satz .

Im Fürftenthum Anhalt ist gleichfalls denen vom Adel das

brauen in folgenden Worten verbotten : darum setzen / ord¬

nen und wollen wir / daß die auf dem Lande sich solcher
Bürgerlichen Handthierung sollen äußern/der Meliche
Stand / sich seinem Adelichen Weserr und Wandel nach /
vön seinen R- itter - Güthern unterhalten . Anhalt . Lan -
des - Ordnung . 72Dieweil .

Gleicherweise ist in dem Bischoffthum Hildesheim denen

Edelleuten das Bier - brauen untersaget , wie lull . Uahn .

t7o/s - rE eo-re//// ? ^ 40 . bezeuget.
Ja auch in dem Hertzogthümern Braunschweig und Lünes

bürg sind die vom Adel von dem Recht Bier zu brauen ausge¬
schlossen. Uakn . si. / . 44 ^ .

Nun wollen wir auch auf derer Edelleute arZUwenta ant¬

worten . Und zwar was i . ) anlangt , gebe ich eine inilanr :

Die Jagt ist nach dem Völcker - Recht erlaubet §. ^

--e--. deßwegen darf heut zu Tage ein jeder ohne Unterscheid
jagen ? Keineswegs , indem wir gar wohl wissen , daß eine kri -

var - Person nicht einmahl auf seinem eigenen Grund und Bo¬

den jagen darf . Orpr . L: cd«/ ?. ^ und daselbst
Lshacb . m 8rruvlu3 - Ä ^

^ ^ obaber solches mit Recht geschehen sey,
untersuchet UarpxrLLbc . ^ sie ^. sirM/ ' «.
Wer Edelsteine am Ufer findet , der wird , nach dem Völckers
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I ' U- orul zu < age oer ^ yur - rZUtst zu Vranomvurg den Aamein »
so am Preusischen Ufer gefunden wird , selbsien zu. O. c ^ Movk
diN8mun6 . Ueber ! . </e ^

§. /4 . der Gebrauch der Ufer ist nach dem Völcker - RechL
erlaubet . §. F. /«/?. L und dennoch darf man heut zu
Tage ohne erhaltene Erlaubnuß eines Landes - Herrn an einem
fremden Ufer nicht Ancker werffen , wie solches Xlock .
^ aus dem Loümo beweiset; daß dahero 6ml .

recht saget : Die natürliche Freyheit M
Erlangung emer Sache , sey , zu unserer Zeit , und
nach unfern Gebräuchen , allzusehr eingeschränckt .
und durffe heut zu Tag nicht ein jeder thun , was
vor diesem erlaubet gewesen , w- lch - s o . u - b - - rt /
gründlich aus denen Rechten clekenäiret . Dahero antworte icd

s^' csnöo, also : Aas unter das all «.
m° ' n ° V° Ick ° r - R- cht gehont , und dessen sich noch niemand - nge -maffei , daWoe darffem ,eder vor sich wegnehmen. Alsokan aber
weder das Recht zu zagen , noch Edelgesteine zu sammle », nock ,
Anck - r zu werffenxals welche Rechte die hohe Landes- öN-
Leit sich allem ? zugeeignet ) ludfumlret werden . Nun ane ,

" EiZ ^ zwar dieHanAasstgemL
Volcke Mecht sey ; jedennoch aber ist die Freyheit selbige m treL
bmhem zu Tage ^ so wohl m Ansehung der Personen » alsderA ^

und der Art und Weise , gar sehr eingeschränckt.I ) . dleberl . / . Wovon verschiedene
wercker, M Schneiden Metzger , Becken, und andere , Ze?gnM
geben . Werk nun auch das Recht , Bier zu brauen undruichlE
ck-n, nicht mehr in der natürlichen̂ reyhL stchtt , Andern W »denen Städten al bereit angemasset worden , O. tteber ! . ^ / 5

jo können auch die Edelleute denenselben den daraus haben- -dm Nutzen Mh Gewinn nicht mtziehe ^ nnd wann sie sich des-
E z sm
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sen unterstehen wollen , fo werden sich die Städte wieder derglei¬

chen unbefugte Beunruhigung zu schützen wissen. Z. ) Wlrdauf

den ^ linorem geantwottet : Obschon die Handelschafft allge -

meiner Völcker - Rechtist , jedennoch aber weil solches insonderheit

nichts davon verordnet , sondern hoher Landes Obrigkeit über¬

lassen hat , so kan zwar ein Fürst dieselbe nicht gar abschaffen / je¬

doch aber einigermassen , so wohl in Ansehung der Personen ,
als der Sache selbst, limmren und mäßigen . ( . arpT . E . ^

^ O. krlllck . Qs«o/>s/ .
welches ohne Zweiffel ct verb . 6ri . d

^ 6- c . andeutet . Derowegen ist keine so grosse und

unbändige Freyheit unter denen Menschen in Handel und Wandel

ru treiben , sondern sie ist denen Gesetzen und Obrigkeitlicher Wlll -

kühr und Mäßigung unterworffen , daß , obschon einer den an¬

dern , nach seinen Gefallen , nichts verwehren und verbitten kan ,

iedennoch aber wenn einer wider die Gesetze und Obrigkeitliche

Verordnung etwas unternehmen wolle , eineObrigkert ihre

rorirät zeigen , und dem Ubertretter Mit Recht straffen könne ,

v . rrllfck -i . / . ? keil . / § . Dahero kontt auch

. ) ^ lmoralsoUmmrtwerden : Was gemeinenVolcker ^RechtS
ist , und von hohen Regenten nicht in specie veruhen , wie we» r

man darinnen gehen Lürffe , das wird allen , und also auch denen

Vsm Adel, erlaubt seyn : Jetzt aber wird Mnor falsch.
Auf das 2. ) antworte ich i ) aus eben dem L.

gleichwie derjenige straffwürdig ist, welcher einem eme zugelaft

ftne Handelschafft verwehret ; also wollen auch Ale
Rech e

haben , daß man einen von einer unzulaßrgen Hanbelschaffr, Le¬

ren er sich von sechsten enthalten solle , nut Ernst abhalte . ? keü .

und kan mandeßwegen nicht belang wer¬

den . L. /1 . § . 2 . ) Wenn ich sagen will , daß

einem eine Sache abgenommen worden , so muß ich zum voraus

setzen . Laß er selbige zuvor gehabt hat . L . ^ .
Me . Und kan keinem etwas genommen werden , wenn er das -

^ W KOMME
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jenige was es vermeinet daß ihme genommen werde , nicht zuvor
gehabt hat . labor . r « Larbos . K.
Denn wenn einer etwas entbehren muß , so muß er es schon gehabt
haben . lador . / . da nun aber denen Edelleuten das Recht
Bier zu brauen keinesweges zustehet , so können sie sich auch nicht
beklagen . daß es ihnen genommen worden : Denn was sie nie¬
mahls gehabt haben , haben sie auch nicht verliehren können . / .
§. unddaselbst EM .

Auf das z . ) Argument wird geantwortet : Man darff
zwar aus seinen Sachen dasjenige was die Gesetze nicht verbie¬
ten , machemH . Verb . M//? D-

Nun aber verbieten die Gesetze denen Edelleuten das
Bier - brauen , dahero stehet ihnen auch nicht frey aus dem ihrigen
zu machen was sie wollen . Und also verbieten die Gesetze zu¬
weilen die freye Macht und Gewalt mit dem seinigen umzugehen ,
daß,wer darwieder thut , mit Betrug umgehet . L. / - / . ^ / .

Auf das 4. ) wird geantwortet , daß man einen Unterscheid
zumachen habe, obnemlich zu Unterhaltung der ^ EL > , oder
das Bier auszuschenken - gebrauet werde ; Jenes Brauen
ist denen vom Adel erlaubet , wie wir unten sehen werden , dieses
aber nicht . 2 . ) ist nicht einmahl einem jedem , ohne Unter¬
scheid , aus dem seinigen zu machen was er will , bey uns,zugelast
sen. Denn obschon die Edelleute alle Jahre von ihren Schaafm
Wolle bekommen , so dürsten sie doch daraus kein Tuch , und
aus diesem Kleider , machen , und andern verkauffen . Weil sol¬
ches vor nichts anders als ein Handwerck , und Handelschafft ,
so denen Edelleuten verbotten ist, anzusehen wäre .

Aufdas wiederholen wir dasjenige was wir auf das zte
ArZumem geantwortet haben . Und kan freylich ein jeder nach
Gefallen mit dem seinigen umgehen , doch rechtmassiger Weise ,
so wert es nemlich die Gesetze selbst, welche allen Menschlichen
Verrichtungen zu gebiethen Habens . 2 . F ^ und die
Obrigkeit , so auf die Gesetze ein wachsammes Auge haben soll ,

Zulassen.
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zulassen. ^ /. so gar / daß / wann eine Obrigkut einem je¬

dem seine Sachen / es sey w0 / auf was Weift / und zu welcher

Zeit / es immer wolle / zu verkauffen verbietet / er solches nicht

thun darf . L. / . §. cn - ' S L. H.
U. Ln . -r-r VVelembec . ^ eco « -

«. und ist ausser allen Zweifle! / daß derjenige / welcher

muthwilliger weift seine Sachen verschleudern/in das Meer werft

fen / oder änderst durchdrungen,wollte / von Obrigkeits - wegen

nicht nur von solchem Muthwiüen abgehalten / sondern auchbißr
weilen gestraflet werden könne . ?keil . - i . / . ^. -^o. denn es rst dem

gemeinen Wesen sehr nützlich / wenn jeder mit dein seinigen ge¬

bührend UMgehet .
Aufdss 6 . ) wird geantwortet / daß ein Unterschied müsse

gemacht werden , ob die Glieder eines gemeinen Wesens / oder die

Unterthanen / gleich sind oder nicht ; in jenem Fall ist ^lajor rich¬

tig / in diesem aber nicht : Dann ob sie schon/ in Ansehung dessen /

daß beydeUnterthanen sind/gleich zu achten ; jedennoch aber sind
sie wegen der Würde und deß Standes unterschieden . Daher
kommt nun / daß dasjenige gemeinen Leuten erlaubet wird / was

denen Vornehmen v erb o tt m ist , ^ 4 - - - A ^

und wann es wahr ist / daß die Edelleute als Flügel eines

Fürsten anzusehen sind ; so wird im Gegentheil auch dieses wahr

seyn / daß die Städte oder Bürger eines Fürsten Fuß und Grund

seyen/ woraufsich selbiger , wenn er hoch geflogen, niedersetzet, und

ausruhet . 2akn . ÄY < 7 ^ . 5F . « . /o .

Aufdas 7 . ) wird geantwortet : Der Schluß der a ^ ajvri
sä ^ linus will gemacht werden/hat nicht statt / wann das

keinTheil oder Species , deß grösserN/sondern von gantz andererArt

isttwie es liloclc . ivs/ . / . 2 <5/ / . aus Lverbtarcl . und8urci .

beweiset . Das Brau - Recht aber ist unter der furisäiLion nicht

begriffen , indem es weder zu dem Qbermoch Nieder - Gericht kan

gerechnet werden . labor .

Auf
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Auf das 8. ) wich gkantwottet , und wiedersprochen , daß ,
iver die Gerichte hat , gleich könne Stamm machen , Ikom ^ e .

F0 . « . F- 2. Woselbst erMGeciL diese
Frage abhandelt : Ob die Edelleute Ltamm macherr
können ? welche er , mit Verwerffung der Gegnerischen Hr -

^umenren . miMemdeuntwottrtr Und gesttzt man mäste nach
den gemachten Zten ^ r § umenc zugeben , daßdie GdellerLeSmru -
M machen können ; werden sie darum ohn mnkgen Unterschied
Stamm machen könnMMrwassie selbst vor welchewollen ' ? oder
Werden sie solche machen können , die denen herumliegenden
Bürgern und Unterchamn zu Schaden gereichen ? oder die Mie¬
der das aNgememe Recht . einer Landes - Herrschafft lauffm ?
Ich sage Mein darzu . Dannmer Gerichte Hat , soll die Unter¬
thanen , wie auch deren Freyheitmund Rechte,getteulich m - acht
nehmen und schützen ; nicht aber , abjonderlich wegen ftines eige-
nen Nutzens unterdrücken . Denn dieGerichtesinduichldeßwe -
gen aufgerichtet/daß ein Herr seinen MlENutzm darmnm su¬
chen soll , kkeü . F. / . «. zumaln guchderimige so einen
Obern über sich erkennet / wieder das gemeine Recht deß Obern
nichts mit Bestand und Recht ordnen kan . ^

Msst - Is s - Mwottet/imd E- rsproch - n haß al. / .
«urdiekleineundgeringe Handelfchafft verbiete ; son -

r - ni es ist vi - lm- hr MrHandel so denen Städten schädlich ,
nnd denen »omIidelunanstänbig und schändlich,darunter zu ver -
srehen . Dies « gestehen mir zwarrmen Edelleuten ein . dich sie
das G- treich , so auf chren eigenen Grund und Boden gewachsen ,
rerkauffen können

^ welches em- m«densorgfältigen Hauß - Vat'
lcr vergönnet ist : Xlame - an . / o »
Nicht abrr daß st- Brod und Bier , gleichwie die Becker und
Bra„ir,inachenundU - ntlichv - rkauff - nkönnen. teka , quarr . - , . , .

- . . Sennmchtimechsonderndieses/wird sls ein Handelfchafft
. D angefer
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Handel geachtet . ^ _ . .
Aufdas iO . ) antworte ich mit kkerl . daß auch der¬

jenige Künste und Handthierung treibe , und einigen Gewinn m

her Handelschafft suche , welcher dergleichen durch andere Leute

verrichtetMd alle Einkünffte davon einziehet. L.

Wer dahers vor sich kein Bier ausschenckendarff , der kan

es auch durch niemand andern thun lassen. Gachß . Landes -

Ordnung , rn . Brarren / Schencken / und andere Bürger¬

liche Nahrung auf dem Lande / Vers . darum ordnen rc .

Verb . Durch die seinen oder andere rc . Ja es ist ohne

Unterschied wahr : Wüs elNöL NltW Vvt sl ( h vDöv M

seinem Nahmen treiben oder erlangen kan , dassel¬
be kan er auch nicht durch einen audern , oder

auch auf eine andere Weise , und unter einem

andern Verwand , treiben oder erlangen . L.

^ ^ E, . L. 0 ^ /, ^

L. s - «. H. / . Q sie NllN dmffeN ja die V0M

Mel für sich und in ihren Nahmen kein Bier schencken , dero -

halben können sie es auch nicht durch andere , deren sie sich als

Werckzeuge bedienen wollten , ausschicken .
Aufdas ii . ) wollen wir des Scbracleri Autorität entgegen

setzen Raucbbar . Verlieb . / ' ^ ,

krancisc . L Qn/202 . Carpr . /, ^. 2. ^0^/ ?. 4 . 2abn .

i » F- e. ». krrtscb .

E . 2 . « . ^ 0. Marguarr . / o. - r . S- . Uabn .

«titelernb . tie

Hernach setzen wir entgegen die Autorität Durchlauchtrgstex
Churfürsten und Fürsten zu Sachsen und Anhalt,und also eme

höhere Autorität , welcher obangeführte Vurbores welchen muß

len ; weil das grosse Licht das kleine verdunckelt . Uer § . ^ .
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§Ä-e/ ?. / ^ rum3eu8 . ^ s/ . 25 ^
Diese unsere Meynung bekraffrigen und erleuchten fürnemlich
folgende , von der ^ Mischen kacultat zu Franckfurthund Helms
städhmit denen R- arionibus OecLäenä ! abgefaßte , und von dem
Cöchm- Anhaltischen Rath publicirte Urthel / welche dem genergr -
tm Leserzugefallen von Wort zu Wort allhier angeführet werden .

gen

unoDrafen zukäme,,/Herrri ZuZerbstund Bernburak /
auf eingeholten Rath der Rechts - Gelehrten / die binom -
as übergebe,re Synäic ^ ten nunmehr für richtia nehalten /
darauf fdr recht erkannt / daß Beklagte ih >e?L°mm,"i
greMimlms eingewendeten Lxcexlloncn . ungeachret / der
am^o- lM. dieses Wahres ergangenen QrarLn mit gleich -
maMer re - L,mvc > n rmceI1us ci „ G- nLgen zu thun / und
auf d >e Rlanern ^ , r7 . und 7,/erwiederte Liane sich
einzulassen schuldig / dergestalt und also/daß d- nenstnigc »

i - °7. dcn2; . ^rr . cr '
theilten Anschiebe keine ^eurerung eingewendet / undierro
sich mit angeben/eine Sächsische Frist hjermir endlich
veraymet und angesetzet seyn soll / ihre xrLtenölrte lu -
ra . /s wohl deß Brauen » und Auoschencken in die wirrhs -
Hauser / als auf die Euilegung deß frembden Liere » in

D 2 dieselbe
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Kieselbe / entweder mit den Lehrr - Brreffen und cmdern

DOLUMencen ^ oder daß sie dieselbe xerprseferiprionem er -

aber / welche/oder derer Dorfahren / 5n ^ ckis 4. / »k.
>/ . von obgerneldten Abschiede lemenret / und in

laut deß Bescheides von 15 . May 1607 . und M
weiter zu verfahren rMaffen Semr öenenselben auch in ge -

meldter Frist mit ihrer ^Iothdurfft einzukommen aufer¬
leget / und ihnen dieselbe hiermit Ambtochalber und end¬

lich incinlAiret seyn soll / und ergehet darauf nach Bkstri -
dunAaUerfeits ferner was rschk ist ^ D . R. - W -

(lb. 8 . )

xuLIIclrrt öeKf- Lext «,
i66 § »

Daß dieß llrthel denen uns zu¬

geschickten Eis und Aechten Ge¬

mäß/bekennen rmxl ) ec3nu « ,8Lnior
Und andere DoÄoee ^ - . der ^ urllien -
kacmrat bey- der Fürstlich Julius
llmverlitat zu ^ elmftadr . Ur¬
kundlich wir unser kncultätInste -
geb herunter drucken lassen .

Kations s
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RLtiones äeciäenäi

AufdiemSachen

BurgersZafft zu Köchen Kläger
contra

Etliche von der Mterfchafft In ^ Uls be -
nannt Beklagt ^ von uns eoneiMte und am 5 .

Le^Lembl - . 1666 . g»ub! icirt0
LenreriL .

/ ^Rstlich findet sich der 5yncllcnten Richtigkeit / weil die

^ nlnc mäe angezogene OofeQen , wegen Marmel der
Pettschastten/Mid cleüäerirten luwrlen , Kuratorien , im
gleichen ^kanckawrum und dergleichen / theils corri ^ ' ret
und tuppkret . ^s/ . / <5^. / - - F. /vors
2. sind Beklagte auf der Kläger erwiederte Blatte ,
UM vbÄMw exceptione non comxetencis . EonL , Harun »
sich - mzulasien gehalten / r . ) weil die Kläger die llrse -
MMMonem üus der LMtSes - Gkdnttrm / Mdaus dem all -
Nmremm Recht/inFelchen die darinnengegrllndete Mrst -

mfonderhellcie anno ^ 56 . den ro ? Müi
mHecle denen vonwerder das

chres eWgebraueneir Bieres in ihren Erd -
^ che » LkLM bey taufend Thalern verbstten ) und ande¬

re Ezpe §efammte RAerfchafft ^ / . >. / - / - ^ ^ äbxeben ,
far au - HOm : Dre lltEluMklones aber wütchtzn O v- ' el /

pedLKB - MeP auj den Gegentheil weltzen r snmahl
D Z- L . "

'
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2 . ) daß den Beklagten solcher Beweist Ine comellata ih¬
nen auch würcklich auferleget ^ nno 1607 - den 25 . Man .

und denn daß obwohl die Fürstens

thümer hernach getheilet / bey jedweder Stadt dennoch
das sus prohibencti , welches sie jure commum hat / ver¬

blieben . z . ) drittens hilfst die Lxception der Verjährung
nichts/i . ) weil beklagte währenden Streik keinerVerjah -
rung sich gebrauchen können / auch 2. ) allhier wieder die

Landes - Grdnung und gemeine fechte 40 . Ial - r erfordert

werden / daß solches verjähret werden kan . Imgleichen
z . ) 4o . Jahr erfordert werden / daß die Streitenden

Partheyen von der Zeit an / als lis conreiliret worden /

sMgeschwiegen haben / so allhier nicht geschehen/wie Sie

Kläger cs?rL7^. /s/ , / ^ / 4 0. 2^o/ . p. mit wehren aus¬

führen . Worbey aber auch ihnen 4 . ) zuftarten käme /

daß eine Interrupt ! « geschehen / weil Hannfen von der

Stadt inkibiret Vnno i6i2 . ^ ,/ . 4 . /o/ . ^ 4. denn ^ nnv 1628 .

den IQ . lun . 4. / - / . durch die Beamte und

Diener nicht allein die Aemter / sondern auch etlicher Ade -

lichenDörffer,viiit ; ret/ttirddas Bier genommen / ferner
^ nno HzO den zr . MLrt . dem Ambtmann zu Rothen die

Inhibition befohlen : Mun aber ist die Inhibition statt ei¬

ner QtLtion , und die Visitation eine Art der hxLLurmn ,

welche allerdings eurer : Riß durch die " Verjährung ma¬

chet . Muß demnach 5 . ) den Klägern endlich wegen

nicht erstreckter Verjährung die Krieges - Zert

4 . x . L von H- nno 1607 . anzurechnen /

wstatten kommen / und könnten die Jahre so der Krieg
gewahret / als Vnnus 1625 . biß 1648 - rncht rnit - gerechnet
werden . Zum 4. ) daß endlich die Beklagte auch lirem

ru reaisumirenschuldig / hat uns bewogen / daß / wo dre

^rage von der « . eLtlumrion ist/man auch weiter gehen imd

über beyde ?al5u5 , sowohl wegen reaisunürungals,Fort -
' - sl ,

^ ' V: - - sttzUNg
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sttzung deß kroceües , sprechen müsse . Alles von Nechts
wegen . Urkundlich wir dieses mit unser kacultat Infie -
ge ! bedrucken lassen . So geschehen Helmstadt den rr .
OÄobr . ^ nno 1666 .

vöcsnus , 8en ! or und andere
OoÄoreg der surMen - kaLUltät
daselbst .

Welches Utthel hernach von der ^ riüen -
kscultät zu Zranckfurth in der Lcutcrungs - lü¬

tt sur aus folgenden Gründen conürmiret
worden ist , w chcs also

lautet :

Leutenmgs - Sachen derer in benannten von
der Nitterschafft / beureranren eines / wieder den

Nach und Brauer - schafft unserer Stadt Nöthen , I . eu -
rerncen anders theils / das Bier - brauen von den Adelis

chen Hoffen / und Belegung ihrer Schencken / wie auch
die Einlegung der frembden Bier in denenselben / be¬

treffend / erkennen wir von Gottes Gnaden/ - Erbrecht
und Emanuel Gebrüdere / Fürsten zu Anhalt / Grafen
zu Ascanien / Herrn zn Zerbst und Bernburgk / auf ein¬

geholten Nach - er Nechtsgelehrten/vor Recht / daß es /
eingewandter Leuterung ungeachtet / bey dem am 5.
September nechst verwichkllen Jahres allhier publicirten
Urthel in allen zulassen / maffen wir es denn hierdurch

darbey
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darbey lassen / und I - euceraEn En die Lxpenfas rermim ,
die derer b- Lmeräten - Ä/nZicus , absonderlich ^s/ . / s. /s/ . L^ «

sichvorbehalten ^ verdammen , V . R . W.

/ - r o x DaßdieUrchelden ^ Äisund
Rechte, , gemäß / bezeugen
rVir/I ) ecLrm8,0 «lm! ,r ! u8 , 8e -

xublicixcldekl !6. Lu§utti - ninrirndandere Oä . der luri -
,667 . üen - kacultät auf der Chur¬

fürst ! . Braudenburgischen
Umverlität Franckfurth an

Her Oder . den 2 . ful . ^ uus

L667. »
^

^ ariones - äeciäeaäi .

^ VVAchdem / da sie unlängst von dem den 2. sul . dieses
Jahres von uns abgefasten Leuterungs - Urrhel/da

ihnen die ll - eallumirung deß ^ roceüu8 sich Mit I ^ eureruen

einzulassen zuerkannt / an der Ravserlichen Majest . und

deß Römischen Reichs Cannner,Gerichte appclliret / und

zu dessen Behuff die Ruioneg lleciäenlli denöthiget / von

uns dieselbe förderlichst zu übersenden begehret / haben

wir / so bald möglich / sothane abgefasset ^ und folgender

mästen hierbey / unter unser kacultät Insiegel/demBegeh ,
ren zu Folge/senden wollen r

Und sind der sambtlichen Dom Adel als I ^ eucMMen ,

wieder die Brauerschafft Zu Röchen I ^ euceraren Omva -

mina in folgenden VunÄen bestanden : ( 1. ) daß ^ nno

Z572 . in deß Landes - Ordnung / derer sich die Brauer -

fchaffrzu Röchen gebrauchet / und das sus
vrombenö ' daraus errwmyen wollen / nicht , ihnen allein ,

sondern
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sonder » allen Anhaltischen Städten angienge . ( 2. ) Rös¬
ten sie von ^ nno 150z . da sich dieser Streit angefangen ha¬
ben solh biß ^ nno 1572 . eine übergültige kr- sescr - iprion er¬
weisen / welche Imi8 inZrellum impeäirte . ( z . ) Dermöchten
sie noch eiire / und also eine gnugsam bewährte / kraescrixuo »
darthun/daß von - ^ nno 1607 . da diese I ^ eureraren geklaget /
biß 166 ^ . da sie diesen krocelkreallumiret / ^ 8. Jahr ver -
siossen ; da doch bekannten Rechtens / daß von der Zeit an /
öa lag contellirk worden/4O . Jahre den krocessaufheben /
x»er L' . ^ xxx . ( 4. ) IVäre den
n . kebr . 16o6 . reicnbiret/daß das ju8 probibencli freyBier
einzulegen / solte caKret werden ; darbey es annoch fern ver¬
bleiben würde haben müssen . ( 5. ) wäre auch als eine
Beschwerde anzusehen/daßIhnen / denen vom Adel / nicht
die Lxcemioneg , so ihnen aufs neue wieder das Röthnische .
Bier zukamen / im Fall sie neuen Beweist führen sollen /
vorbehalten .

- , ,

Diese Beschwerden aber alle sind unsers Ermessens
nicht zureichend / daß sie fernere Einlassung hemmen tön¬
ten .

Dsuen was das ( 1. ) Zravamen anbelanget / weil die
Amtliche vom Adel gesiel -eir / daß in erwehnten Land -
Schluß ^ nno 1572 . allen Städten ssthanes Recht/doch

Zugelassen / so müssen sie auch frev -llch die Stadt Rothen darunter verstehen / u,rd wird de¬
nen mchrs hmder,i / wenn sie ihr Recht/so weit sie gegrün¬
det / suchen / dre andere Städte aber entweder nicht ach ^
ten / oderwresie ( die ^curemre - i ) anführen / anjeyo zunr -
Ziren ,ncht verursachet seyn / daß also solchergestalt E - o
compevret . Das ( 2I gravamen , die krWscripcion von
Xsoz . brß i57/ . betreffend / als wenn dieselbe den krocess
Verhindern solle / wird diesen Zweck nicht erreichen kön¬
nen / weil bekannten Rechtens / daß diejenige Lxcexrivn

E welche
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welche den Anfang eines krocelles verhindern soll / liqulch
seyn müsse/und der Gegentheil nichts nachdenckliches / odev

wettern rlachdenckens bedmfftrgcs / einwenden können ;

wiedriges Falls fothane Lxce ^ cion , weiche an und vor sich
Mbft liciuiä , aber anderstws Wq. uiä gemacht wird/nach .
der Kriege - Bevestigung / in vollen krocess , auszuführen
versetzet wird / wie mit mehrern ausfühttt Luräns : cwM

Indem nun I . ememren auch ebensolches /
kun6amem vor sich ziehen ^ und ^o/ . /o . /ü/ . gantz nacht

dencklich inelden / daß / da derer vorn Adel vorfahren sich
dieser Lxcepvon vor dem . Abschiede/ ^ nno 1627 . nicht ge¬

brauchet / sie auch nicht füglich schließen : Ist denen von

Adel schon ^ nno r soz . wegen solches Einlege,rs Streit

erhoben/so müssen sie ja dazumahl schon die Freyheit Bier

einzulegen gehaltt haben / und ist von denen Jahren bauä

' mrerru pra ?rLttr ! prio Lonrinuiret worden : Zugeschweigen /
daß der volle Landtages - Schluß die vom 2Ldel aus sol¬
chem fechte / wenn sie schon sothanes gehabt / ^ nno i ; 7L .

geseyet / wieder welchen Sie / die vorn Ade! /nichts einge¬

wendet / welches alles gnug diepr ^cenclirte Verjährung /
welche den Anfang des ? rocette5 verhindern soll / zweift
felhassrig zu machen ^ und also zu fernerer Erweisung A; : -

laß zu geben : Darum ohne bluUttät die vom 2Ldel nicht ha¬
ben köimett absolvrret / sondern zurreLÜumüon , und bes¬
sern Beweist zu führen / müssen verwiesen werden . Glei -

chergcstalt wird auch die andere Verjährung von 1627 .

bist 166 ; . wenig dienen / denn dieselbe ebenfalls Myviä
worden / weil / andere Ursachen zugeschweigen / beuwrr -

rep . /s/ . und 4 - . einige Documenra anführen / da¬

durch sie mterruprionem behaupten wollen ; Und obgleich
beutemnren SarwLeder eingewendetes wäre derAmtrnann

juäexürcomxstens » und also sehr Pefehl nichts gültig / so
nennet
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mennet er sich Hoch selbst LommWi - zum , und solcherge¬
stalt ist prsslumrio vorIhrr / biß ein anders in kroceMr ,
worzu wellere Deranlassung geschehen / ihr besser ausge -
suhret . Das ( 4. ) Zmvamen ist gany unerheblich / weil /
nach allgemeinen Rechter ! / dergleichen einseitiges ldescri -
xrum nichts gelten mag / absonderlich weil auch l ^ ememren
rurtz darauf ^ nno 1607 . geklaget , welche Alage ange -
nonnmn und noch henget . Vrelwsniger mag das 0 . ) gras
vamen einiger Erheblichkeit seyn ^ weil nicht nöthig gewe -
stn / jothanes in dem Abschiede oder Urthel zu exxnmiren /
Senn sothanes Rechtens ist / und bevden Teilen Beweist
UndGegen - Beweiß,ihrer bestenErstndung und derl ^rocest
Ordnung nach / zu fuhren in alle Wege zugelassen . Über
das ander Theil deß den 5 . be ^ rember Anno . r666 . publ ^
crrten und von uns conbrmirten Urthels / welcher Gestalt
sich emrge vomAde ! einlassen sollen ^ weil darwieder kein
xmvMien eingewendet / ist auch unnöthLg einige mtioneZ
anzuführen . Wegen der zuerkannten Unkosten deß ler -
min8 aber ist rario öecräenöi klar / weil deren vorn Adel
d ^ nckcus den vermin nach der Ordnung nicht abgekündi¬
get / und seme Entschuldigung / die Er durch den Lecrem -
num erwelstn wollen / nicht venücipet : Gegentheil aber

schaue nochmahl gefordert / haben solche / sowerk kerne Unblllrgkert in der I ^ uiöauon zu befinden /
Möllers IELs statt hat ) müssen erkannt

VecMU8 OmmLrlus/Zenior und
andere L) 6 . der furisien - k' aci . ü-
eät aufder Chur - Fürst ! Brarr -
Senburgrschen Universität
Franckfurth an der Oder .
Z) eni6 . vLLember . 1667 .

E - Wir
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Wir wollen aber unsern Satz , welchen wir mit gegründe¬
ten Ursachen, vielen Rechtsgelehrten,und etlichen Urtheln , bisher

vertheidiget haben , daß nemlich Venen Edelleuten das

Recht Bier zu brauen nicht zustehe , noch weiter aus¬

führen . ik
Und zwar i ) daß nichts daran gelegen sey, ob die Edelleute

selbst , oder durch andere , das Bier ausschencken , bezeugt Sachs .
Landes - Grdnung . Darum . veib . durch die seinen
oder andere rc . ( 2. ) Wird auch nichts daran gelegen seyn, ob sie
das Pier Kannen - weiß oder Fässer - weise verlausten wollen .

D. Iu ' iUcdu Ok- ro^o/ . 24 .

Zugleich aber Ummren wir diesen zweyten Satz . I . ) Aus¬

ser wann die Edelleute dieses Recht durch eine Verjährung an sich
gebracht . ^i . §. verb über Menschen gedencken und verwehr¬

te Jett rechtlich hergebracht . Denn alsdann sind sie billig

darbet ) zu schützen. laamMs .

I ) . kriricli . Oe»oyo/ . esy . 2 . « . 22 . WerdM auch deßwegen

ihrer Adelichen krivileZien und Freyheiten nicht beraubet . IVlyn -

jrnZ . ^ ^ 2. F.

Veüick . ^ . / . Wach .
4» 4»

Und zwar , damit es nicht das Ansehen gewinne , alswE

das was wir jetzt gesagt , mit demjenigen was oben ist gedacht wor¬

den . nicht übereinstimme , so muß man wissen, daß viele Dinge

nach und nach gelten welche im Anfang verbotten waren . 1a -

bor . / ^ . c ^ . F. ^ Allermassen die Gesetze auch ihre Zeit und

bestimmtes Ziel haben , so daß was bißweilen vor unerbar gehalten
worden , hernach vor erbar und anständig geachtet wird . Ueigius .

L. -r. F/ . F2 . d^ Ltde . r « >/// .
/ . -r. 2 . V. 2 ^ . Uabn . Q> /oE .

Man mußaberdie Art emer Verwahrung sehr genau m acht
nehmen.
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nehmen , daß nemlich nur soviel verjähret werde , so viel ist besefs
sm worden . Denn derjenige kan nicht gleich weises Bier brauen ,
welcher eine Verjährung wegen des braunen Bier - brauens vor sich
hat , wie ausdeßHertzogs Friedrichs von Braunschweig l ^ anciat
an lbevin Wilhelm von Hodenberg H. nno i64Z . vom
ergangen , mit diesen Worten zu ersehen :

^ lun stellen wir dahin / was deine Dorfahren und du
wegen des roth Bier - brauens und ausschenckens herge¬
bracht haben mögen/ darbey wir es auch bewenden lasten :
Wir haben dir aber vorhin angedeutet / aus was Ursachen
wir so wenig dir , als andern / solch brauen zu EeMren ge¬
stehen konten / begehren demnach nochmahls zuverläßig ,
und bey pcxn roo . Goldgülden / daß du denen in Huhkes
wühlen das von neuen angefangene Breyhan - brauen ver¬
bietest . blakn . i/ . / . Q- wL/7

^ .
Weiters ist auch bey der Verjährung dieses zu erinnern , daß

selbige nothwendiger weise vor / nicht aber nach / geschehener l >ro -
mulZLüon der Landes - Ordnung müsse erfüllet worden seyn .

__ ,Hikher wird sich vielleicht auch dieser Esfus schicken,wenn die
Edelleute eine geraume , jedennoch aber eine Verjährung zu er¬
langen nicht zulängliche , Zeit in ruhigem Besitz des Bier - brauens

^ lev . L. -ic-c-//' L. Weil niemand ausser Gerichtlich vom den
Besitz eines Dinges zu treiben ist. Earpr . LL / . /r . / . ^ sich¬
rer . woselbst Er oxprE von der ^ Eno
handelt : welches beygefügtes Urthel gar schön bekrajstiget :

2lufrechtliches Eurbringe,r,in Sachen 5vnckcen deß
Raths undviertelMeister zu Alßleben . Aläger an einem /
Dollrath Rudolphen vo,r LVroßigk/Bekiagten an ander »
Theü / erkennen von GGttes Gnadeit wir ^ rwuku8 , ko -
üuürter ^ cimimüraror deß krimar und Ertz - Stiffts Mag -

Ez deburg /
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dsburZ/nachvorgehabrenRath derRechtsgelahrten , vor

Recht / - aß Beklagter bey - er xvssetk vel Waü Bier zu

brauen / und seine Schencke zu Dessen so lange damit zu

Helegen / biß Rlager in poikeilorio orämariO oder periro -

r ! o ein anders ausgeführet / billig zu schützen . D . R . M »

xnbliciret in der Fürst ! . Magdeburgischen Tanyley Zu

Halle den zo . OÄobr . 1669 . ^ ^
Welches Urthel auch hernach in der Leuterungs - InäanL

eonbrMiret ist, mit diesen Worten : ^
In Leuterungs Sachen 8yn6icen deß Raths uns

Diertel - Meister zu Mßleben / I . Luceranren/emes/entgegen
und wieder Vollrath Rudolphen von ^Rropigk / lüemera -

cen am andern Theil / erkennen von GMttes Gnaden ww

8cc . aus vorgehabteir Rath der Rechtsgelehr -

tm / für Recht ; daß/der eingewandten Leuterung und Lx -

cevyon NuMarls ungeachtet / es bey unsern am zs . OLgoor .

r66 - . publicirten Urthel zu lassen sey / als wir es dem : hrere

mit darbey lasten/jedoch werden die bey diesträeuterungs -
Inüanr ausgelaustene Unkosten / aus darztt bewegenden

Ursachen / gegen einander billig comxsnliret und aufge¬

hoben . D . R . W zu Uhrkund mit unsern RegrerungS - dL '
crer bedrucket / pudliciret in der Furstl . Magdeburgtschen
Lantzleyzu Halleden 28 . kedr . 1670 .

^ .
2. ) i ^ imimen wir obiges , es hatten dann tue Edelleute

Mit denen Städten sich deßwegen verglichen . ^ ^>. §. weil sich .
verk . L- r . Waren auch derhalbeir zwischen den Partheyen
Verträge aufgerichtet / oder die Sacheri zu Recht anhaii -

«ig / bey solchen Verträgen und rechtlicher Erörterung

soll es auch gelassen werden , woraus,dann erhellet /

daß dergleichen derer Edelleute Vertrage zu gelassen
sind . Lorüch . / . ^ -r. ^ welches folgendes
Urthel,,so ^ nno r6rz . zu EeipziL- xubliciret worden , dekrässt
Met : . . .
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Aufausgebrachte geführter . Beweist und Ge -
yenMeweiß / und erfolgte Gesetze / destHathszu
Grimma ü » eirrsm / , Dorrmm - en Ernst von
Schönfeld Erbeu/auders theils , erkennen wir daß ^ SsF
dir <7,A. /r Zur Nothdurfft erwiesen : Derowegen seine

bey der ihren Dettern Ernst von Schönfelden
abgetrettenen Brau - Gerechtigkeit biuig gelassen werden /
sie sind aber die in dem den 29 . May ,555 . aufgerichte¬
ter , Derrrage zugelassene Gebraude Bier Zu brauen/auch
dieselbe bey Fassn / vierteln / Tonnen und halben Ton¬
nen/aus dem Fleck Doben zu verkauffen / nicht befugt /
sondern sich dessen hmführo ganylich zu enthalten . D .
N . W . Lerlicb . üi, / .

Es wird aber allhier nicht unrecht geftaget : Ob die
Raths - Herrn und Bürgermeister , ( vei Lui ^ maN -
Ltr ! , wie sie VON Lolsr . M yz- sce/ '
( iarg ^ov . co-?/?. -l. ^ /F . ??. / . yüesembec . O-K/' ? 4S .
M. M e.-r/). genennet
werden ) oder auch der Rath , Ohne Borbewuft
Derer übrigen Bürger , mit denen vom Adet,we¬
gen Vergönnung dieses Brau - Rechtes , heut zu

Lage,sich verg leichen können .
Die Ursachen , aus welchen sie solches thun tonnen ; sind

diese:
' 1. ) Weil die , welche über die Städte gesetzet sind , über

Me zwerffelhaffteStreit - Sache mit fug sich vergleichen können .
6, L unhHaftlbst Evchofrock M E « .

Nun sind ja die Bürgermeister und Rath über die Städte ge -
setzet.

Derowegm , weil 2. ) dieBurget eben dadurch , da sie der ?
Bleichen Personen zu diesen öffemlichru Aembtern erwehlethabm ,
m MsdMiHe , rM sie hergqch thun wkchm , eiMwilkiaer .
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sollen sie es auch vor genehm halten . ^ L. / - § - - Verd .

Z. ) Weil die Bürgermeister und Raths - Herren die gantze

Stadt reprsefenriren . ^ rgenror . ^ö/ . 2. e?o- r/7// . ^. ^ 4 - ^ alan .

MnttL ' H' . c-r .̂ «. ^ sdacd . ( ^LvpTOV«-

F. L?SV/?. weil man die Burgerschafft
nicht so gleich bey einander haben kan , §. / . ^

Q-e-r/ . M- c ? w» und weil die Leute von Natur darzu gelingt sind ,

daß sie selten einerley Meynung miteinander haben . L- ^ 7 .

Fi -ie dahero können sie auch im Nahmen der Stadt

einen 5/näiLum bestellen : Larprov . / « e/e .

-r. s- ' . weil sie die Bürger , vermöge ihres LomraQeg , verbind -

lich machen rönnen . L. /4A ^ ^Sr/ . Denn gleichwiedas -

jenige , was die Aelter - Meister oder Geschworne eines Hand -
wercksthun , demgantzen Handwerck schadet oder nutzet .

«lso auch was der Rath thut , nutzt oder schadet der Burgerschafft .
5 . ) Weil die Schuldner einer Stadt von der Schuld be -

freyet werden ^ wenn diejenige / so der Stadt vorgesetzt sind, die

Quittung unterschrieben haben. L. « « . c?. ^

Zumahlen da 6. ) auch die Vormünder im Nahmen ihrer
kuPillen sich vergleichen können . L. ^ 4 . §. / - r . L. §. 4. ^.

Es ist aber wahrscheinlicher , daß Bürger - Meister und Rath
dergleichen ohne Vvrwissen derer Bürger für sich nicht thun
können , weil deßjenigender etwas von seinem Recht nachlassen ,
und einem andern vergönnen soll, eigene Wissenschafft und Ein¬

willigung nothwendig erfordert wird . lador . //s . /F . z/ .

F.
Nun aber sollen ja die Bürger durch den mit denen Edelleu¬

ten eingegangenen Vergleich von dem ihnen zustehenden Bau -

Recht etwas nachlassen ; derowegen wird auch derer Bürger
Wffenschassttmd Einwilligung erfordert »

Hiehet
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Hieher dienet sehr wohl derlextm der Chur ^Fürstl . Lan¬
des - Ordnung . / / . im Mittel , mit diesen Worten :

Aber alle andere / welche entweder nicht c - - E^ / ' ret /
und ihre Bewilligung beständig und freywillig nicht gege¬
ben / wenn ste gleich der ^ / ^ >ten Personen Unterthanen
und Diener/sollen mit keinem beleget werden .

Jngleichen bey Veräuserung gemeiner Stadt - Güther , ja
auch wenn die Bürger , einer vor alle , und alle vor einen,sich ob -

b' Ziren sollen , so ist deß Raths Autorität allein nicht zulänglich ;
sondern es muß dieBewilligung aller und jeder Bürger , durch die
Viertel - - Meister nder abgeordnete 8ynäiLvs,darzu kommen .
Larpr . st. / «. 2

Derowegen soll der Rath zuvor die Bürger darüber verneh¬
men , ob und wie sie sich mit denen vom Adel vergleichen wollen :
Wenn dieses geschehen, so kan alsdann der Rath sicher und ohne
Gefahr derer Bürger Willen vollstrecken ; sonsten aber hat er zu
besorgen , es dürsten die Bürger dessen Vergleiche , und was er
sonsten gethan , mcht gut heissen, einiger NuMät beschuldigen ,
und m vorigen Stand gesetzt zu werden gehöriger Oerter Ansu -
chung thun , r . ) weil die Städte eben das Recht haben als d iejeni -
ge welche noch mcht zu ihren mannbahren Jahren gekommen r

Fürnemlich , weil 2. ) dieses Recht nicht nur den Rath , sondern
die gantze Stadt,angehet ; was aber alle angehet , soll auch von
allen gutgeheißen werden , <7. ste sonsten kan
das was zweye miteinander abgehandelt , dem dritten nicht nach ,
themg siyn,^. b - Denn derer Bürger
Guter und Rechte stehen mcht in so gar freyer Oichostrion deß
Raths , daß selbiger nach Gefallen darmit umgehen könnte . Carpr .
y-r- ' L. / 0. stef t A st. r . ^ ^ c>. dann
derselbe kan gemeiner Stadt Güther und Rechte zwar in einen
bessern , mcht aber in einen schlimmern,Stand setzen. Uermm ^ .
^ veclen . ste/ ^ . c - E . / - ömnnemann .
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K // . dahero ist z. ) auch die Stadt wegen cinesDarleA ' Ns oder

andern OommÄ8 keinesweges gehalten , L. ^

^ Ranckbar . - - wenn die Bürger Nicht

darein qewilliget . Orprov . /. so offt dcrowegen etwas vor -

Met . das denen Bürgern nachtheilig styn konMe . so len m -

weder alle Bürger , oder doch zum wenigsten die Vrenel - - d ^ eu

ster . vorgefordertwerden ; cooler .

« carowv . und 4 ) ist demjenigen welchem die VM

wakuna einer Sache anvertrauet worden . nicht gleich erlauot

selbige zu veräusem . wie dann jeder Vergleich eine Art erner Ver -

^ i . iernna ill . / . . - r . //F .

Denen Gegnerischen - ^ rZumenren aber kan also begegnet

Daß - i . / . x^ . v° iidem Casu handele , wo - ine Sa¬

che -weiffelhafftig ist. Denn der die Verwaltung über - m-

Stadtfnhret , od- rauchd - rgantz - Rath, k - m zwar,m - > n - r Weift

felkafftm Sache,einen Vergleich eingehen , allem em nans Recht ,

um sich nur einen grossen Ruhm und Nahmen zu machen , mcht

Egebm , denn ein anders ist verwalten , em^nders verschmcken .

wie Lrunnemann . ^ «l. / . ^. / . anmercket ; wenn er aber et -

was vergeben wolte welches doch klar ist . so thäte er ja alsdann

der Stadt dadurchSchaden . I - ofXus .

5. ^ . K. //2 . Munnemann . « . ^ 4 . In unserm Lalu aber

sche
seyn.

.

^?Mrd' nicht"gesGt". ob' de' rBÜMr ihre Bewilligung W

nleich mit darbey seyn müsse , oder nicht. Und Z. ) gesetzt auch ,

aber mM eingestanden , so könnte uns doch das allgemeine Bm ,

mrlicheMchiSMnicht verbinden , als welches durchwiednge

Odlervanr verbessert worden . Denn dieiemgelrren gar

gewaltig / welche die alten Vefttze^dmen
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kanäeÄerr Und doäice , ohne daß sie die alte
korm von der neuern unterscheiden , nur nach
denn btosen Buchstaben/auf die Städte , und
deren Obrigkeit,appUciren : Welches eben so unge -
reimte als wenn wir heut zu Tage die Gewalt der Herrschafft ge¬
gen ihr Gesind nach demjenigen Recht - wie es die Römer vor
diesem über freye Leute exercirt , außüben wollten , lvkev . ^

^ /e / . Ja wer dieses thun wollte - der
würdesich vergeblich bemühen - weilein grosser Unterschied unter
demjenigen ist - was vordiestn gewesen, und was noch lss darp ^

Äufdas 2. ) ^ rZument wird geantwortet : Daß dieBürger
gar selten die Bürger,Meister erwehlen , sondern es bestellet sel¬
bige entweder die hohe Obrigkeit , oder der gantze Rath , und daß
die Wahl derer Raths,Herren von dem Rath geschehe , wenn
jedweder seine Stimm , entweder schrisst,oder mündlich,giebst ,
wie ^ evius . «l. / . beweiset . Gesetzt aber , daß die Bürger
selbige erwählen , so haben sie selbige doch nur darzu erwählet ,
daß sie gemeiner Stadt,Rechte Lciminittriren , nicht aber verge¬
ben,sollen . Lrrmnemann . st. / .

Auf das z . ) wird geantwortet , daß dieses nach Unterschied
der Regternngs - dorrn in einer «. - Public auch varür - - Denn
wann die Obrigkeit , oder die Vornehmsten der Stadt,und die

derselben gesetzt sind , also beständig die
Herrschafft fuhren , daß sie allem dte gantzeStadt vorstellen , als¬
dann kan man sagen , daß die gantze Stadt dasjenige gethan .
was die Ohr,gken gethan , und man kau sich auch eben darum an
die samvckcheBurger halten ; Wann aber der Rath nicht freye
und voiiW H- rKafft hat , sondern die Burgerschafft vor das
g - m- meWestn Sorge mit- träget , und durch gewisse Personen ,
es seyen entweder Mettel - Meister , v- xurirte , nn AuSschu « .
oder aber eme gewisse An- ahl Bürger , auf gemeiner Stadt

L - Rechte



44 Deß Ersten Theils Zweytes Capitel .

Rechte siehet , alsdann reprselemiretber Rath die gantze Stadt

nicht ; und kan deßwegen auch keine Lramm noch Vertrage ma¬

chen , ohne Bewilligung der Bürger , 4 /l - .
^ arprov . i-r vz-sce//? -i. /. 2 Kmxlcbilclr . -ie

/E - - . / . ^ s . -r. 22 . woraus vielmehr das wiedersprel er -

. hellet , daß in unsern Städten die Bürger - Meister und Rath ,

in Sachen so denen Bürgern nachteilig seyn können , dr^e gantze

Stadt nicht reprssiemiren , wenn sie nicht zuvor alle Bürger ,

oder zum wenigsten die Viertel - Meister,darzu erfordern laMN .

Oarpr . /F . » . , . . -

AüfdaS 4. ) wird geantwortet , und ebenmäßig wrederspro -
-- ol ) liAirenkönne , wann die Junstt -

bar . 2. / . -r. s - Ovler . ^ r .

D ? 4F . VerllLb . / F

Mcbrer / ^//7 ^ ev . 4. / . - - . 7 ^ . Noch vielweniger wird em

Theil deß Rathes , welcher jährlich regieret , die Stadt odli §l -

ren können , wenn er nicht die andere zweye darbey Zu Rath ge¬

zogen . Lanäe . 45 . ? . / - " / .

Aufdas 5. ) wird geantwortet , obschon 5 - 4 / . « « . nicht ge¬

handelt würde vom Rath , sondern von einem solchen, der über

Einnahm und Ausgab , Eincaßmmg derer Gelder , und Rech -

mmasn . bestelle1ist : >^ bereLÄ was sollte Über dar -

LuAuW von Obrigkeits ^ wegen ausstellen , und also bezeugen ,

haß die Schuld bezahlet sey; derowegen ran er auch gsmemer

Stadt - Güther und Rechte mit Vergleichen vergeben , welches

aber eine lächerliche Folgeware . , . . . . . ^
Auf das 6 . ) wird geantwortet , daß ein Untersuch zu ma¬

chen unter der Regul und Lxceprion : Vormünder können

ordentlicher Weise keinen Vergleich eingehen , und derer ? upü -

len Rechte vergehen » 4 » - r ^. 4. 4 - verb . « E -
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< 7E ^ -/e E §

sey dann deß kuMen - Sache zweiffelhafftund ungewiß , so daß
kein guter Ausgang zu vermuthen . / . /4 - e ^ L.

Uabn . ^ Vö ^ esemb . «. 4. Oail . / ^ . -2. 0- 5-

7^ . -r. Lrunnemann . ssiC .

Wenn wir diese Uimnarion auf unsern LaLum LpMciren woll¬

ten , so würde so viel folgen r Daß der Rath zwar einen Ver¬

gleich eingehen könnte , aber nur in einer zweiffelhafften Sache ;
In unserm La1v aber ist die Sache nicht zweiffelhafftig , son¬
dern , wegen des Landes - Ordnungen , mehr als zu klar . Deß¬
wegen kan der Rath keinen Vergleich eingehen . Uberdieß läßt
es sich auch nicht wohl schließen : Dieses kan em Vormund
thun , darum auch der Rath : Sintemahl deß Raths Verrich¬
tungen mehr aufhie Wohlfahrt deß gemeinen Wesens gerichtet
seyn müssen, als eines Vormundes . kez ^er .

Wir übergehen aber dieses alles , und limnlren z . ) daß
ncmlich die Edelleute auf ihren Gütern Bier - brauen können ,
nicht zwar zum feilen Kauff , sondern so viel siezuihrer und der

gantzen ? 3MlUe Unterhaltung vonnöthen haben ^ nach dem
Lhur - SächsischenLand - Aechr . 7?/ . Brauen / Schencken /
und andere Bürgerliche Hanöthierung auf dem Lande .
Verb » darum ordnen , in ^ erb . anders denn er vor feine
Haußhaltung nothdürfftig / und nicht auf den i ^auff /
brassen soll . Welches auch die meisten Rechts - Gelehrten cle -
senüiren . Möller . Lö . 4. c-st. 74^. kkartmMn . kilkor .
V^/e - v. 45 - LS. 4. E
(s- üie «/ ' L. LruNNeMcMN. - r - iL. <7. L? E >
me- -c- . Moclc . //F . </ . 4 . / ^ « s -

MÄMe^ . o ^ >. FF. - r . /4 . ( larprov . /F ^ . 4. <7o«/k.
M/ . aci Larprov . î . / . 2. st. krrrscb . ^

0^o/ . e ^ . L. p. ^4. Und folgendes , aus dem Schöppen - Stuhl
eingeholtes , Urthel Lonfirwüret :

F ; Da
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Da ihr aber dennoch auf eure Haußhalttmg allein

Bier brauen wollet re«. so wäre euch dasselbe / auch aus¬
ser erlangter sonderlicher OonLellion , für euch selbften z. u
thununbenonrmen . V . K . V ) . Larprov .

Ja es excenäirm die Herren suriKen solches auch aufdie -
fen Lasum , da ein Edelmann mit dieser coalmon in die Stadt

genommen worden , daß er kein Bier brauen solle oder wolle ,

OarpLov . <-i. / . denn die Abreden oder Verträge ; kbM Bikk

ZU brauen : verhindern dasjenige brauen nicht , welches Zu

Unterhaltung der baWille geschiehet, lvlev .

Brunnemann . /.

Es ist ( 4. ) diese lümimnon noch übrig : Wenn die Ehest
Leute von den Lehen - Herrn mit diesem Brau - Recht msonderhest
belehnet sind , Wckrer . -20/. -2. allwv er folgendes Ur »

thel , so ^ nno 16Ü5 . V0N der suMen - kaculrät zu Jena abges
fasst worden , beygefüget :

Dennoch aber / und weil nicht allein in euren Kaufst
und Lehen - Brieffen die BraU - und Schenck - Gerechtig¬
keit enthalten / sondern auch eure Vorfahren viel lange
Jahr dieselbe gebrauchet / ingleichenauch ihr bißhero / und

noch jetzo / exerciret und übet / so werdet ihr auch bey der

pelletl vel guall der Brau - und Schenck - GerechtLgkert bils

lig gelassen und geschützet. V . K . W . ll - icbrer . ^ /.

Wohin auch derer Fürsten zu Anhalt Lands - Ordnung M
letale . 2 ^ . von Braueir / Schencken und anderer bürgerli¬
chen Handthierung , §. / «. Da aber alte Erb - Kreyschmar
sind / oder sonsten jemand aufdern Lande mit Bier - schens
cken und anderer Handthieruirg privileZiret/ ^und solches
über recht verwehrte Zeit wohl hergebracht hatte / wollerr
wir hierinnen / da wir deß Grundes berichtet / niemand an
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ferner Befugnifi Zur ungebühr beschweren . Mein sy siel
sey gnug von den Edelleuten gesagt . *

—
Wir

*
Gleichwie überhaupt von diesen ganzen l ^ ar zu mercken,daß,was ,

der darinnen vorbringe meinst nachdenen Gäch ,
stschen Rechten , und wo selbige üblich sind , zu verstehe -
hen sty , Uttdttichr - r «^ 6- einem jeden Land oder
Orr , zumal wo die Sächsische - Rechte nicht schirr ,
sondern wol gar andere/und demselben EE5 , Landes -
Ordnungen üblich sind , könne oder dörffc/ - x werden :
Also ist such in ixec - L dasjenige , was dsr Llltbor in diesem Ca¬
pitel bischer von denen Eselleuren weitläuffig an und üußgefübrt
hat : Daß nemlich denenselbigen das Recht Bier zu
brauen nicht zukomme : Bloß von den Ade ! in Sachsen
oder an solchen Orten wo die Sächsische Land - Recht , ( wie
in Quedlinburg , allwo der ^ mbor diesen 1 - MZr geschrieben
und haußsässiger Bürger und Advoeat gewesen , wie aus seiner
Vorrede und abzunehmen ) eingeführt , oder sonst be¬
sondere St3tut3 und Ordnungen hierüber vorhanden sind , uiver -
sten - ( Wie bann dsr ^ uror bey Abhandlung dieser OuLttiou
verschiedene dahin deutlich zielende ^ ettEiones selbst mit ein¬
ließen lassen . ) Dann ausser dergleichen Oertern lchxr es die
Erfahrung , und ist notorisch : Daß nicht allein viele Glieder der
ohnmtttelbahre Reichs - Rmerschafft , hier und dar , die Brau .
Gerechtigkeit treiben , vich Oierkcrr . i,r csml ». Lelolö
vocc Bier - brauen , ibiguc cicatug C- cor . tterpfer .

sondern auch viele mccüZ ^ Edelleme
Land - Sassen und Hoff - Marcks - Herrn , und zwar nickt nuem
Ihnr HavO - ltt,Ws - NtthdMffk . f - r M> und die ZhL BZ
brauen , sondern such ( wiewol auf Lands - Fürstb concedio ^
eigene Brau - Häuser haben , und das darinnen gebraute Bier
unter denen Rerffen zu ihren Nutzen verkauffen i Wre solches
rnsonderhelt von Bayrn,bezeuget , Herr cch . bchmiä . W c « » -

-rck . M S"r.' . ^ l»r " ch § A- » ovMme vn . » erm ^ n . ^nron <le cklinzensse ^. ,
ch welches man bey die¬

ser Uberschung zu ermnern ohnsrmangeln wollen .
^ '
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Wir wollen nun II . sehen

Ob denen geistlichen Personen erlaubt sey/nach

eigenen Gefallen / Bier zu brauen 2

Worbey wir erstlich wiederum etliche arZumenra anfuhr
rm , welche vor selbige zu streiten scheinen.

Es scheinet aber i . ) als wann ihnen dieses Recht weder

in dem Bürgerlichen - noch Päbstlichen Recht benommen , da -

hero zugelassen sey. denn was nicht verbot -

ten ist, scheinet erlaubt zu seyn . e/e . -ie /vsc « .
-r. ' M

Fünemlich weil ste 2. ) um die ewige Wohlfahrt derer Bür¬

ger sich bekümmern : Die Seelen aber wohl zu regieren eine Kunst
über alle Künste ist- c. ^ und die

Seelenweit kostbarer als die Leiber sind : E /
/ . Da wir nun vondenen Geistlichen auch geistliche Güs

ther empfangen , so ist allerdings billig , daß wirdenmselben,auS
Danckbarkeit , auch leibliche Güther vergönnen . 1. an die Cor

rinthier . 9 . V. II . Kein^' rnZ. -ie eL-L-L/? LL

/ . c-. F. -r. L. Daher soll man ja denen Geistlichen , sich
und die ihrigen ehrlich Zu nehren , unter welche Nahrung auch
das Bier - brauen gehöret , nicht verwehren .

z. ) Karr dererßlben Fleiß und Sorge keines Weges er¬

setzet werden . L. / . §. verb . /?-/ ^

Und 4. ) weil sie geringe Einkünffte haben.
Gleichwol aber 5 >) viele Gefälle , so wohl wegen ihres

Amts , als auch wegen deren Güther , erlegen müssen. Wer nun

die Last hat, soll auch den Nutzen haben. L.

/ s. Fi ^ /Ä- - . // . es-/ . M F. Labor , m Larbot .

//F . L/ . . - rx. K.

WeS
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Weil auch 6. ) viele andere , in Ansehung ihres öffentüchen
Amtes , zu brauen pflegen, als Fürstliche Räthe .

7 ) Weil sie auch Bürger zu seyn scheinen, indem sie nicht
«usser , sondern in , der Stadt wohnen , und werden Pfarrer und
Kirchen - Diener in dieser oder jener Stadt , genennet . Wer aber
den Nahmen von einer Stadt hat , soll auch deren Rechte haben,
L. 4. Q V^ urms . / . // . v. 2. Ja Soro .

L. 2. beweiset, daß die Geistlichen , obste
Won den GOttes - Dienst versehen, nichts destoweniger rechte
Bürger seyn, und nennet sie einen Theil deß gemeinen Wesens .
A4o1in . 2. 2. ^ rnis ° eus . ^

F- F. c. ^, . L. « . / . Xlock . -r-s/. c- , «/7 F2 .

Die Herren Geistliche werden mir aber nicht Übel deuten ,
rvenn rch sage , daß ihnen das Bier - brauen nicht zustehe.

( i . ) WA sie keine Bürger sind ; welches ich daher beweise ,
rverl sie kerne Steuern und Anlagen geben : Diejenige aber sind

reine Bürger , welche die Beschwerungen der Stadt nicht tragen
Misten ; 6ai ! . 2. os/7 ^ «. <?» r « «se . ^ v.
pE . - . c- s«/ . hernach beweise . ' es aus der Be ,
schrelbunss eines Bürgers : - Dann ein rechter und eigentlicher
Bürger ist derjenige , welcher nicht allein allen Nutzen , ?rivile^en

Lveri ^ ' 77777 ' 77 ^ 77 ^ worden nicht zu .L- vc - rnaici . r « Loc . ^ 2. v. /F
auch ubcrdieß nach dem «t . Oue, . die Art und Weite

G nicht
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nicht darthun , wie sie zum Bürger - Recht gekommen sind. Denn

ein Geistlicher wird weder durch die Gebmth noch Auftiahm em

Bürger ; weil er kein Bürger - Geld erleget ? den Burger - Eyd nicht

abschwehret , auch nicht in die Bürger Rolle eingeschrieben wird ,

welches doch alles zum Bürger - Recht erfordert wird . Mev .

/iS . Uabrn . Me1emdLc . ? ^ s/ «

LM-rrü/ ' s/ . -r.. 4. -5rruVMS . . / » exe- - ,e . / o.

// . Wenn wir gesonnen ex xrokelL von dieser Macerle zu

. handeln ? so könte die viKInÄioncha einig ? rechte Bürger sind ,

einige aber nur . eLiteGleLchheit mit selbigen haben,LiebenLyal . -i . / °.
H. §- diese ÜW

sere Meynung deutlicher machen . .
( r . ) Haben sie auch kerne . Häuser , woraus dieses Recht

Weil das Bier - brauen der Handelschafft gleichkommt ^
die aber denen Geistlichen verbotten ist, .

. /s ^ E . -ii/ ?. <?F. . yiehcr gehöret Chm - Furftl . Sachs . Laus :

Hes - Orönung . von AE //F o. Erden und Wart -

öel der . pfarrherrn . §. Ee sollert auch rc . allwo also zu lesen

ist « Es sollen auch die Pfarrer sich aller unehrlichen

Handthieruug/ / wie auch deß wellt - undBier - schenckerts / -

na' ntzlich ertthaltert . . krkicbn . ^ Oe«o^/ . L.

^ a viele sirMcn rathen denen Layen , daß sie sich mrt denen ( lle -

xiLis nicht leichtlich in einen Lon craL einlassen sollen , aus 80 -

cin . Oecüm . vec - . ^ rZrnwe ^s/ . 24 .

( 4. ) Wenn man ihnen dieses , zugestünde , dorfften manche -
ihr geistliches Amt an den Nagel hängen , FF . und

in ihrer Andacht und heiligen Gedancken gestohret werden , wel ^

ches aber nicht geschehen soll. ? . . ^ ^
( 5. ) . Die meisten Ursachen so wieder die Edelleute angefüh¬

ret worden ; gelten auch wieder die Geist liehe
Und wird dahero . , ,
( 6. ) Denen Geistlichen das Recht Brer zuschenckenwoh!- -

r men - .
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meynend abgeschlag en von 8 ; mon kikor . / -

Lclieplitr . 4» 2 ^ . §. 4» k-. L-

Earpr . W L/- . / «rie/n / 4- e. D< bl ' llscn . ^. / .

Wir antworten aber hiernechst auffdie obenangeführte Geg -

nerische ^ rMmemen dahin,rmdZwar aufdas i . ) mit emerlManr :

Es ist weder denenEdelleutennochBauern,in demBürgerlich - und
Päbstlichen - Recht,dasBrauen verbotten,und doch dürsten stetem
Bier - brauen,und zwar deßwegen,weil es hin und wieder also inGe -

brauch gekommen , und von denen Durchleuchtigsten Chur - und
Fürsten zu Sachsen , auch andern,vor gut angesehen worden ,

daß nur die Bürger dieses Recht haben sollen. Hat also dieses
nicht genug Theile ; wann aber bey Erzehlungde -

rer Theile etwas ausgelassen wird , so kan alsdann das . 4rZu -
msrw nicht statt haben , kver ^ arcl . r - r Ls-7. ^ E -

OvLclcicLUZ . 2>s/ . 4 . / § . « . 4 ^ .
Wenn man aber diesen Fehler also ergantzen wollte : Was we¬
der nach dem allgemeinen noch Pabstlichen Recht , Gewohnheit
und Orts herkommen , verbotten ist , das isterlaubct ; alsdann
könte zwar MstoreinigermassenbestehenMinor aber müste,aus
dem was wir schongemeldet , üvern Hausten fallen .

Auf das 2. ) wird geantwortet , daß die Folge falsch sey :
Denn es folget nicht , daß wer vor die ewige Wohlfahrt derer
Bürger Sorge träget , deßwegen brauen dürste ; sintemahl die¬
ses Recht aus einem andern Grund herkommt . Und ist das
Bier - brauen in Ansehung derer Geistlichen keine ehrliche und an¬
ständige Weise etwas zu erlangen , weil es eine grosse Gleichheit
mit der Kauffmannschafft hat , welche denen Geistlichen verbo¬
ten ist.

Also schliesset auch das z . ) Argument nicht. Denn was
ist das vor eine Folge : Die Bürger können denen Geistlichen
ihre Mühe und Fleiß nicht belohnen : Derentwegen soll man
chnen das BrauAecht zugestehen. Dann i . ) kan man diese
chre Muh und Sorg dem Werth nach nicht schätzen, mithin

Gr
°
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auch nicht sagen was davor zu geben sey. Denn das Predigen
Wird eben - als wie die klülolopkis , und andere Disciplinen
lehren , als etwas Vornehmes angesehen , besten Belohnung
nicht zu schätzen ist. Hadn . ^ ^ ekemb . Loc - ^ e . ».

Unterdessen gebe ich das ^ was besser daraus folgen kan,gerne

zu : Nemlich dieser Fleiß kan denen Geistlichen nicht ersetzet
werden ; derohalben sollen die Bürger denen Geistlichen etwas

dargegen verehren , und sind ihnen natürlicher Weise oblißirt .
Es wird aber also nicht folgen : Die Bürger sind denen Geißle
chen natürlicher Weise verbunden , derohalben sollm sie ihnen
das Recht Vier zu braum verstatten . Denn diese Verbindung

ist an nichts gewisses gebunden . L. ) Soll diese Mühe nicht eins

mahl belohnt werden . Denn ein Prediger M deßwegen nicht
predigen , daß er seinen Lohn in dieser Welt davon bekomme ,

r « § / . Denn der Heyland

saget : Umsonst habt ihr es empfangen / umsonst gebet
es/Match , io . v . 8 . Die Geistliche sollen demnach ihren Lohn
nicht von den Menschen , sondern von GOtt erwarten , und

nicht in dieser, sondern in der zukünftigen Welt einen Schatz
sammlen . Matth . 6. v . ry und folgenden . c « »

lvkrmäius . cÄ/ . 4^/ .
Aufdäs 4 . ) wird geantwortet : Die wenigen Einkünffte

sind entweder zu Erhaltung der kamilie zulänglich , oder nicht ;
In jenen Fall sollen sie zu frieden seyn , sonsien werdm sie wies

der Willen hören müssen, daß diejenige , deren Gedancken und

Reden nur dahin gerichtet , wie sie ihr Vermögen und Einkünffte
täglich vermehren mögen , vielmehr Handelsleute als Kirchen /
Diener seyen. KeinkinZ . Lc- c/e / M c?/ «/ .

/ . err/ ' . F. «. L- ' . In diesem Fall aber sollen sie lieber eine Zulag
ihrer Besoldung bitten , als nach diesen unanständigen Handel
deß Bier - schenckens streben . Larprov . cs - M. Ls . / . - 5 .
-r. Denn die Pfarr - Kinder sind fthuldig etwas zu ehrlicher
und erklecklicher Erhaltung derer Kirchen - Diener beyzutragen .

Mock .
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K! ock . c--/». / o. / ^ . / . «. kn ' rsck . Ä
- ök KevZer . ^oc . V. 4. Wann aber in
dergleichen Mangel einer zulänglichen Besoldung die Untertha¬
nen mitkeinerley Vorstellungen zu diesem freywilligen Merck der
Liebe könnten gebracht werden , so karr entweder die weltliche
Obrigkeit deßwegen eine Anlag ausschreiben , oder mit andern
Zwangs - Mitteln wieder dieselben verfahren , krannk . 66 . / .

Damit sie nicht mit Hunger und Mangel streiten , und
dahero ihre Ambts - Verrichtungen , denen sie doch mit sonder-
bahren Fleiß vorstehen sollen , hintanzusetzen / und vor die tägli ,
che Nahrung zu sorgen, bemüssrget werden . Denn GOtt ist ein
Rächer über das alles , und Heget in einem undanckbarn Ort auf
den Hunger derer KirchemT) ; ener gemeiniglich der Hunger deß
göttlichen Wortes zu folgen , wie Innkerus vropheceyet hat :
Man werde noch an vielen Orten das Evangelium aushungern .
Rlock . ^ . / . v. F^ .

Aufdas 5. ) wird geantwortet : Was die Beschwerungen
derer Geistlichen anlanget , so haben selbige wegen ihres Ambts .
außer wassie vermöge dessen zu thun schuldig sind , gar keine ;
in Ansehung aber derer Güther werden sie vor Layen gehalten ,

6s«o- >. ^ ^ 4 . und Werden
also nicht vor Geistliche , sondern vor Layen , angesehen ; dahero
müßen sie auch die Steuern und Anlagen , so auf dm Güthern
hassten , tragen . ( ivler . /vvLv// . / . v. ^ 0 ^ .
OsrprOV . /F ^ . F. <7o«L. / ^ / 0. -r. 4. Hock . va/ . / . Q, « /

2 - 0 . Mdob sie wohl sonst nur vor dem Geistlichen Gerich¬
ten zu stehen schuldig sind ; so können sie doch auch mit Fug
und Recht bey einem weltlichen Gericht,wegen ihrer Güther , be¬
langet werden . ( Kük 66 . / . 4 . Q- -?/ . / . 06/ .
^ 2 . 4. 66 / § 4 . dttcol . Lverttarä . - rs / / . 6s « /L s. «. 2^.
Oilttaus . <r/6ox . ^/ ^e. <7w. c- ^. / / . -r. 2- ^. Xkock , 2-o/ .

«. - ^4. ReMklNA.
Lrrä/66 . c6r// . c - 6/Htruvius .

G r
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-s/f. (i. F/4 - . VmnNLmaNN . ^r. ' L,
/ . Lisä . ^ L>" L7----/ -7. x. F. ^ luncüus . ^ . / . -7. 4^- r . Sie mö¬

gen es sich derohatben selbsten zufthreiben , - daß sie sich solche Güs

ther anschaffen , da sie - och wissen , daß man die Sache zugleich
mit denen Beschwerungen übernehmen müsse. labor . öar >

hol . /i - 5. / 4- - . 4X. " .

Aufdas 6. ) wird geantwortet : Wenn einem oder dem an¬

dern,in Ansehung seines Ambts,durch . sonderbahre Vergönnung
und Erlaübnüß eines Fürsten , dieses Recht ist verstattet worden ,
was gehet dieses andere an ? denn ein Fürst kan einem , ohne
daß er einem andern dergleichen ebmsalls zu thun schuldig ist -,
unter die Arme greiffen,, wMeLFch . über über diese' einige Per¬
son nicht exwnäiren lasset. §. s . W- Z - 7«^. rVv .

Endlich . und 7. ) wird aus obangeführten Ursacheni wieder -

syrochen, daß die Geistlichen eigentliche Bürger sind. Denn

gleichwie die juMen sonst sagen , daß manche Leute in einem Lan¬
de leben , welche doch nicht ms Land gehören , wie es aus dem
salon . Las . Mslembec . Mrra und andemMernNnZ .

/ew/ . ck' LL-c- /e/7E5. ^ beweisset Viecor . üi-

c-ÄS/7 exeM . Earprov . L.
K. / - ". Xlock . Do/ . 2. ». 40. / ?^. Also kan man auch hier
sagen , daß einige Minder Stadt aufhalten , welche doch nicht
von der Stadtsmd , das ist , welche dennoch ' keine Bürger sind.
ddilar . Ä <7. ^ 7. §. Es giebt auch wohl Bediente
bey einer Stadt so derselben treue Dienste leisten , sind aber deß¬
wegen dennoch keine Bürger . Wann wegen Pest , Krieg , und
anderer Verfolgung,sich frembde Leute in einer Stadt aufhal¬
ten , so sind sie deßwegen nicht gleich Bürger , oder erlangen da¬

durch das Bürger - Recht . Äruv . W F.
,xe - - c- . /o . § . ^ . Knechte und Dienstbothen sind in der Stadt -
nicht aber von der Stadt oder Bürger . Und also kanmanauch
von denen Geistlichen urtheilen . Daher » L. 4. <?. ^ verd .

e/ESv . mit bessern Recht
^

°
wieder
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wider die Geistlichen angeführet werden mag . Auß solchm Ur¬
sachen bleibe ich beyder mit Nein antwortenden Meinung , daß
nem lich die Geistlichen kein Bier brauen und schencken dursten ,
es sey ihnen dann insonderheit vergönnet vor ihre bamilie zu
brauen - aber auch alsdann dürsten sie doch das Bier nicht aus -
schencken . GuMvv . c7o - rMo - ' . ^ Öder
wann sie sichHausser . welchem dieses Recht zukommt,angeschajst ,
und das Bürger - Recht erlanget haben . O. Lrirlok .

Hieher dienet die Lhur - Sächsische Landes » GxdnunZ
von : ^ o ^ - rn » ,VomEeöm und Wandel der pfarrs
Herrn essollenauch . Verb . ober eigene Häuser hatten /
darauf sie zu brauen befugt . Denn alsdann können sie von
obanMlhrter Regul subsumirt werden :'

M und ( M. Wird so wohl - von ' denen ' Dorffs -
^

gefragt : Ob sie Bier brauen und schencken dlirffcn ?
Welches wir cheichMs mit GärpMV . / ^ . ck. ^
und Lsbacb . Ä Brunvemann . ^s«/7 . ^- F. wiedersprechen .' Welchemletzterê feine : Meinunĝ mit folgenden - krsejuNicio he- -
kräfftigett DaßsslcheDörffsrvon bemeldterStadt auch -
Weiter als ein Weil - weges gelegen /,. Bier zu brarmr / und
dasselbe den LVretschmaren oder andern zu verkauften
nicht - befugt - Wohiuauch die . neue- Anhaltische - Landes - - ^
Ordnung zielet . M. Lc . §. dieweil denrt . Vörs . Der Bauers -
mann sich seines pflügens und ' Zleker - ' weEes /
und sonderlich Bier zu - brauen und zu verpftnnigen , oder
HandwerekaussenDörftern zu treiben/wahre zukauft -
st " und verkauffen/enthalten sollen / - damit also ein jeM- - '
cher seine ZTrahrmm / so ihm gebühret / warte . . DennL » » -

^ 4. schrewet t :
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Ubi R. usticuL ek ^ rator ,

? srocku8 OraLor ,
Ovi8 ^ lereator ,
I >lobilisLcUat0r,rbrl ) eu8 ettk ' uriäator .

Oder in teutscher Sprache :

Wo der Bauer bey dem Pflug , und bey seiner
Arbeit bleibet , ^ -

Wo der Prediger sein Ambt mit Gebeth und

Eyffer treibet ,
Der vom Adel Helm unDSchitd,und derKauff -

mann Wahren,führet ,
Da wirdGOttes Ordnung auch , ihm zu Ruhm

und Ehr,verspuhret .

Ich habe aber diese Frage mit Fleiß nicht wie die vorher ,

gehenden rmÄiren , und die Ursachen welche so wohl vor als

darnieder streiten , anführen wollen - sondern will statt dessen
dem geneigten Leserdeßlacobi äckulreg corMium , < welches er

berStadt Gera zu gefallen,wieder die umliegende Dvrffer und

Bauern Anno 1621 . zusammen getragen ) coMmuniciren ,
worinnen der ungemeine Fleiß dieses geschickt , und gelehrten
Mannes überall hervor leuchtet , so daß man sich nicht unbillig
wundert , warum dieses LonMium nicht , wie dessen übrige

Schafften , in öffentlichen Druck gekommen seye. Weil es

demnach sehr lesens - würdig , als will ich , der studierenden Im

gend und neu- angehenden kraLUcis zum besten, und dem Herrn
Autor ! zu Ehren , die 5pec ! em kaÄ ! ,und das gantze donMum ,

von Wort zu Wort allhier anführen . Dir Wotte aber sind
folgende : Lon -
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LonWumsolignins 8ckulte6i pro Li -

viMteOera ^ QQL ) LöOi . äärum .

c ^ N der Herrschafft Gera ist ein Stadt gelegen auchWera ge -

nannt , allda die gemeine Bürgerschaft sich vor ' et rchen

hundert Jahren Hers Handwercker und anderer Bürgerlichen

Nahrung , und unter andern deß Blerchrauens,so wohl als deß

SchenckensMbrauchet .
Dieser Stadt ist nochmahls 4487 - Zweifels ohne

um desto mehrer AMehMung und Sicherheit willen - von ihrer

lwhen Obrigkeit dem Herrn von Gera,ein 8cmur oder ? rivilL -

Ä- am und Freyheit gegeben Worden , dieses Jnnhalts : , ,

Daß irr allen und jeglichen Dörflern , in die

LerrWafft Sera gehörig , kein Handwcrcksiiiam ,
noch Ländler wohnen , noch einigerlen Handel
oder Handwerck darinnen treiben noch »bei , soll .

In Welchem Mein ausgeschlossen sind Schmied und

Leinweber , jedoch daß derselben keiner in einer viertel - meil We¬

ges um oder bey der Stadt wohnen solle .
Dannmhero die gemeine Stadt Gera nachmahls so viel

emsiger alle Bürgerliche Nahrung , und sonderlich das Bier -

brauen und Biersschencken , getrieben , und als hernach etliche

Bauern derer Dörffer in derselben Herrschafft sich zu unter¬

schiedenen Zeiten deß Brauens unterfangen wollen , ist ihnen

Mches nicht allein von der hohen Obrigkeit der Herrschafft Gera

verholten , sondern auch zu etlichenmahlen die gemeine Bür¬

gerschaft zu Gera - aufBefehl und Zulassung erwehnter hoher

Obrigkeiten , auf dieselben Dörffer ausgefallen , denen so ge¬

brauet haben , oder über den Brauen betreten worden , das

Bier genommen , das BramGeräthe zerhauen , und die Brau -

Pfannen zerstochen , dadurch etliche derselben Bauren und

H Dorff -
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Dorffschafften,sonderlich die , so ins Ambt Gera gehörig , nach
Absterben deß ältern Herrn von Gera , ungefehrlich um das

Jahr i54z . Ursach genommen / bey dem jungen Herrn vonGe -

ra , als anwartenden Lehens- Herrn,sich solches Verbochs und

Ausfalls zu beklagen , und Habengebetten ihnen das Brauen und

Schencken aufdem Lande zugestatten .
Weil aber setzte gedachtes ältern Herrn nachgelasseneWittbe ,

eine Gräsin von Beichlingen , diese Herrschafft Gera wegen

ihres Leibgedinges inne gehabt , als hat er klagende Bauren an

dieselbe gewiesen , da denn ihre Leibzuchts Vormunden Graf
Hanß Heinrich von Schwartzburg , und Ernst Grass und Herr
zuGleichen , ^ nno 154z . Freytages nach 8imoms und luäso

hierinnen verabschiedet : Daß gemeine Stadt Gera deß
Bwrbrauens allein berechtiget , und den klagendenBau -
ren dasselbe verbotten / doch auf ihre Hochzeiten , Rinds

tauffen / R- irchmessen von ihrer selbst erwachsenen Ger¬

sten zu brauen / aber keineswegs auch ihren Nachbarn

nacht zu Derpfennigen / auch kein Reiß oder Wisch auszur

stecken/ZUgelaßeir seyn soll / alles nach mehremJnnhalt des¬
selben Abschiedes ; Ob nun wohl mit diesem Abschiede die kla¬

genden Bauren nicht zufrieden seyn wollenso haben sie doch
nichts darwieder eingewendet , sondern denselben also in seine

Rechts - Krafft ergehen lassen , und haben darauf , und auf ber

schehenes Anhalten gemeiner Vürgerjchafft zu Gera , so wohl

obgedachte Wittums - Vormünder , als auch der jünger Herr
Reuß zu Gera , der die Anwartung gehabt , und sonderlich Herr
Johann Friedrich Hertzog zu Sachsen und Chur- Fürst , als

folgender Zeit Lehen - Herr über die Herrschafft Gera , durch ein

R- escrlpr . lud 6aro Torgau Sonntag nach Ivlamm ^ 01544 .

sich gnädigst erkläret , daß es bey solchem Abschiede bleiben , und

der Rath und gemeine Bürgerschafft darbey geschähet wer¬

den soll .

Als
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Als nun hernach der jüngere Herr von Gera auch verstorben ,
und der Burggraf zu Meisten sich damahls deß Landes , und
unter demselben auch der Herrschastt Gera,amund dieselbe ein¬

genommen , und etliche Bauren abermahls sich deß Brauens

unterfangen wollen , hat der Rath und gemeine Burgerschafft
zu Gera sich dessen ^ nno 1550 . bey dem Herrn Burggrafen
beklagt , welcher seinem Hauptmann zu Gera Heinrich Rödern

befohlen , den Räch und gemeine Burgerschafft wieder die Bauern

zu schützen , und das Brauen aus den Dörffern abzuschaffen :
Der denn auch hieraufdurch ein öffentlich angeschlagenes
ral - ^ nclac das Brauen auf den Dörffern verbotten , und als
etliche Bauren der Dorffschafften Schwahra , Trebnitz und Las -
sen,svlch überschritten , hat im Jahr 15 5 r . der Haupt¬
mann dem Richter zu Gera Befehl gegeben , und ihn sammt der

Bürgerschafft abgefertiget,erft - gedachten Leuten das Bier sammt
den Brau - Pfannen zu nehmen : Welches denn alsobald ins
Merck gerichtet,sind auch damahls denen Dörffern Lassen und
Trebnitz zwo Pfannen genommen , wodurch der Burggraffzu
Meisten geursachet in demselben Jahr 15 5 r . die Sache selbst in
Verhör zu nehmen / und hat den 21 . diesen Bescheid
gegeben : Er wollte Erkundigung nehmen lassen / ob
die Dörffer von dem Herrn von Gera deß Bier - brauens
oder desselben über zu recht verjährte Zeit ohne einige
rechtliche Eintrag/Einhaltung oder der Stadt
Gera/im Gebrauch gewesen / und wo solche Dörffer die
gebrauet/deren keines vorzulegen oder anzuziehen wüsten /
wollte er ihnen hinfürder zu brauen nicht verstatten / son¬
dern was von Rechts - und Billigkeit wegen bescheheir
mag , abschaffen / und sie sollten sich in ihre Kretzschmar
das Bier bey der Rannen auszuschenken / aus der Stadt
Gera , desgleichen was vor Bier jeglicher in sein Haust zu
Rlndelbett/Hochzeiten/und allen andernBedürffticrkeiten /
erholen undkauffen .

H 2 Bald
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Bald hernach und eoäem Anoden 21 . Leprembr . hat

der Herr Burggraf eine Landes - und Tranck - Steuer - Ordnung

in der Herrschafft Gers , und sonsten in ftmem gantzenjLande ,

vubliLiren lassen , worinnen unter andern vondemBrerchraum

auf den Dörffern dieses klärlich versehen : Daß öre Gsrff -

schafften / ss deß Brauens und SHenckms berechtiget

seyn vermeynen , und sich dessen gebrauchen wollen /

auch dasjenige / was die in Städten reichen sollen / es

soll sich aber niemand in seinen Landen ( und cüjo aucy m

d4 > Herrschafft Gern ) getrauen Bier ausMscyencren / oder

ru verkaufftn unterstehen , er sey denn synderlrch dajur

befreyet / und diese Befreyung 10U erscruer Hmpüchcn

Gnaden verordneten Einnehmern zu Plane ; : furzulegen

^^nnmtttlft wird diese Herrschafft Gera dem Herrn Burg -

arafm rc. vom Herrn Reusen von Planen streMg gemacht ^ dars

über der Herr Burggraf nicht lang hernach als ^ 1 : 0,554 . den

,Q . Mail verstorben , und nach sich zweene junge Herrn verlast

ien/dcmmnhero und weil nach publicmmg jetztgedachter Ord ,

num die TranASteuer auch aus den Dörffern gereichet , die drs

Einnehm e immer angenommen , bat sichö nur Lileüuirungvb -

gedachten Bescheides und eigentlicher Erkundigung , ob und

wer unter der - Dorffschafften deß Brauens und Scheu -

ckLns berechtiget , verzogen , und als ein ander Hauptmann

Heinrich Metzsch gegen Gera verordnet , haben obgsmewte zwey

Därsssr Lassen und Trebmtz . bey demselben unZefehrüch Lnyo

7 ^ ' die MS Pfannen bittlich wieder erlanget , doch mit dieser

Verpflichtung . welchen Tag sie von ihnen wieder abgefordert

würden/daß sie dieselben in die Herrschafft unverweWmcy

emantworten fsAen , und verzeuayt ftch dreßWerckp lange , blß

endlich 4mro 1562 . von deß Herrn Burggrafen Söhnen dre

aontzi Herrsck . O Gera dem Herrn Reuffen von Planen abge -

MMNr da dem 66 . dM r z. kebr . hie Anwohner dcr
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Dörffer Schwahra , Trebnitz - Sassen - Biblach , Deschwitz und

Tintz - ( als welchen sonderlich bey deß Herrn Neusten Regierung
an ihren angemaßten Brauen vLnderKmemen Bürgerst ! ) äffe zu
Gera Einhalt geschehen ) Vorbescheid beydem Herrn Reussm
ausgewürcket , allda in gestalter Verhör angezogen , wie sie von

Alters her, aus langen hergebrachten und ersehenen Gebrauch deß
Biers braums und schenckms berechtiget warm ; dargegm der

Rath und gememei Stadt Gera desselben Brauchs nicht gestän¬
dig gewesen - besondern vöberührtes Stamc und ^ vileZium ,
so wohl auch die /wno . 4Z . und 5 l . ergangcmn Reccü und Ab -

schiede angezogen , und sich dabey zuschützm geöetten , darauf end -

lich den iz . kob- . dessclben 66 . Jahres dieser Abschied gegeben ;
Dieweil öle DorffschaMe » ihrer ; gerühinten langen , Ge¬

brauch nicht erwiesen / und gleichwohl der Rath aus ih¬
rem 5mrmo so von den Vorfahren den Herrn zu Gera je
und allewege conürmiret und bestattiget worden / so wohl
auch den vorgelegten Abfchieden/stattlichen Schein gernas

chet / daß sie ihres Suchens nicht unbefugt / und billig in

Do,Mo«^dießfalls Massen werden ; so sollen sie / die Dorfs -
schaffte, ; /biß sie ihren angegebenenGebrauch / wie recht/ge¬
nugsam erweise, ; und beybringen werden / deß Brem¬

ens sich gäntzlich enthalten / auch die Brau - psannen -
alsbald der hohen Obrigkeit einstellen , welche biß zu Aus¬
trage mittler Weile verwahret stehen sollen ; - och ihren
angezogenen vermeinten , E ? E - - ten langen Gebrauch da¬
durch unbmsmMM / Saferne ein oder " das andere theil
was hierauf suchen würde / soll ihm die Billigkeit mit¬

getheilet werden .

Mit diesem Abschiede sind beyde Theile Zu frieden gewesm,
daß er also Krafft Rechtens erreichet , und obwohl damchls die
Dorffschüfftm gebetten mit Abforderung der Pfannen in ' Ruhe
zu stehen ; so isis ihnen doch abgeschlagen , und bey dem Abschiede
vMichm .

H 3 Als
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Als aber hernach voll etlichen Bauren der Dorffschafften zu
Trebnitz und Schwahr » / diesem Abschiede zuwieder gebrauet
worden ^ ist die Burgerschafft zu Gera den 20 . desselben
» 566 . Jahres / mit Vorbewust ihrer Herrschafft , herausgefal -
keN/ und hat ihnen Bier genommen / doch haben die Bauern gleich¬
wohl gemächlich sich deß Bier - brauens unterfangen / unter wel¬

chen denn ein Theil der Amts - BaureN / ( der doch gar wenig ge¬
wesen/ ) Zweiffels ohne zumehrer Forttreibungihres Beginnens /
eine Netz - Fuhre zu dem Jagen gewilligt :

Jmmittelft ist der junge Herr Reuß verstorben / darauf ein

Lgndtag gehalten / und hatderowegender Rath und gemeine Bur¬

gerschafft Anno 74 . den 2. Januari ! etliche Beschwchrungst ' un -
üa schrifftlich übergeben / unter welchen der erste gewesen / - aß
man in etlichen Dorffschafften / jetzt gedachten Abschiede
zuwieder / sich deß Brauens unterfienge/worauf zwar die

Herren Vormünder deß nunmehro regierenden Herrn Neusten rc .
Bedenckzeit genommen/sind aber zu keinem Abschiede gelanget :
Dannenhero die bemeldte Amts - Bauren und ferner der in die

Herrschafft gehörigen und unter der Meilweges gelegenen Edelleu¬
te Unterthanen mir Brauen immer fort gefahren und nachgefolgt /
biß daß Anno 1585 . übermahl ein gemeiner Landtag gehalten /
dahat im selbigen Landtage der Rath und gemeine Burgerschafft zu
Gera abermahls ihre Oravamma , und unter andern diesen Amcul

deß Brauens halber / wieder die Bauren , wiederholet , es ist ihnen
aber der Bescheid worden : Daß sie sich mit Erledigung die¬

ses Puncts biß zu deß jetzigen regierenden Herrn Mündig¬
keit erdulten solten .

Ob nun wohl dem Rath und gemeiner Bürgerschafft dieser
Verzug sehr beschwerlich gewesen , bevoraus , weil etliche deß
Raths , neben andern von Adel / von den Herrn Vormunden zur
Steuer Einnahm clepmirt / da sie denn gespürt / daß die Bau¬
ren auch Bier - Steuer reichettN/worauß wohl zu vermutheN/daß sie
es umsonst nicht thaten / so haben sie sich dochwieder die Herren

Vor -
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Vormunden hierinnen nicht setzen wollen , besorgend, da sie immit -
telft was mehrers dieser Sachen halber vornehmen würden , es
ihnen bey denselben zu Ungnad oder andern Unheil gedeyen
möchte.

^ nno 1595 . ist jetzo regierender Herr ins Regiment Metten ,
allda der Räch und gemeine Burgerschaffr abermahls angehalten ,
und oberwehnten Beschwerungs - Punckt , neben andern,schrifftlich
übergeben . Auf befchehene Erbhuldigung I . G . auch mündlich
vertröstet und zugesaget , denselben in Gnaden abzuhelffen . Es
hat aber S . G - wegen vieler anderer nothwendiger Geschaffte ,
so sich bey Annehmung seines Regiments ereignet , auf vielfälti¬
ge umerthamge Erinnerung und Wiederholung der Klagen , und
darauf jedesmahl von S . G- und desselben Räthe erfolgte Zusage ,
daß allen Beschwerungen abgeholffen werden solte, biß daher Zur
Erörterung nicht kommen können . Nunmehr aber will der Rath
und gemeine Burgerschaffr sich jetzigen 1621 . Jahres der Sachen
annehmen,und zu Erhaltung ihres und krivi ! eZü,und Ab¬
schaffung deß Brauens , bey mehr gedachten Dörffern in der Herr -
schafft Gera klagen .

Aus angeführter fpecie kaQi entstehen zwey Haupt - Fragen
worüber wir unsere Meynung entdecken wollen . Die erste nem -
lich : Ob die Stadt Gera die umliegende Dorffschaffren in der
Herrschafft Gera , zwingen könne, daß sie vom Bier - brauen ab¬
stehen müssen ? Die andere : W- e die Stadt Gera wenn sie sol¬
ches zu thun berechtiget , die umliegende Dörffer belangen könne ?

Die Erste Frage .
Damit wir nun diese Zweiffels - Knoten mit GOttes Hülffe

glücklich auflösen , so solte man fürwahr bey dem ersten Anblick da¬
für halten , es hatte die Stadt Gers nicht Fug und Recht denen
umliegenden Dorffschafften das Bier - brauen zu verbieten .

Denn ^i . ) ist dieses gantzen Streits Materie das Bier¬
brauen und Dchenckm , welches in Wahrheit eine solche Sache ist,

die
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die an und vsr sich selbsten wohl erlaubt , undvondermannLa - ts

ungleiches urtheilenkan : Wanndaheroein Hauß- Vater , umsein

Hauß - Wesen zuverbessern und zu vermehren , sich mit Fug und

Recht auf eine gewisse Sache leget / so ist es brllrg vor zuläßrg und

vergönnet zu hakeni Denn die Rechte wollen unter andern

auch von uns Habers daß wir einen erbarn und ehrlichen Wandel

führen sollen. /s . §. / . - ie/L/ .

Und dieses ( 2. ) um destomehr,weil diese Handthierung deß

Bier - brauens zu Erhaltrmg deß menschlichen Lebens nöthig ist :

Denn was zu unsers Leibes und Lebens , ja auch derer unsern ,

und überhaupt unsers Nechsten Nothdurffr gehöret / das soll

nem nicht nur erlaubet , sondern überdieß angelegen seyn. Z. ^- -

Derowegen kcm ( z. ) denen Bauers - Leuten , weder nach

denen Reichs - oder Päbstlichen - Gesetzen , Sächsischen Rechten ,

noch ein anderes im Römischen Reich eingeführtes Recht , das

Bier - brauen verbotten werden . 8cIaurL a ^ /Z . ^2. ^
/E - iEÜr -7. / . L§- 77.

Solchemnach nun kan man keines Weges sagen , daß de¬

nen Dorffschafften der Herrschafft Geraallein , das Bier - brauen

und Schencken zu untersagen sey ; Denn da kein Gesetz darwreder

angeführet Werden kan, so können wir solches auch nicht behaup¬
ten , weil wir uns schämen sollen eine Meynung zu äekenäiren ,

wovon doch alle Gesetze still schweigen. ^ 07/etta . S- F-
/ <?. c- ^. verf . Zisc - rs ». lalon . r «

/ >7- srE/ - e. /2 . ». / . vers . eLÄSe/cEM e§-c. <7. - Ä

LE/äSE . krancilc . Vivius . öiec//7 Er/Ze . ^ eo cs - we ^ o ».

4» r^r. ' M

LMonL «. L. rÄ ^ 5L>tmrkk . Z?o-st7 F2 .

22, ! 7e/rF . /

v^etenil ) . tlarcm . killor .
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I' L-e/?. r . -r. /oo . verü/ ?- /s ^e/cs «/E/ ' ck >
. 8cc . ^ /4 . -r. 44 . vorn .

M s ^s/s . LL. L. Und was im Rechten nicht verordnet ist , das
soll man auch nicht in oblervLnr bringen . ^ r - ^. M// . 44 .
». ^ 4 . vers . /4SW «s- r c' ^De/L- ' . ^
L/ ? S. ^ L/eF . ^s ^ . i/ . « r/seos i . k^e ce/. ' «. 4. verll «<«» «it

/ 4 . « . 4 verü /oc « M/-»/-.
/// «^ L- 5.

Uderdieß finden wir auch ( 4 ) in Rechten , daß nur denen von
Ade ! untersaget sey Bürgerliche Handthierung zutreibm . / ^^x/ .
/ « L. F/t ?. ^ < 7E « k ^ c . K> E - v ^ . - ) ?o^sv/ . «-

4. - . « . / «s . verf - /s - i »L. 4 - ro/ ?^tSK/ / ^ /äLv ^e - r - ieEF .
e ^e . Woraus dann folget , daß die übrigen , welche von,geringen
Herkommen/gleichwie die Bauten sind, dergleichen Handel und
Bürgerliche Handthierung treiben können . Denn wenn man ei¬
nen von etwas üusschlieffet , so wird der andere dadurch mitein¬
geschlossen . Uartm . lull . /?/>. L. ^4LÄ. ^,
7^. vers . ^ srEs - - /s . Gleichwie der' / so jemanden in einem
Stuck etwas benimmet,das übrige dadurch cs - r/E ' ret und be -
krafftigeN Valcl . / « L.

L. ^ / . und der so einige Lakus mir Nahmen ver¬
biethet / dre übrigen so nicht ex ^ rimirec worden / zu erlauben schei¬
net . L. es . / F. Fi L. F. ^fi cie/s ^L-/ . Ausrvel -
chen allen folget / daß dieDorffjchafftenderHerrschafft Gera , L
wohl nach dem gememen als Sächsischen Recht / in ihrer Inten¬
tion wohl gegründet se^e. 5ckurck .

^ --eFs-r/o-rs. ^. 4. verl . e/E exSL ^
Qnr . / .

( 5 ) Kan wenig darwieder dienen / daß die Bürger der Stadt
Gera em5mrumm zu haben xroorenuiren , Krafft heßen sie besag¬
ten Dorffern das Bier - brauen und schencken verwehren sollen .

^

Denn vor das erste wird in diesem Smwc mit keinem Wo - t
von dem Brer - braum und Schencken auf den Dörffcm gedacht

I
'

denn

/M
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denn obwohl das 5rmm überhaupt Handel und Wandel , inglei -

chen Handthierungen zutreiben/verbiethet / sokanesdochaufdas
B' srchrauen insonderheit nicht gezogen werden . Denn die 5mm -

m sind lti - iÄi stwis , und dahero nach den eigentlichen Wort Ver¬

stand aus zu legen , kanorrmr . «r c-. 2 . verf .

eexr . ed - 7 . e . vr . lason < 7 . L . «.

vorn L^o /t «ee »r Ldv , e?. /// ?.

«ie L. in verdös ^oÄi- e7> /o->r «.

Absonderlich wenn sie wieder die gemeinen Rechte lauft
ftN- T^ lexLN . <- 0. -r»

r . .- Lrio/ ?ö>- rsieW ^- »^- - ^/ «Mo? ro (>- c. L. Dergleichen die¬

ses ist , von welchem wir reden und fragen , wieauövbangeführtm
'

Denn die 5rmma sollen so viel nur innner möglich ist , alss
ausgeleget werden , daß sie den gemeimn Rechten das wenigste be¬

nehmen ^sondern vielmehr mit demnselben übereinstimmen lto -

rnLll . 6d?r/ ? MS «ÄM- . vers .

eß- ^ 0o«/I F E/y/ - . « - / ^ e -
». vers . /w - M

^ so gar daß man wegen solcher Übereinstimmung nicht

eben so gar genau bey der eigentlichen Auslegung bleiben müsse.
K. 0MLN . c- n/ ' ,z ». / . VLrs . ÄeM ^

edc- . Mexaml . ' cv«/7 s/ ' /E ». / M

Be ^ M- ' e L- S- - E/MF. /w .

Welches fürwahr um so vielmehr allhier statt haben muß ,
weil wie schon erwehnet , in dem 5mmco nicht mit einem Wort

vom Bier - brauen gedacht worden . Denn wovon ein 8mmmm

nichts ausdrücklich meldet , da kau man auch nicht sagen / daß es

davon etwas wolle verordnet wissen. Loman .

Lb// . L. v e: t . esM eeM- r - edc . und Man soll auch

nicht von den Worten deß 8mmr ' l abweichen , dlarrm . kitt . LS.

«. -«r ÄV »
Und
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Und lieget wenig daran , daß das 8camrum überhaupt sa¬

get : Rein Handwerck , noch Händler . Denn obwohl die

Ztawta sich dergleichen allgemeiner Wörter , als alle und jede /
in allen Fällen / oder ein jeder rc - bedienen , so sollen dieselbe
dennoch also ausgeleget werden , daß sie dem gemeinen Recht ,
so viel möglich, «« wenigsten benehmen , salon . ^

// . vers . XSK /eK ' M 6. ^xo- " .

Woraus dann Zum wenigsten so viel folget , daß ob auch das

Bier - brauen in dem Lmrmo mit begriffen , und denen Dorff -
schafften der Herrschafft Geca verbotten seyn sollte , dennoch
nicht zu verstehen sey , daß alles Bier - brauen schlechterdings ,
sondern dasjenige nur , so von frembder Gersten geschiehet , denen

Dörffern untersaget worden , so , daß selbige zum wenigsten nur

die Gersten , so sie selbst gebauet , verbrämn , und , allem Anse¬
hen nach , das Bier davon ausschencken dürffren , welches für¬
wahr nicht mit fug ein Handwerck oder Handel , ( wovon das

Lcamcurn einig und allein redet , ) kan genenuet werden , weil

nur so viel zum Bier angewendet wird , als auf eines jeden ei¬

genen Acker gewachsen ist ; nicht aber was einer von andern Or¬

ten an sich gekaufft : Welchen Unterscheid such das Oecrewrn

von ämno machet .
Gesetzt auch , es wäre das Scawtum über dieß so zu ver¬

stehen , daß denen Dorffschafften der Herrschafft Gera alles

Bier - brauen ohne Unterscheid verbotten sey ; so ist dennoch aus

obangeführten deutlich abzunehmen , daß solches 8rammm

entweder wieder die Rechte lausten , oder gar keinen Grund in

Rechten haben müsse , welches einerley ist. Denn es ist vor ei¬

nes zu achten,ob etwas ohne Gesetz oder wieder das Gesetz
geschiehet. Lallt . c- . r« vers . /ÄN-

- x^. sie e/eA . / >se. ckalon . L.

<?. vers . «le L.

/I . - r . F, vers .

fM - ' s e. Lvernarll . /oc . Ä

I 2 vers .
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ULkl . /?/«/- Le/- / HartmaNN . kilkor .
/ . / «cs/ ' /e . . s ' Me- ' «. / o o. verk . yL- - /S EM /r/Z -

sie ^' ^e . «. vei ' s .
L̂ c- . / ^ . L. Was aber wieder die Gesetze streitet / das

ist null und nichtig . / . « o « / . (7. Und wiede¬

rum was ohneKrafft und ungültig ist , das kan keinem an sei¬
nem Recht nachtheilig seyn . Demi was im Rechten ungültig
ist / kan nicht das geringste verhindern . ^ /oF s« c. r - - EMW/> s .
r « - r - e/ ' ^. ex ^s . ext . ^ liber . Oecian . M
L> E. /s ^ . F . cs. ? 4. ch"4- - 6«/2r ?so. «. F0 . vers . b o/?--4-
//s ^ Und einem Ding - das inblm

ser Einbildung bestehet - kan man keine EigLNschMen beylegen ,
ssex ^. k« L. ^7s2/ <r ibi . r « V" ^ E/o . ch<?/ /e -

ceci . / . /4 - ! 8i . « E

^osso- ' . OLLieiL . §0«/ ' . §>.
ibi . « o « 80LIN . ( / ««. ) <?o«/7 7 4/ . s «csys >. ^s/o ^««So 4/ « 2

». 52»ib >i . c/E - so « eM/b/ .

Hierzu kommt noch - daß - als der Stadt Gera von der

Herrschüfft das 8rawtum oder knvilebium ertheilet worden /
KeDörffer / als welchen es Zum Nachtheil . gereichet / niemahls
Kanu vorgefvrdertworden / welches doch höchst nöthig gewesen
wäre - wenn dergleichen Lcmumrr » die Dörffer verbindlich ma¬
chen - oder deren - Freyheit Bier zu brauen etwas hätte benehmen
sollen.

Denn es ist ausgemachten Rechtens/daß zu einer jedenHsnd -
lung / so einem andern nachtheilig ' seyn kan - / derjenige / dem

einiger Nachtheil dadurch zuwachset / vorgefordert werden solle .
/ex/ . / « « . E sr ^ Os^ s// . Äid chnrb . on. 6. >I ) ne ! . s «

ô /. -s. /s,5. 7. co«c////7 / . r«osys>. ^- - L- sc ^/s2 c?E' /L - / ?o. «. / ,
lerminLus . r « 4. /sr . Äo «/sr/ . / «ch«. Aa es meynet
^ leRSktch s«o/ys / - r//o / c-Ks/zs//// ,̂ «. 4. sÄ - - o^Ls- ' K
EsM^k/7 ' «r72 . Lch --. daß auch . die Vorforderung , dessen,/ wel¬
chem die einem andern erzeigte Gnad zu Schaden gereichet / bey

LMeilung knvilechen und Freyheiten nöthig sey. Ge -
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Gesetzt nun auch es wäre dieses 5mmwM rechts -bestandig ,
so könnem sich die Dörffer mit der Verjährung darwieder schützen .

Denn es ist bekannt , daß von ^ mao 1566 . den i z. kebr . ,keinem

Dorffin der gantzen Herrschafft Gera Bier zu brauen sey , ver -
hotten worden ; ausser daß denen Zweyen Dorffern Trebnitz und
iDchwahra in eben demselben Jahr den 20 . Martii dergleichen
begegnet . Nlln find aber nach diesen zwantzigsten Martir bepg -
ten i ^ 66 . Jahres biß auf gegenwärtiges Jahr 1601 . Monath
May zs . Jahr ruis 2. Monath verstrichen , und ist in dem ge¬
meinen Sächsischen Recht ( welches auch m der Herrschafft Ge¬
ragt ' räuchlich ist ) ausdrücklich versehen , daß dergleichmRech -
teund Gerechtigkeiten ( sie mögen nun nacheinander oder " MH '
und nach exerciret werden ) wenn sie ruhig und mit guter Treu
und Glauben besessen worden , im zo . Jahren , 1. Jahr ^6. Wo¬
chen und z. Tagen verjähret werden . LclaurL cs-r/7 5 ^ . -r.
versi / . allwo insonder¬
heit von dergleichen Recht Bier Zu brauen , welches die Bcmrcn
wieder eme Dtadt durch die Verjährung an sich bringen können ,
gehandelt wird .

UM alfsHaben wir hiervon ein ? l ' Tjuciicrum , aus welches
sehr viel Zu halten ist. Oorne ? . Ä s. verü

bey allen viel gel¬
ten soll . I ^attL .
vork . ^ IMS rttAIro - väM' r « chkL". kklLtON ^M.

Denn es sind die prechuckicia am
Merflchersten ^ und Messen alle anders Schlüsse über den Haus¬
sen. OvMLL . KrÄ. n ^ eri . Nr

/ / . verf . /L «? Ise > Acv ^ Ĉs-ü/i ' / Ä. öLg
Vers . I Ja es

hat emMpruch eines ' vQÜQri8 ebm so viel RraffchalsM Gelen ,
ob er auch schon etwas ohne Gesetz behauptet , wann sich nur rch

I 3 mand
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mand findet , der ihmwiederspricht . Vincent , äe kranckis . ^ec-r/7
ch - o - ' « . 4. ibi . sle-7//!ö OoAo ^ .

Und hindert überdieß nichts , wenn vielleicht einer diesen
Emwurffmacht , daß zu einer Verjährung , nebst andern noth¬

wendigen Le ^uikriS ) auch ein rechtmäßiger liml und gute Treu

And,Glaub erfordert werde , bckneiäev v. E -se
M. 5 und daß die Dörfisch äß¬
ten der Hm' fchaffr Gera wegen dieses ihres Gebrauches Bier zu

brauenyveder einen Timl noch gute Treu und Glauben anfuh¬
ren und zeigen können : Und zwar keinen liwl , weil sie keinen

haben : Keine gute Treu und Glauben aber , weil sie wohl wis¬

sen , daß ihnen ein VrivileUum oder Lrarutum der Stadt Gera

im Weg siehe, und daß ihnen das Bier - brauen und Schenckerr

sowohl von Vnno IZ5O . durch einige Qeneral - LcMä , als etli¬

chen von ihnen durch ein Oecrsc sey verbothen worden .

Denn was vors erste den Ursprung oder liml anbetrifft , so

ist selbiger nachdem Sächsischen Recht zu einer Verjährung von

zo . Jahren , Jahr und Tag nicht nöthig , ^ elemd . o, «/ / . i ».

und wenn ersuch nöthig wäre , so wird nachVerfliefi
sung ZO. Jahre , Jahr und Tag prssumirt , daß er dagewesen
sey. 8ckmrtk . Ä̂ ' o. ». /V. vert .

c-e-r/ . / » ^elerrrl ) . - ü / . ».

- Eben also ist es mir der guten Treue und Glauben beschaffen,
denn auch diese bey einer Verjährung von zo . Jahren , Jahr und

Tag , xrootumirtwird . bckurL «. 4.

und wird zu dieser kraolumfion weiter nichts erfordert , als daß
sie bonL Ücle angeführet werde . Zcknrkk . cv-r / «. 4. / .

Mwoer saget , daß solche gantz sicher und gebräuchlich jey.
Smtemayl die kroosumüones so in Rechten gegründet , die¬

le Natur und CiamschaffthabM / daß sie denjenigen vor den sie
streite »
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streitechdeß Beweises überheben , und solchen dem Gegentheil
auferlegen . Hlenock . ch- ///, ,

Wäre also auf Seiten
der Dörffer fest genug gestellet, daßste den Uml ihrer Verjähr
rung ( wenn änderst selbiger Zur Verjährung noth ig ist, ) ingleü
chen gute Treu und Glauben , durch kroosumriOnes und also ge ^
nugsamm erwiesen härten .

DennderBeweiß so durch ? rLfumtione8 geführet wird,ist
der allerkläreste und deutlichste Beweist
/o->. in verb . und daselbst LalU . «. 2. e?. ^

/o->. ^ lexanci . Ä 4. VLkst ^<7^/ // .
L5/cr L!-5/ ^ M- oe ^ . 8ocin . ( / «- - . )
LV- ^ 7^ »« . ^ . rdi . 5. keünv « « c . c«- s»o^- L. .

NE . S' . K. ?' - X. F/ ^L.
eoKrME - / . «. ibi . ^

I ) eciu8 . Q) -r/7 4LF . - r . verL .

/H - ^ lciat . /ie ^- L/L^^. K. L. i bi .
"I ' i ' oLr. veLian . Lv ? r/ ' / ^ . L. 7. 3 s. c-?-r/7

L7 . / . Lrun . L Lols . O- verb . Os/ ^
Lcbraäer .

/2 . «. /o . ibi . /E /e^L--r 8e °

Mpkin . ?r. /o . LckurE . Ld- ^7 ^
M. A« / .

Daß also kein Zweiffelmehr übrig ist, obgleich von Seiten
der StadtGera ihr 8rammm angeführet wird , jedoch wenn die

Dorffer ihre Verjährung Varwieder vorschützten , daß diese durch
ihre Lxcepnon der Stadt vermeinten Grund übern hausten werst
fen und in diesem procels den Sieg davon tragen können . 1VI0 -
MEücw . e ^ /// ^ . / . - r» / »- vers . dieweil aber . ibi . Wo nicht
sonderliche ^--- K̂ eo--Le. - Wo nicht etwamr die Stadt zu be -
weisen im StaNdt wäre , daß die Dorffer bey dieser Verjährung
von ? o . Jahren , Jahrund Tag / nicht in vorm Käe gewesen ,
welche zwar obmder Stadt aus angeführten Rechten zu thun

Klaubet
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erlaubet ist , wie ^ alomb » . <7o??/7/ . «. !bi . . - »<M
LgLch . ' . bezeuget . Wem diestrBeweißDsthr Mwer .

etemv . <;/. e?c--s/7 / . r̂. F s .

Ja gesetzt auch 6. ) es hätten die Dörffer keine Verjährung
PEsich , so haben . sie doch zum wenigsten den Besitz der . Gerecht
trgkeit Bier zu brauen und zu schmcken von ^ ^ » 074 . biß auf
diese Zeit überkommen . Denn der Rath zu Gem ist ? mno
15/4 . und einige Hernachfolgende Jahre , nebst etlichen vom
Adel zur SteueoEinnahm äepmiret worden , und hat damahls
die TranE - Steuer auch von denen Dörffem ohne allekrowKa -
rion angenommen - ivoraus erhellet , wie oer Rath allerdings müs¬
se gewust haben , daß die Dörffer deß Bier - brauens sich bedienet ,
und hat selbigen doch niemahls hiermnm wiedersprochen .

Nun ist aber klaren Rechtens , daß man durch das blose
Lxercnmm eines solchen Rechtes in den Besitz kommen könne ,
wenn der Gegentheil dergleichen weiß und leidet . Lcbmrlk . c§-r/7
F/ . » . F. L. LaraL . / . vers . eo

^ <rÄ«/ . ' §.
/vc /Äe - ' ^ ' Ss 5 0. verü » E
r// -r. kanornütan . <7o- r/7 / F. K. - 7. //A .

e/?. Mexanä . Ll,«/?
«i/ce/r / c - EEKe - B. d^oclLÜ: » IMor . L' s»/ ' ». F. //L . / . Dek0 -
wegen sollten die Dörffer zum wenigsten solange bey ihrem Be¬

sitz geschützet werden , biß die StadtzGera ihr Recht besser wird

ausgeführet haben .
Zumahlen es mit dieser quali posseKon die Beschaffenheit

hat , daß durch dieselbe die Dörffer wiederum zu der allgemeinen
Freyheit Bier zu brauen ( wie wir denn oben gezeiget haben , daß
sie solcher mit theilhafftig sind ) gebracht würden . Denn es ist
etwas schönes , wenn man auf eine geschwinde und leichte Art
den Weg nach den gemeinen Rechten finden kam L . / - E

H. M L. VLrs . S " ^ ^e<7/e
Specular . M K/,ixL , <r. / . Ä. L/ . Verb . NÄKÄ
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^ - ie/sc -L. c?, ^ So daß wegen dieses - Ruckwe-
ges nach dem allgemeinen Recht auch einem Untern erlaubet , ei¬
nes Obern Verordnung Zuwieder zu leben , welches doch sonstm
keinesweges verstattet würde , kelln , i « e. <e.
co/ . vers . v - ' F ^ Es i/ ?s e ^ e ^ /ecKS ^ M S. »' sx/E ^

es ^ > .
Dahero obwohl der gemeine Mann ohne hoher Obrigkeit

Autorität keine 8mwca machm kan, so kan er doch nichts de -

stoweniger einen 8mmc so von der Obrigkeit bekräfftiget wor¬

den . /ohne derselben Autorität rsnuncllren , wenn er durch sol¬
che UenunciLüon seinen kieZresKzu den allgemeinen Recht nim¬
mer . verll/ecsWs

Woraus dann folget , daß auch diese Dörffer ' wieder das

ausdrückliche und von ihrem Hermder Stadt Gera öfftels
conllrmirte Lmrutunr , so gar ohne Wissen und Bewilligung
ihres Herm ? geschweige dann der . Stadt , des Bieobrauens ,
und also der Freyheit des allgemeinen Rechtes , sich bedienen
können .

Über dieß wird die sonsten nothwendige Solennrtät wegen
der Ergreissung dersrgsmeinm Rechten nachgelassen , kelln . M

SEc - / . s . 6) / « F« vers . /Äes

Und kan man nicht dafür halten , daß
einer Sache unrecht geschiehet, wenn sie in den vorigen Stand
gesetzet wird . eeM . mL- . Dc - E^ s . verb .

Endlich und 7. ) sollen doch Zum wsnjasten diejenigenDörft
fer , welche die Netz - Fuhren über sich genommen , und vor sol¬
che Dienstbarkeit oder Mühe das Bier - brauen mir Nahmen er¬
langet haben , das Bier - brauen und Schencken erhalten .

Denn erstlich haben sie vor sich die Ergreissung derer gemei¬
nen Rechte , zxveytens die ausdrückliche Vergönmmg , und
drittens den rechtmäßigen onsrolen liwl , daß sie nemlich ,

K um
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^dieüsUcht zu erlangen , die große Last und Bejchweyrung

leicht »ujhr-r «

turund vorigen Freyheit wieder gelangen kan , wre M' - r oben ge ,

wiesen haben , so wird in Warheit dergleichen Freyherrs ^gom
Weit k ' - Mgerund gültiger seyn, wann sie ememmudeuk

Uch- n W° Ä ünd solcher Last oder B- fchw - hmng gege m

worden . Denn es ist klar und ausgemacyt , daß wann - >n Far, .

einem in Ansehen »! dessen, daß er etwas getyan oder geleij . ee,

MÄKm siebet , solches nicht könne r ° v ° e,ret » erden .

« 7 verf . ^ §»/ <-/ . ( ^arol . paMLÄ L. / «.

solches darum , weil es nicyt von der blolm Snad des ^. msien ,

sondern von desjenigen der etwas gethan oder gemM hat ? er

langten Recht herrühret . Lalä . ^

^
Ausweichen allen klar und deutlich erhellet, daß das Recht

der Stadt Gers durchaus aufschwachen Füllen beruhe .

K. güones Oeciäslläi .

. Bwobldi - s - und dergleichen Sä ? - , so « ° r die Dörsser aw

«eführet werden konnten , einen p- mich - n Schein der

- L- chnt haben , so daß man auch einen NmM , dem d,e

^
Sollte ich doch das , was vor die Stadt angeführetwer -

den kan , vor weit gründlicher , mw wollte , wann dre c^ache

such zu einem l ?xooefs käme» öosonckren , daß die Stadt , bey
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a^uhiäer̂ esietz, und deren Gerechtigkeit , denen Dörflern das

BM brauen und Schencken zuverwehren , Zufcyutzm sey ; und

dinaeaen die Dörfler deß Bier - brauens und Vchmctens fi . h
qäntzüch so lange enthalten sollen , biß ße entweder alle , oder etliche

aus ihnendarthun , daß ihnen dieses Recyt zufteyc .

Damit wir nuu dieses heWfleigm , so lst zum - hovaus yU

merSen : Daßdurchem 3mmr , krivilsbium . HM) de ; t oder an¬

dere dergleichenVergönnung,eine ^ radtdiejes Recheeryartsu
kan , daß auffunffhundert , oder tausend Schritt vonder ^ tadt

kein Dorff Bier - brauen oderSchmckm darff ^ . ^
Ja diescsRscht ist allen groftn l ?nd klernenMdten mimisch-

landflkhr Wohlbekannt , absonderlich aber in unsern und andern

angräntzendm Ländern , m Kezcym das MchftiGe- Recht cmge- -

sühret ist , ve- ' r ^xr « ex^^z/k vi - alr maA reinen

Marckbauen / undAlo6a « o ^ /R
Land - Recht ; allwo in denen Städten das Bm -

brauen so gemein ist , daß an vielen Omnem guter L yeuvMch - r
Burgerschafft , und so gar offtgantze Smdts , sich unddre rsyrn

gen einig und allein von dem Bier - dräuen miauen . ch .
Von diesem Recht der Städte zeuget über obangefuhrte

Eachsische Avstsm Üenmnz- 6oeäen .

x - verii als obein 5tatM oder ^rivrleA - um Ware ,

und «. / / sobann Koeppsn , -^ee//7 /6 . Äc- / ?.
E/E . -r. 2. vers - , allwo er saget : da ^)
die Bier - Brauer in dLlren Grädren gementiMch ein 3mwc

Gher haben / NraM deßen niemand unter
'

einer MeilWeges Von der Stadt Bier - brau § l ; oder Mu¬

cken könne / da er mit dem Wort gemeiniglich andeutet , daß

Dergleichen krivileM und Lmrma überall zu finden .

Denn das WsrtMMemWch macht im Rechten eine fast

allgemeine reM . Rlexanä . c?o«//o . E/ . sMEM L-o-?-

K. / . vers . ek ' ^^Ms// - ? - ' ? E^e . / . / . salon . Ä L. ftE 6/M-
tÄN . ö- S-' -e/oj-' X. ^ ^ - ibi : o - I ^ o c-x cocM .

K 2
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Ow . r « /, » . // . il )i :
Xlenocii . äc- s ^ . /// ». 2. ( ->«- . 4. / .

ver5 . plLrumcjne es/ocr

Es bezeuget auch die Erfahrung selbst /daß fast keine Stadt

auf der Welt anzutreffen / welche nicht auf eine halbeoder gantze
Meile , oder ohngefehr so weit , solches Recht wieder die umliegende
Dörffer habe .

Ob ich nun Wohl mit den besten Grund - Sätzen darthun tön¬

te , daß dergleichen 8carm oder krivileZium , oder auch Gewohn¬
heit / rechtmassig / und allerdings zu vergönnen sey / so halte ich
doch nicht vor nöthig dermahlen mehr davon zu handeln . Genug
ist es / daß wir indet That sehe « / wie dergleichen Lrarura hin und
wieder in Schwange gehen und vor gültig gehalten werden . Denn
die Gewohnheit kan am besten von dem Recht urtheilen L. / ^ / »-

Hieraus folget / daß auch denen Gemischen Bürgern der¬

gleichen Srarur oder krivilegium mit Recht und Bestand has
vekönnen gegeben werden ;

Woraus denn weiter folget / daß die Stadt Gera dieses 8m -

tut oder krivrleZmlN auch mir Recht und Bestand , durch Ver -

gönnung ihres Herrn an sich gebracht habe/und deßwegen von

Anfang einen rechtmäßigen liwlum habe , welches aus nachfol¬
genden noch deutlicher werden wird .

Denn es werden zu eines jeden Dinges (also auch zu eines
Lmtmikrl vlleZü undFreyheiyErtheilung öreySrücke erfordert .

Erstlich , daß kieSache / welche verkaufft , verschencket ^
oder auf eine andere Art einem gegeben wird , also beschaffen sey ,
daß damit Handel und Wandel könne getrieben werden . /.

Zweyrens / daß beyde CvmmkemLn / so wohl der gießet/
«als der nimmet im Stande seyen dieselbe Sache zu haben. Denn

gleichwie einer ' /was er nicht selbst in der That hat / obwohl nicht
würck -
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würcklich , sondern dock also , daß er solches einst habhafft Werden
kau : das kan er fürwahr auch keinem andern geben .
- iE . l ) ec . c> / . - r . vers . Äe «

H- /e ^L/ck-> 2/ ^ ^ . Oec- Ä- r .

Er ^ . re- ' N-e F/ . Z/-5. Z.
Also kan auch der andere eine Sache nichtüber sich nehmen ,

wem ? er darzu nicht capable ist. / . 4 ^ . /.

Drittens / wird auch erfordert , daßdasjenige was einerdem
andern verkaufft , schenckt oder auf eine andere Artgiebet , recht¬
mäßig , und geziemender Weise gegeben werde : Denn eine jede
Handlung,die nicht rechtmäßigerMise ( das ist mitZuziehung derer
jenigen Gebrauche , die entweder aus dem allgemeinen oder Stadt -
Recht , selbigem feine Vollkommenheit und Wesen geben ) vorge¬
nommen worden , ist null und nichtig . UucloviL . Koman . cs. -r/ '

b- c- . 6 ^ co- r/ / ^<5. EH» , . vHL ». ibi :
/s/5E/ . 4- e. Als wenn einer behaupten wvke , es wäre ein Kauff
geschehen , da doch kein Preiß gesetzt und keine Wahre vorhanden ,

oder beydedonrralienren nicht recht in den KauffgewMget . / .
s- / ' ". Fl «ie c - o ^ ÄL. E. / . . r . VLrs. F^/ ?FrHs. OorllIÜ ' . F.

«/e /rA/s - r . E/ . t7. E, .
Wo aber im Gegentheil diese drey Lumina bey Veräusser -

ung einer Sach , aus einen andern vorhanden sind , da ist auch
kein Zweifle ! , daß weil der sodie Sache überkommen , solche mit
Recht und Bestand erlangt ; solche auch als rechtmäßiger Weise er¬
morden , gebrauchen könne .

Denn wenn alle Ursachen und Zolenmtaten , so zu einer Sa¬
chen Erfüllung erfordert werden , vorhanden find , so muß die
Sache ftibsr ihren MeLk erreichen .

Da nun alle diese Ursachen und Solenmtatm in dem der
Stadt Gcra wieder die umliegende Dörfler ertheilten ? Uvi ! e « ro

K z . oder
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oder Stamm sich befunden , so folgst unwiedertreibüch , daß dre

BursrrschcK dieses 8mrur oder Recht rechtmäßiger Werft und

nm Bestand wieder die Dörffer erhalten habe , und deßwegen dar¬

be » allerdings zu schützen sey . . . . , ,

Dieses aber kan meiner Meynung nach garlmytdargethan
werden ^

Denn was erstlich den Verboth deß Bier - brauens und

Schenckens auf denen Dörflern anlsngst , so erhellet aus obsn -

gefübrten - daß es ein solches Recht , übe ? welches dre Menschen zu

tiisvomren haben , und eine erlaubte Sache fty .

Daß auch die Grasten von Vera , als Vergvnne ^ du Macht

gehabt haben dergleichen privlleMmzuettyellen , rir rernssWe¬

ges in Zweifle ! zu ziehen, indem sie Herrn m ihrer Hrrrschafft

Nun ist aber bekannt , daß , Herzoge , Marg - Grafen ,

Grafen , Frey - Herrn , und Herren ^, so dre gememe Kay?er . iche

Rechte in ihren Landen haben , ob p. e sonften schon einen hohem

erkennen , in ihren Landen dennoch eben dasjenige tyun können ,

was der Kayser im Römischen Reich thun mn . I ^ uclovic . Lo -

rnan » sr / ». -s-
tkoÜ r « aä verb . dlatta . ^

Henning . Orosäen . <7s <2 . »- 4- ^ 4. 6aü . / .

« i/o . ^uäolxki . Sckraäer .

,l . wo er sanet / daß diese Meynung wahrund

insgemein fty . soan Daurk - ^

Gleichwie derohalben M- BstmäßigkI , s wsmnter auch

die Macht krlviieuien zu ertheäeu Mlt begrrflen rst , Ouiuo ^a-
p- e . c - E/ 4/ . K. 4. wie auch die Macht 8rarma Metzln . Eö .

Z-r. c. c - E F. K. 2. X. -ie MocieL Hör .

// . /S . 2. ) bey einem Fürsten stehet. LaI6 . ^. 2// . / ^. /
Also muß man auch dafür halten , datzvre Hermvon ^aoreft
Gewalt in ihren Landen , mithin auch m der Grasnyaflr ^ oera

gehabt. Und
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uvarinsonderheit hält nicht allein NoäeL krckor .

daß die Grwalr,cinem oder dem andern von seinrnUnLerchanen das

Bier - brauen und Schencken zu erlauben oder zu verbiethen , der ho¬
hen Landes Obrigkeit zustehe; ( allwo er überdieß erzehlet , daß ein

gcw ieffer Fürst e ' inemUoÜon fünff Gebräue Bier in seinem Hauß
Zu thun verwilliget habe, ) sondern es stimmen auch mit diesem
Lmeltus und ^ ! berws,Gebrüdere und Chur- Fürsien zu Sachsen
m ihrem Land- RechtH/. deß Mslyens und Bier - brau -

ens und/s/ , 20 . §. Es ssu auch niemandes iniine ; allwo

sie sagen : Daß das Bierchrauen und Schencken das Fürstliche
Wesen betreffe und angehöre , hismii Werein : Und halten da -

herv davor , wann diese Freyheit ( als wovon hier der Streit ist )
denen Dörffern solte verstattet werden , so mästen die Städte

endlich zu Grunde gehen, und tönten solches weder die Fürsten
selbst , noch das Fürstliche Wesen , und die untergebene Lande

ausstehen , und sey ein Fürst nicht schuldig, einem Menschen oder

einem gantzen Dorff zu vergönnen , was einer gcmtzm Stadt ja
dem Fürsten sechsten nachteilig sey .

Daß auch die Stad Gera capMs sey dieses l ?rIvi ! eNum
Zu haben , solches lehret die tägliche Erfahrung , und bezeiget über

dieß der Augenschein , daß in diesen und andern Ländern , in wel¬

chen Bier gebrauet wird , säst keine Stadt , sie sey groß oder klein ,
gefunden werde , welche nicht von ihrem Herren , oder aufeine an¬
dere rechtschaffene Weise , dergleichen I ^ ivikAum erlanget hät¬
te , und sich deßm als einer sonderbaren Vergünstigung ewig gcs
braucht .

Ist derowegen allhierunnöthig , solches mit vielen cklputiren
Zu beweißen . Denn es ist eine große Schwachheit , wenn man
den klaren Verstand , den man doch vor sich hat , vorbey gehen ,
und die Sache auß fremder Ursache äecluciren will .
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Daß auch endlich die Herren Grafen von Gera dieses kr ! -

vUeßmm oder Äawr der Stadt Gera rechtmäßiger Weise , nach
allen Zolennitäten , und wie es von Rechts wegen gegeben wer¬
den muß,verliehen haben, solches erhellet aus folgenden .

Denn vors erste haben sie ohne Zweiffel die Macht ge¬
habt dieses I ' rlvrleFmm nach Gefallen Zu ertheilen , welche
Macht fürwahr alleine genug ist , so baß , wenn hernach der
Wille denen Bürgern das krivüeMm zu gebm darzu gekom¬
men , keine 8o ! enmtät weiters nöthig gewesen.

Denn diese Zwey Stücke / nemlich das Vermögen und
der Wille machen alle Handlungen derer Menschen , so in deren
freyen ^ Willen stehen , vollkommen , FF .
rbi . sie Irbsr . Oe -
cian . F. / .

Ich kan auch wohl geschehen lassen , daß man das dritte
Stück darzu nimmet , nemlich die wrffenschasft derer Herren
von Gera , daß sie dieselbe Macht gehabt haben . Lalci . M/ . cE

F, « . vsrs . < 7 . Äö - L § -
Denn es wird prossumiret , sie haben diejenige Wisi

senschafft , daß sie ihren eigenen Zustand und Rechte , so von sol¬
chem Zustand reden , müssen gewust haben . Zumahlen auch
prsesumiret wird , daß ein jeder seine eigene Sachen , sein Thun
und Lassen , wissest müsse. ^ m Verb .
«s - r ss /rst Fc/E . /. / ?«. / « IN Verb .

Ivlenocb . /S . - . ^ L. istgleichen daß ein

jeder das Recht und die geschriebene Gesetze wisse. ^lenoLst . - / .

Vielmehr aber wird dergleichen Wissenschafft von ememFür -
sten oder andern , so die fürnehmste Gewalt über ihre Untertha¬
nenhaben , prselurmret . / . SEE . Q ste c. / .

Denn es kan auch in denen Gesetzen , und

geschriebenen Rechten dsis Gewissen eines Fürsten nicht betrogen
werden .
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werden » 8a >cl . M /» eM » !^Ärsü>-sv!» /F ». vtztü ^M<r «r/x - ' e
/c ^ /o . Q ^ ^ /// . ex ^ »

Und ob man gleich hier einwcrffen wollte , die Dörffer hät¬
ten sollen dabey seyn, als die Herren von Gera , der Stadt

^era dieses ? rivüeUum gegeben ; und zwar darum , weil diese
Sache denen Dorffern zum Nachtheil gereichet.

Denn in einer jedweden Sache , welche einem andern m
Schaden gereichen kan, wird die Vorforderung dessen, dem sol¬
che vermuthlich schaden kan, nothwendig erfordert .

Meynung auch statt hat in demjenigen was - in
Fürst thut . Laich « / . / «. jdi .

Q sid- e/tW . t/e ^5- /5/,Lc - . und also
auch m Ertherlung derer Privilegien über ein ? rivm - Recht
MocleK . kiKor . Lö,/ . ^ r . -r. // . E ° / .

' '

. . . ^ S° hat dennoch diese ObMion Mhier nichtstatk . Denn
ZU Erlangung ernes ?rivilegii oder einer Gnad , so durch ein ? r ' -
vilsgmm aderLrarur geschiehet , ist die Vorforderung desienü
gen^herls, dem die Gnade zu Schaden gereichet , nicht nöthigrjalä . « L. // . vers . oSSE ^ « s ^ 2-irI
^ Q ^ eS- / ->. ex/, ^/7 l . uclovic . l ( Om

I ) ec . «. /t - . Lurchs ^ . )
^ »leron ^ m. 6iM8 . ^ ,
c-m^o k-ap-e. a » L LmkLa. elb/i -I. « cs « :

Schfiogen , wo ein ? riv ! ! emum
Meben wird , ist es weder Herkommens , noch Rechtens , daß

den
werde , weil es ein Geschenck von einem

. _
Denn das Vermögen krivileZien zu ertheilen , oder die Er -

gehöret zu der Obern stirig ^iSiM,

LÄ - . L ^ W7 k- n.

L Wann
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Wann aber eine Sache durch eines Widersprechen mcht

verhindert werden kan , da soll maw auch mcht auf dle Vorfor -

derung , als welche vergeblich und überflüssig ist ' dnr . gen .

berc . allwo er auch dieses, ( W mcht zu uberge .

ben . ) beysetzet , daß wenn man sehe, daß ein Furjt ( o > m em an¬

derer so in seinem Land Fürstliche Rechte besitzet) zu Bewerck -

stelliguNg einer Sache , also geneigt sey, daß diejenige an welche

der Fürst gedacht , nicht einmahl , wenn sie gegenwärtig waren ,

seinen Willen hintertreiben können , die Handmng gelten solle ,

ob sie schon nicht darzu gefordert worden , ömn .

^ ^
Es ist aber gewiß , daß ob schon die Dörffer , derer in diesem

der Stadt Gera ertheilten ?rivüe §io oder 5ramr ^ teldung

geschiehet , zugegen gewesen wären , selbige doch denen Herren

von Gera nicht verwehren können der Stadt dieses I rivüsUmn

zu ertheikn
Gewalt krrvileZien zu geben und Gnade

auszutheilen stehet in des Fürsten ( worunter auch andere , 0

Fürstliche Rechte besitzen, und Herrn in ihren Landen Md , all -

kett begriffen werden ) freyen Willen , gleichwie der Pabsiüber

die geistlichen Lengen allein , nach eigenen Gefallen , zu6i -

ivomren hat . chariOrmiran . ^ c . e r̂ X.

/ . I . riäovic . vornan .

/ Oec / « e. ^ ^ ecc/e/EM . 7. X.

// . <7e ^. 2. so gar , daß er in dergleichen

Fällen eines andern Recht nach Gefallen über » Haussen wers -

fen kan . Ouill . kaxso . c?o«/7 -r. 5 .
^ . -. 7 .

Wenn nun der Pabst in denen Geistlichen Sachen diese

Gewalt hat : So muß man fürwahr auch glauben , daß ein

Fürst in weltlichen Dingen eben diese ^mkorttat habe : Denn

diese beyde find einander in ihren Sachen gleich Oum, ! a^. -e.

7 Und
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Und diese Meynung wird auch daher bekrafftlget , daß so

offt ein Fürst durch richterliche Hülff , und aus rechtmäßigen
Ursachen , einem andern sein Recht nimmet , oder verringert ,

die Vorforderung nicht nöthig ist. l - uäovrc . ktoman . «r. 6- «/ .

F- - . « . Üreron . OiZas . sl.
. . .

Dieses krivilemum aber ist der Stadt ohne Gerichtlichen
krocet8 und aus rechtmäßigen Ursachen gegeben worden . Denn

jederman kan leicht sehen, daß dieses ihre Meynung geweftn ,

damit dadurch die Stadt empor , und in emen gluckuchem
Stand käme , bey derer zunehmenden Glückseligkeit mcht nur

die Herren selbst , sondern alle untergebene Lande , sich besser be -

stndm können . Indem hoffentlich Niemand wird laugnen ton¬

nen , daß durch den Wohlstand oder das VermögendererStadte ,
allein , oder hauptsächlich , der Nutzen eines gantzen Landes be¬

fördert werde : Sintemal ) ! die Vauren und Ackers - Leute Nichts

mehr ausrichten oder erwerben können , als was ihnen ihreFelder
tragen : Aber in Städten wird allerhand Handel erdacht , und

so sehr getrieben , daß viele Städte zu solchen Reichthum gelan¬

gen , daß sie so viel und offt noch mehr als gantze Reiche ver¬

mögen : Welches viele Städte in und ausser dem Römischen
Reich öffentlich bezeugen .

Und dahin haben ohn allen Zweiffel die ChurHursten und

Hertzoge zu Sachsen in obangeführter ( ^ onMurion gesehen ,
indem sie dafür hielten , daß eines FürstenWohlseyn aufdem glück-
feeligen Zustand derer Städte beruhe .

Denn wenn von ohngesehr ein Krieg entstehet , und ein

Fürst reiche Städte unter sich hat, kan er , mit Erbauung treffli¬
cher Festungen , undWerbung tapfferer Soldaten , siMnd seine,
aufdem Land lebende , Unterthanen desto besser äetenckren , da

fonsten bey dergleichen Krieges - Droublen die Herren zugleich
mit denen Unterthanen umkommen mästen .

Dieses wird auch jener vortreffliche Römische Feld - Herr
meiner Meynung nach bedacht haben , von welchem Välerius

L2 kbaximus
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Maxrmns . L^ . 4- c-. L . / . 6s N . Lurro erzehlet : Daß er denen
Gefsnden so Lhmeeine grosse guanrltät Goldes , das ihnen öffent¬
lich war geschickt worden , angeboten , geantwortet habe : Er
wolle lieber reichen Leute, ! zu gebiethen haben , als sclbsten
reich werden .

Es könnten auch noch viel mehrere Exempel von unsern
Zeiten angeführet werden , wie offt ein Dorff , oder eine geringe
Stadt nach der andern durch allerhand ansehnliche Handthie -
rungen und Handel zu grossen und ikorMmen Städten wor¬

den , und noch täglich in bessern Stand kommen . Wir wollen
aber von diesen mehr Politisch -als lunckischen Oichumn ' onibus
ablassen , und vielmehr wiederum zu unsern Vorhaben kommen .

Da nun aus jetzt angeführten erhellet , daß zu Ertheilung ei¬

nes krivileZü nichts mehr erfordert werde , als der blosse Wille

desjenigen,der ?rivi1eZien geben kau : So scheinet allhier nöthig
zuseyn , daß man gewiß wisse , ob die Herreü von Gera gesin-
net gewesen der Stadt offt erwehntes krivileZium wieder die

Dörfferin der Herrschafft Gera zu geben / und solches auch
würcklich gegeben haben .

Das erste aber ist klar zu sehen in den Worten des kr ! -

vileZii , welche also lauten : TVein Handwercksmarm noch
Wandler wohnen / noch emigerley Handel oder «Zanö -
werck darinnen treiben noch üben . Denn ich halte dafür ,
daß ein Handwerck dasjenige eigentlich sey und genennet werde ,
was seine eigene korin und Weise hat etwas mit der Hand , zn
des gemeinen Lebens Gebrauch , zu verfertigen : Daß deme also
sey, beruffe ich mich aufdie teutsche Sprache , und derselben ge¬
meine Redens - Art , welcher wir billig allhier nachgehen .

Denn da man sonsten die Worte einer jeden Verordnung ,
Gesetzes , und bmruri vielmehr nach der gemeinen Art zu reden ,
als nach dererselben eigentlichen Rechts - Bedeutung verstehen
soll. latvn M. 7. Q>/ . Ickartm -
kistor . 2. / . ^ / os . ( Welche Meynung nicht nur in

^
kavorablon
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^ vorMen Dingen , sondern auch , m denen so einiger Massen
'' Gesetze und andere

mehr stnd , statt hat , falon . -i. «. ^e-^/7 4. denn ein ied -
weder Verstand , so dem gemeinen Mann nicht in die Ohren
fallet , wird vor frembd gehalten . Iiberm8 Oecianu8 .

/ . blartm . üstor . / . - r . / 0
Deßwegen pflegen auch alle Auslegungen , so von dem gemei¬
nen Gebrauch abgewichen , und dem gemeinen Mann nicht gefal¬
len wollen , vor ungereimt gehalten zu werden , über . Oecran .
K. ^. - Do muß UM so vielmehr in diesem dalu das Wort Hand -
werck nach dem gemeinen Gebrauch und Verstand des Pö¬
bels ausgeleget werden ; weil es bloß mit solchen Dingen um -
gehet , die zu dm gemeinen Menschlichen Gebrauch gehören, und

ÄuFLKßunLS ^
Damit wir nun was wir uns vorgenommen zuEndebrin -

SM,solst nicht zu laugnen , daß das , Bier - brauen ein sol¬
ches Werck sey, welches mit ausserlicher Hand Arbeit , auf eine
gewrssekormundWetst , zuden Nutzendes menschlichen Lebens ,
zubereitet wrrd . '

Woraus unwiedertreiblich folget , daß unter dem Wort
Handwerck auch das Brer - brauen , nach dem gemeinen Ver¬
stand , zu verstehen sey. Denn welchem Ding eine Beschreibung
zukommt , dem muß auch das was beschrieben wird nothwendig
zukommen . HvLrti3rä/ ? r <? / , ibi . rs / cs - rT- tM/ t/cs ^ ^ 6 -
jemb . 6- ^/7 L/ . B. / . ^

Hierzu kommtnoch r . ) daß auch sonsten das Bier - brauen
von dem gemeinen Mann msgemein vor ein Handwerck gehal¬
ten , und deßwegen andern Handwerckern gemeiniglich gleich
geachtet wwd .

^ ^ ^

.
Wer wollte demnach zweifflen , daß die Herren von Gera

moffterwehntmrrivüeZiv , und zwar unter diesen Worten -
L z Kein
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Kein Handwerck , das Bierchrauen nicht mit sollten be¬

griffenhaben ? und solches um so vielmehr . weil das

Wum Verneinungs - Weise gegeben worden » kein Handwerck /
denn also kan gar nichts gedultet werden , was nur em Handwerck
genennet werden mag . ;

Denn eine Verneinungs - Rede vernemet ftarcker , als eine

Bejahungs - Rede bejahet . kbüip . Dec . « 4.

/F/ . - r . 4. Iiber . vecian . c7o«/ / 2.

l ^Ot . ^ OM . 2L / . -s. llNd kMö

allgemeine Verneinungs - Rede würcket so viel , daß gar kem

Rechts - Mittel mehr statt findet . Uarcm . Nllor . Lö. 2.

44 . « . / A. .
Es schadet auch z. ) nicht , daß das ? r ! vUeblum nur über¬

haupt alle Handwercker ausschliesset , und keines inpnderhelt be¬

nennet : Denn wenn man den Willen desjenigen , der ein l rivi -

legiumertheilet , ohnehin weiß » so ist es genug , wenn das

vileZium nur überhaupt eingerichtet wird . Ouiclo . lapse .

Zu diesen kommt noch 4 . ) dre Verdoppelung , welche zu

rweyenmahlen in offt erwehntenkrivileZio anzutreffen ist .

Denn zum ersten heißt es : Nein Handwercksmann

wohnen / hernach » noch eimgerley Handwerck treiben ;

drittens treiben noch üben . Woraus dann abzunehmen »daß

weftn : Kein Handwerck, wie es auch Nahmen haben möge ,

und also auch das Bier - brauen , in ihren Dorffsthafftm nicht

Wdulten .
Denn die Verdoppelung zeiget desjenigen , der etwas verord¬

net »' festen und unumstößlichen Willen , welcher allerdings in

acht zu nehmen ist. lalon . M // . ». § 4 - mi .

/ . Hbor . DeLiaN . L/ . - r , /F . « w. / . Vat -

ouiuL . / . §. F. » . /L . ttarrmLN . ? ittor . 2 .
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s . und hat allzeit eine grössere Würckung , als Worte ,
die nur einmahl gesagt werden . lira ^ uell . ^ L- F^ .

z. - - ' . libor . Oec ' ran . «. 2/ . / . so gar , daß , was

gegenwärtigen Oalum anbetrifft , es einerley ist , ob man eine

Sache mit Nahmen exxrlmiret , oder aber in allgemeinen und

dabey wiederhohlr , und verdoppelten Worten begreiffet. V^f ^.
ri. rr. /2 . Woraus dann deutlich zu

ersehen, daß man auch allhier dafür halten müsse , als wenn in dem

krivileZio mit Nahmen von dem Bier - brauen wäre gedacht
worden .

Uberdieß kan 5 ) das Wort Handel gar füglich auf das
Bier - brauen gezogen werden , so daß , wenn man schon das Bier¬
brauen niche unter die Handwercker zehlen wollte , solchesdennoch
unter dem Wort Handel / als welches allgemeiner ist als ein

Handwerck , begriffen wird . Denn dieses ist der Verdoppelung
Krafft und Würckung, daß sie durch Susammenhäuffung vieler
Worte , so einerley bedeuten , mit einem Wort nach den an¬
dern dessen Willen / der etwas verordnet , klärer und deutlicher
machet .

Endlich und 6. haben die Herren von Gera in ihren Deck¬
ten ^ . nnS 4Z . und 66 . dieses ? rivi ! e » mm expreise auf das
Bier - brauen ausgedeutet . Weil nun die Auslegung eines kri -
vilemj demjenigen zustehet > der solches gegeben , <7.

so dürsten wir in Warheit nicht mehr zweifflen , daß auch
dieses unser . krivilegium von dmr Bier - brauen zu verstehen sey.
Denn wo der deutliche und vffenbahre Wille desjenigen so et¬
was verordnet , vorhanden ist , da soll man nicht mehr zweifflen .
Lalcl . W L. E/M . L . <7. ^ Vivius . 6. -r.

Daß ferner der Bier - Schanck ein Handel sey, und unter
diesen Worten : Rein Händler wohnen noch einigerlep
Handel treiben , noch üben soll rc . mit begriffen werde ,
braucht meines Erachtms einen schlechten Beweiß .

Dem
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Denn unter dem Wort Handel und Handelet wird - nach
der gemeinen Art teutsch zu reden - alles dasjenige enthalten - was
einer um baares Geld oder andere Wahren von einem andern an
steh bringet . / . M p?' . ^ / . L. 4. / . <5.

/ s. ^ / . jadas28vrt
Handel ist noch allgemeiner als Handwerck / so daß es seiner ei -

Amtlichen Bedeutung nach dasjenige in sich hält - was dem Men¬

schen indiesem sterblichen Leben - Reichthum und Vermögen zu
erlangen dienlich ist , es sey nun ein Handwerck - wiewires eigent¬
lich zu nennen pflegen - oder etwas anderes - woraufdie Menschen
ihren Fleiß wenden , ob es schon kein Handwerck kan genennet
werden .

Summa , daß der Bler - Schanck mit dem Wort Handel
angedeutet werde , wird meistens mit obangeführten ^ rZumew
r' i8 bewiesen - daß nemlich hier im krivileAo die Worte Vernei -
nungs -- Weise gesetzet - und verdoppelt sind - und endlich die
Herren von Gera selbst das krivlIeZium mit Nahmen auf den
Bier - Schanckexrencliret haben .

Aus diesen allen erhellet meines Erachtens unwiedertreib -
lich - daß die Herren von Gera und dererselbenNachfolger , der
Stadt Gera dieses krivileZium Bier Zu brauen und zu sehen-
cken wieder die Geraischen Dorffschafftm mit guten Grund
gegeben haben - und derowegen die Stadt von ihren Herrn bey
diesem ihren kri vlleßio zu schützen sey.

Wiederlegung der GWerischm
^ rZumeMen .

<? XIeser unserer vecilion stehet nicht im Wege,wann wir oben
^ gesaget haben r . ) daßdas Bier - brauen undSchencken an und
vor sich selbst keine schändliche Handthierung sey, und dahero ein
zedweder nach Belieben solche treiben könne .

Denn
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' Denn es folget nicht : Dieses ist eine erbare und ehrliche
Sache , derohalben ist sie auch einem jeden erlaubet ; sintemal es
viele erbare Dinge giebet,welche nicht gleichwol einem jeden erlau¬
bet sind ^ z. E . herrschen und regieren , ist eine erbare Sache ;
doch dürsten die Unterthanen dergleichen nicht thun : GOttes
Wort lehren und predigen ist etwas erbares ; doch dürsten die
Weiber , nach dem Ausspruch des Apostels , nicht predigen . Ge¬
hen ist etwas erbares ; doch darff man nicht durch eines andern
Grund und Boden gehen , es hasste dann dergleichen Zervimc
darauf

Demnach verhalt sich die Sache vielmehr also , daß man in
soweit erbare Sachen treiben könne , so fern weder die Gesetze ,
noch diejenige so Macht haben Gesetze zu geben, solche zu treiben
verbieten . §. / . /s ^ .

Auf das andere HrZumem wird 2. ) geantwortet , daß
zwar einem jeden erlaubet sey sich und die Seimgen zu ernehren -
alleine auf eine vorn Gesetz und Obrigkeit vergönnte Weise .
z . ^ es / Ä̂ Z/c' / . /e

Aufdas dritte wird z . ) geantwortet , obschon indem gemei¬
nen Recht das Bier - brauen nicht verbotten ist , so ist es doch durch
ein absonderliches Gesetz derer Herren von Gera verbotten . De -
rohalben reden wir allhier keinesweges ohne Gesetz. Denn die
Herrn von Gera,und derenNachfolger habenMacht in ihremLand
Gesetze zu geben , und alle kleMlien so ein Fürst des Reiches hat .

Das Stadt - Recht aber äerogiret dem Gemeinen - undLand -
NechtandenenjmigmOtten,wo es im Schwange gehepLalcH
L«rZZr ^ fason . L.
- E . L' ^ -r-e/ «/, ' / . ^ z . UenninZ , Losclen .

Co«/ 22 . «. Uartm . kiüor . Z/^.

^s-e/?. es.
Eben auf solche Weise ist auch der vierdte Cinwurff auf¬

zulösen ; Denn es lvird 4 . ) verneinet , daß in der Hmschafft
M Gem
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Gera allein denen Edelleuten , das Bier - brauen undSchmckm

verholten sey / wie wir genugsam aus unserm privilegio dar -

Es schadet auch nicht / daß m dem Lrivilegio deß Bier -

brauens und Schenckms nicht exxreüe gedacht worden . Denn

wir haben oben gründlich erwiesen , daß die Herrn von Gera unter

dem allgemeinen Wort Händel solches mit begriffen haben / und

obwohl solcher Begriff oder Einschluß allgemein ist , so hindert er

uns an unserer Meynung dennoch nichts . Denn wo man ge¬

wiß sehen kaN / was derjenige , so etwas vergönnet , haben wollen ,

da ist es genug / wenn das Privilegium in allgemeinen lerml -

ms gegeben worden Ouiä p^pse . cd^/7 4^- . ?r. /

Und ob wir zwar nicht laugnen , daß die 5mw . m nach dem

eigentlichen Wort - Verstand auszulegen , und so viel es immer

möglich mit dem gemeinen Recht zu vereinigen sind ; so hat doch
diese Meynung Nicht statt / wenn ein 8mwrum exxresse aus dre

Verbesserung deß gemeinen Rechtes se- n Absehen hat/denn ab¬

rann kan man es nicht nach dem gemeinen Recht auslegen , An¬

dern man muß es bey seinem klaren und deutlichen Verstand / auch

wieder das allgemeine Recht , gelten lassen. Laich « EEE

4- «- - 4 - vers .

t ? A-' ceev-' . e ^ lLxauu . 9 - ^ ch ^ - Uarrm . piilvl »

LS. / . Ob es auch schon wahr ist/daß wovon die

deutlichen Worte eines Privileg fehlen / solches in selbigem Nicht

mit begriffen seyn könne : so laugnen wir hergegeru daß m de¬

nen Wortendes Privi1e « u das Bier - brauen und Schenckm Nicht

solte mit enthalten seyn. , „
Daß aber oben gesagt worden , es begrerffe eme allgemeine

Rede diejenigen clakus nicht unter sich / so nicht mit Nahmen

exprimiret worden / ob schon dasLraruwm die Wörter : alle /

in allen Fall , ein jeder rc gebrauchet , dieses hat ( i ) in smchem ^
Fall statt , da man nicht sehen kan , daßdasLmmr dem allgemei¬

nem Recht 6erdAwm wollen : Nun ist aber in diesem unsernst--a-
tu das Gegentheil gantz klar und deutlich. HM' - -
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Hierzu kommt ( 2) daß wann wir dieses krivileZIum oder
Lmrurum allem auf die Hand - Wercker reüringiren wölken /kern
Hand - Merck ausgeschlossen würde / weil keines mit Nahmen
genennet ist / und dahero solches krivile §mrn gantz überfiüßig
wäre .

Nun sollen aber die Lmrma also ausgeleget werden / daß sie
kemsn Überfluß bey sich führen .
ft. auch in Straff - und andern in Rechten verhaßten Sachen .
I ' wsper . ksrinac . M / §. -r. 4.

Drittens antworte ich auch daß besagtes ^ xromazwar statt
habe in einer Beiahungs - Rede , worbey die Wörter : alle / in
allem Fall / ein jedweder rc . gebraucht werden ; Ein anders aber

ist es in einer Vernemungs - Rede , wie hier in unserm Fall , da die
Worte kein / noch / noch einigerley zu finden.

Denn eine Verneinungs - Rede verneinet starcker , als eine
Bekrafftigungs - Rede bekrafftiget .

Kan derowegm diese kettrlLion , als ob denen Dorffschaff -
ten nur von ftembder Gersten Bier zu brauen untersagt wäre / hier
nicht statt finden . Denn dergleichen allgemeine / und sopfft wie -
dsrhohlte Verneinungs . Wörterreden auch allgemein , uud leiden
keine kettriÄion .

Daß aber die Stadt Gera im Vergleich oder vecrer von
^ nno 154z . etlichen Dörffern aus guten Willen nachgesehen /
daß sie in gewisse » / aber doch sehr wenigen Fallen Bier - brauen
dürffen / daß kan auf Seiten der Dörffer kein Recht machen / son¬
dern vielmehr das Wiederspiel darthun .

Denn es giebttder klare Buchstabe deß Vergleiches deutlich
zu verstehen , daß die Dörffer / derer darinnen gedacht worden ,
nicht einmahl aus der Gerste » / die auf ihrem eigenen Grund und
Boden gewachst » / Biers brauen , oder selbiges ausschmckcn
sollen .

Es können auch die Kinds - Tauffen , Hochzeiten und derglei¬
chen Falle , ( worirmm denen Bauren das Bier - brauen vergön -

M 2 net
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Net ist ) kein rechtes freyes und beständiges Recht Bier zu brauen

machen / weil dergleichen sich nicht alle Tage zu tragen , und deßwe¬

gen kein beständiges Recht haben .
§. ob/ /

Qo. / ?- ^r ' ^^e/ . 4. « ^ / . / 2 . sondeM

überkommen zum höchsten die Natur eines Rechts , so Bitteweise

erlanget worden , ^ ^ 2. §. / . L § - // . r «

r/o ^oc ' ^o.
Und wann auch die Dörffer ein vollkommenes und freyes

Recht hätten überkommen sollen , so würden sie sich an dieje gerin¬
ne und ungewisse Fälle nicht haben binden lassen .

Es ist aber bekannt , daß auch sonstm die Falle so ausgenom¬

men worden , die allgemeine Regn ! ilN Gegentheil bckräfftigen , nach

allen denjenigen,was nicht ausgenommen worden ist . re . v/ . Ä /.

/L . §. rÄtt » ^iomo ^4 De/ «r -

Rom Aoman . Marc .

- ^ nron . tle Xm ' Ms . «. // . Caroc . ^ // ? / - . « . 22 . ddäL -

F0A. / F. / «

Ferner sind auch die Dörffer , welchen in gewissen Fällen

Bier zu brauen erlaubet worden , nicht alle Dörffer der gantzm

Herrsckafft Gern , können dahero die übrigen Dörffer / welche

in dem Vergleich nicht mit enthalten sind , sich dieses Rechts nicht

bedienen , nach der allgemeinen Regn! : Was zwey Theile Mt ein¬

ander abgehandelt / das kan dem dritten weder schaden noch

nutzen , sacod . ? uc L^ . / . weil dergleichen nur die¬

jenigen ansehet , so etwas mit einander abgehandelt Vmcenr .

( Ilaroc . wird derowegen denen andern Dörffem
das allgemeine kri vileUum im Wege stehen , welchem , was die¬

se anbetrifft , mit obbcsagterLxceprion nichts öeroA ' et wird .

Es sey deme endlich , wie ihm wolle , so ist doch dieses das letz¬
tere Vscrae , welches ^ nno - 566 - unterdenenftlben Dörffern ist
ausgerichtet worden , denen indem erstem Vergleich das Bier¬

braum
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brausn Bittweiß vergönnet war . Nun ist aber klar und aus »

gemacht/daßdie letztem Verträge und andere dergleichen Verord¬

nungen , so denen erstem äeroZireN / allerdings vor dresen zn beob¬

achten seyen. ? iüor .

Daß aberweiter gesagtwurdees sey dieses ? rivllechum dem

gemeinen Recht zu wieder / diesem wird von uns beständig wi¬

dersprochen ; dahero gehöret alles / was daselbst angeführet wur¬

de/Nicht hieher/als z. E- Es seye einerley / ob etwas ohne /

oder wieder das Gesetz geschehe ; ingleicyM / was wieder

die Gesetze ist / seye null und mchtzZ . Einer ^ ache/so
in blosser Einbildung bestehet/könne man keine Eigm -

- schaifren zuschreiben/und dergleichen .'
Daß die Dörffer / als das krivUeZmw der Stadt Gera

hat sollen aegeben werden / nicht darzu gefordert worden / und

man deßwegen das krivstLUnm vor nichtig halten wolle , hat

hier wenig zu sagen / weil in diesem Fall / ( wie oben erwiesen / ) kei¬

ne Vorforderung nöthig ist. <
Was endlich von der Verjährung vor gebrachtwurde , das

kan die Dörffer qleichsalls nicht gnugsam schützen - denn so fer¬

ne es alle und jede Dörffer überhaupt in der Herrschafft Gera ange¬

het / können sie keinen rechtmäßigen Besitz vder deßen Gerechtigkeit

anführen/welcher Besitz jedoch zur Verjährung allerdings nö¬

thig ist . VM . rie ^ FG . / ^ F. weil ohne Be¬

sitz keine Ersitzung oder Verjährung sich ereignen kan .

5- X. stetes . schon . r « LL. r / // . - r .

A ^ ÜenmnZ . boe6 . en .

^ e/s - r/79 . eh / s 9. -r. LFF . Lohneläe ^ v . //// ?. Äie

Derowsgen wäre denen Dörffern zu Erlangung emes recht-
mäsigen Besitzes und deßen Gerechtigkeit nöthig , daß sie das Bier -

brauen und Schencken rechtmäßiger Weift / und ohne eimgm Feh¬
ler , nemlich mit Wissen und Willen derer Bürger zu Gera ex -

erelxet hätten . M 3 Denn
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Denn es ist diese Freyheit Bier zu brauen undzuSchenckm
ein Iu8 inLor - pomle . Es kan aber der Besitz eines solchen Rechts
nicht änderst erlanget werden / als wenn man sich dessen also ge¬
brauchet / daß derjenige , wieder welchen die Verjährung vorge¬
nommen wird / wisse und leide , dassich solches gebrauche , ^ ' v -
bas ? Mvrrwr . cd-r/7 // . s . z. Scllurtk . Q- «- .
2. Xi ^ efemb . <7o«/7 // . / . IvloeleK . ? illor . l7o ^/7/4 - ».
z. / ^ . / « Lslsr . / . c. ^

Und ist dieses die Ursache davon , weil in dergleichen Rech¬
ten der Besitz und dessen Gerechtigkeit , nichts änderst ist, als ein

Gebrauch , den uns derjenige verstattet , wieder welchen man die

Verjährung vornimmet . Larc . /2 .

^ / - s/ « / . L ' - ' ce ^ s - ' / . H. L. ». /o . ^ i ^ IvlenocN .
/-s^e/ss / . ex s/ / /4 - ' .

Und Zwar macht dieses allein einen Besitz , wann der Ge¬

gentheil leidet , daß man etwas gebrauchet , man kan auch in der¬

gleichen Rechten auf keine andere Weise zu einigen Besitz gelan¬
gen . kariormit . § . > . <70/. Und absonder¬
lich wird dessen Wissenschafft und Wille erfordert , der im Be¬

sitz eines solchen Rechtes ist. Hlexanö . L7o-r/7 - 4 . « . ( lapyc .
«i ^)7 ». / . derohalben sollen allhier die Dörffer vor allen

Dingen erweisen , daß sie , nachdem der Stadt Gera das krivl -

leZium ertheilet worden , und die Oecrem von ^ . nno 154z .
und 1566 . darauf erfolget , Krafft derer denen Dörffern das

Bier abgenommenworden , mit Wissen und Zulassung der Stadt

Gera deß Bierbrauens sich bedienet , welches aber allhier weder

gefunden , noch von denen Dörffern erwiesen werden kan . Wor¬

aus dann folget , daß sie keinen Besitz haben , und in Ermang¬
lung dessen auch keine Verjährung anfangen können .

Allhier ist beyzufügen und wohl zu mercken , daß
kanormiranus , indem erj vom Zoll redet , diese Frage mit Nah¬
men rraÄiret . co^/7/F . Co/. / «. Ob die Gemeine zu
die Befteyung vom Zoll , so sie wegen ihrer Wahren , welche

e-
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sie durch das Gebieth verführet , genossen, dadurch verlohren ,
weil etliche derselben Bürger den Zoll entrichtet ? Und saget :
Dieses der Gemeine zu Zustehendes Recht bestehet nicht ür

der Macht Zu gehen und Zu fahren , sondern in der Befteyung
vom Zoll , wenn sie ihre Wahren durch das k . Gebieth führen :
derselben wird dieses Recht oder Befteyung nicht änderst ver¬

lohren , als wann der Zoll wegen Dllrchführung derer Wahren
denen K. entrichtet wird . Und ist meines Erachtens nicht genug ,

daß die R- . beweisen / es hätten einige von denen Bürgern zu

welche daselbst durchgereisset , den Zoll abgetragen , weil die¬

ses Recht der gantzen Gemeine zu zustehet , und ein solches
Recht ist , das nicht verjähret werden kan , es wisse denn die gan -

tze Gemeine darum , wieder welche die Verjährung vorgenom¬

men wird . Weil die blosse Zulassung des Herrn , in dergleichen
Rechten der Besitz selbst ist, und man auf keine andere Weise ,
zu einigen Besitz gelangen kan . Wie solches erwiesen wird ^

L. 2. L7. ^ Innocenc . r « c. ^

^ e. ^ OM' . eü" c-.

Wann derowegen nicht erwiesen wird , daß die meisten aus

der Gemeine zu . 4. solchen Zoll abgeführet , kan man nicht sagen,
daß ein Anfang zu einiger Verjährung wieder die Gemeine ge¬

machtworden , oder wann nicht zum öfftern , und also öffentlich ,
von denen meisten, der Abtrag deß Zolls geschehen , daß davon

die gantze Gemeine , so diese Befteyung hatte , nothwendig hätte
Wrssmschafft bekommen müssen ; denn sonsten kan man die

Gemeinekeiner Nachlässigkeitbeschuldigen , und der Gegentheil zu

keinem Besitz gelangen . So weit ? anormiranus .

Damit wir nun dessenWorte auch auf unstmLasuM appli -
Uren , so hat man hier nicht nöthig Zu sagen, daß dicStadtGera

durch ihr kri vilLKum , das Recht Bier zu brauen / sondern
das Recht denen Dörffern selbiger Herrschaffr das Bter -
brauenund Schenckcn zu verbiethenMangethabe .

Hat
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Hatderohalbendie Stadt den Besitz dieses Rechts nach dem

ihr gegebenen krivUsgio , und darauf erfolgte Vergleiche von

? . M! 0 I ? 4Z . und s < 6ü . nicht änderst als durch einige diesem
Recht zmviedsr lauffende Handlungen verlichren können , wenn

nemlich offtbesagte Dörffer also Bier gebrauet hätten - daß die

Bürger zu Gera so wohl von dem Bier - brauen als Ausfchmckm
genaue Wiffenschafft hatten bekommen müssen, und solches doch
mit Stillschweigen Übergängen .

Worbey noch nicht zulänglich ist , daß es nur etliche von der

Burgerschafft gewust , wann nicht die Dörffer also frey und öf¬
fentlich Bier gebrauet , daß auch die gantze Burgerschafft zu Gera ,
oder zum wenigsten der meiste Theil davon , Nachricht be¬
kommen .

Ja es wäre auch nöthig , daß nicht nur ein und andererBauer
aus vorbesagten Dörffern , sondern die gantze Gemeinde , auch
nicht nur in eines oder andern Bauren Nahmen insonderheit , son¬
dern im Nahmen der gantzen Gemeinde , sich deß Bier - brauens

und Schengens unternommen hätte . R. jxa .
ibr . 44 . Oauckr .

Dahero ist auch nicht genug , wenn die Zeugen sagen, sie
haben - emigean einem solchen Ort zürn Brauen gehen se¬
hen / denn sie sollten auch sagen , daß sie aufBefehl der Gemeine ,
oder mit Wissen und Einwilligung derer Geschwornen , oder im

Nahmen der Gemeine , und mit derer Genehmhaltung , dahin ge¬
gangen wären : Denn wenn eines von diesen nicht bewiesen wird ,
so kan man nicht schließen , daß , was nur etliche besitzen , die gantze
Gemeine besitze , l . uäov ! c . 6e Lalanac . <?»«/ ' §

m/ « . sondern dieser Gebrauch oder Besitz nutzet nur

denmfenigen , welche gebr auet haben .
Denn was ich thue , kan dir nichts nutzen , e- x-e. /.

A sie » Lw. Allwo Dlpianus
die Frage untersucht : Wann ein werckoder Gebäu unter -

schiede-
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schirdenen Herren an ihren Gütern Schaden vennja -

chet / ob esgenug sey / wann nur einer davon demnach -
bardeßwerrenEinhalt thue / oder ob sie alleztmlerchsols

ches verbieten Essen t Vorangeführte Meynungchat um so

viel mehr in der Verjährung statt , well Mge nach dem aller -

schärffsten Recht zu imerxremm ist. ScburL

<7^. 1. 6- 4. / . Und wird mcht vonemem Laür

aufdm andern extenärrt . kanvrmic . eE // .

ev Lart . ^ / . y^s - ' . / . §. ^ r/M . scMMe

rvw . gleichwie auch nicht von einer Person auf die andere , bala .

cs ^/7 c--/ . dmvscra . L 4.

^
Und dieses streitet überhaupt wieder alle Dörffer . Denenje -

nigenDorffem aber , welchen das Oecrer ^ nno 1566 . vubtiLi -

ret » und kurtz daraus , nemlich den 20 » ? Uärm , gleichsam zur

LxLLution deß Oeorecs , das Bier , welches sie gebrauet , weg¬

genommen worden , kan auch dieses entgegen gejetzet werden , daß

sie ihre Verjährung ( wenn sie ja eine überkommen konnten, ) von

dieser 8eit an , als das vecrer seine Krafft erlanget , und rhnen

das Bier weggenommen worden / anfangen musten . Denn das

vecrecist Rechts - Krafftig worden , und verbindet die streuende

Partheyen eben so wohl als ein ander Urthel . ^ larck . MeLemv .

ein jedweder Befehl deß Richters , wird , in solchen Sa¬

chen , so zu seinem Amt gehören , nach zehm Tagen Rechts -

Krafftig , weil man demselbenFolge leisten muß . kaul <- allrens .

Es ist aber ausser allen Zweiffel , daß die Urthel und Rechts -
kräfftigeBefehle alle Verjährungen unterbrechen . Denn eme

Sache , so abgethan und Rechts - Krafftig worden , wird vor die

Wahrheit selbst gehalten . / . 2/ . / .
sogar , daß sie aus dem, was falsch ck »

N rvahx
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wahr machet , auch die natürliche Bluts - Verwandschafft,zum
wenigsten dem WeÄnach , aufheben kan . Lraverc . / .

Wann daher » die Klage , Vorforderung , Krieges - Be -

veftigung , und andere dergleichen ^ so theils vor den krocessher -

gehen , theils denselben anfangen , die Verjährung unterbrechen ,
Lalä . wievielmehr kan solches das Urthel
selbst effeLuirm , als welches dem xroceHem Ende machet .

Und dahero streitet solches ergangene Urthel mit dem Rechte
der Verjährung weit nachdrücklicher , als erwehnte Stücke , so
nur den Anfang zum ? rocessmachen .

Übrigens , wann die Verjährung einmahl unterbrochen
worden , hilffr diejenige Zeit , so vor Unterbrechung derselben ver¬

strichen , gar nichts , sondern ist vonnöthen , daß die Verjährung
vom neuen angefangen werde . Uloäelt . ? ilior . / .

W. Älarrla ^ etemb . 0o- r/7 o.

So hat auch die Wegnehmung deß Bieres , so den2v .

May ^ nno 1566 . geschehen, ohneZweiffel die Verjährung un¬

terbrochen , deßwegen weil auf solche Weise diejenigen , denen

das Bier weggenommen worden , den Besitz und dessen Gerech¬
tigkeit verlohren haben . Loler . L-xec- Ä/. / .

zl -r. / ^ ? Uanli . x ^ esemb . si. L' o-r/7 0.

Denn durch eine jede Handlung , wodurch einer den Be¬

sitz und dessen Gerechtigkeit verlieret , wird die Verjährung un¬

terbrochen . piltor . <?s-r/7/ 2. z/ .

Worzu noch kommt , daß diese Wegnehmun - deß Bieres

zum wenigsten die Beschaffenheit der Sächsischen Pfändung hat ,
Lurch welche , wann sie entweder von demjenigen / der die Ge¬

richte hat , vorgenommen , ( loler ^ exe - c - s/ . <7.

oder das Pfand dem Herrn , der die Gerichte hat , einge¬
händiget worden , ohne Zweiffel die Verjährung deß Gegentheils
unterbrochen wird . <^o! er F ^ - r . /44 .

Hier aber weiß man , daß entweder die Stadt Gera die

Gerichte
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Gerichte selbst hat , oder wenigstens selbige das Bier auf Befehl
der Herrschafft weggenommen habe .

Ja wann auch schon erwehnte sechs Dorffer anführen ton¬

ten , daß sie gebrauet hatten , so hat ihnen doch solches , m gegen¬

wärtigen Fall , keinen Besitz , so eine Verjährung zumachen

tüchtig wäre . Zuwege bringen können .
^ ^

Dann welcher Besitz eine Verjährung machen soll , der¬

selbe muß rechtmäßiger Weise und ohne einigen Fehler , an sich ge¬

bracht worden seyn ; denn ein unrechtmäßigerund vinculer Be¬

sitz , als worinnen allbereit ein anderer gewesen , oder der ge -

walthätiger Weise erlanget worden , kan keine Verjährung ma¬

chen » äclineicie ^ in . ^ sies/Äc - ^. 4 ^ .

Ob derowegen schon offrbesagte Dörffer gleich vom 20 .

^ larr . annoch in demselben Jahr den Besitz deß Bier - brauens

und Schenckens erhalten hätten ; so werden sie doch nicht be¬

haupten können , daß sie in diesen Besitz rechtmäßiger Weise und

ohne Fehler gekommen , wegen der Sache , worinnen neulrchst
wieder sie gesprochen worden , welches ihnen entweder wurcklich

nicht unbekannt geblieben , oder wenigstens nichtxrrxtumitt wird,
daß sie gar nichts davon sollen gewust haben , ^ . bbag kanor -

mir . F. co/ . /4 .

Denn es wird nicht prseüamwet , daß einer seine eigene
Streit Sache , oder was er sechsten, und zwar vor kurtzer Zeit/ge¬
than , vergesse, sondern vielmehr , daß er solches gewiß wisse, ke¬

lln . r « c. c - E oü «, . / 2 . c - o/ . F. X. es sey denn lan¬

ge Zeit hernach . Häexanä . -r. 4. das ist nach ro .

Jahren unter anwesenden , oder 20 . Jahren unter abwesenden .

/ «/ . ^ Ä / . /o ^. L.

T' . t7. -ro-so5//c . /s-rF. 8c M terminis

lir -LHuell . §. / . F/. in verb . E .

vert . LS" lVlenocla . /r ^ .

/E/ . Z 2. W / .

Vor allen Dingen aber muß gute Treu und Glaube ( das
Nr ist
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ist , ein gut , rein , und unverletztes Gewissen , so den Besitzer
weasn Unwissenheit , daß die Sache einem andern zustehe , ent¬

schuldiget ) bey dem Besitz seyn , wann man eine Verjährung an¬

fangen will . 8cdne ! äe ^ . in si. / «/ ?. sie in n.

74 . // . n. 4?"»
llnd ob einem hier einfallen möchte , daß von ob angeregter

Zeit mehr als go . Jahre verflossen , und deßwegen gute Treue

und Glaube zum wenigsten zu unserer Zeit , zu prsotumiren sey,
weil man aus der Verfließung der zo . Jahre solche prsesumiren

soll. Lcliurtk . es??/ ) ^ p. 7/. F. Ob . 7. ^ Oo?/ ) 4P . » . F. Oö?r/ )
F/ . K. F. -' iec' /rsi. // . /is// . / . K. ^ 4 . dchslcarcl .

Ob/ « / ) 227 . 7. XIZrrk . Ooler . c . ^ « oME. /l
^ 4 . ^ 7 . X. so lässet doch diese ? rTÜZmriQn einen

gegen Beweist zu . Lckurfl . Oô /7 4 . - Ob . 7. ^ ascarä .

/ . auch einen der durch eine andere ? rsesum6on geschiehet,
( loler . c. X. sie Nafcarä . ch /. -r. 7 4.

dann eine ? rXsrwmion schlagt die andre nieder , ilvlascarä . Ob

- / - // ) L 77. - - - 77 .

Es ist aber bereits oben gezeiget worden , was Müssen die

Dörfler gew' . -st , Laß das vocrer ^ nno i ^ 66 . promulZiretwor¬

den , und solches zum wenigsten io . Jahre im Gedachtnüß be¬

halten haben,dahero haben sie biß aufdiese ro . Jahre bonamL6em

nicht gehabt.
Denn der ist nicht m bvna 66s , welcher weiß , daß ein

Recht , oder eine Sachs , einem andern zustehe. Lver . ^ A^ // .
«. /F . zum wenigsten , da derjenige welcher das Recht würcklich ,
oder nur vermeintlich hat , solches nicht vor verlassen achtet .
Mattlü . Eoler . M c. ^. X.

Daß aber die Stadt Geravon ihrem Recht nicht hat abstehen
wollen , ist daher abzunehmen , weil sie denen Dörflern das Bier

abgenommen .

Wann nun alch hie Dörfler selbige i o . Jahre durch
kem^gutt



wem das Brau - Recht zustehe e rvr

Treu und GlaubaHehabt , st haben sie auch allerdings keine

^ Dmm Lbschm^ nach dem gemeinen Bürgerlichen - Recht ,

eine Verjährung von zo . biß 40 , Jahren gute Treu und Glau¬

ben nicht erfordert , st wollen selörgedennochdrê abstüche Rech¬

ts so wobl in dieser , als in allen andern ^tjahrungen als eur

wesentliches Stück nothwendig haben , welches auch überall , : m

Römischen Reich , in demKirchen - Staar und gantz Sachsen em -

helliq recipiret worden . Lckurss . NnF 4. 4. F. 8 -

^ ^s - cttael 6mMzs . verd .

«. z. VVeiemb . «. ^ 2. s - LLdneiäLvr ' .

I - sK. ^ L- /Lc ^ . - r . ^ 0 . IvtfNÜnZ . 4. O- / . <5. Dame !

voller . §Ee/ - - . c. / § . Loler . ^
/ /4 . 4 ° X . - iekotemkal . c. - . <7- ^/ .

^Ja^wenn wir auch glauben wollen , daß diese sechs Dörffer

die erste io . Jahre gute Treu und Glaubm gehabt hatten ; so

haben sie dennoch diese 10 . Jahr durch noch nicht verjähren kön¬

nen , weil sie zur selben Zeit zum wenigsten gewust haben , daß

das Recht Bier zu brauen - vermöge deß Oecrers von anno 1566 .

Nicht ihnen , sondern der E,tadt Gera , zustehe . ^
Denn nur das einige , wann ich weiß , daß ein Recht einem

andern zugehöre , verhindert , nach des 8ckurKi Meynung die

Verjährung . Zcllorff . ^ 0 . Q? r/ . L.

' Bey also gestalten Sachen dann folget , daß diese Dörffer ,

nach Verfließungdeß roten Jahrs , so von I ' romRzatton deß

ANNO I e 66 . verfaßten vecrers zu rechnen , das m 3NNO 15 67 .

ihre Verjährung hätten anfangen können , von welcher Sert biß

auf dieses 1601 . Jahr nur 2 ; . Jahr verflossen sind, und also

von zi . Jahren , und 6 . Wochen ( als der vollkommenen Ver¬

jährung ^ Zeit ) noch 6. Jahr abgehen .

Gesetzt iterTreu
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und Glaubens so wohl. , als auch die Unwissenheit,daß solches Recht
der Stadt Gera zustünde, von anno i ^ 66 . vor sich / so karr ihnen
doch auch dieses darum nicht nutzen , weil sie keinem Besitz , und

dessen Gerechtigkeit , anführen oder beweisen können , den sie von
anno 1566 . gesucht .

Die krXlumüon aber guter Treu und Glaubens , so nach
Vermessung z o. Jahre entstehet , hat endlich nur bey denenjenigen
statt , welche diese zo . Jahr durch in Besitz und dessen Gerechtig¬
keit ununterbrochen gestanden . Lckurck . cb « /7LL . < 7 ^
<^2. Qn ? . / . Loler . «r c. X.

Ja was noch mehr ist , so halte ich dafür , daß die Dörffer
die Verjährung vor dem 95 . Jahr mithaben anfangen können ,
weil in gegenwärtigen Handel die Bürger zu Gerasich zum we¬
nigsten alle io . Jahre , als anno 72 . 8s . 95 . und sonsten , wie
die Gelegenheit vorgefallen , wegen der Beunruhigung , so ihnen
von den Dörffern wieder ihr krivileZium , und rechtlichenSpruch
geschehen, beschwehret, welches ob es schon keine Verjährung un¬
terbricht , l ^locleck . ?! ck . 60 ^ ». //L / . so erkläret es
doch so viel , daß die Stadt zum wenigsten den bürgerlichen Besitz
zum öfftern mit dem Gemüte conlerviret . salon . / .

/ . Iimquell .
§. / . - i . F/. 4. in verb . - i/x . E. L- s/ . ^e- r . Lravett .

l7s^/7 F s 4. Msnoclr . E ^ .
Denn man kan seinen Willen so wohl , ja noch besser, mit

Wercken als mit Worten / an Tag legen. / . ^ /E « .
4 ^ . §- er 2« -

/exr . L. öie /e ^.
Und nutzer alltzier absonderlich sehr viel , daß die Stadt Ge -

ra die Stadt - Rechte aneinander behält und gebrauchet : Denn
dieses gibt vielmehr zu verstehen , daß selbige ihr Recht zu erhal¬
ten gedruckt , als wann sie ihre Beschwerden und Ausfalle wie¬
der die Dörffer von langen Jahren her eingewendet .

Denn
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Denn man glaubet , daß ein Herr von einem Stück Lande al¬

lezeit den bürgerlichen Besitz davon im Gemüth vor sich behalte ,
weil er sich nicht befürchtet , daß er leichtlich daraus könne getrie¬
ben werden ; deßwegen ist ihme auch unverwehret , denjenigen , so
es natürlich besitzet, nacheinander , oder alle zehen Jahre in solchem
Besitz zu beunruhigen . V/elernb . ». bey welcher
Beschaffenheit dann die Dörffer unterdessen keine Verjährung an¬

fangen können .

Denn es kan keine Verjährung wieder denjenigen angefan¬
gen werden , welcher den bürgerlichen Besitz annoch im Gemüth
behalt , jaion ^ s/. / . e. -r. 44 . r' .
/Vlexänö . . e?s-r/7/F . -r. z. <5. csemt ) . e?s«/7F. -r. / o.

Und obgleich salon . r « / . 4 ^ - . <7. sie

meinet , daß bey solchen Rechten , die Verjährung alsobald an¬
fange , ob auch schon der Gegentheil den bürgerlichen Besitz dem

Gemüth nach behalte , und solches darum , weil dieser bürgerliche
Besitz also gleich verlohnn gienge,undalleAiretöalüum als einen
Urheber dieser Sache ^ / o.

^ EsiU . so saget doch LalciM
daselbst nichts davon , sondern nur , daß in denjenigen Rechten , so
einig aufdie Personell gehen , und keine solche Dienst -Gerechtigkei¬
ten sind , da ein Gut dem andern dienet , kein Besitz nöthig sey ;
wo aber dergleichen sind, da müsse auch derjenige , so etwas verjäh¬
ren will , den Besitz vor sich haben .

Ob auch endlich die Dörffer von anno 1566 . den Besitz und
dessenGerechtigkeit , gute Treue und Glauben , auch alles übrige ,
was zu einer Verjährung erfordert wird , gehabt hätten , so här¬
ten sie dennoch wieder die Stadt Gera die Verjährung noch nicht
erfüllet .

Denn zu einer Verjährung wieder eine Stadt oder Kepub -
Ihue sind Zl . Jahr und 6. Wochen nicht zulänglich , sondern
es werden 4v . Jahr , auch nach dem Sächsischen Recht , erfor¬

dert .



rsH Deß Erste ; ! Theils Zweytes Capitel .
- —»"» — -

dert . kaclis . / ^ . // . -r. F. vers . i//Lv /

M wL' /e/Är.
Und dieß Meinung hat ihre wichtigen Ursachen : Denn da

nach dem gemeinen Recht wieder allerhand ^epubUc ^uen . grosse
und kleine Städte , Meyerhöfe , Lagerund andere , nur die ^jäh¬
rige Verjährung statt hat . Lalä . c?s«/7 2// . es/ . 2. vers . - r ^ »

2. / . M 2F . uds ! strson . / ^ . L cs.

sA/ ' o«§/ <7. öi. L' . L. Lcc/«?/ ' und das Sächsische
Recht , so ferne es mit Hintansetzung aller andern Verjährungen
nur die erst oder andere Verjährung von zo . Jahren und einen

Tag erkennet , das allgemeine Recht verbessert , so ist es gantz strIÄs
auszulegen , so daß es dem gemeinen Recht , soviel immer möglich ,
am wenigsten lleroZire , sondern vielmehr mir demselben überein¬

stimme. /Ucxanci . Lc' iuelr . i7o^/7 - 5/ . Q^. F.

Da nun von anno 15 66 . biß aufgegenwärtigcs 1601 . Jahr
nur Z5 . Jahr verflossen sind, und also von einer 40jährigen Ver¬

jährung noch 5. Jahre abgehen , so können zum wenigsten aus die¬

ser Ursache die Dörffer keine Verjährung haben .
Und stehet diesem nichts im Wege , daß man vielleicht sagen

köntechie Dörffer waren selbst eimGemeindeMd könnten sich eben

so wohl auf eine viertzigjährige Verjährung steiffen, als die Bürger
zu Gera . So offt aber gleich xrivlleArte zusammen kommen ,
könne eines gegen das andere seines ? rivi1egü sich nicht bedienen »

LkorciL Oäü . / .

Ob wir nun wohl dieses nicht laugnen , so können wir doch
jenes nicht zugeben , daß die Lager ein solches krivileo ' mm haben ,
Krafft dessen sie nicht änderst als in 40 . Jahren etwas verjähren
können , und kan man von demjenigen , wieder welchen etwas ver¬

jähret wird , auf denjenigen der solches verjähret , nicht
arKumemiren : Weil , wie oben gemeldet worden , die Verjäh¬
rung nicht von einem Fall aufdm andern , oder von einer Person
aufdie andere gehet :
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Und dienet hieher sehr wohl , Was die OoctoreL von einer

Kirche , so wieder eins andere Kirche etwas Verjähret , melden , daß
nemlich eine 40jährige Verjährung , welche einer - Kirche, wieder

welche etwas verjähret werden soll , zugefallen eingeführet worden ,
statt habe , ob schon eine Kirche wieder die andere eine Verjährung
unternehme . Mon . ss// - . « . // . < ? . - ieL . § .

Hüt man nun einer Kirche Wieder eine andere Kirche, in eben

diesem Fall einer viertzigjahrigen Verjährung , nicht beygeleget ,
vielweniger wird man einem Meyerhof oder Lager beylegen kön¬

nen , als welchen die Rechte nicht so wohl wollen , als einer

Kirche . -
. .

Und ob auch schon endlich alle Dorffer überhaupt bey ihrer
Verjährung , und alle dem was darzu erfordert wird , beharren ,
und selbige gnugsam erweisen könnten : So könnte doch die Stadt

Gera um in vorigen Stand gesetzt zu werden , Ansuchung thun »
Darm die Kexudlchuen , Gemeinden , grosse und kleine

Städte , Meyerhöfe , Lager , können , so offt ihnen etwas zum

Schaden und Nachtheil geschehen , in vorigen Stand gesetzet
werden . ^ . 4. isti ZIoKi F. /.

1. ibicpas F/ . E . Q /ä . // . Laich

4 ^ . «. 4. / . stclon . Ä ch /. LL. ».

Q L. s . Lcc/e/ ' auch wieder eine Verjährung von 40 , 6o,oder
IOO . Jahren , Lkvrt . 066 . /ie I^e/?ch AS.

7 . 1 Innerhalb 4 . Jahren,von dem Tag an,da der Scha¬
de geschehen, F/. i-r ch /.

Welche" Zeit von 4 . Jahren einer Stadt , und andern Ge¬

meinden allererst von dem Tag,da die Verletzung oder Verkürtzung

geschehen, zu lausten anfangt - 066 . ^ ^

L s. 1 / . Doch laustet sie demjenigen nicht , so nicht weiß

daß er verletzt oderverkürtzt worden . 066 . ch ^ 0 . 4.

Die Verjährung aber bestehet in einer That , LM . 0s . ^7
^ /7 . L7--/. L. L7- . -L. und zwar in einer fremden, welche MSN ver -

O mmh -
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mMhlichUcht Weiß. Ivlenoclm ^ » .

Welcher Vermuthung nicht im Wege stehet, daß wir oben zu ei¬

ner Verjährung dergleichen Rechte erfordert haben, die Wlp,en -

schaffr und Zulassung deßjrnigen , wieder den etwas verjahrttwrrd .

Denn gesetzt, , die Dörffer können beweisen , daß d; e Städte

qewust , wie sie Bier gebrauet und ausgeschencket , so folget doch

nicht gleich daraus , daß auch die Bürger die Verjährung derer

' Dörffer gewuft. . . .
Denn die Wissenschafft und das Zulassen ist nur em einiger

Theil der Verjährung , zu welcher noch viel mehrere erfordert wer¬

den , wie aus dem / «/ ?. r « «- r . / 4.

S4 . zu ersehen,allwo er ; . Stücke ss darzu erfordernverden,erzehlet .
Folget derohalben nicht , er weiß ein Stück , so zu der

Verjährung Nöthig ist, L. weiß er von der völligen Verjährung ,
denn der Schluß von einem Theil auf sein gantzes gilt in einer

Bejahungs - Rede nicht . Lverkarä . /oc . L ^ / . /sc -o --

Und wann man sonsten voneimm sagen jöll , daß er^Wlsscn-
schafft um etwas habe , so ist es nicht genug daß er die Sache nur

obenhin wisse, sondern es wird erfordert , daß er von jeder Be¬

schaffenheit und Umstand eine vollkommene Wissenschafft habe ,

§/ . M e. IN verb . X. sie r «

' limapiU! . r « §. «. 2 0.

) Uacc . 0s«/ . " ^ 2/ . üemMn . / oo . p.

/tänan . övlman . 42 . / ^ . - 2 . . Cselar öarkL . .

Und zwar soll einem jede Beschaffenheit und Umstand Mit

Unterschied bewust seyn, denn es ist nicht genug , daß ich etwas

überhaupt weiß , wann ich nicht auch insonderheit von jeder Be¬

schaffenheit , und wie es zugegangen , eine vollkommene Wissen¬

schafft habe . L- wtr . -iecffk«. /

Bey so gestalten Sachen nun folget , daß die Gemischen

Bürger diese Verjährung nicht gewust zu haben , so lange ver¬

muthet
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muthet werden , biß die Dörffer die Verjährung selbst vorkommen

erwicstn . Wann dieses geschehen , so kan man alsdann erst sagen ,
daß die Verjährung und die darausrntstandeneVerkürtzung , der
Stadt Gera bekannt worden , und können folgmrlich von dersel¬
ben Zeit innerhalb 4. Jahren , um in vorigen Stand gesetzt zu
werden , anhalten .

Damit wir nun diesen ? . Mim von der Verjährung beschließ
sen , so wird hoffentlich aus demjenigen , was bißher angeführet
worden , klar zu ersehen seyn, daß der Emwurff von der Sächsi¬
schen Verjährung zo . Jahre , Jahres und Tages , allhier nicht
stattchaben wird .

Weil ss wohl 1. ) in dieser Art dcr Verjährung , der Besitz
so nothwendig erfordertwird , und gute Treu und Glaube fehlet .

Als auch 2. ) allhier eine Verjährungnicht von go . sonders
40 . Jahren vonnörhen wäre , welche nebst denen übrigen , offrbe-
fagte 6. Dörffer nicht erfüllet .

Und z . ) weil die Gemeinde zu Gera allenfalls sich auch wie¬
der eine Verjährung von zs , 4s , und rvo . Jahren in vorigen
Stand kan setzen lassen .

Es hindert auch nicht , daß oben gesagt wurde , es werde

allhier zu der Verjährung kein Beweis oder Schein erfordert , weil ,
wenn wir auch dieses zugeben , doch die übrige zu einer Verjäh¬
rung nöthige Stücke , ( wovon wir im vorhergehenden Einwmff
gemeldet ) fehlen .

Daß aber gesagt wird , es werde gute Treu und Glaubenach
Versiieffung zo . Jahre vermuthet , das ist so zu verstehen , wann

derjenige , so gute Treu und Glauben anführet , in l ? o6elb und

Leren Gerechtigkeit , gestanden .
Nun kan aber hier auf Seiten der Dörffer kein Besitz er¬

wiesen werden , wie oben mit mehrern gemeldet worden .

Wann derowegen die Dörffer keinen ruhigen Besitz haben ,
so ist all ihr erzchlen vergebens und übersiüßig .

Es kan auch dieses denen Dörffern keinen Besitz zuwege brin -
O 2 gen .
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gen , daß etliche von denen Raths - Herren der Stadt Gera bißwei »
len bey Einnahm der Bier - Steuer gewesen, auch solche vielleicht
von etlichen Bauren eingenommen haben .

Denn dieses was nur etliche von denen Herren deß Raths ge¬

than , kan der gantzm Geraischen Gemeinde auf keine Weise
schaden.

? ) Weil sie erwehnte Steuer nicht vor sich , oder freywillig , son¬
dern auf Befehl eines gantzm Raths ; auch nicht zu ihren , vielwei¬

niger der Stadt Gera , sondern besagten Raths,Nutzen gesammlet.
Nun ist aber klaren Rechtens , daß wer etwas im Nahmen

seines Obern verrichtet , nicht davor gehalten werde , als wenn

er es thuessondern die gantze Handlung wird dem Obern zugeschrie¬
ben . Hder . Ueeian . s.

Wann mm also diese That , daß die Herren von Gera die

Steuer eingenommen , ihnen nicht zuzuschreiben ist , so kan selbige
auch weder ihnen, noch vielwmiger aber ihrer gantzm Gemeinde

schaden .
Dann was emerthut , kan dem andern nicht nachtheilig seyn .

/. r/e ys/Ms . / . ^ /i/sEW ^ »0T- . sö«?/ -» / .

^ w Moäeld . kiltor . es ^/7 /A .

Und sagen übsrdirß die natürliche und bürgerliche Rechte ,
daß man wieder eines Wissen und Willen zwar seinen Lä¬
tzen/nicht aber feinen Schaden , befördern könne , M

40 . ^ « A Fe/?. öZoci . Vilror . 6s?r/7 4s .

Wann auch 2. ) diese Steuer - Einnahm vor derer Herren
deß Raths eigene That solte oder könnte gehalten werden ; so ist
doch der andere Fehler darinnen , daß sie diese Einnahm nicht im

Namen ihrer Stadt , sondern deß Raths als ihres Obern , über
sich genommen .

Welches
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Welches allein so viel würcket , daß sie mit dieser ihrer That
derGemeinde nicht den geringftenNachtheil zuziehen können . Denn

daß eine Gemeinde etwas thue , oder davor gehalten werden solle ,
daß sie etwas thue , so istvonnöthm , daß sie nach vorher gepflogen
um Rath , und öffentlicher zusammen Forderung , als mit dem

Gfockenschlag , oder aufeine andere Weise , nicht daß eines jeden
Stimme eintzeln vorn Hauß zu Hsuß gesammlet werde - sondern
insgesammt etwas Zu thun beschließe, und endlich daffelöe -entwe-
der vor sich oder durch einen L^ nciicum oder ? rocumwrLm , wel¬

chen sie insgesa - nNr^ mit Nahmen darzu bestellet , und eine aus¬

drückliche Vollmacht darüber ertheilet , ins Werck richte , ikM .
/ . cs/ . 2 . Hberius . Oecian . /ee/ ^ E/7/ . 54 .

Väalric . NoräiüusÄ ^ LonsiNväeL kickor .

A. E

Und dieses wird zwar zu her äußerlichen Ansehen oder kormL

erfordert , öalcl . ^ cv«/ ? / . und wann dieses nicht in

acht genommen worden , so benimmet es allen dem , was gethan
und gehandelt worden , seine Krafft und Würckung .

Dann wann die korm , so vom Gesetz vorgeschrieben wor¬

den , nicht beobachtet worden, , fället die gantze Handlung über
den Haussen , ^ . lexanä . 2/2 . ( §M. / . s ^7

Da nun diese Zolonnicoor oder korm bey dieser Handlung
nicht odlerviret worden ; so hat ja besagter etlicher Rachs - Herm
Thun der Stadt selbst auskerne Weise einen Schaden oder Nach¬
theil Zuziehen können .

Und dieses z. ) auch darum , weil diese Raths - Herrn und
Steuer - Einnehmer nicht alsobald deßwegen dafür halten kön¬
nen oder sollen , daß derjenige , welcher Bier - Steuer giebst , auch
das Recht Bier zu brauen und zu fchencken habe .

Denn es ist bekannt , daß durch An- legrrng derer Steuern nur
dieses -Versehen , daß wer das Recht Bier zu brauen und zu scherz
cken zu haben vermeinet / auch die Steuern , so darauf gelegt sind .
OttaMjM Oz Mir
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Mit welchen Worten fürwahr kein neues Recht gegeben ,

sondern nur dasjenige , was einer zu haben vermeinet , angedeu¬
tet wird , ohne daß man sich darum bekümmere , ob es ihm in der

That , oder nur seiner Einbildung nach zustehe. .
Derowegen haben auch diese Steuer - Einnehmer nichtsmchr

schließen können , als daß , welche die Steuer entrichtet , ein Recht
Zu haben vermeinet , Krafft dcßen ihnen Bier zu brauen und zu

schencken erlaubet , bey welchen Gedancken und Meynung sie es

auch haben muffen bewenden lassen; Indem sie nicht in ihren Nah¬
men , auch nicht ihre , sondern deß Raths , als ihres Obern Sa¬

che verwalteten .

Denn die Befehle und Vollmachten sind scharffen Rechts ,
und können die Grmtzen dererselben nicht überschritten werden ,
in soweit selbige aber überschritten werden , wird alles vor null

und nichtig gehalten . / . / . <7. T- - EÄ -

X. üie ib4ocieck . killor . 4 p
». 4. / .

Da nun also diese Herrn deß Raths nur muchmaßen kön¬

nen , es könnten diejenige , so die Biersteuer abführen , das Recht
Bier zu brauen und zu schenckenhaben / so können ja diese Gedan¬

cken denen Bsuren nichts nutzen , weil gar nicht folget : Dieses
kan seyn / drum ist es auch . pdilipp . - ^ lelanclickon . / ^ . 4 .

^ 20 ^ . Und was möglich ist , ist
deßwegen nicht zu vermuthen , daß es wahr sey / wann es nicht be¬

wiesen wird . Lalcl . ^ ^ 2 . 4. ^

Und sonstrn pflegen wir zu sagen , daß das Vermögen , ehe
es ins Merck selbst gestellet wird , einer Bedingung gleich geach¬
tet werde , und unterdeßen keine Verbindlichkeit mache . Iim -

<gueli . LdKMA . §/ . ^ o.

vers . Dam . Raucl ^ r . i «/ocF

Kan derowegen aus dieser Steuer - Einnahm , keineWis -

senschafft
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fenschaffr deßBier - brauens , und mithin keine tüchtige und gründ¬

liche ?osseliion , abgenommen werden .

Denn eine jede Vermuthung , oder was stuften einen Be -

weiß machet / nrnß nothwendig schiiessen . ^ bdas ? anormk .

6, ^/7 4- /S . 2. ^ itexLnä . «r / . / « . §. / o. «. 2. -ve- /7
L°-LUN t ? « c/ ^ ^ . YvIoelElb - 1 lÜV ! »

6L- ri ? 2 0° /Ä . / . , . .

' ' Bey w gestalten Sachen dann dasjenigeMas von demZuruck -
Weg nach dem gemeinen Recht durch den Besitz und deßen Gerech¬

tigkeit angeführet worden , die Dürffer nicht jchützen kan , indem

der Besitz' durch die Übernahm der Steuer gar Nicht bewiesen ist.

Derowegen kan auch nicht ein einiger Zurück - Gang nach der all¬

gemeinen Freyheit hergestellet werden , denn was nicht erwiesen
Wird , daß wird vor gar nichts gehalten .

Denn nicht seyn / oder nicht erwiesen werden , ist eins so

viel , als das andere , vec . cs-r/7 2 ^ 2 . / . L. - iss ^7«/ TU »

L c». ^. - /e e--/ . -r. 2. - ie . 4L -

-r. und von dem , das nicht ist ^ und kein recht -

mäsiges Ansehen hat , wird einerley gehalten . Qurü . L' axso. cr - ^7
«. 2. <7s/. was aber nicht in der Thaust , das kan fürwahr

auch keine Würckung haben . / . / 22. / . ^ /e ^ . ce--/ .

/ . /4 - F7 -/e ( 7o^cv// . / . yr' - r. - ie- co/Lr ^. ^o- ro- - .

Decius .

Was endlich von denen Netz - Fuhren ist angeführet , dassel¬
be kan auch gar leicht aufgelöset werden .

Denn im gegenwärtigen Fall kan man nrcyt sehen, daß dre

Netz - Fuhren denen Baurm wegen erlaubten Bier - brauens auf¬

erleget worden : Es lasset sich aber übel schließen von einer Ursache ,
die nicht die rechte ist . ^

Und gesetzt dre Bauern haben sich aus dreftr Ursache dre Netz -

Fuhren auflegen lassen, daß sie ncmlich das Bier - brauen desto leich¬

ter erhielten , und die Herrfchafft habe ihnen auch deßwegen etwas

durch die Finger sehen wollen ; so folget dennoch nicht , daß dieses
der
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der Herrschafft Nachsehen der Stadt Gcra krivUmumaufge,
hoben habe .

Denn von einem Fürsten wird vermuthet / daß er gerecht ,
nicht aber ungerecht sey. über . vecran . ^ . ». //L / .
und glaubet man niemahls von ihm / daß er einem andern an seinem
schon erlangten Recht etwas benehmen wolle . Oec . Qn/ 2F- 5.

Absonderlich da im gegenwärtigen Fall nicht erwiesen wird ,
daß die Herrschafft / bey diesem ihren Nachsehen / jrgendswo deß
Gemischen ?Qvi ! exii oder 5mwc gedacht Habs.

Derohalben behalt allhier nicht unbillig die bekante Rechts -
Regul ihren Platz : was nicht ausdrücklich geändert wird / bey
dem pll man such verbleiben . /.

Sind derowegendie Bürger zu Gera in ihrer Meinung gar
wohl gegründet/welche auch biß nach der Herrschafft öffrem Nach¬
sehen annoch gedauret , so daß die Bürger billig biß 6aro dabey
Zuschutzen .

Die andere Frage .

H^ ey der andern Frage ist in acht zunehmen , daß es dem Kläger
^ - mllzeit rarhsam sey / sich zu bemühen und mitFleiß vor zu sehen/
ob er nicht ein kemeRum I ' oileüorium Zur Hand nehmen kön¬
ne . ^ larcb . Ŵ elemb . ^ 0 .

Denn wer sich vorgesetzet hat eine Sache oder ein Recht zu su¬
chen/ der soll wohl zu sehen / ob er nicht durch ein/mercM zum
Besitz gelangen kaN/ weil weit bequemer ist eine Sache oder
ein Recht selbst zu besitzen / und den Gegen - Theil zum Kläger zu
machen, als , da selbiger es besitzet/ solche allererst durch Rechts -
Mittel zu suchen« ( lchus / . - - ^

Es scheinet aber gleich Anfangs , als ob der Stadt Gera all -

Kier
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hier kein kolkessorium zustünde, nndsichderohalbmmitdemke -
rirorlo rathen mäste :

Denn da , nach dem gemeinen Recht , das Bier - brauen und

Schenkten einem jeden,fürnemlich aber denenBauren und andern

gemeinen Leuten erlaubet ist , so werden allhier die Bauren die all¬

gemeine Freyheit vor sich haben , welche sie indiesemFallindenBe -
sitz bringt . ^ ^ ^

Denn die Freyheit , so einem aus dem Recht deß Vermö¬

gens zustehet , hat die Würckung deß Besitzes , und dessen Ge¬

rechtigkeit , so daß der , welcher einen in dergleichen Fall verhin¬
dern will , beweisen muß , daß er das Recht Habe, ihm solches zu ver¬

wehren . l ^loclolt . killor . r// «/ ?. 4.

Dahero hat ^ eismbecius wohl angemercket , daß die Imer -

cliLa xossessori » in solchen Fällen nicht statthaben , in welchen
das gemeine Recht denenjenigen widerstehet , welche aus dem ge -

meinenRecht einwohlgegründetesRechtundBesitz habem ^arrk .

Worzil noch kommt , daß die StadtGera ihr Rechtwieder
die Dörffer mit einem l ?ivi ! eZio äekenöiret .

Denn ein Besitz , mit dem das allgemeine Recht übereinstim¬
met , ist weit günstiger und angenehmer , als der , so sich auf ein be¬

sonderes Recht , nemlich ein krivilegium , gründet , kelln . M c. L-

ce - 9 . « . 9.

Diesen aber ungeachtet halte ich dafür,daß die Bürger zu

Gera das kollelkorlum , den Besitz zu erhalten , wieder die Dörf -
fer anstellen können ;

Denn da sie das krivllegium oder 8rmumm vorzeigen kön¬

nen , so wird vermuthet , daß es zugleich in Gebrauch und in die Ge¬

wohnheit gekommen sey; . ,
Denn wer sich auf ein Lmrutum gründet , der hat dle kroo -

Lumrion vor sich, daß es auch sey rechnet worden , vec .

> 4S . RoLanä . L Valle . 90 . » . / . A Qr- r/ - - . -r.

P
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z 9. LS. 2. i « - §. / «. soliann . Oamll .

M ^ -i. ^ ^ ^
In denen luridusmcvrporLlibus aber wird der Gebrauch

aus dem Besitz abgenommen .
Derohalbm folget , daß die Bürger Zu Gera die kosssss und

deren Gerechtigkeit wieder die Dörffer der Herrschafft Gera vorn

Wtt ab^r ehemahls etwas besessen, von dem wird vermu¬

thet , daß er selbiges heut noch besitze. Oabrle ! 8amy . r « ^

Murkeülan . -r. 4. Lovarruv . Ä 2. H. / .

Dannenhero,wann sich einer auch aufeinen Besitz von zo .

40 . Jahren,und noch mehrern , gründen wolle , so ist genug , wenn

erden natürlichen und bürgerlichen Besitz , das ist , ( die Sache
auf gegenwärtigen Fall zu axpliciren, ) den Gebrauch selbst, und

den Willen solchen Gebrauch zu behalten , beweiset , und hat nicht

nöthig,die mittlere oder gegenwärtige Zeit zu erweisen , weil dieses
alles vermuthet wird . Lov - wruv . ^ / -sM/s-- . 2. §. / .

/. s . Oabriol 8aray . Ä L/Li/' e. ^ ?sl . rrrkesil . sie-//4g. //S ' .

-r. / s. lolatrk . XVesemb . ^ 0 . 2 § .

Welche brniumrion zwar zu Erweisung deß Besitzes in dem

InteräiÄo uri polLäe: tt5 Zulänglich ist . darrst . V^ esemb . «i.

e?o?r/7i-o. -r. 2Z?.
Wird derohalbm der Rath und Burgerschafft zu Gera vor

Besitzer dieses krivileZÜ gehalten werden müssen.
Welcher Besitz auchüberdieß durch das Vecrervon ^ nno

1566 . wunderbahr bekräffriget , weil es solchen denen Bürgern zu
Gera mit Rahmen zugeeignet .

Und ob schon dieses vecrer nur wieder 6 Dörffer ist gegeben
worden , doch weil diese 6. Dörffer damals Magst , mit wel¬

chen es die übrigen nicht gehalten , so erhellet hieraus gnugsam ,
daß dieBurgerschafft nicht einmal wieder dirKläger , geschweige
dann wieder die übrigen so nicht mit geklaget , aus ihrem Besitz ge¬

wichen» Den »
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Denn es wird nicht vermuthet , daß einer ohne Ursach und

freywillig , das Seinige verschleudere, / . ^

A.
z . ) Sey deme wie ihm wolle , so hat doch hie Burgerschafft

gezeiget , daß sie von dem Besitz ihres krivileW niemals abge¬
wichen , da sie öffters bald hier bald dort , bald bey einem , bald

bey dem andern , in der Regierung folgenden Herrn , wieder die

Bauren , wegen der ihr von denenselben geschehenen Beunruhi¬
gung sich beklaget .

Denn man kan ihren Willen hieraus gnugsam abnehmen ,
> daß sie sich diese Hindernuß aus dem Weg zu räumen zum voraus

geschickt gemacht , und allzeit die Hoffnung behalten , es würden
die Bauren einmal aufhören , ihr zuwieder zuleben .

In welchem Fall sie den Besitz, zum wenigsten im Gemüth
und Willen erhalten , wie, im Fall derverlohrnen natürlichen ? os -
sellion Uarrk . Vi ? esemb . <7o-^7 «. gar zierlich redet .

Nun aber wird der Bürgerliche Besitz ( dergleichen dieser ist )
im Gemüth behalten , und ist in dem InterciLÄo uri pvKcjeris zu¬
länglich . Xdenoclr

Denn ich halte dafür ( damit ich auch andeute , was vor eine
Art vom ? o6eüorio man allyier gebrauchen könne ) daß die

Bürger , im gegenwättigenFall , aus dem ImerckiLto uci xoE -
ckeüs wieder die Bauren klagen sollen .

Mermaffen dieses InreräiLbim denen suribus mcorpors -
Übus und Dienst - Gerechtigkeiten zukommt , absonderlich , wenn
kein absonderliches kemeäium kvüeilormm für dieselben in

Rechten eingeführet ist, wie aus dem erhellet , was k/lsnock . ^
. biß und ». 4// . meldet .

Gesetzt endlich, es hätten die Bauren , nach ertheiltem ? r ! vi -

ieZio den Beider Freyheit Bier zu brauen erlanget , so wird sie
dennoch der Besitz in diesem ImerckÄo nicht schützen .

Denn er wird vor vicieus gehaltm , würde auch der Besitz der

Purgerschafft,als der ältere,diesem vorgezogmMacck . V/elemb .

P r
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«i. c- , ^/7^s. «. wo er diese schöne vecilion beybringet , und

sagt : Wer beweiset, daß er vor Per Krieges- Bevestigung den Be¬

sitz und dessen Gerechtigkeit gehabt habe / von dem werde auch
vermuthet , daß er zur Zeit der Krieges - Bevestigung Besitzer seye,

biß der Gegentheil den mittlern Besitz beweise : Und ob er gleich
dem Kläger den Beweiß aufdringen wolle , daß er zur Zeit der

Krieges - Beseitigung Besitzer gewesen^ und noch seye, so wird

dieses dennoch aus dem ältern Besitz deß Klägers vermuthlich er¬

wiesen , als durch welchen der neuere Besitz deß Beklagten , als un - '

rechtmäßig , zu nichte gemacht wird . ^ lenock . ^ sl .

- - Ei - i . ^. - r . ^ Welcher den ältern Besitz dem neuern vor¬

ziehet,ob schon der ältere Besitzer keinen Beweiß noch Schein ha¬

be , der neuere Besitz aber einen rechtmäßigen und ältern Schein
und Beweiß führe.

Um wie vielmehr wird also die Burgerschafft mit ihrem al¬

ten Besitz denen Bauren vorzuziehen seyn, weil selbige,nechst dem

Besitz, einen rechtmäßigen Schein und Beweiß , und einen guten

Anfang ihres Rechts ( nemlich das Herrschafftliche krivil ^ ium
TUoäell - ? iKor . / . ) vor sich hat : Die Bauren

aber nichts als den blossen Besitz anführen können :

Denn derjenige hat allzeit vermuthlich ftärckere Rechte , wel¬

cher einen Schein seines Besitzes hat / als der allein aufdie Ver¬

jährung , oder Besitz, ( welches nur em Theil von der Verjährung

jsi ) sich steiffet. lvloüeK . kiitor . -r. / .

Bey so gestalten Sachen kan uns die natürliche Freyheit
nichts hindern , welche vielleicht die Bauren prserenüirm zu kön¬

nen sich düncken lassen : Weil dieses Recht Bier zu brauen und

zu scheuchen Mtm derblosen Bauren Gewalt stehet, sondern in

denen Bürgerlichen Gesetzen ihnen solches benommen , und einig
und allein zu dem Erwerb der Städte gezogen worden .

Und ob auch schon die natürliche Freyheit allerdings aufder
Bauren Seite stünde , und die Burgerschafft zu Gera bloß aus

einem Dienst - Gerechtigkeits - Recht daskrivileZium Bier zu
brauen
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brauen erlanget , so ist dennoch gewiß , daß ihr nichts destoweni -
ger deßwegen das ? ollelldrium ^ den Besitz zu erhalten , M
komme . ^

Dahero stehet uns auch dieser Einwurff nicht entgegen , daß
die ^ emeöia poüeilor ia in dergleichen Dingen , nicht statt haben,
denen das gemeine Recht Zuwreder ist , wieder diejenigen , deren

Besitz im gemeinen Recht gegründet ist .
Weil dieses also zu verstehen ist, wenn das ? oüessoMm über

solche Dinge ergriffen wird , mit denen der Kläger nicht schalten
und walten kan , als wann eine ? rivm - Person über dasjenige
ex ImercMo rechten will , was einem Obern und Landes - Herrn
zustehet. ? vsenoaK . ex

Oder über ein Recht , das in Gesetzen gäntzlich verworffen
und verbotten ist , als wann einer behauptete er sey Besitzer über

diese oder jene Loncudme , oder er sey in dem Besitz eines andern
Rechtes , welches doch die guten Sitten nicht gut sprechen. Ne -

Daß aber das Geraische ? rl v! ! e § ium oder8tatutum keinem
von beyden gleich komme , ist aus dem, was wir bißher angeführet ,
gantz klar und deutlich zu ersehen.

Weil auch ausgemacht ist , daß unter dem Nahmen der
Dienste Gerechtigkeiten die kemecha pollellona zustehen , so
wird allerdings der Besitz, ob er schon auf ein besonders Recht ge¬
gründet , wofern er erwresen ist , die Oberhand behalten , keim .
«r c. Z/ct-e -r. 9. X. -ü?

Und also schließe ich endlich mit den Worten des Xlattkoei
Mesembecn in einem fast gleichenHall - c?o- r/7 ^s. - r . L/. Man

solle sich auch hier kein Gewissen machen wegen der Burgerschafft
zu Gera , entweder nach dem ? o6elIorjo oder ? eürOrio zu
ssrechen .

P z Biß
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Biß hieher gehet deß sacod Scbnlceg ^ onMium , welches
die Wittenbergische kLeultät mit dich » Wortm axxrobiret :
Wir veearius , 8erüor , und MVere OoLores der

^uriü : erL - ^3cuItät ZU Wlttenberg ; Nachdem wir

obangeführte steissg überleget / und dasjeni¬

ge was aus denen und alten der Stadt

Gera / und derer Dorffschafften derselben Herrschafft /
vor das Recht gedachter Stadt / von dem Herrn c- m/L/n-
r - n angeführet worden / auch die so aus denen

Rechts - Gründen hi,l und wieder beygebracht / wohl und

genau bey uns erwogen / bekennen/daß die O- cl/L - r in

beyden Fragen mit dem Recht und der Wahrheit überein

komme / so daß/wann von dem Gegentheil nichts
anders vorgebracht und ausgeführet werden kan / nach

solcher zu sprechen und zu urtheilen sey / jedoch einem an¬

dern seine Meynüng unbenommen . Zu mehrer Urkund

haben wir dieses mit unserem Instegel bekrässtigen / und

unsers eigener Haird unterschreiben lassen . Wittem

berg den i5 . May Christi c// .

^ evrems Albertus in iräern

iubscrixüt .

Jnglei -
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Angleichen die Leipziger kscuität mit
Diesen Worten :

1 fasere freundliche Dienste zuvor Erbare / wohlweift /
44 günstige gute Freunde : Als ihr uns einen Rath¬

schlag neben einer Frage zugeschicket , und euch unser recht¬

liches Bedrucken darüber zukommen zu lassen gebethen
habet ; demnach und nach fleißiger Derlesung und Erwä¬

gung desselben , erachten wir darauf in Rechten zu erken¬

nen seyn . " W der Stadt Gera ^ « 0/ ^ F ^ . ern ^ E/ ^ E
von ihrer hohen Obrigkeit / den Herren von Gera/dieses
Innhalts gegeben worden / daß in allen und ssgb . chen
Dorffschassten / der Herrschafft Gera gehörig / kemHanS -

wercksmann / noch Händler / wohnen / noch einigerleyHan -
- el oder Handwerck darinnen treiben noch üben soll / aus¬

geschlossen Schmiede und Leineweber/jedoch daß dersel¬
ben keiner in einer viertel Wenes um oder bey der Stadt

wohnen soll . Darauf die Atade Gera alle Handthie - -
rungen / und sonderlich das Bier - brauen destoembsiger
getrieben : Und als dasselbe sich etliche Dorffschassten an -

maffen wsÜen/ift ihnen solches nicht allein von ihrer hohen
Obrigkeit verbsthen/sondern es ist auch gemeine Bürger -
schafft / aus Zulassung der Obrigkeit / ausgefallen/den
Dorffschassten das Bier genommen / das Brau - Gerärhe
zerschlagen / und die Drau - Pfannen zerstochen / dahero sie
bey der Herrschafft klagbar und von denselben und auf
deß Raths Gegen- L^sthdurssr verabschiedet
worden : Daß gemeine Stadt Gera , deß Bier - dramas

allein berechtiget/und den klagenden Dorffschassten das¬
selbe verbothen / jedoch auf ihre Hochzeiten / Nmdtauffen /
Rirchmeffen / von ihrer selbst erwachsenen Gersten / zu

brauen ;
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brauen ; aber keineswegs auch ihren Nachbarn nicht zu

verpfennigen / auch keinen Wisch oder Reist auszustrcken /

zugelassersseyn sollte ; welcher Abschied nicht allem leine
verbündliche Rrafft erreichet , sondern es hat denselben
auch weyland der Hochgebohrue Chnr - Fürst Heryog
Hanß Friedrich zu Sachsen / lobseeliger Gedächtnüss als

Lehen - Herr der Herrschasst Gera am ^ ^ o Tor -

gau Sonntag nach durch ein in Gnaden E -

/ - - E- et / und S . Churfürst ! . Gnaden sich dahin gnädig
erkläret / daß es bey solchem Abschiede bleiben/und der

Rath und gemeine Burgerschafft dabey geschüyet und

gehandhabet werden sollen / dabey es etliche Jahr ver¬

blieben : Als aber dessen ungeachtet etliche Bauren sich
deß Brauens mwerfangen wollen / hat der Rath und ge¬
meine Stadt zu Gera sich dessen bey dem Herrn Burggra¬
fen zu Meisten , an welchen damahls das Land undHerr ,
schasst Gera gekommen /r/o . beklaget/welcherSäch -
srscher Fürstl . Gn . Hauptmann Heinrich Rädern befoh¬

len , den Rath und gemeine Burgerschafft wieder die

Bauren zu schützen /und das Brauen auf den Dorfsschaff -
ten abzuschaffen . Immassen dann auch durch ein öffent¬
lich angeschlagen geschehen/und weil der

Dorssschafften Schwara / Trebnitz und Lasen/Bauren

solch Mandat überschritten / hat gedachter Hauptmann
Lm folgenden 5i . Jahre den Richter und gemeine Bürger -
schasst zu Gera abgefertiget / den Leuten das Bier und

Brau - Gefast zu nehmen : Welches denn auch also gesche¬
hen / und den Dorssschafften Lasen und Crebnitz zwo

Pfannen genommen worden : Daraufund aufderselben
Rlage der Herr Burggraf die Sache selbst in Derhör
genommen / und diesen Bescheid gegeben : Daß Sachs .
Fürstl . Gnaden wollen Erkundigung einnehmen lassen /
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ob dieDörffer von demHerrn vonGera deßBier - brauens
befreyet / oderdaffelbeuber zu recht verwehrte Zeit ohne

einige rechtliche Eintrag / Einhaltungoderder
Stadt Gera im Gebrauch gewesen / und wo solche Doo¬
fer / die gebrauet / keines vorzulegen / oder anzuziehen wü¬

sten / wollte er ihnen hinförder Bier zu brauen nicht ver¬

statten ; welches sich aber wegen Ihro Furstl . Gnaden

L4 . den ^ erfolgten todtlichen Abgang /und

daß die gantze Herrschasst von deß Herrn

Burggrafen Söhnen den Herren Neusten von Planen
abaetrettenworden / biß in das 1566steIahr verzogen/da

auf der sechs Dorffschastren Schwahra , Trebmtz / Lasen /

Biblach / Tischwitz/undDinß Magen/und des ^Naths
GegewBericht am / § . jeytgemeldten 66 . ^ ahws ,

nach gehaltener " verhör dieser Bescheid erfolget : Dre -

weil dieDorffschafften ihren gerühmten langen Gebraua -

nicht erwiesen / und gleichwohl der Nach aus ihrem .

( so von den vorfahrenden Herren zu Gera je und allewe -

« e es «/s ^ ' ret und beftattiget worden / ) so wohl auch den

vorgelegten Abschieden / stattlichen Schein gemachet / und
'

biULch m? o/ME dießfalls gelassen werden ; so sollen sich

dieDorffschafften alles Brauens und Schenckens/bißsie
ihren angegebenen Gebrauch wie recht gnugsam erweisen
und beybringen werde, : / gantzlich enthalten / auch die

Drau - Pfannen der hohen Obrigkeit einstellen / welche
biß zu Anstrag mittlerweile verwahret stehen sollen :

Doch ihren angezogenen vermeinten co ^ « « / > ten langen
Gebrauch dadurch unbeschadet : Und dafsrn ein oder an¬

der Theil was hierauf suchen würde / soll ihm die Billig¬
keit mitgetheilet werden/wie dann darauf nicht allein den

Dorssschafften ihr Suchen/daß wegen Abforderung der

Pfannen möge in Nuhe gestanden werden / abgeschlagen /
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sondern auch etlichen Bauren zu Trebniy und Schwara /

welche sich solchem Bescheid zu wieder deß Brauens un¬

terfangen / durch ' Ausfall den 20 . Martii desselben 6 .

Jahres das Bier genommen worden . Mb nun wohi

mit angezogenem ? ^ ^ sAnd andern darauf / E »

// . und Lls . gegebenen Mfchieden/die gemeinen beschriebe -
nen Kayser sund Land - üblichen SaWn - Aechte uoerern -

stitnmen , und der Stadt durch die befcheyene

Ausfälle mercklichen bekräfftiget worden / und dargegen

den Dorffschafften Lasen und Trebniy / daß ihnen die

/ // / . genommenen zwo Pfannen hernachernn

Jahre durch Heinrich Meyschen / Haupt,nann zu Gcra

wieder gefolgetworden/nichts furrraglich seyn kan /

temal solches mit dieser Bedingung und Verpflichtung
tteschehen / welchen Tag sie wieder von ihnen abgefordew
würden/daß sie dieselben der Herrfchüsft unverrvergerllch '
rmantworteri sollten / wie ihnen denn solches ^ - mo^ . SurG
den Abschied auferleget / und chnen , ihr Suchen /

daß sie mir Abforderung der Pfannen mochten verschonet

bleiben/abgeschlagen worden / dennoch aber und wofern

( MÜoc ) rwtzhermach

dre2lmbrs - Bauren / zu Erhalnmg der BramGerechtrg -

Veit / eine Fuhre bewilliget / und sich darauf und -

folaends die andernneben ihnen deß - Brauens unterfan¬

gen / und sich solches nicht allein über rechts - verwehrte Zeit

«ebrauchrt / sondern auch von ihren gebraueten Bieren der

Herrschafft die Tranck - Steuer überrelchet/und solche von

ihnen an genommen worden / so werden sie bey dem Besitz

und Gebrauch deß Bier - brauens billich so lang gelaßen /

biß sie dessen durch ordentliches Erkanntnuß entsetzet/wo¬

fern ihr nun / wie recht/darthun und beweisen konntet/daß

ihr die von ihnen angezogene
uns
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auf den Landtagen durch übergebene Magen und

Beschwerung auch gcbetene Abschaffung neben

eures angewandten Fleisses , gebührlich
rer / so werdet ihr bey eurem und Derordnung

gemeiner Rechte auch nochmals billich geschüyer und ge -

handhabet / und solchem,mch den Dorffschassten das

Bier - brauen verbothen und niedergeleget . D . R . W»

Urkundlich mit unserm Insiegel besiegelt .

Ordinarius 8enior und
andere OoLoresderlur ^
ssen bucultät in derLIni -
v^rütät Leipzig .

Also hat auch das Kayserlrche Hppeiia -
rlons - Gericht zu Prag vor die Stadt Gera

gesprochen mit diesen Worten :

Rudolph der andere von GGttesGna -
den / erwählter Römischer Nayser / zu al¬

len Zeiten Mehrer deß Reichs in zu ^ ungarn /
Böheim / Dalmatien / Lroatien / Rönig re . Ertz - Hergog
zu Lützenburg und Schlesien / Marggraf zuLaußnig rc .
bekennen / als unsern verordneten und Räthen /
so über der auf unserm königlichen Schloß
Prag sitzen / von Bürgermeister und Rath der Stadt
Gera eine Frage fürkommen / und darinn was recht seyn
möchte ^ um Bescheid angesehen worden / haben gedach -
c . L Lr r ter
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ter unser und Käthe / nach Ersetzung und gnug -

samer Erwegung deroselben / so bey ihnen verblieben /
sich dahin entschlossen : Wofern die Sachen allenthal¬
ben der Überschriften Frage sich gemäß verhalte, : / und

sonst weitere oder erhebliches dawieder nicht möchte auf¬
gebrachtwerden / so erschiene aus denen der Frage unter

L. und <7. beygefügten und beyden t7 ) K/W^so
viel / daß die Dorffschafften in der Herrschaffc Gera un¬

geachtet von etlichen Geineinden daselbst Sie ls ^ etz - Fuh -
rengethan / auch die Bier - Steuer entrichtet / mit einiger
tz ^^- ?o/Mo«Heß Bier - brauenösich nicht zu schützen/ des

rohalben waren die wieder solche Dorsfschaffs
ten ex W/ zu klagen wohl befugt von

Kechts wegen / mit Urkund dieses Briesses besiegelt mit

unserm hierzu verordneten Gerichts - Insiegel / der gege¬
ben auf unsermKöniglichen Schloß Prag / den 14 . Tag
des Monats Julii/nach Christi unsers Herrn Geburt
im 1605 . unserer Keiche deß Komischen im drey und

dreyßigsten / deß Hungarischen nn drey und dreyßigsten /
und deß Böhmischen rm drey und dreyßigsten »

keräm3riäuL8ur § ArAVm8 cke

Oonu . Gottfried Herel .

Was
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Was biß hieher geschrieben worden , das haben wir dem

Herrn lacob 5c ! iu1re8 zu dancken;
Nunmehro aber wollen wir unsere Meinung , daß denen

Bauren das Recht Bier zu brauen nicht zustehe, etwas weitläuff -
Liger ausführen :

So daß es r . ) einerley sey, ob sie aus eigener oder frembder
Gersten oder Maltz Bier brauen wollen :

Ob sie auch 2. ) die ^ ccilen davon abzutragen bereit und
willig sind.

Denn was cllreÄe verbothen ist , soll per inclireüum nicht
erlaubet werden . L. yr . 4 ^ . -e. §. Xlock . 1. 0/ . / .

Hernach ist auch zu Umiüren i . ) wann die Bauren dieses
Recht Bier zu brauen wieder die Stadt verjährst haben :

Mwo zu mercken,daß zu solcher Verjährung nach dem
Sächsischen Recht , nicht XI . . Jahr erfordert werden , wie
8Lku1ce5 oben davor gehalten / ^ / .
K. / ^ obel . / - rF// > . L. / . Land - Aecht ; sondern
daß XXXI . Jahr und 6. Tage gnug seyn , ^
L/ - - S. «5. Larprov . ^ / . O,«/ ?. F . / . A - /// -. ^ ^ ^

Welcher Meinung auch LonL 5. part . 2 . nicht zuwieder
ist ; Senn der ^onrexr giebst , daß daselbst von Kirchen , und
andern dergleichen heiligen Orten gehandelt werde , Larprov .

Obschon nach dem gemeinen Recht es sich
änderst verhalt , und XO Jahre erfordert werden , ex Loer .
Vulrej . kackin . Vaclav v. VIalin . Lgback . ^ /Larxrov . s ^ .
L?o-rst. / . L. 6". ^ / .

Oderauch , wenn 2. ) die Bauren von langen Zeiten in ru¬
higer ksÜLÜgewefen . sichrer . - r - / .

Z Und



126 Deß Ersten Theils Zweytes Capitel .

M also ist auf Ersuchen deß Raths zu
Königsee von der jurMn - kaculmt Zu

Erfurt ! ) gesprochen worden :

« Es ihruns die zwischen euch/und derDsrssschaMBöh -
Ä len in dreyen bestehende / und die 4 .

auch wieder Mellendach / Meura rc . ^ deß freyen
Maltzens ergangene neben etlichen Fragen zugeschi¬

cket / und euch deß Rechts darüber zu berichten gebethen .
Golchemnach erkennen wir / nach deren fleißiger Derlest -
und geschehener Erwegung vor Recht : Ha¬

bet ihr den §. / «/ . etliche Personen in das unter dem

Ämt Schwaryburg gelegene DorffBohlen / ( weü das¬
selbe wieder eure alte uiid von vielen fahren her erhaltene

sich deß Maltzens solle gebrauchet habe, : ) ge¬

schickt / und zu solcher eurer ? - ^ /E/ § n 2.

Tarrrücherdaselbft pfänden lasten . . ^ ^
Worauf erwehnte Dorffjchafft der : ro . bey der

seit Einfall beschweret / um der weggenormne -

neu Tarrkücher/u »d sie bey ihrer von Rechts verwehr ,

rer Zeit und unde,Eiche » Jahren hergebrachten geruhi¬
gen 2. , / des sreyen sisaltzens zu schützen ge ,

bethen ; Aus weich ihr euch »ach Auwciüuig
deß am 8. 1^ 69 . ^«^/rc -rtten ksrthels enigelasten ,
und weil ihr den Rrieg - Rechtens bestattiget / und

solchen nach Klägern durch aiiderweit eingeholtes den 22 .

o ^ cä tes Urthel der Beweist auferleget / von ih¬

nen auch übernommen und verführet worden / ist aufsol -

chen mrd erfolgten eure ; : Gegen - Beweist am 8.
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,671 . fernerweit ein Urthei / «7/iciret worden deß Inn -
Halts : Daß Rlager dasjenige / so ihnen zn erweisen auf¬
erleget / und sie sich angemasiek / zrrr Vlothdurfft erwiesen /

derowegen sie bey der deß Malyens so lange / biß ihr

sie vermittelst eines ordentlichen daraus entseyet /
zu schützen : Ihr aber ihnen die abgenommene Tarrtü -

cher / ingleichen alle Schaden und Unkosten zu erstatten /
und cEEM zu bestellen schuldig
wäret : Wieder welches Urthe ! ihr Lcuterung einwendet /
indem von euch gezweiffelt wird 1) ob Magern mit Recht
das zuerkannt / oder ob nicht vielmehr ihr so
bald bey euren wäret zn schützen gewesen ö

2) Wannesja bey dernt - oMH vorjetzobleiben müsie /
ob ihr die Schäden und Unkosten zu tragen und zu c. - ^. rer ;

schuldig ^ z ) was für eine M kernst « . anzustellen
seyt Ob nur : wohl was das erste betrifft in denen

von «Herrn Günthern und Herrn Hansen Grafen
zu Schwartzburg der Stadt Rönigfte ertheilten / und

nachgehendS zum öfftern / absonderlich 1597 . von

Herrn GrafAlbrechten / und jtmgsthm 1664 . von
dem jeyo regierenden Herrn Grafen aufewig E/ > Eten
mrd emeuerten allen in die Aembter Schwartzs
bürg . und Gera gehörigen Dorffschafften/etliche wenig
ausgcnommeitz so ausdrücklich irr denen ge -
neruret / darunter aber Bohlen nirgends zu befinden / das

Malizen verbothen worden / wieder welche es scheinet /
daß Magersich einigerzu recht beständigen nicht
anmaffen / vielwerriger sich anjetzo mit selbigem wieder sol¬
che und das , ( Bestehe Onp2QV . /,r - ' / .

welches den Därffern dergleichen Q- W-

an sich selbst nicht verstattet / schützen könnte / zu¬
mal ihr 1. 602. . deß 2tz. . wieder die gestimmte
DorUchafften deß angemassteu Brauens urrdMaltzens

wegen
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wegen Klage erhoben / worauf den folgenden ? o .

von Gräflich Schwartzbmgischer Regierung an den da¬

mahligen Schofler zu Schwarydurg Balthasar Zimmer -

mann Befehl ergangen / bey allen Dorffschafften deß
Ambts so nicht exE/ret / die Carre » ; und das Walyen ab¬

zuschaffen / und siedarnit an die Stadt Nsmgsee zu ver¬

weisen / die Stadt auch 16oz . 17 . SSsL - - . eine Auspfändung

deß zu Bohlen aus fremdenMaltz gebrauetenBter §/r : ach
der aus eurer Stadt Rechnung gezogenen Bescheinigung

§ "vo/. ^ / . «' xe- ' L' /ret / und ^kMrs : 6l8 « 4 .

wieder Mellerrbach / Meura , und andere / in das Ambr

SchwartzburggehörigeDorflschafften eure weitlaufftige
eingeben/und darinn deß Dorffs Bohlen zu

dreyen unterschiedener : malen namentlich gedacht , auch

solcher : ? ^ / ' nach geeinigten Teutschen Kriege
/ - // . der : /ol ^ /E/ret / woraus etlicher »nassen ab¬

zunehmen / daß auch wieder Bohlen damals die Sache

anhängig gemacht worden / und sie also eures so geruhiger :
sich nicht zu rühmen hätten : Allerrnaflen sie sich

selbst neben der : Weißbüchern ir : ihrer an die Gräfliche
Regierung zu Rudelstadt in Anweisung und Befehl vorn

L- ' . 24 . / ^ . und 2/ . / » > / .

jhner : keirre ruhigegestände, : / sor : 6ern deß Malye, : s

sich biß zu Ausrrag der Sache, : zu enthalten anbefohlen ;

Alldieweil aber Mager in der wieder euch eingegebene, :
Mlage ihr ? e ^ E bloß aufdie gerichtet / und dem¬

nach sich auch hauptsächlich auf solche / und daß sie diesel¬
be geruhig / und ohne einigen Eintrag hergebracht /
rct / also dasjenige so mehr ^ gehöret , nur

- c rnit arrgesuhret worden :

Ihr auch auf solch euch /i - e «

eingelassen ; Worauf Klägern durch das an : 22 .

rechts - kräfftige Urthel der Beweiß rh -
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rer ruhigen zuerkannt worden/und aber derselbe
dergestalt vor sieausgefchlagen / daß alle eMich abgehör - - -
te Zeugen / ( so theils von hohen Alter/und also beschaffen /
daß sie als verdächtig mit Bestand nicht zu verWerffen/ )
fast einstimmig ^ /s « ren und aussagen / daß von r . 5 . 10 .
20 . zo . 40. 5O. ^) ahrenher , und ss lanMs siege - ächtcn/M -
- iscE « nicht allein ihre selbst erwachsene / sondern auch
frenrd erkausste Gersten gemalyet / und damit gehandelt /
zu solchem Ende Tarren gehabt und gebrauet / maßen sie
solches nicht allein selbst geseherrFondern auch jederzeit von
andern gehöret hatten / und will sich keiner erinnern / daß

jemahls dießfallb einiger Eintrag oder Hinde¬
rung geschehen / ungeachtet es nicht heimlich damit zuge¬

gangen / Unmaßen Hr auch selbst in eurem

- Schreiben an uns gestehet / daß Dlläger eine ziemliche Zeit
her gemaitzef hingegen aber in eurem geführter ? Gegen -
Beweiß nirgend zu befinden / daß vor der neulichen

ihrren jemahls beständig von euch wiedersprocherr / urrd

sie in solcher ihrer wären gehnrdert worden . Ge¬

stalt ans den ; M Le«. Z nichts eigentliches zu neh -
rnenzUnd odwshlBöhlen in der wiederMellenbach/Mem
ra und andere DorffsHasften übergebenen ge¬
dacht worden ^auchÄläger selbst aufeine sich
bezöge, ?; so will sich doch nicht ereignen / daß jemahls Mäs
gerneinigedießfallsoder Gerichtliche ^ /,/L ^ von

2lmt oder sonsten / fausser was erst nach erhobener dieser
Dlage vor ? der Gräflichen Regierung geschehe ?; / ) zu kom¬

men / dadurch dann der wegen der - ^
gestandener ? 1. // ^ - ^0/ . <rA. F. /s/ . -r-o/. 2. ^ / . 0.

befindliche Erklärung ziemlich glaubhaffr gemacht ; Im
übrigen aber was von euch ferner in errvehntem eurer ? Ge ,

gen Beweist und erfolgten Gesetzt rr wegen
eurer wie wert dieselbe sich erstrecken / oder in

R o( / ?^-
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kommen/beybrachr worden/mehr zürn

gehöret ^ so habt ihr gestalteir Sachen nach euch so wüt

schwerlich eurer deß vorigen Urthels zu getro¬
sten / wie wir dann 2 ) auch nicht dafür halten / daß ihr euch
der der abgenommenen Carren / und durch eure

Pfändung verursachte Unkosten / auch der E/E ^ « o «

( Vlenocb . / . / - . )
auf die angemaßte Leuterung werdet entbrecherr körrnen :

Gestalt dieses die PLatur und Eigenschafft dieses
erfordert / daßvorallerrDingen über den Besitz auch alle

Schäden und Unkssterr dem / der aus dem Besitz getrieben
worden / ersetzet / auch c ^ /o « geleistet werde / solchen,richt
mehr zu beunruhrgerr . l ^ ruc ^ mann . -r. - s . ^o/ . / .

Dawreder euch Obrigkeitliche ^ /Ls ^ ' /at / ohrre Erkarrrrt -
nußder Sache/nicht schützen karr / wiewohl auch ^ -r-o/. / .

/o/ . nicht zu ersetzen / wie weit das Amt sich dabey ein¬

gelassen . Oläenäorp . cL//7/ . tzrunnsw .

Füi /. Dafern ihr aber z ) nach

diesem euer R . echt « wieder die Dsrffschaffr Bötz -
lerr auszuführerr gemeinet seyd / könnet ihr dieselbe/ »richt
so wohl ÄS ^

belangerr von R. . W . Erfurth . r 671 .

An Bürgermeister und

RalhzuKönlsfte .

Vec3nu5,8eni0r rmd ande¬
re Oä . der Gunsten - b acul -

täk bey der Universität da¬

selbst .

Dieses
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Dieses sey auch gnug von denen Bauren gesaget , unddarff
man von denen übrigen auch nicht änderst urtheilen .

Über dieses besitzen die Bürger bißweilen nur ein , aber sehr
weites Hauß , bißweilen auch mehrere so aber klein ; allwo diese

zweiffelhaffte Frage vorkommet .

Ob diejenige so weite oder mehr kleine Haußer
besitzen auch öffter als andere Bürger

brauen dürsten ?

Diese Fragen sind vor einig Jahren in der Graffschafft
Manßfeld venrilirer worden ^ welche ich , ( jedoch niemanden in

seinem Urtheil vorzugreiffen ) absonderlich abhandeln will .

Und zwar. scheinet es , daß die , welche nur AN aber sehr wei¬

tes Hauß haben , nicht ohne Ucsach öffters Bier zu brauen xrso -

renäirm können :

Sintemal sie i . ) zur Krieges - Zeit auch mehrere Lasten tra¬

gen müssen : Denn wenn Soldaten einquartiret werden , so wer¬

den in solche Haußer die vornehmsten Omeiers , mit so und so viel

Pferden , geleget . laloor . - ü -5. 2.

So bald der Quartier Meister das Quartier überschlagen ,
und ausgetheilet , zeichnet es i ) der Courier mit gewöhnlichen Mer¬

ken; 2. ) diebesten l - oZamenter , so da die besten LommoäitX -

ren haben , gibt er dem Hauptmann oder Laemenam . wie ge¬

bräuchlich rc . -

2. ) Müssen sie grössere Steuern und Anlagen geben / als wel¬

che nach kroporrion angeleget werden , so daß wer viel hat , auch
viel zahlen muß , und wer wenig hat , auch wenig giebet .
MS. käunäius . L-^y. 4. ». / F.

z. ) Durch solche Vergünstigung werden andere Bürger auch

angereihet ihre Häußer zu erweitern , und die Stadt zu zieren . ^ .
L, 2. <7.

4. ) Ern großes und weites Hauß wird theurer erkaufft , und

R 2 mit
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mit gröffern Kosten aufgebauet und erhalten , als ein kleines : Muß

derowegsn die Gleichheit beobachtet werden , als von welcher man

in Rechten gemeiniglich den Schluß zu machen psieget. Lverkarcl .

Lsc .

5. ) Haben sie das Recht mehr Vieh aufder Weydezu halten »
Meine folgende Ursachen , so denen vorigen zuwieder sind ,

scheinen wichtiger zu seyn.
1. ) Daß wer ein grosses und weites Hauß hat , kein grösserer

Bürger sey, als der ein kleines Hauß hat .
2. ) Daß unter gleichen Personen das Recht nicht könne um

gleich seyn. §. l . L. ^ /scvs .
z . ) Weil , so offt die Bürger ihre Stimmen geben sollen , der¬

jenige , so ein grosses Hauff hat , eben so wohl nur eine Stimme hat /
als der ein kleines besitzet .

4 . ) Weil ein weites Hauß mehr Bequemlichkeit und Nu¬

tzen giebet , als ein enges .

Sonsten kame es z- chsoweit , daß nur denen Reichen so gros¬
se Haußer haben , gerathen würde, die Armen aber , so nur kleine und

enge Hütten bewohnen,überall das Nachsehen haben mästen »
Gegenseitige Ursachen können aber ohngefehr also aufgelö¬

set werden .

Auf die i . ) wird geantwortet : Daß man m einer kepudli -
yus so wohl auf Krieges - als Friedens - Zeiten sehen müsse . /v .
A/?. r « verl ) . S "

- - e- Ie IVloviUS . s--/ /// / / . /// .

/ . /r . / .

Ja dieses Recht der Einquartierung wird von denen andern

Bürgern , welche Hülffs Quartier geben , » mein ziemliches er¬

leichtert .'
Jngleichen hätte dieses alles , ehe das Recht Bier zu brauen

kleinern und engern Haußern vergönnet worden , nicht aber aller¬

erst hernach , sollen überleget werden :

Wie
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Wie ihnen aber nunmehro ihr einmal erlangtesRecht zuneh¬
men sey / kan ich nicht sehen. L. ^ /e « ? . 7 « ^ .

Denn es ist ein grosser Unterscheid unter einem bereits erlang¬
ten Recht , und das man noch erlangen soll. R. Lp§er . 7Le ^ .

/ . irF - Doce. /Ä/ . stntemal das jenige was erst geschehen
soll , eher kan hintertrieben werden , als was schon geschehen ist.
VruL ^ mann . ^0/ . 2. c?o--/7 //2 .

2 . ) Giebst es auch zu Krieges - Zeiten gar selten dergleichen

Einquartierung daß man also wenig daraufzu sehen hat . / . F.

z. ) Daß die Kriegs OKciers in große Haußcr einquartiret
werden , geschiehet nicht wegen deß zustehenden Brau - Rechtes ;

sondern wegen deß Haußes Bequemlichkeit ; welche im Fall der

Noth ein jeder Bürger der Stadt leihen muß . Weil in Noth -
Fallen auch der Kayser thun muß / was der gemeine Nutzen und

Wohlfahrt erfordert . lVlrmäius ^ / . » . / . und der all¬

gemeine Nutz dem privat Nutzen soll vorgezogen werden - 1a -

dor . r' -r -rot . ÄsiLardos . /// ' . / 9. c-^/ . 4F . LV. / .

Nun will ich 4. ) nicht sagen , daß man in einem großen
und weiten Hauß das seinige besser verwahren / ja wenn man will ,

' einen Theil davon andern Leuten vermuthen kan / daß , ob sie schon

bißweilen / aber selten / grossen Verdruß ausstehen müssen / selbi¬

ger jedoch mit stetem Nutzen und Bequemlichkeit ersetzet wird .

Denn Gewinn und Schaden soll man gegen einander aufheben .
L. // . A Hbor . r-r karbosa/ ^ . / o. c- ^. 2 / o.

L. ) Wird wiedersprochett / daß in Ansehung deß Brau - Rechtes

grössere Steuern und Anlagen müssen gegeben werden,sondern we¬

gen anderer Bequemlichkeit und Nutze »/ so die Weite deß Haußes

zu vegs bringet / sintemal sie mehr und noch andere Bürgerlich ^
Nairung treiben können «

Auf die z. ) wird geantwortet : Daßdre Bequemlichkeit und

der Nutzen selbst die Bürger gnugstm anreihe / ihre Haußer zu er ,

Weitem, und dahero keine weitere Antreibung vonnöthen haben .
Rz 4 ) Wird
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4 . ) Wird geantwortet , daß das Hauß ebenfalls nicht wegen
deß daraushaffcenden Brau Rechtes , sondern wegen anderer Be¬

quemlichkeit , Nutzens und Einkommens hoher zustehen komme .

Denn der Werth einer Sache muß nachdem Einkommen ange¬
setzet werden , so daß eine Sache wenig oder viel gilt , nachdem man
viel oder wenig Einkommen davon hat .

ac- / . und der Nutzen und Einkommen von ei¬
ner Sache kan den Preiß am besten ansetzen. Xlock . -^o/ .

5. ) Hat derjenige so ein großes Hauß hat , vor andern kein

grösseres Recht Vieh auf der Weyde zu halten , sondern der ein
kleines Hauß hat , ist eben so viel Vieh auf der Weyde zu halten be¬

rechtiget , als der ein grosses Hauß hat : Daß aber diese gemei¬
niglich mehr Vieh halten , das geschiehet zufälliger Weife , und
weil sie grösser » Platz und mehrStalle habem

Was die andere Frage anbelanget :

Ob die Bürger nicht so viermahl brauen dürf¬
ten / als sie Brau - Hausier haben ?

So kan mit Nein geantwortet werden .

i . ) Weil auf solche Weife diereichen Bürger dieses Recht
nach und nach an sich ziehen / und die Armen dadurch sehr zu

kurtz kommen würden , da man doch , wo nicht mehr , doch eben

so wohl , auf die Armen als auf die Reichen sehen soll, / . c .
Äs /-k/l-/. vor ! ) . Äs -

Wormit auch übereinstimmet Chur Fürstl . Sä - Hßl .
krocess Ordnung / . §. Ob wir auch wohl den Armen nicht
weniger als den Reichen re.

2. ) Weil der so mehr Hausier hat, kein grösserer Burzer ist,
als der mrr eines hat .

z ) Weil
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z. ) Weil er nicht alle / sondern nur eines bewohnen , und

nicht in allen Feuer und Rauch halten kaN/und dahero in An¬

sehung desselben Haußes , so er bewohnet / nur Bier brauen darff .
4. ) Weil der so viele Häußer besitzet / nur eine Stimme hat /

als wenn er nur ein Hauß hatte ,
<-. ) Weil/wenn die Reichen nach der Menge ihrer Häußer

so offt brauete »/ würde nichts als Zanck / Aufruhr/rmdöffrers
Klagen von denen übrigen Bürgern zu hoffen seyn.

Daß aber einer so vielmal brauen dürffe / als er Brauhaus
ser hat , wollen folgende Ursachen haben .

i . ) Weil derBesitzer die öffentlichen Anlagen von allen Häu¬
sern entrichten muß / darum kan der Herr dieselben nach Gefallen
nutzen ; Sonsten würde folgen / daß einer in Ansehung eines Gu¬
tes zwar die Last / den putzen aber nicht haben solle/welches
wieder die Natur wäre ' L. ^

§. und gleichsam unterdieLöwen fiele L. /EF - e - - ? « / . ^- . §.
/ - ' S /Stts . Narp ^reckr . / . / «// . «. /F .

2. ) Weil sonsten einer solche Häußer vergebens gekausst, und

so viel Geld darauf gewendet hätte .
z. ) Weil dergleichen Bürger in diesem Fallvor einen dop¬

pelten / dreyfachen rc Bürger zu hallen ist . Die Erdichtung aber

deß Rechtes würcket in einem erdichteten Fall eben so viel , als die
Wahrheit selbst in einem wahren Fall - Lverk3rck . M Loc- . L5A s

-r. 4» ' Lakor . M LarkOk . / ^ . ^ . c - ^ .
und wann eine Person auf zweyerley Art beschaffen ist / so wird

sie vor zwey Personen gehalten und angesehen / als wann diese
Zweyfache Eigenschaffr rmd Beschaffenheit in zweym und unter¬

schiedenen Personen wäre . Vullej ^s/ . 4- Ls ^ o . « .
lckieläc . /M/ . Ls . r . / . - r . r - ' .

Auch sonsten 4. ) ein jeder mit dem feinigen nach Gefallen
umgehen kan . L. L.

5. Gleichwie der so viele Häußer hat/demjenigen der nur

eines
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^ ^ - . . ^ - . , . ' —, - ^

eines hat , nicht verwehren kan,das andere und dritte zukaussen ;

Also kan auch der , so nur eines hat , demjenigen der mehrere hat ,
nicht verbiethen , nach der Zahl seiner Häuser zu brauen .

Absonderlich 6 . ) da dieses in denen benachbarten Orten also

gebräuchlich ist,und daselbst Vorrecht und billig gehalten wird,wel¬
che Gewohnheit dieser Nachbarschafft gar leicht an andere benach¬
barte Orte wird können gebracht werden . Xlock . vo/ . 4. c-n/7

Auf die gegenseitige Ursachen aber kan geantwortet werden .

1. ) Daß wer ein Hauß , und auf solchem das Brau - Recht
hat , nicht vor arm , sondern allerdings vor reich könne gehalten
werden , ob es schon reichere giebst , so mehr Hausier haben . Denn

der Oompamrivus schliessetden kolmvum allzeit und überall ein .

IMor . / « Larbros . /oc ^/et . L.

Gesetzt auch 2. ) ein solcher wäre vor arm zu halten , so soll
man doch den Armen aufsolche Weise wohl wollen , daß dadurch
denen Reichen kern Unrecht zugefüget werde . // . it .

«ie/o/ -. Xlock . ^0/ . L / / / . -r. Nevius . /, ^/ .
c/eei/lL 0.

Sie werden sich auch z. ) das BrauMecht nicht Meine zu¬

messen, sondern nur daß sie öffter brauen mögen .
2. ) Ob schon einer der viele Häuser hat , natürlicher Weise

nicht mehr als ein Bürger ist , so soll man ihn dennoch , wie oben

gesaget worden , durch die Erdichtung deß Rechtes vor einen dop¬
pelten , dreyfachen Bürger halten .

z . ) Wird die Bewohnung eines Hauses nirgend nothwen¬
dig erfordert , weil das alte Herkommen der Nachbarschafft ein

anders lehret.
4 . ) Ist r . ) die Folge nicht richtig : Dann sein Vorum

oder Stimme geben scheinet etwas persönliches zu seyn : Aber

das Recht zu blauen , hasstet aufden Häusern , und ist ein dingli¬
ches Recht , wie wir oben im U Capitel gesaget haben , 2. ) ja

wenn
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wenn die

ein . .
wen haben . Lverliarci . Lsc . ^

s . ) Wird geanttvortet , daß i . ) dergleichen von Bürgem
so denm Gesetzen Gehorsam leisten , nicht zu vermuthen sey.
2 . ) Mannes aber geschehe , so geschehe es zufälliger Weise ,
z . ) Soll man «ucheine Sache nicht aus einem ungewissen Aus -
gang , sondern aus dem Recht , äecicllrm . Klock . 2-0/ . e?-«/?

Jedoch Irmi ' tlre ich, was oben angeführet worden . wofer -
ne es nicht durch ein Smcmum änderst versehen . Gnug auch
von diesem.

Ns un sollten wir auch von der Art und Weise , wie man
nemlich Brauhäuser erlangen könne , handeln , allein ich will
mich dieser Mühe überheben , weil man zu den Brauhäusern
eben aufsolche Weise , wie zu andern Sachen gelangen kan .

Dieses will rch nur beyfügen , daß man ein BramHauß erlan¬
ge,entweder mit Gewinn / oder mit einer gewissen Last .

Mit Gewinn / als durch eine Nachfolge aus dem Testa¬
ment , oder ohne Testament , oder wenn es verschafft oder qe - -
schenckt wird .

Mit einerLaft aber , wenn man es kaufft , oder auf eine
andere Werfe an sich bringet .

,
Was die ErlangMg so mit Gewnnr geschiehet, anlanget ,

so will ich allhrer drey Fragen , welche sonderlich hieher dienen .
und m; r erst neulichft in kraxr begegnet, aufwerffen :

Und
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Und zwar I .

Ob die Or/po/tt ' ow. worinnen die Mutter ihrer

Tochter Lm Mütterlichen Testament ein Brau -

Hauß wohlfeiler verkaufst/znRecht be¬

stehen könne E

Welche Frage die /urMsche kacuM zu
Rostock nnt diesen Worten , ckceiäwet hat :

LeukenmW - Gacherr Margarethen Bveithers

^ DanielNlopstocköehelLcherHaußftauenBMagtln /
ieno an eiirenr / entgegeirund wreder Johann

Mayenern /Ä/o ^ e - - k^ ohann Friedrich Breuhers »wie auch

Dorotheeil E hesrauen

Klägern und am andern und

dritten Theil in ? E ? o eures streitigen Testamentes errer ^
nen und sprechen wir zu dieser Sache verordnete

nm so- vkLbefii . Sbch sey / daßdre

M zu reckte beständig / aber betreffend / daß m

voriger 5 - r/E übel gesprochen / up . ö wohl / « ^ Et / das

hero die am §e »ee »L. dahin zu

» / ^ cn / daß das der see-

liqen Kauen Christinen Bestsrffs see!. ^ acob

Breithers Wittwen in allen und ^ jeden ^ nSe »

tio -ri/für gültig und beständig zu achten und Zu

halten / Wie wir es denn hiermit für gültig und bestam
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dig achten und halten / und vorige Dahin

ren / die Gerichts - kosten aber aus darzu bewegenden

Ursachen gegen einander cs ^ ^ ren und vergleichen .
D . R . w .

I ) ccANri8,8LNlorUNd an ^

rcÖä . der lurrsten - V' acul -
tät in der Universität zu

Rostock .

pudiiclret ^. uedllnb .
den ir . äug . 167z .

Die ^ ationes äecräeuäl MkM

folgende :

^ Bwohl I . eurerL6v der LornMen halber von ^euttratKr
O hat wollen angefochten werden , ,so -st, doch solche Anfech¬

tung vonkeiner Erheblichkeit , alldieweil sie innerhalb , 0 . Tagen

am 2Y. dlovembr . von l - eureramm inrerpvmret ; da dle wred -

riqe 8emen - am 22 . d ^ ovemdr . 1672 . vorher xridllcrret wor¬

den , und also incrLkMLl - ^ ecenärr

Es mag also Gegentheils xrvrettiren dawieder mchts ver¬

fangen , sintemal selbige ? rorell - mon zur Gnüge/ >. 4 ^ .

abgelehnet ê r Osrpxov . m ru .

^
äudem isi die Leuterung von den Herren dvmmMrüsarv

genommen , Terminus aä proteciuenäum angesetzet, und b . ua -

rio aä Partes abgegangen j>worbey wir es denn der doiW - lliLn HÄL

der überall bewenden lassen. .

Was nun weiter die ^ lmeriLiia betrifft , erachten wir die an¬

geführten Oravamina von solcher Erheblichkeit zu ieyn , das ere

Vorige 5EULML billig zu rekormiren . und das leMmeMHuss -
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König in allen seinen kunQen und OlauMen zu eoyLrmirm ,
und für gültig und rechtsbeständig zu achten :

Bevorab , da Vellarrix befugt gewesen einTestamentunter
ihren Kindern aufzurichten , ebenfalls als ein Vater ? welcher oh-
nealle offenbare Lolennität , ( wann nur einige Anzeigen da sind,)
ein Testament machm kan , weil man glaubet , daß ein Vater den

heften Rath für feine Kinder ersindm könne^ L. §. . Kr. ^ L.

ftt/ . ^ ÄÄL. L. / «. <7.Fr?--r/7 . und daselbstörunneMM - all -
wo er füget , daß die Kaüo cleciäenäi nicht m der väterlichen Ge -

walt , sondern in xaremela , welche Vater und Mutter gemein ist,
zu setzen seye. L. / . §. 2. ^. v ^ . ^ .

Und das darum deftomehr , weil sie iLitÄmenwW Wncu °

paüvüm jMcraUrer , coram iluobüs Lcsbmss , benanntlich
Herrn Moritz Pfannenfchmieden , und Herrn Uierdn ^ mo
Heidftldten , wie auch dem ^ ünario Johann Nicolaus Meyern
aufgerichtet,besiehedas 1 cttLmenr/L7 - /7 ^ . § . , ? / 0. und da -

rinn ihre Tochter Margaretha Breithers , jetzige Beklagtin und

teurem nrln , sammt ihrem blevors Johann Friedrich Breithern ,
Lemermen . zu ihren wahren Erben inüimiret und eingesetzet »

Ob nun zwar vom Gegentheil will Vorgegeben werden , es

sey Lekatrix nichtvölligen Verstandes gewesen wegen des > 4nno

,664 . geschehenen Falles , und deßwegen beygebrachten ^ rrettaü

KomHermOicencimo Segio :
So mag dennoch solch Vorgeben das lellamenwm jucll -

ciale öo aäaÄa faLtum nicht aufheben,kan auch xroöocumenro

xwbarorio nicht gehalten werden .

Sintemal darinnen klar enthalten , daß sie ihren letzten
Willen und Testament , bey annoch gesunden Tagen , und voll -

kömmlichen Verstände , mit ^ mkorität und Bevollwortung
ihres Kriegischen Eur . noris , hiemit aufgerichtet , und dawieder

das Imcenc . 8e §ü und der chrbiorum ceüium Aus¬
sage nichts verfangen MG ;

Kerm
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Denn gedachtes Testament auf der letramcm eigenes Be -

gehren , also aufgerichtet , da sie bey guten Verstände gewesen, wie

solches klärlich zu ersehen aus dem Gerichtlichen Quedlinburgi¬
schen Arceliato unter der Stadt Siegel der Richter und Schop¬
pen daselbst vom - S. 4/4 . ^ / . ^ . s .

I-r-. <?. I ) . L. /r 44 ^ . bist 44 K.
Gnug istes,daß dieses Icüamenrum nuncupativum we¬

gen seiner koi - malien und Lolennitatm überall krästtig und gül¬
tig ist, weil es ein absonderlich und xrivileZrrtes Testament einer
Mutter unter ihren Kindern ist , frey von allen Solennitäten deß
geschriebenen Bürgerlichen Rechtes , nichts anders erfordernd ,
als daß der Mütterliche Wille mit zwey Zeugen rechtmäßig er¬
wiesen werde . L. L/ . §. (7.

Und ist die Ursache besagten §. gegründet in einer schuldigest
Ehrerbietung derer Kinder gegen die Eltern , wegen welcher der
Gesetz - Geber nicht gewollt hat , daß die Kinder die Väterliche
Verordnung umstoßen , sondern,sie möge seyn,wie sie wolle , an¬
nehmen und recheUrren sollen. tz.

- ot .

Welches auch mehr?rivi1eZia hat als eines Soldaten Te¬
stament , LaKrens . öcsason . L/ .

^

Uberdemist diesesTestamentin Gegenwart zweyer Schop¬
pen , welches eben soviel als nach dem Lübeckischen Recht gegen
zwey Raths - Herren , ausgesprochen worden , dergleichen 1eL -
MML allerdings vor gültig und vollkommen gehalten werden
so wohl nach dem Bürgerlichen Rechts L. / als all¬
gemeinen Sächsischen Herkommen . Earxrov . / . ^ . 4. 4.
L/ . /s . Lramc . Uuboa . / ^ . / . - L-

^4/ . 4.
Denn die Würde derer Personen so im Regiment ßüen ,

Luxxliret die Zahl der Zeugen , und setzet allen Argwohn einiges
Melmgs bey Seite , gleichwie bey einem Testament,das man einem

S z N' stm
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Fürsten überlebet / oder bey den und in Gegenwart deß
Richters ist gemacht worden . ^ - - ^ vaurk . -/<? / --/?-rm.
Äev 7i «- ' " - biß OraWs .

«i. §. «- 4F . ciar ^ov . E/ . ^ 4 - ^ 4.

^Worzu ferner kömmt , daß die Frau lellatnx keines ver -

ruckten Verstandes gewesen / wieihrwillbeygeinessen werden , denn

sie nach dem Fall 4. Setzer Jahr hernach als Lnno i66L . das

Testament gemacht/und noch 2. Jahr darnach gelebet , chrer

Haußhaltung wohl vorgestandm , / - A 42/ . / ^ ^ und M der

Schluß von Zeit deß Falls und Kranckheit nicht aufdre Zeit , da

das Testament gemacht worden . Qarprov .

/4 . kteulner . ^ ke/ ? E/ . r. - -7.

Ja was mehr und uüwiedertreiblich , sie hat das hochr heMge

Sacrament biß an ihr Ende gebrauchet , daher wir von geistlichen

rückten Verstandes gewesen seyn , wurde sonst ubelvon dem Pre¬

diger gethan seyn , einer Person so mcht bey vollen Verstand , das

hckige Nachtmahl zu reichen ; hat sie aber,w . e geschehen, mtt gm

rer Devotion das Abendmahl empfangen , so hat sie auch wohl

E
^G^statt Mr^dmn^E daß leKatrix mit ernstli »

chem Vorsatz und gutemW- ssen diesen ihren letzttn Willen durch

Herrn Scköpffern mozeLiren lassen , und denen bcabims selbst
osteriret und übergeben , deßwegen muß das Testament auch seine

Krafft haben. L. / . ^ ^ um .

^

Ja Vie lestarrix hat ihren Willen im Testament , gnugsam

zu erkennen gegeben, dahero man billig saget , was die lestarrix

verordnet , foll wie ein Gesetz gelten, Xlarpur §. v»/ .

-r. 4. /cFf »
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Uberdieß erfordert UeündlicheLieb und Ehrerbietung,deß
Vaters und der Mutter letzten Willen nach zu leben , dre bürger¬

lichen Gesetze verordnen es,, und der ernstliche Befehl GOttes ver¬

bindet uns dazu . Lorttman . r - s/ . 4. ».

Welses denn auch 6. Zeugen eydliche Aussage bestärcken ,

daß sie, als sie das Testament gemacht , bey guter Vemunfft gewe¬

sen />. ^ - 7 . 42F . . zwey ZeuKN aber , so die Gesundheit oder gute

Vernunfft eines Teftierersbehaupten , geltenmehr als viele an¬

dere ( wenn ihrer auch tausend wären ) so das Wredersprel sagen .

klalcarc ! . n Lerlick . «. ^ 4 .

RrAenror . Co» / 7/ . örunnem . ^ /. <7.

Esi
" eit von Gegnern ange -vLv will zwar viel vonderU. ,N». . ^. / >. » " " n — ^

führet werden , wenn man aber das Testament genau bestehet, st

M der kuM mit der Mutter Schwester m alle Guter gleich

inKmiret , ausser diezwo Häuser ; da denn denen Eltern vergoß

net einem Kind mehr , dem andern aber weniger , von ihren Ver¬

mögen , mit zutheilen , und eine ungleiche Ausheilung unkeröenen

Kindern zu machen » 1 rarn ! » vo / / . ««- 2 §. 26aun

sie nur an ihrem Kinds Theil nicht verkürtz werden » Lmnnem .

M. L ^ / . / . ^ L7. ^

' Daß sie auch dem kupM ihre Tochter m zwey Theile ) rmd

ihre Mutter in den dritten Theil Lbülwiress dadurch hat die le -

Kmrix aufdie Erhaltung der kamilie gesehen,wclchcs gar wohl er¬

laubet ist . Ooulü . Idtarpurg . -vs/ . / . ^ o. / s. . Locüu

^Fürte / hat leüarrix ihre erhebliche Ursache gehabt , daß sie
der Tochter eine ErgötzlMeit am Hause an der breiten Strasse

gönnen wollen , und ihr selbigeschür 750 . Thaler angeschlagen :

In reiffer Betrachtung , daß ihr Sohn , deß kühlen ftekger Va¬

ter , in seinem ituöirm / aufverschiedenen Unrverütaten , ern ziem¬

liches genossen; dieTochteraber , jetzige Ueurerantingleich einer
"

Magd
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Magd bey dem Hause und Brau - Wesen jederzeit die Arbeit uns

verdrossen verrichtet , da denn , ( wie oben gesagt, ) die Ungleichheit

nach allen Rechten erlaubet ist , wenn solche den Kinds - Theil nur

nicht attgreiffet . klarem . kill . / .

Vaskg. /ei5. 4. 4- - . l ) omm . QL NiWcla! .
/z - ' . /«s«-' . öUrclaalor . - 5- rS . sie ^4- 5/A»

4. <7^/40. -r. 4. u l! pxreckt . §. 4. ^ 4- ^

pruclvinann . /Ä . / . 6v- r/7 ^4>«. ^ ^ - iUoLi <. vs/ . 4-

^ 04 . -r. Z4- LarpL . 4. 4. -s. 5. e7o?r/?.

4- ". K- ickrer . 4- . ist also die vorgeschützte Un¬

gleichheit gar nichts erwiesen , sondern das comrarmm m AÄis
dargethan,/ - . 444 . ^ 4 ^ 4 . und indenbeygekgten6 ; . Blat¬
tern wegen dervon der l . emeramm gesuchten Besichtigung uns

raxirung der beyden Häuser guoEoms .
Denn wäre Johann Friederich Breither an ferner leZmma

verkürtzet , warum haben sie . die Besichtigung und Taxirung der

beyden Häuser verhindert und rückgängig gcmachet , da die Besichr

tigung und Taxirung den Ausschlag geben können . LeriiLk .

/ . c ^ c/ . 4^7. «. F4 . ^^. F^. ^ascarcl .
F. -r. p. Lrunnem . LL. -r. 2.

So er aber nun nicht in der l - sZicima verkürtzet , ( wie aus

den KÄen zu ersehen) warum wollen denn Teureracen der Ts -

ttarricin ernstlichen Willen , wieder die gütigen Rechte , Isecliren

und elevirm ^ L. s a. L. ^ 4. wir sollen vielmchr dem

Willen der Teckarricin nachkommen,wie ein Hund dem Haasm
im Wald nachsetzet . Tuciov . / . unr . i-r ^s - r/7/ >5o 4- ' .

? aul . Laltrenk . 4/4 . Simon , äe ? reeN8 . ^

/. / . / ,s . 24 . 1? ankolamann . 5.

Hiewieder hilfft nicht , das Zeugen ^ 4--/ . und sonst
hin und wieder , inKÄis ausgesaget , daß Teüacrix vor und nach

gemachten Testament sich vernehmen lassen: Ihres Sohnes Kind
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solle nicht auf einen Groschen für der Tochter gekürtzet wer -
den :

Dann es ist bekannt , daß gleichwie mit einem blosen und nur
ausgesprochenen Willen kein Testament gemacht wird , sondern
mit einem solchen Willen , der etwas verordnet , und in Beyseyn
der Zeugen am Tag geleget wird / d. i. es ist nicht genug , daß
der Testirer etwas gewollt habe, sondern es wird auch erfordert /
daß er über seinen Willen ckilpomret ; also soll auch ein Testat
ment mit dem blosen Willen , und ohne einige Oilpolmon nicht
aufgehoben werden , kteulner . sie 2.
/o » c-/rp. -r.

Das andere unvollkommene Testament hebet das erstere
durch deß Testirers blosen Willen nicht auf , als wenn er saget :
Ich will nicht , daß das Testaineut gelten soll / so
wird das erste Testament , das alle seine Lolennitätm hat , da¬
durch nicht annulIiret . H. en eo. und
daselbst ÜLrpprecllc.

Darum hat auch rmd führet allezeit ein Testament unter
Kindern bey sich ( wie auch hier ) claululam cvcllcjllarem , damit
es nicht so leicht evacuiretwerde , 2. ^- e/ . ^ s.
«. F. A. ».

Dayero kan man sagen, daß ein Testament unter Kindern
recht gemacht worden , wenn nur die Kinder selbst, wie hier gesche¬
hen, eingesetzet werden , ob auch schon andern darinnen etwas ver¬
schafft wird . Lexkal . // . ? änfcliman . 2 . ^ / .
-l . allwo er saget : Daß ein Erbe an seinen Gewissen
verbunden sey, den Willen deß Testirers und derlellmricm zu
vollstrecken.

So scheinet auch allen Umstanden nach , daß das Hauß auf
der Pölle aus der lellmricin Mitteln erkauffet , sonsten würde
ruMen8 Vater es von seiner Mutter nicht vor 2000 . Thaler
gekaufft , und die Kauff - Summ guten Theils an die väterlichen

T Lreckllorsr
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^ Lores bezahlet hüben, wo er gcwust, daß es dem seeligen Va¬

ter allein zugestanden . ^
'

Hat also lestarricm über das Geld , so sie aus dem Hauß ge -

löset , als ihr Eigenthum , mir Recht aichomren können , wre oben

schon gesagetworden . Besiehe rekorm . Lrkurr .

Der andere mit dem Sohn getroffene Vergleich , hebet alle

vorige Beschaffenheit deß Haußes , und die daher entstehende Lx -

cemion,auf , welche aufhöret , nachdem der Kauffer es dabey

bewenden lassen , dessen Eum der Sohn , als Erbe , billig prse -

Mren soll: Dann dem Sohn stehet nicht frey , demjenigen , was der

Vater einmal vor gut befunden , zuwieder zu leben .

Aus welchen allen denn erhellet , daß das gestammt ALA'
Moms , beysolcherBewandtnüß , bey vollen Wurden und Kraft -

ten zu lassen , und beständig darüber zu halten sey. D- e Gerrchrs -

Kosten aber werden billig für dießmal gegen einander comxenllret ,

indem das vorige Urthe ! oder Belehrung für Gegener gefallen , in

welchem Fall die Gerichts - Kosten compeichrt zu werden pflegen .

Se- ' . L. /r/Äe - ' ^

^ nckon . k- ldor . M c7o-i . LL.

( larp ^ vv . / .

tündlich mit unser kacultät Jnsiegel bekraffuget , und gegeben .

Rostock den 24>; ull 167z .

OecLNus , 8en ! or UND ande¬

re vä . der lurMen - ^ cultät
daselbst .

und
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M weil diese kacuirät eines Crfuttifchm
Kehronü geDencket , will ich selbiges auch

kürßlich eommunieirm .

QsLs wir aus denen hicrbcy wieder zurück kommenden

mit mehrcrn ersehen / daß weiland Christum

Absdorffs mit Herrn Jacob Lreithern aä secuncia vors

gegangen , und mit demselben einen Sohn und eine Toch -

ter / eure jetzige ( lunmäinr gezeuget/und ^alsdero zweyter

Ehemann verstorben / dem Sohn das Darerlrchc Hauß /
( so aber guten Theils aus ihren Mitteln bezahlet , ) um

2100 . Thaler Nauff - weise zugeschlagen / der auch darauf
das Angeld an 1200 . Thalern denen Oeänondus bezah¬

let / die Mutter aber in ihrem andern ererbten Hause ge¬

blieben / und da ihr Sohn nachgehends verstorben / einen

tmr kleinen Sohn hinterlassen hat ; Dessen Groß Mut¬

ter sich befahret / össtercr Unpäßlichkeit halber/sie rnit ih¬

res Sohries T ^ ind wohl bald diese Welt segnen / und so
denn ihre Mittel in frembde Hände kommen dürfften / wel¬

ches sie zu xrLcaviren gemeinet / indem sie ihren letzten wil¬

len normen , und daraus das Gericht um2Lbschickung etli¬

cher Gerichts - Personen ersuchet ; lasse, : / und da sie er¬

schienen / ihren niedergeschriebenen letzten Willen de -

nenftlben übergeben / so auch ins Gerichts - ? roro -

ooll getragen / und in kornm prcbunre verfertiget ist , und

als nun neulich die Testirerin verstorben , hat ihres En¬

geln Vormund / so wohl als dessen Mutter / solches Testa¬
ment/theils einer Mächtigkeit zu beschuldigen / theils die

8ubMrurion . ( so fern selbige aufdao Hauß auf der Pollen
ausgedehnet werden wollte, ) anzus cchtensich unteren ,
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Den/ dahero es zum kroLssz gediehen/Beweiß und Genen -
Lewerß gefuhret / und biß auf ' Verschickung der Men
erusgeubet / von den ^errn ( iommWms aber der Rern
der ganyen Sache in folgende z. Fragen gefastet ist/1 . )
Ob vorerwehntes 36 3Ä3 juciicü gemachtes Testament uns

reEindern zu rechte gültig / oder der letztere Wille c3M -
rorisch erwiesen/und dahero alles 36 inteKaü causgm zu reäl -
M- en feyt 2 . ) Obvor arttrettenderTheilung zuförderft die
respeÄivs Vater - und Groß - Väterliche Güter von de¬
nen Muttermund Groß - Mütterlichen zu sondern/und re -
ÄLMx von jener Machlaß zu reitiren befugt gewesen oder
nicht ' ? z . ) Gb zur Gnüge erwiesen / daß das ^ auß auf
der Pollen ein Vater - und Groß- väterliches / nicht aber
ein Mutter - und Groß - mütterliches Gut fty / oder die
leüätrix von dessen Wertb in llunÄo Lubüimrionis Zu cll -
Honiren befugt gewesen / Und was etwa dißfalls denen
Eg gemäß zu sprechen seyn mochte : ltnd ihr darüber
unser rechtlichesGuterachten/nnt denenll . Lrionibu8 ascicien -

icü begehret : Solchernnach halten wir aufdie erste Frage
zu sprechen colleZialirer vor Recht / daß vorbcrührtcs
Testament zuRechte beständig / weil Frau Tesrirerin über

" denWerth deß verkauften «Dauses/ als einer ihr schuldi¬
gen Sache ceMret / so ihr Sohn zu zahlen zweiffels ohne
nicht versprochen / wenn er gewuft / daß seine Mutter
nichts daran zu fordern gehabt , sonder, ; sein Vater sel¬
biges von den , Seinigen geschaffet hätte ; Llnd obgleich
' belburix durch einer ; Rechts - Verstärrdigen ihren letzten
Willen annoriren lassen / so folget jedoch daraus nicht/daß
dahero selbiger als L3Mtorischzu immer ; / urrdaä c3us3M
mrettari zu rccligirer ; sey ; weil abgeordnete Gerichte
Schoppen ur ; d ^ üuarius ein anders aus der Teftirerin
Munde laut abgestasten Scheines sub öaw 5. Maß iL68 .
selbst gehöret / und den ; Gerichte hinterbracht Haber ; / der¬

gleichen
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gleichen leKamemL denn so wohl nach dem Bürgerlichen
Recht/v - - / . . und daselbst Os/ . c . sie als allgemei¬
nen Sächsischen «herkommen / Larp/vv . ^^/ . s/e/".

^ als auch Tammer - Recht / MynLnZ . o?«- . c-.

zu Rechte döftändig und recipiret sind . Auf die n . ) Frage
zu antworten erachten wir vor amrettender Theilung der

r̂echeÄive Vater - und Groß - Vaterlichen/und der Mütter -
und Groß - Mütterlichen Güter Absonderung > nicht nö¬
thig Zu seyn : Weil in vermischten Gütern das Recht
der Absonderung aufhöret - ^ lev . L.
bevorao ' da der Sohn nach feines Vaters Tode von sei¬
ner im würbe : . - - Staude sitzend gebliebener Mutter solche
nicht allein nicht begehret / sondern auch die Mutter bey
der Hämimümtion , ohne Aufrichtung eines InvemaM , ge¬
lassen : welche / da sie einen Sohn und eine Tochter ge¬
habt/und auf derselben kindliche Liebe und Furcht sich

- verlassen / übcrflüßig zu seyn erachtetem Testament zu
machen jnxM MeviiLtt/ ' z . In sonderbarer
Betracht sie auch urrter ihrer Tochter und ihres verstorbe¬
nen Gohnes - Rmd sirst eine durchgehende Gleichheit ge¬
halten/worzr ? sie gleichwohl von Rechts wegen nicht ver¬
bunden gewesen : Denn die Eltern können ihr Testa¬
ment ungleich unter ihre Rinder machen / wenn sie ihnen
nur ihren Rmdes - Theil lassen . Oommie . cle
e. ». biß auf wie dann Sie Testirerin in diesem
xaLu I - egiüiWm gar nicht geschwächet ; sondern nur im
Fall der B- ckel zuvor sterben sollte / ihrer Schwieger -
Tochter einen Driktheil vermachet/in den andern zweyen
Drittheilen aber ihre leibliche Tochter tubMmrech und
ihren ? leäamemo si - äicniü CMMarem clauttü im interiret
hat/dessen sie denn um so vielmehr befugt gewesen > weü
sie ihren Rindern von ihren Mütterlichen und Väterli¬
chen nichts entwendet / noch von ihres Ehemanns Ver ,

T z lassen -
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lassenfchasst virilem porrionem , so gemeiniglich Brasst
vcamnderwittben gebühret/genommen zu haben ange¬
führet wird . Zu der ! H. ) Frage zu kommen halten wir
nicht davor / daß einige Keüsxion aufdeß Hauses auf der
Pollen ( ^uzlltät / ob es für Väterlich oder Mütterlich zu
halten / mmmehro zu machen sey/weil/wie bey der ersten
Frage/und deren Beantwortung erwehnet , auch in dem
aci aÄn juälcü gedachten Testament unter Bindern klärlich
enthalten ist ^ daß die Teftirerin über den Werth der ver -
kauffter ; Sache clitzoniret habe : welcher letztere mit dem
Sohn darüber getroffene Vergleich alle vorige deß Hau¬
ses Beschaffenheit und daher entstehende Lxcepüon auf¬
hebet/welche aufhöret/nachdem der Bauffer es dabey be¬
wenden lassen , dessen kaÄum der Sohn / als Erbe / von
Bechty - wegeu zu pr ^ ärreu verbunden ; denn es stehet dem
Sohn nicht frey / demjenigen / was der Vater einmal
beliebet / zuwieder zu leben / welches wiederantwortlich wir
hiermit anfügen wollen . Urkundlich unsers hierauf ge¬
druckten krmuitat - Instegels . Erfurth den 5. OQobr .
( 2^ . 5eprsmbr . ) r672 .

Oecanus , Fenior und
andere OoÄoresder/url -
Ken - b acultät bey der
UuiverMät daselbst .

u . Wird
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II . Wird gefragt :

Ob das Testament eines Vaters in Gegenwart
derGerichts - Schöppen gemacht / wormnen der

Vater seiner jüngern Tochter ein Brau - Hauß

vor 1400 . Thaler vermacht / und ihr noch zu¬

gleich zoo . Thaler zmn Voraus geschencket/im
Recht bestehe / oder ob solches von denen Enckeln

derer vorher verstorbenen Tochter / unter dem

Vorwand / Daß das Testament - r »S und nichtig

sev darum/weil der letzte Wi » c ^ / ^ rsch / ( als

welcher erstlich denen Gerichts - Schoppen nicht sowohl
vorn Vater selbst / als der Tochter 0 ^ 07 « ^ ^ ret wor¬

den / obwohl hernach der Vater aufbeschehenes Fragen
dererGerichts - Schöppen/ob dieses sein leyterwille wäre ,

mit ja creantwortet/und also selbige, ; vor genehm gehalten )

weil auch das Hauß weit hoher konnte hinaus

gebracht werden / und sie also am Werth waren

Verkürtztworden/überdies ? auch der ^ >ater über

solches Hauß / als eine frembde Sache/indem es

von der Mutter hergekommen/nicht hatte

M/ren können / könne angefochten
werdm . ^

NrEydieserFragewillich nicht anführen , wasdieleKamemL

Vderer Eltern unter denen Kindern inRechten vor elnekaveuV

haben , wovon nachgelesen werden kan iUckrer . ^ . L/ .

Zch
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Ich will auch nicht melden , daß ein Vater einem Kind mehr
als dem andern im Testament verlassen könne , 2.

/a . auch nicht, daßdie Erklärung deß letztem Wil¬
lens , so von emem andern geschehen, ein Testammt nicht vineus
mache,wenn der krsncke Testirer , wegen Schwachheit , mcht lange
reden ran , wmn nur der Testirer hernach aufBefragen dererGe -
ruhts - Schoppen antworte , und bejahe , daß dieses sein wahrer
und letzter Wille und Meinung sey. Larprov . 2 ^ .
und daselbst ^shstLh » iiic ^ rer . / . s. - r . / , Xlev . ^

L. // >. Als welches ich alles vor¬
aus setze:

Sondern ich will nur die Einwürffe , znmalen die kdatlones
clecmenäi , in folgenden kechorrs, § enthalten , untersuchen .

r . ) Ob diesem Testament etwas schade, daß die Erklärung
deß Väterlichen Willens von der Tochter Ernarom geschehen ?
Welches ich mit Nein beantworte , weil nirgends verbottenist ,
seinen letzten Willen durch der Tochter Em - arom erklären zu
lassen. Rickc . «. A. Was aber nicht verbotten
ist , das scheinet erlaubet zu seyn, Welemb . ^ ^

2. ) Weil der Eurator in dem Telkamenr der Euranäm ein
tüchtiger Zeuge ist . karinac .

rov . ^ / . F. «. «/e . Welches auch folgendes ko -
chonlum bekrässtiget ;

So ist solch Testament zu Rechte kräfftig und beständig , und
es mag der Testirerin Verordnung dahero , daß ihr Euraror mit
unter den Zeugen gewesen, beständiger Weise nicht angefochten
noch hinterzogen werden , V . R . W . Earpro v. / .

Und verliehret auch z. ) ein leKamenr deßwegen seine Krafft
Nicht , daß der Eurawr einer Wittbe , als inliimirter Erbin un¬
ter denen Gerichts - Schöppen gewesen,nach dem Ausspruch derer
Rechtsgelehrten , auf Befragen Matthias Kragen Erben kl .
OLtobr . 1669 . Ab
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Ob nun wohl darwieöer angeführet wird / daß nicht zu ver¬

muthen , daß deß Testirers Meinung gewesen : Semem Ehe -
Weib oder nunmehro der Wittben einen solchen Vorthel vor sei¬
nen Kindern zu thun , auch der einige Gerichts - Schöppe , so der

Ausrichtung deß Testaments beygewohnet , der Wittben Oumror

sey , dieweil aber dennoch demselben kein redlicher Verdacht einer

Partheylichkeit beygemessen werden kan, aus der Oispoünon auch
an ihm selbst , sonderlich aber aus dem §. was nun nach solchen rc .

zimlich deutlich erhellet , daß der Testirer seinem Weibe ein der¬

gleichen 1' rLleZatuln zuwenden wollen , welches ihme denn ,
( wenn dadurch die Kinder an ihrer I ^eZirima nicht verkürtzet wor¬

den ) zu thun wohl frey gestanden , nach mehrern Inhalt der Bey - -
läge und eurer Frage , so wird derselben nicht alleine , nebst ihren
Einbringen , einKindes - Theilbilli , abgefolget / sondern auch hier¬
über sie , nebst den Kindern , zur Crbschafft , zu gleichen Theilen ,
billig zugelassen. V. R . W.

Lhur Fürstl . Sächß . Schöp -
pen zu Leipzig . .

Und da 4. ) ein Mann , in eines andern Testament , stinee
Frauen ein Vermachtnüß setzen kan, wie aus 0äokre6 . Salicer .
kabric . und andern karlnac . ».

darthut , wie vielmehr wird ein Ouraror , ( als welcher keis

weswegen so eine große Liebe , als der Mann gegen sein Weib tra¬

get, ) deß Testirers Willen erfüllen können .
Dahero 5. ) erhellet , daß der Luracor und die Luranäin , m

N echten,nicht vor einePerson gehalten werden,absonderlich in sol¬
chen Handlungen,wo deßLurmors Einwilligung nicht nöthig , und
wo der Luraror nicht als Euraror , sondern wie ein anderer Fremb -
der anzusehen ist. Ricnt . F.

U Hieraus
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Hieraus nun muß noihwendigfo ! gen,daß diese gemeine Lro -

c - röic » , daß nemlich die a - llLmentL nicht solleit
csplawrisch , sondern ohne allen Bemig ,
List und Argwohn seyn , und daß niemand in einem

Icllamene sich selbst alsI ^cxatsrmmschreiben
könne , nichtgar wohlauf gegenwartigenFallappUclreLworden .

Es kan aber auch r . ) das Hauß nicht Mrttterlich genennet

werden , weil der Vater selbiges , vermöge der Ehe - kaäen , zu¬

gleich mit der Mutter an sich gebracht, , nachdem es aber fein eigen

Gut worden , hat er nach Beliebendarsiber äichoniren kvnnen . r

L. . 2/ . c . ^
Und da dem Vater erlaubet ohne derer Kinder Bewilli¬

gung feine Güter an einen frembden zu bringen - und die Kin¬

der dennoch dergleichen Veräußerung nicht anfechten dursten .
Earprov . rn----. L. / 2. z?- . / . wie vielmehr wird der

Vater sein Hauß , um einen gewissen Preist , seiner Tochter über -

lassen , oder verknusten dürsten , ob es auch schon in Ansehung de¬

rer übrigen Kinder scheinet , als wenn selbige über die Helffte deß

rechten Preißes wären verkürtzer worden . / .

. . ^
r . . ^

ein Nrthel, - 6eLiäwet worden

Sachen Cammerer Tobiä . ^öfters Erben ' in

^sbenarrrrt planere an einem / entgegen und wieder ihre

Mit - Etbm Margarethen Höflers Bdklagtin am andern

Theil wird von unsArstljchen Guedlinburmsch verord¬

neter ; Strffts Cmmlarn und Ratherr allen " Vorbringen
»ach auf vorgehabter ; Rath der RechtsWahrten zu

Recht
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Recht erkannt / daß es der Mäger ungehindert
bev dem von der Beklauten Vater am rv . ^ ^ 51669 .

<' ,usnLnchteten mlerdmgs zu InMn / rvik nur es

r,ettnr >ardcyI ) ier >mtIasse >i . 1?. R- w^«etvc »4 os - Ä- ,

vecsaus . und andere Oä .

SüAQ- ttdleSmM « der luriken kscultät auf
Si . W - LmO » .

Universität zu Mar -

Mtg .

Welche 8eotear zugleich-ie Erfutthische
kscultät spxrobiret hat .

A us eurem an uns , nebendmen zudreftr Sache gehörigen/ÜB
^ hiermit wieder zurückgehenden , I ' rivac - H. Äen und Beylagen /

sud dir . L- O . d . abgefertigten Berichts ersehen WM/ datz

bey euch Cämmerer Tobias Hofier gewesen / welcher vor diesem

sich mit Annen Gebhards ( sodamakn zwey Kinder aus erster

Ehe gehabt ) ehlich eingelassen / xaSa ckomlia aufgerichtet , lud

I^ic . nachwelchmdieBrautihrem Bräutigam / Msser der de -

smma , so den Kindern verbleiben solle^ alle ihre Guter zu ge -

^
habe aber nachdem ber Vaterwegen der Stief - Kinder die

päüa övmlia revociret / und sie / auf der Mutter Begehren / am

Lerweitlich bedacht / wd dir . ö . nachdem er zuvor mit chr m der Ehe

drey Töchter erzeuget/nemlich Annen Sabinen , Eusabech und

Margarethen , daraufdie Mutter verstorben / undder Vater sich

mit den StiestKmdernverglichen - lud « dir . O. O.

Als nun der Vater ^ nno 1669 . inMarriomit einer gefähr -
U r lichm
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lichen Kranckheit befallen - habe er sich entschlossen - ein lesta -
iriLnr subl . it . L . zu machen - und Bartholomaum Wagenfüh ^
rern gebetten , ihm den Willen zuthun - und seinen Willen gegen
die Gerichts - Schoppen Zupropomren - so zwar Wagenführer
gethan - kaum aber die Luriallen vorgebracht , da der Testirer
selbst mit Lrem geredet - und wie er eines und das andere nach sei¬
nem Todte bestellet - und verlassen haben wolle selbst ausgespro¬
chen - nach dcßen Vollendung ihn die Schoppen üver alles noch
einmal gefraget- ob das sein Wille wäre - so er mit ja bestücket -
und über das O - miulam ( loclicillarem zu armeÄiren , und au-
les zu reZiKriren gebettelt ; Es habe ihm aber damals GOtt wie¬
der aufgeholffett - und sey er etliche Monat darnach - als er von ei¬
ner andern Kranckheit befallen - daran gestorben - hinter sichlaffend
die einige Tochter Margarethen - so die gantze Zeit überbey dem
Vater verblieben - und der andern vorher mit Todt abgegangenen
Töchter - als Elisabethen mit dem Asseburgischen Amts - Rath
Kau ! Henckeln und Annen Sabinen mit Heinrich Batchen er¬
zeigte Kinder , deren reHeWve Vater und Vormünder das lesta -
wienrlit . L. zu lmpuMirm sich unterfangen,also daß nunmehr des¬
sentwegen mit dreyen Wechsel - Schriffren verfahren worden :
Wmn denn besagte Tochter Margaret ! ) « über nachgesetzte Fra¬
ge , ob Las Väterliche Testament beständig sey ^ und die Enckel
das darinnen verordnete allenthalben zu halten schuldig - oder im
Gegentheil dasselbe zu impu § mren mit Rechts - Bestande befugt
waren ? unserer rechtlichen Meynung mit denen mrionibus clu -
Limnäi berichtet zu seyn verlanget :

Demnach erkennen wir - allen angeführten - wohlerwoge¬
nen Umständen nach - Vorrecht :

Ob wohl an Lemchaß für das i . ) ein zu recht beständiges Te¬
stament aus eigenem freyen Willen - und gesundem vollkommenen
Verstände deß Testirers ohne eines andern vortheilhafftiger Ver -
HllMS und LttWE - H heMl- rxn und sonder Verdacht einiges

YahG
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dabey untergelauffenen Betrugs oder Verfälschung seyn müsse ,
( ilarcl . lVlMt . ^eao «/ . 4 . 4,// .

Um welcher Ursach willen dasjenige , ss ihm einer im TeM

ment selbst zuschreibet , für ungültig und unkräffrig billig gehal¬
ten wird . §- ü^/s/ -

L. 4. Q üie /I. ' / MvaUlK . r/e

L. 22 . «. / . 7^ / ? E. Lllscll . ^ /47 -

Für das 2. ) daß der Vater über die Mütterlichen Güter

( als welche ihm eigenthümlich nicht zustehen ) zu Domren , oder

davon einem Kinde mehr als dem andern zu vermachen nicht be¬

fugt sey. <7- ^ Aumalev die

Sächsischen Rechte , so viel die lmmvbilig . betrifft , mit den ge¬
meinen Rechten / dietzfalls unstreitig überein kommen , Land -
Recht . // §. / . E- , 4/ . Kiokt . / >/ ( / ? . 4 .

Dieweil aber i . ) dennoch die kormalU - es

ser Streit und unangefochten seyn , allermsss,
vlspoüüon zwischen Kindern auch keiner sonderbaren Lolenni -

tat benöthiget ist. L»«,// . c . /E/7 . Uartm . ? lüor .

U. L.

2. ) Aus dem Testament und Zeugnüß der Schöppen so viel

erscheinet , daß dieses deß Vaters , als Tesiirers , und keines an¬
dern Wille und Meinung gewesen , zumalen er solches nicht al¬

leine , theils mit klaren vernehmlichen Worten , sondern auch auf
beschehene Frage der anwesenden Schoppen , ob dieses sein eigent¬
licher Wille und Meinung sey? mit wiederholten Ja von sich
gegeben und bestücket , auch zu dessen mehrerer Versicherung die
Oausulam ( loäicülLren anzufügen begehret , also daß an der

Vollkommenheit deß Väterlichen Willens , (welcher ein Väter¬
liches Testament gnugsam kräfftig und gültig machet , c- , «-

-2/ . H. / . l7. ^ kein Mangel gewesen , obgleich
derselbe aus einige Ungleichheit zwischen den Kindern hinaus lies¬
se, denn dießfalls genug ist , daß Gegentheil an der lüeZmms

U Z ver ^
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verkürtzt zu seyn, sich nicht beschwehrmkan . kaclrm . / ^ . 4.
a . 2. E arpr . M. KA . 2 ^

Der Vater auch i ) dazumal / wie die Schöppen bezeug
gen/bey gutem Verstände und gesunder Vernunffr , gewesen /
demnach die Leibes - Schwachheit und das hohe Alter den Kräff -
ten deß Testaments nichts benimmt . L. / 2. 5.

L7. /lr -7. ^,0^7 Aeutner . 2. sie <7. // .

M.

Auch 2) demselben nicht schaden katt/daß der Vater / wegen

abgenommener Leibes - Kräffke / den Vortrug und Jnnhalt seines
Willens , zum Theil durch BarcholomäuM Wagenführern , der

Jungfer Kriegischen Vormund/thun und vordringen lassen/ ge¬

stalt solches ebenmäßig den Rechtennicht zuwieder lmrfft, weil in »

einem ' leüameriw nunoupuri vo auch so gar die Einsetzung deß
Erben von einem andern geschehen und exprimiret werden kam,

auch zulänglich ist / wann nur der Testirer , auf beschehrnes Fra¬

gen / antwortet : Iü , M MtM WlÜ » 6ab >riel

<? SMW. sie ee/ ?Ee«/ . e?e-re/ . F. Elarus . s^ece^/ .

/?-?/ . §. /e/ ? E. I - ' . Larprov . F.

-ie/i ^

Solchemnach auch z ) dem ? rm1eMro nichts abgehen katt/
daß ßchder Testirer / in Erklärung dessen / aus ( Schwachheit/ge -
meldtes Wagenführers Worte bedienet L. ^ 2 . <7. sie >e/ ?E.
Leulner . ti . / .

Allermassen hieraus mit Nichten mkerlret oder gesaget wer¬

den kan , daß die Tochter ihr selbst etwas Zu geschrieben / weil ja in

Wahrheit der Eurmor und die Euranäin nicht eine Person aus¬

mache « / zumal in solchen Handlungen , bey welchen deß Eurawrs

Eovsen8 nicht nöthig ist/ und wo der Ourmor nicht als Eurawr ,
. sondern als ein anderer ' / muß angesehen werden .

Aber dieses alles nirgends und zu rechte verboten / daß ein

Lurmorz auf Begehren deß Testirers / seiner Euranäin etwas zu

theilen
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, theilen könne / absonderlich in einem öffentlichen Testament / all -
wo kein Argwohn einiges Betruges vermuthlich , auch derLrma -
wr kein Inrereüe , wie etwa ein Vater rLtlonejuri . ? succeclen -
cli , darbey hat / da doch dasjenige / was der Vater / auf aus¬
drückliches Begehren deß Testirers seinem Kinde in eines andern

Testament zuschreibet/zu recht für unkräfftig nicht gehalten
wird / OrpLOv . /// . -r. ( Lllsar -
Earp/ . / . )

Weil auch einiges geschehenes Liebkosen der Tochter / im
Fall solches erweißlich wäre / die testamentirliche , ihr zum besten
gereichende Verordnung nicht aufheben Ltruw
i7w . /L . «. ,5.

4 ) Die vorgeschützte Laptarlon ^ ImporrunltLk , 8uZ §ä -
üion und Übels Verhalten der Tochter gegen die Eltern / und
was von obhandener Heyrath derselben / mit dem Vormund vor¬
gebracht / auf Gegentheils blosenunerwiesenM/auch theils irrele -

vanceN / Vorgeben beruhet
5) Krafft der ^ . nno aufgerichteten Ehe - ? aQen ^

das Mütterliche Brau - Hauß nach deren tödtlichen Abgang auf
den Vater erb - und eigenthümlich gefallen/und also pro villonr le -

Zis cprom ! bona marema Lc iminobrlia sonder Zweiffel Ein¬
trag geschehen / solche Ehe - ? acten auch / ausser dem / daß der
Vattzr zu lieb der Stich Kinder sich seines juris ^ uXtmper re -
nunoationem begeben/ in ihrem vizore geblieben / gestalt auch
Gegentheil vorhin jederzeit pro aaliälmw derselben wieder die
Stich Geschwister aufdas hefftigste gestritten / und demnach nun¬
mehr , in xrsejrräicirrm tLrrücheineMeiNungmcht andern kau; sol¬
chen allen nach auch dießfalls über seine eigene Sache nachGefallen
zucllLpMM ' NMd einem Kinde dasselbe,unter einem gewiesenPreiß /
zu zuschlagen dem Barer nicht gewehretseyn könn?/ daß bey so ge¬
stalten Sachen das väterliche Testament allerdings beständige
und die Cnckel oder deren Vormünder demselben, in allen nach
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juleben schuldig ftyrh V - R . W . Erfurth den 18 . LxrU. . ^ nno

x6/o .
VscAQuZ , ZLmor und ande¬

re O6 » der Puristen - kacul -
tät bey der Universität da¬

selbst.

Fast eben auf sblche Weise hat diese Sache öccklirtt , und

Las Marpurgischc und Erfurthische Itetzonsum angeführet ,
RieNrer . z . ^- c//7 / 4 5. s .

Allein III . ) wird gefraget :

Db ein Väterliches Teparnmt / so von einer

frembdeu yersser / ohne einige Lolennitären /

a » f einem Zettu ! geschrieben und von den ? Va¬

ter auf allen Gerten mir eigenen ? Namen un¬

terschrieben worden / wsrmnen er zwar seine
Kinder zu Erben emgesttzet / und öem Sohn
anderer Ehe ein Brau - Haust vor 2000 . Tha¬
ler / und einem Sohn aus der dritten Ehe eines

vor i8OO Thäler verlassen / und zugleich über

andere Sachen cklhomrethat / bestehe / wann

der Vater weder Jahr noch Tag
harzn gesetzet e

Diese Frage wird mit Nein beantwortet :

< 7 ^ Entt ein väterliches Testament gilt nichts wenn Jähr und

Tag nicht exxüwrret wird . - s - A ^ ^ 5 . 0.
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/ . vondessm okservanr zeuge » Uarppreokt .
^ H. te/ ? E. / - F . Csrpr . F. <7otz^.

4. ^ / . // . Und daselbst Lsback . kickrer . /, ^. / .

». / ^ nrkon . kreuäenberZ . -ie Ms/45 . i » c? o^s// ^ .

LeA . // . ManÄUS -ie A M- r - ck/Ä.

4. 4«^ / . 1. s . / 0. öerlick . / . ^ /7 - s . « . 1. 4. sok .

Orro l ' abor . «- - - / - e . 4 zumal da er weder mit ausdruck -

llichen,noch gleichgültigenWorten einerZeit gedacht hat. Rlclic . / .

Erscheinet zwar im Weg zustehen .

Daß es i ) genug sey , wenn man den gewrßen Willen deß

Vaters wisse . ^
2. ) Weil in einem Te,rammt unter Kmdrrn die sonst ge -

wohnliche bolenniläten nachgelassen sind , zugleich auch

z. ) Die Llausula coäiLMaris allzeit darunter verstanden

^^Und 4 ) vielmehr eine Theilung unter denen Kindern zu seyn
scheinet , in welcher die Benennung Jahres und Tages nicht er¬

fordert wird . NarppreLkr . 4. §. / . Carprov . / .

Meine auf das r ) wird geantwortet / daß dre GewGett

deß Willens nicht gnug sey, wann selbige nicht mit denen Gesetzen
übereinstimmet , und vollkommen ist.

2) Wird ein Unterschied gemacht unter denen gemeinen 3o -

tenmtaten deß bürgerlichen Rechts , und unter denen privilemr -

ten und absonderlichen . UarppreLkc . «i. /. «. / - - . jene aber ,

nicht diese, sind nachgelassen , sondern vielmehr gebottem

Auf das z) wird geantwortet , daß die LtausulL LocilciUa -

ris , wenn nicht die geringsten Solenmtaten eines Testaments
unter Kindern beobachtet worden , die NuMtät nicht verbessern
könne , auch nicht einmal alsdann , wann die Kinder Übergän¬

gen worden , in so weit , daß sie keinen Lsseü hat, wann sie auch aus¬

drücklich beygefüget worden , Larprov . / . LÄ--/ .

^
X Auf
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Auf das 4 ) wird geantwortet / daß keine Theilung hierunter
stecke, als welche von einem Testament weit unterschieden ist .
UarppreLln . / . ». - 2s/ . Larpr . <7o-r/?. 4.

Dem der Testirer hat allhier r ) seine Seele GOtt befoh¬
len / 2 ) Erben eingesetzet/ z ) in Kirche »/ Schulen , Spirale und

dergleichen , etwas von seinem Vermögen vermacht , 4 ) die Bräu -

Häuser denen Kindern um einen gewissen Preiß zuerkannt , und

5 ) der Wittbe die eydliche 3peLiüc - mon nachgelassen , 6 ) Vor¬

münder namhasst gemacht , 7) die abscheuliche OauM ange¬

hänget : Daß GOtt das Unrecht rächen solle ,
wenn eines von seinen Kindern feinern Willen zu¬
wider leben würde . 8) Der Vater selbst feine Verord¬

nung nicht eine Theilung , sondern seinen letztenWitten
geuennet 9) hat er die Obrigkeit gedetten seinen Willen zu vollzie¬

hen , welchen er doch derselben niemals mlinüiret . 10 ) Auf allen

Seiten seinen Namen unterschrieben , welches alles und jedes ,

( so beyder Theilung nicht nöthig ist ) ausmachet , daß der ver¬

storbene Vater vielmehr ein Testamentunter feinen Kindern , als

eine Theilung , habe machen wollen, aber wegen gehlmgen Todtes

nicht zu Stand bringen können .

Ist derowegen diese keZu ! allhier zu appliclren : Wenn

dasjenige , was ich thue , nicht gilt , wie ich es thue , so gilt es auch
nicht , wie es gelten Ean. 6oeckäeu8 . . . 2. -0/. / . cr ^/7I/ . ».

Welches folgendes R. echontum vortreALch erläutert :
Obwohl der seclig verstorbene Groß - - Vater seinen letzten

Willen mit eigenen Händen geschrieben , und ausgezeichnet , den¬

noch aber , und dieweil weder Jahr noch Tag , zu welcher Zeit sol¬
ches geschehen, darbey befindlich , welches doch allerdings in der¬

gleichen Verordnungen,Jnnhalts der Rechte,erfordert wird/so ist
such angeregter letzterWille zuRecht nicht kräfftig noch beständig ,

sondern
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sondern es wird dessen , wie"auch deß mit dlö . bemerckten Aufsatzes ,

ungehindert , seine Erbschafft nunmehw unter denen hmteMebe -

nenKlndern und Kindes - Kindem nicht unbillig vertheilet .
rer . <i. ^

KZmLn, »
kauffmMgen , wiedrigmfalls derimlge so nicht daran gm > llligtt ,

vermittelst des Näher - Kauff - Recht « den gMoffenen Vergleich
umiloisen kan . ( ^ arprov . V^ . wohin auch

Der Schoppen - Stuhl zu Leipzig im folgenden kr ^ uäiLio ui -

Ob ,mn wohl ihrer vier von jeytgemeldte,Erben ,

! ir Beyseyn eurer Pflege - Frauen/als der einen Mrt - Ers

bin / vorberührtes «^ausi einem fremdden/Paul Richter

tterraniit/verkauffet / da aber dennoch gedachte eure Pflege

Zraum solchen Lauffnicht gewilliget / sonder, ; dawiedev

Ao/eMtt/ und inehr berührtes ihres DaternHauß selbsteir

wn das Geld / wie es obbemeldtem Paul Rchrern ver¬

kaufst worden / anzunehmen sich erboten / so wurde ihr

auch dasselbe billig gelassen . V . R - W - earxr . 4. L

Es ist ab « die Frage , ob alsdann der Verkäufe
fer dem Nauffcr die Gewehrschafft leisten müsse /

wann ihme der ? r « e / an Halst geworffen wor¬

den e Mit Nichten / LLbsIIia . ^ S . ^ ee » - Ko » .

ß. z . ,5/ . Lerlicb . tiec,/ . i r ^ , » . 4 .

X 2 Wel -
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WMes folgendes von der Erfurthischen
^ Acultät gesprochenes Urthel mit denen kario -

Qlbus äeciäenöi gantz deutlich
machet :

HS' Us eingewandte keuterung , deren prasecurion , und ferner
N gewechselte Sätze , in Sachen Andreas Körners , Ume -

ranren auch luris Demmciamett und Beklagtens an einem , ent¬

gegen und wieder Hansen Nulanden , nunmehr luris Lurarorn

seiner nachgelassenen Wittben Catharinen Ritters und Anwat -

den Lurmorig , deß in derFrembde abwesenden Heinrich Nm

lands und ( ' onkorren , Dir ! 8 Denuncieren am dritten Theil ,
samt vorigen hierinn ergangenen und uns zugeschickten ^ Qen a
t ' ol . i . biß i z5 . incluü ve sprechen wir rc . nach fleißiger Verlesirng
und Erwegung derselben , vor recht , daßlüris Denunciaren dem

beklagten Körner als l ^ irrsDenunciMren wegen deß an ihm 1645 .

verkaufften väterlichen Brau - Hauses , gestalten Sachen nach, kei¬

ne LviÄion zu leisten, noch ihn zu verwetten verbunden ; sondern
sie von der DenunciarionL - Klage zu ablol viren . V . R . W.

Oecunus , 8enior , und andere
Oä . der ^urMen . kucultät bey
der Lhurfürstl . Maynßischen
Univerütätzu Erfurth .

xMiciretvon Fürstl . Quedlinburgischen
Stiffts , CMtzley deN LZ. Nsrr . 166/ .

N. 3N0
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^ aüones äeciäenäi .

/rrS sind die vier Nuländische Erben und Verkäuffer deß Vä -

terlichen Brau ^ HausesAndreas Körnern jetzigemBeklagten ,
als Kauffern desselben, und I ^ itiLvenunciacen , keine LvMon zu

leisten schuldig : Weil Beklagter wohl gewust ^ daß beyde da¬

mals Abwesende Gebrüder Hanß , und HeinrichNuland an ihrem
Väterlichen Erb - Hause auch zwey sechs Theil gehabt , weil in

diesem Falk die Klage wegen der Gewehr nicht statt hat , wo aber

diese nicht statt hat , wird auch lis vergebens äenunciret : Wie

Nuländische Erben kol . 3Ä. 15 . rechtmäßig angeführet : Derowe -

gen haben wir sie nicht unbillig von derOemgnciaüonL - Klage

gäntzlichablolviret .

Oecanus - senior ' Lce .

zu Erfurth .

( V^ Jcht weniger aber soll sich der Kauffer darum bekümmern ,
daß er dasBrau - Hauß von dem rechten und wahrenHerrn

kauffe ; Denn wenn dieses nicht geschehe , so wärederOonriaL

nicht allein null undnichtig ; welches aus fÄgendem . I ?rssfuMio
erhellet :

Als ihr uns die in Hanß Barnißkens , deßältem , fiel . ^ on -

«ur § - Sache , samt zuletzt von toi . 22 9 . in xunLo deß öffentli¬
chen Anschlages ergangene zugeschicket, und über den ge -

füchten öffentlichen Anschlag euch deß Rechten zu berichten ge¬

bettelt , diesemnach sprechen wir , nach fleißiger Verles - und Er -

wegung derselben , vor Recht , daß die von Hanß Barnißkm dem

süngern gesuchte Lub ^ aÜÄrion des Väterlichen Hauses , weil

Wdreas Rühle dasselbe rechtlichem Gebrauch nach Lvb dalla

L z nicht
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nicht erstanden , noch durch Richterliche ^chuäicmicn erlanget ,

sondern von erwehnten Hansen Barnißkens deß ältern hinterlaß -

senerWittbe,soalsblose Mitglaubigerinn , zumal wieder die ihr

gethane Inhibition , dastelbe vor stch Zu verhandeln nicht befugt

gewesen , erkaufft , und gleichwol noch einige ( wecUrores vorhan¬
den seyn, zu deren Befriedigung die verglichene Kaust - Gelder

Nicht hinreichen , deß vorgeschützten Richterlichen Loarlenws ,

und anders dargegen eingebrachten Einwendend ungeacht , zu ver¬

statten , und förderlichst werckstellig zu machen ; besagtem Ruhlen
aber von den kündigen Kaust - Geldern die nothwendige Lau -

und Besterungs - Kosten , nach verständiger und geschwomerBam
Leute iaxarion , zu reüimiren seyn . V . R . W .

OeeÄNus , Lenior und MlderL
Da . der suristcn - lducultät

bey der Lhurfürstl . Mäyntzi -
schen Universität Zu Erfurth .

xuyllclketvöN dem Fürsil . Weltlichen
Gerichte beyder Städte Quedliu -

bürg denrA . NLrr . IS/L -

> S ( Qndern der Kauffer wäre auch gehalten , von der Zeit an ,

als er das Brau - Hauß in Besitz genommen , Rechnung
abzulegen ; ^

Denn also ist gesprochen worden zu Sachen Hansen Bar -

nißkm jnn . conrra Andreas Rühlen , mit diesen Worten :

Daß
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Daß BeklagtSr seines Emwendens ungeachtet bin¬
nen 14 . Tagen Sie geforderte Rechnung - Meirund ein -

bringen soll .

pudUciret von dem Fürstl . Weltlichen
Gerichts beyder Städte Quedlin¬

burg den 2Z. Nsrc . i6/r .

Elches Oecrecum in der Leutmmgs - Instanz con6rmlret

worden :

Daß es / eingewandter Leuterung ungeachtet / bey
Dem am 20 . May dieses lösten Jahres ertheilten Be¬
scheide nochmals billig verbleibet . V. R » W .

OräLnarius OeeLNus ^ 8e -

nior und andere Oä . derju ^
ritten - kacultät in der
verütät Jena .

publiclret von dem Försik .
Gerichte Quedlinb . des

L. OsceMbr . 1672 »

Rd zwar aus folgendenKasvnldM clecülencli : Zu inliegend
der ZemenL sind wir aus nachfolgenden Urjachm bewogen

worden :

1. ) Hat dasErfurthische Utthelden von L . eMemnken vor¬

geschützten Kauff vor null - und - ahero einen neuen öffentlichen
Anschlag erkannt : ^ L

Woraus denn 2. ) nichts anders zu fchlressen , als daß Lerne -

rsnr das Hauß als eine ftembde Sache besessen , und jeher so eitle

ftembde
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frembde Sache vorenthält oder aümuMriret , Rechnung ab -

regen muß. ^
Zumal da z . ) l - eucerant solches Urthel Rechts- KraffNg

werden lassen. .
So ist auch 4 . ) allhier wohl zu conlicleriren , die Inlubi »

von , so der Verkäufferin , von den Gerichten geschehen.
Und daß 5. ) der Uemeranc , so wohl als die Wittbe und

Kinder anderer Ehe,zu dem verkauften Hause gehören , und doch
mit deren Nonsens das Hauß nicht verkaufft worden , haben de -

rohalben den am 20 . Müj dieses 1673 . Jahres ertheiltmAbschied
eonürmiret . Jena lvl . i >ov . 1672 .

Orä . Oec . 8en . 2cc . M der

Universität JeM .

Ist auch in der ^ppeUations - Inksvr mit

diesen Worten conürmiret worden :

ou ^ppellanons - Sachen Andreas Rühlen Appellanten an

einem , entgegen und wieder Hanß Barnißken , ^ ppellaten

andern Theils , erkennen und sprechen wir Fürst ! . Quchlinburgi -

sche Stiffts - Cantzley OireÄor und Räthe auf eingeholten Rath

der Rechts - Gelahrten , vor recht : Nun aus denen KInc mäs so

wol in krima als ^ppellativns - InKanriL ergangenen Schriffs
ten so viel zu befinden, daß es gestalten Sachen nach , bey dem am

r . vecemdr . 1672 . publicirten Bescheid e nochmals zu lassen, je¬

doch mit diesem Anhange , daß auch Appellant die Usura8 der ge¬

zahlten KauGGelder beyder Berechnung zuclecourüren wol be -
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fugt : Die Gerichts - Kosten werden , aus uns dazu beMLMdm
Ursachen , gegen einander aufgehoben , V . R . W .

Ocean u8,8en ! or und andere

Oä . der surilden - ^acultätin
der Universität zu Rostock .

xubliciret Von Fürstl . Quedlin -
buxgjscher Sriffrs Cantztey den

26 . ^ UA.

k I ^ Ltiones 6eciäenä !
ind diese gewesen :

Eil ^pxellar seines Vatern Erbschasst cum beneircio bn -

venmrü ßch angemaßet , beydem Eoncurs - NroceN ' ers

schienen , reconnoiciret , und luxer priorimre mit denen̂ sämt-
lichen Ei eöitonbus cerriret , dennoch ^ppellanr ohne dessen als

rechtmäßigen Erben Eonfens , das Hauß von ^ ppellmens Stiess
Mutter gekaufft , ( als welche nicht Erbin ihres Mannes , son¬
dern wegen ihr eingebrachtes nur eine Mitglaubigerin gewesen, )
auch nicht alleine wieder ^xpellLrens vielfältiges wieder diesen
Kaust xrorettiren , sondern auch wieder Richterlichen Verbot ,
Las Hauß an sich erhandelt ; da doch weder . 4ppelNmr noch die

Verkäusserin einige EErion solches Verbots gesuchet , viel¬

weniger diese Sache , als ^xxellaren höchst prsejuclicirlich , von
der gesuchten Eonürmarion deß verkaufften Hauses , zu rechtltt
cher Erkantnuß , wie hätte geschehen sollen, kommen lassen : Da -

hero denn nothwendig AppeUam weder pro bonse ttäei pottes -
tvre , Noch vor demjenigen , der einen rechtmäßigen Schein und

Beweiß hat , kan angesehen werden , xer jura vulZaria .
V 6äei
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kelei xossessor ist er daher , weil er wohl gewust daß ^ . xxeUmen .
als rechtmäßigen Erben seines Vaters , das Hauß ssuTüioms
zuständig , solches aber nicht von ihm , als rechten und wahren
Herrn ; sondern von der Stieff - Mutter als anon vomina , ge -
rauffet , da doch selbige weder vor sich, noch in Vormundschafft ih¬
rer Kinder anderer Ehe , dasselbe veralieniren können : Laicht
vor sich / weil sie nicht Erbe ihres Mannes , noch als Dormün -
din / weil niemaln ihrdieVormundschasstist aufgetragen . Auch
ist er malse üciei possetlor , weil er , wie oben gesagt, Appellant
wieder Richterlichen Verbot das Hauß an sich gekauffet ; Und
vb schon dieses Verbot nicht wäre geschehen , so hat ihn doch die

einige Krieges - Bevestigung zum m. ÜL üäei pollellore gemacht ,
per jura vulgarig . Line juNo rrwlo ist er Besitzer deß Hauses ,
weil er es von einer solchen Person gekauffet , von welcher er wü¬

ste , daß sie nicht die Macht hatte,solches zu verkauffen , und wenn

Hpellanr ein bonse 6äei xo6e6or gewesen , hätte er nicht nöthig
Zehabt , das Hauß vom neuen lud Kalla um 21 oo . Thaler an sich
Zu kauffen : Da nun ^ ppeüanr unstreitig istmalsL Mei kolleb -

tor , auch das Hauß zur Barnißkischen Erbschafft gehöret , als ist
Appellant mit allem Recht gehalten , von den Gebräuden ^ xxsl -
iaren Rechnung zu thun ; Denn dergleichen Einkommen sind
Früchte so aus dem Recht herkommen und genossen werden , und
die Erbschafft vermehren : Dabey denn aber nicht unbillig , daß
beyder Berechnung die Zinsen gezahlter KaussGel -
der äecvumrerDoch nicht weiter als solche Gelder zu Befriedi¬
gung der Barnißkischen Ereclirom emxloiretworden . V . R . W.
Rostock . 24. su ! . 167z .

Oec3Nu8,8En ! vr und andere
Oä . Der junKen - lstseuität m

der Universität Rostock .

Daß
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Daß aber einer das Eigenthum eines Brau - Haußeshabe ,
ist eben so sehr nöthig nicht , sondern cereris paribus genug / wann
einem die völlige Bequemlichkeit eines Haußes entweder aufewig ,
oder auf eine gewisse Zeit verliehen worden .

Woraus denn abzunehmen ist i . ) daß der joden Nießbrauch
hat , brauen könne : Denn er ziehet allen Nutzen ein , den man

nur von einer Sache , chne derselben Schaden und Veränderung
nehmen kan , sowohl zur Nothdurfft , als zur Wollust .
L. L. FA. / sie ttakn .

2. ) Kan auch der brauen , so ein solches Hauß mit allem dar -

zu gehörigen Recht gemiethet : Ein anders wäre daher , wann ein

Herr nur die Bewohnung eines Haußes dem andern überlassen .
Und sich dieses Recht zu brauen exxreüe vorbehalten hatte . Al¬

leine wenn der Vermiether wahrender Stifft - Zeit das Hauß vers

kauffet hat , so ist der neue Kauffer nicht gehalten , wo nicht der

Beständer zu Festhaltung deß dlonrraLs sich eine äpecial - dlv -

xorkec aufdasHauß vorbehalten , Lerlick . L.

/ F. die Miethe zu halten , wieman im gemeinen Sprich - WorL
zu sagen pfleget : Kauff gehet vor Miethe , oder Kauff
bl. ' Et heuee . fuxrLbiLrxpxeckr . iKsK/ ?° ^Z. / -r/ ?. üie/sc-rre.

F. 9. Zerlick . 4/ - . v. / L. darpro v.

4. / ^ . blakn . ^ . Messmb . /oc - ^.
Lrruvius . r » exe ^c . 24 . tz. ^ 7 . ^

I, . (?. sie /oc < kt . / . doch kan der Beständer den Ver¬

miether allenfalls aämrereiie belangen , Ocl . 6. ! .

Aber es wird auch allhier der Vermiether sich allerhand Ver -

drüßlichkeitm unterziehen , wenn er dern Verkauff einen solchen
Vergleich oder ciaulul angefüget : daß keiner VvN bky -
den dem contraS solle zuwieder leben .

Y 2 Wel -
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Welche Osurei folgendes Erfutthisches
? rXjuäie ' mm sürrreffiich erläutert ;

^ Es ihr uns etliche mit Iur . HL . L V. k. und O. bemerckte
Ä Beylagen f und thetts ergangene . samt zweyen Fra¬

gen . Zugeschicketx und euch darüber unserm Rechten gegründete
Meinung zu ertheilen gebetten : Demnach sprechen wir , nach
fleißiger colleAtLÜrer beschehenen Verleß - und Erwegung dersel¬

ben , und zwar zuvörderst auf die erste Frage vor Recht : Hak
LempronillLdasvon Imiseel . Kinder verordnetem Vormünder

^ M' ceUo , mit LonLrmaüon undGenehmhaltung der Quedlim

Luraischen Gerichte,ü ^nno i6ü8 . den 27 . ^az ' - sub Ittc . ^ . er -

kausste Brau - Hauß Lajo auf z. Jahr lang , mit Vorwissm sei¬
ner Frauen , Bertha und deren Luracom , auch Lonürmarion

besagter Gerichte eoä . ^ nno auf z. Jahr lang , wie lür . V. zu

sehen , vermiethetf solche Miethe auch anderweit am r 2. vecembw

a67O . sub bü . L . dergestalt renovirct,daß weil solche Miethe ,

Jnnhalts deß ersten LourraQs , der Wohnung halber nechst ab¬

gewichener jokanms öaptML Tag sich endigen würde,derMie -
thung halber er nicht eher wieder weichen Me . es wären dann dir

drey übrige Jahr ^ nno 1674 . sok - uinlg VapriKse ^volikömmlich
Zersiossen , deßwegen er ihnen auch den 2. sanuar . dieses Jahres
alsbald zumVoraus hundert Thaler , laut seiner lud , v . be -

Endlichen Hand , baar darauf entrichtet , und bezahlet , welchm
Vergleich denn auch mehr- gedachte Gerichte gleichfalls cvntir -

nriret . Worauf erfolget , daß gedachter Zempromus mit be -

meldter seiner Frauen und deren Kinder erster Ehe Vormünder

rmcn anöerweitlichen Vergleich solches Hauses halber , unter än¬

dernden r7 . Mwrü dieses irrsten Jahres lub lür . L . getrof¬
fen und dasselbe denenselben erbmnd eigenthümlich wiederum ab -

Zettelten und übergeben , darin » aber ausdrücklich bedungen , weil

§r wegen besagter Miethe von ybgedachtem schon hundert
Thaler
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Ehalerzur Miethe bekommen , daß seine Frau und deren Kinder

es entweder dabey bewenden lassen, oder sonst sich also mit ihm ver¬

gleichen sollten, daß er dieserwegen mäemniliret , und aller An¬

sprach überhoben seyn möchte , welchen auch nachzukommen seine
Frau und deren Kinder erster Ehe Oumwr . iub k^porlaeca bo -

nomm luorum , mit gerichtlicher ^ avllcanon ausdrücklich ver¬

sprochen . Es haben aber hernach nichts destoweniger deß liüi

Kinder , nachdem sie einen andern Eumrorem sich bestellen last
sen, dieser beschehenm Zusage zuwieder,mehr gedachten EaZum

gerichtlich lub lic . k . belanget , auch einen andern Vergleich mit

offtgedachtem ihren StiessVater sub Im . O- ihm in Rucken , in¬

zwischen aufgerichtet / vermöge dessen sie mchtalleme mcenclirm ,

daß er E- ijus das Hauß cruLlliomg nicht allem chnen räumen ,

sondern auch zum ordentlichen Riege - brauen währenden
nicht gelassen werden solle , worinn aber derselbe mit ihnen durch¬
aus nicht einig seyn kan , und deßwegen mehrgemeldtem Sempro -

n ! o Irrem äenuncrret , alles nach mehrern Jnnhalt der uns ubers

schickten und Beylagen , auch eures an uns gethanen
Berichts . ^ ^ ^ ^ ^ ,

Ob nun wohl zu Recht versehen , daß ern Kauffer ernek ver -

mietheten Sache , öderem jeher anderer absonderlicher Nach¬
folger nicht eben so genau die Mischung seines Vorführers Haltes
müsse , sondern den Vtiethmann aus der Mieth treiben rönne . ^

e?. -:/e LE - . S ' 6s - r ^ A. O ^ eo. -/ .

Hnrorr . kader . s » ^
Solches auch wahr ist , obschon der Kauffer gewust, daß die

Sache verriethet , und die Mieth - Zeitnoch nicht aus sey. L.

Diesem auch m ksro Laxonleo . Mch - deck gemeinen Sprich^'
MKk : KmE dor Methe ,

beständig nachMNgeN wird - LNer . / .
F. K. /F . so gar daß der Verkäuffer oder Herr dem Miethe

I F rnap «
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mann aus diesem LonrraQ das Interesse zu xraeüiren nur gehal¬
ten W. ^ . ^ 4 « §. 4. e ^ L. F S. A esri . Dan . voller . /rö .

Q / § . Uberdaß auch der am 12 . vecembr . 1670 . anderweit

aufgerichtete Pacht - Brief ausdrücklich besaget , daß Lemxro -
nüis . mit Einwilligung seiner Frauen , offtgedachtem Lajo das

Hauß quXüionis wiederum vermiethet ; welcher Nonsens aber

vermittelst deß Kurators aurorität hernach nicht erfolget ; Da -

hero es denn scheinet , daß dieser LomraL unvollkommen , und

also mehr - gemeldter Laju8 das Hauß ( ^useckioms zu räumen

schuldig , und der Verpachte wegen deß Abganges der rückstän¬
digen z. jährigen Pacht - Nutzung inreresse , neben Wieder¬

erstattung der ausgelegten roo . Thaler , von ihm nur belanget
werden könne ;

Dennoch aber und dieweil obbemeldte Rechts - Gründe ihren
mercklichen Abfall unter andern haben , wenn man sich also vergli¬
chen. daß dem Miethmann zu einerVersi ' cherung deß c ^ onr ^ Ss

eine ttWGrkec angewiesen worden . Larkola . / . 0. e?. e.

«. /is . / o. - r . Lre ^ttan . Omrian . / - cv/7
-r. auch eine Oeneral - H^potttec . Vielssc . // ^ . / . 5.

oder die gemiethete Sache verpflichtet
ist, oder der Miethmann die Sache als ein Pfand besitzet. L,rc .

Ä. /. L. /r §) . / «. // . /o/ «- . oder wenn derVers

Miether vom Anfang deß eommÜ8 saget, er wolle den Mieth¬
mann nicht aus der Miethe treiben . Äckarä . e.

-r . - ' . Oiüem . Verlictt . / . 2. Q,- rc/ . 4/ . - s . /o . Welche Owrel

auch ^nZel . wie besagter 3ickarcl . bezeuget , giebet - absonder¬
lich da man bey Anweisung einer IhDor ' Kec mehr auf den Willen

der Loncrattemsn . als derselben Worte zu sehen hat. Larprov .
y§j --e. «. L. und denn aus dem den 12 .

Oec . 1670 . anderweit aufgerichteten Mieth - LONtraLI klärlich zu

ersehen, daß der Pachter Lajus aus dem qriLKiomtten Hause
vor Verfiiessung der z. andern Miethungs - Jahre zu weichen nicht
soll gehalten seyn, der Verpachtet auch mit dieser Conckcion das-
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selbe seiner Frauen und deren Kindern erster Ehe wiederum erb
und eigenthümlich abgetretten , daß sie mehr benannten Oajniir -
entweder bey der ? o6ellion desselben die Miethungs - Jahre
lassen, oder sich sonst mit ihme darüber vergleichen sollen , welchen
auch nachzukommen sie denn gerichtlich sich anheischig gemachet ,
dahero auch obangezogener OefcÄ wegen nicht ackkibirren Lon -

seither Frauen ( als derallbier , nachdemdas queeckionirtt Hauß
8- empronio erb - und eigenthümlich , als sein wohlerlangtes Gut ,
laut wörtlichen Jnnhalt deßam28 . ^ . pril i668. getroIenen,und
am 22 . Mst darauf gerichtlich con6rmirten KauPLomraüs »
zugestanden , unnötyig gewesen, ) weniger als nichts schaden kan ,
zu geschweigen,daß auch himviederder lubl ^ ic . O. vorangezoge ,

m, hernach aufgerichtete , Vergleich dem Beständet einiges
juckir mit Bestände Rechtens erwecken können , bevorab derselbe
voriger einmal gerichtlich beschehener Genehmhaltung nicht zu »
wieder lausten mag , weil derjenige , so einmal einwilliget , bekann¬
ten Rechten nach, sein Recht verlieret , <?. ^

auch derjenige , so eine Sache nicht weiß , nicht einmal

stillschweigend zu conlemiren scheinet. L.

/// .

Als seynd auch , gestalten Sachen nach , deß 1KÜ Kinder
den zwischen ihrem Stief - Vater rmd Lajo anderweit geschlossn
nenMieth - LomraU zu halten schuldig , und mag derselbe vor

Vermessung der rückständigen Pacht - Jahr , das gusMomrte
Hauß , wieder feinen Willen , zu räumen nicht gedrungen werden :

Ausweichen denn 2 . ) die Erledigung der andern Frage foh
glich an ihr selbst entspringet , daß, weil der Pachter das yu ^ ckio -
nirte Hauß annoch im Besitz hat, und ihm dasselbe wegen der vor¬
aus gezahlten 100 . Thaler Mieth - Gelder Zum Unterpfands
hasstet , ihm nicht könne verwehret werden , darin » die üjpulir -
ten 8. Gkbräude zu thun / sondern darzu währenden krocess ,

Klägers
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Klügere darwieder beschehenen ? ro . coKaciOn ungeachtet , billig zu
achrmmen und zuzulassen sey, beydes V. R . W. Erfurth den

- 4 « ( 14 - ) Novkmbr . 1671 .

veeanus , § enior und
andere OoÄore5derfuri -
Ken - kscultät bey der

Miverürät Daselbst .

Endlich und z. können auch Kinder , welche nach ihrer Eltern

Todt die Güter gememschafftlich haben , Bier brauen . O. rpro
s . -5. ob sie schon das Burzer - Recht noch nicht Ha¬
sen . EarpM v. ei. /. weil sie von Geburt Bürger sind. '

Ehe ich mich aber weiter wende , und dieses Capitel beschließe ,
so ist die Frage ;

Ob die Bier - Brauer auch nach dem Brandwein -
brennen streben können / so gar , daß sie sol¬

ches auch andern zu verbiethen be¬

fugt wären ?

Welches verneinet wird , weil es ein solches Getranck ist , so
dem Bier entgegen gesetzetwird , auch vielmehr zur Artzney, als zur
Nahrung dienet , auch die Weise solchen zu machen gantz anders
und unterschieden ist. Über welches Brandweins Mißbrauch sich
sehr beklaget kOock . -L- LK. 2. <7-/ . /und aus diesem
KinipscbÜLl . ^ ^ Q' vri . / . c/,/?. 2 . ^ .

Deß
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Von der Materie woraus das Bier ge-
brauet wird .

>Je Materie woraus das Bier gebrauet wird , ist Maltz ,
Wasser und Hopffen , lVloUer . L . c- «/ . «. / .

An manchen Orten nehmen die reute Haberund Krauter

harzu , wie kerer . «r e/F. «»«/r . bezeuget .

Beydem Hopffen wird gefragt : Ob ein zürst
einem darüber ein ^ ko » opoiiE geben

könne L

^Welches leerer . r « «o«o/ >o/ . «. «// . und aus diesem
O- Lackmann . H. bejahen .

Das Maltz aber wird aus Weihen und Gersten * * gemacht ,

wird sonst auflateinisch 6 - - ^ / « « oderoderE/ ^
aenennet Neibom « r > § K. ». wlk aber sob

Les eigentlich zubereitet werde , will ich mit wenigen berühren :
^

Nemlich zu erst wird das Getreyd zu weichen eingeschüttet ,
bik es weich wird , und kaumet , denn dieses ist ein Anzeichen , daß

es anua aeweichet habe : Msdann wird es aus dem Wasser ge¬

bracht und aufeinenHauffen geschüttet , daß es nach und nach ,

eine gelinde und massige Laullchkech warm werde : durch

diese Wärme wird dieüberflüßige Feuchtigkeit , so das Äetreyd
> 2 von

* * Es ist aber nicht gantz umverki daß zum Maltz Weryen und

Gersten , beedeS zugleich muste genommen werden : Dann an et ,

lichen Otten wird das Äaltz nur aus Gersten allem gemacht .
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von dem weichen an sich gezogen , ausgetrieben , und schwitzet
aleichsansaus , wird auch zugleich die verborgene und halb erstvr ,

bene Krastt derer Körner aufgewecket, daß sie sich bewegen , und

wenn sie nicht verhindert werden,mit Hervortreibung vieler dun ,

nenFasigen , keimen und wachsen , ( wenn dieses aus Nachlasse

keit derer BramLeute geschiehet, so saget man , esseye das Getreyd

in die Grasekiemengeschossen) und hernach wird der Haussen bey¬

zeiten von einander gebracht und ausgebreitet , daß es allmalM )

kalt und trocken werde , und damit die angenommene Warme desto

geschwinder ausrauche , und dieüberftüffige Feuchtigkeit zerstreuet

werde , wird es bisweilen gerühret und umgeschlagen , und E

lich ^ damit es kau gemaalenwerden,bekommet es eine Mittelmaß

siqe Härte , entweder bloß von der warmen Sommer - Lufft , und

wird trifft - Mach genenntt , oder wird aufdie Tarre gebracht ,

und gedürrett Maltz genennet . 4. ^ a -

bvr . ^ K^ . ^ - - .
Mein diese Wehe Maltz zuzubereiten ist denen HaussMutt

ternMd Mägden mehr bekannt , als gelehrten Leuten , die nur

mit Büchern umzugehen psteM , derowegm wollen auch wir uns

nicht so wol um dieselbe Weiss , als um dre strittige Fragen , so da¬

bey vorkommen , bekümmern . ^ ^^
Wir haben aber gesagt , daß das Maltz aus Gersten und

Weihen ^ so einer entweder ftlbstert angebauet , oder von einem

^rel^enttkaû t,gemacht ^ ^ ^ r Gersten gemacht wird , ist

die Frage »,

Wer örssMaltzes Herrsey t

Vielleichtnichtderjcnige , welcher Herr sonderGerstmunv

dem Weitzen gewesen ist ' L

Es "
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'
Es scheinet daß deme also sey i . ) weil dasjenige was unser

ist , ohne unser Thun auskernen andernkan gebracht werden . L. // .

^
2. ' /Äeil auch derjenige,so das Getreyd ausgedroschen , nicht

Herr darüber wird , ^ . § ^

z . ) Weil derjenige , so eines andern Wolle färbet , auch nrcht

HerrvonderWvllewird . riE

Weil auch 4 . ) das Maltz keine neue Art vom Getreyd ,

sondern die alte noch zu seyn scheinet. ^ .

Mein diese Frage wird mit bessern Grund mit Mltl be¬

antwortet : . . ^ ^ ^ ^ ^
Denn gleichwie 1. ) der aus ernes andern Getreyd Mehl ma¬

ch ^ Herr von dem MehlwirdMejsr . /-? <7o// ^. ^ c - -

« E . /L . 5- , . - ». «5. aus dieser Ursach , weil das Mehlnicht
nur m vorigen Stand nicht wieder gebracht werden kan , sondern

auch eine gantz neue Art worden ist . Msftr . ^ . / . Also wird auch

der , so aus eines andern Gersten und Wetzen Maltz machet,wegen
eben dieser Ursachen , Herr deß Matzes . ,

2. ) Ist eine Oeneral - Regel , daß so offt erne neue Art zu

der vorigen und rohen Materie nicht wieder gebracht werden kan ,

derjenige so es gemacht , Herr davon werde . §. 2/ .

1-. 7. §- 7. F. - iom.

Daß das Matz eine neue , dem Gel

Artsey , dieses lehret unter andern auch,
darüber verordnet , welches unten klärer erhellen wird .

Und kan man gar leicht auf die Gegnerischen Ursachen antz

w^Denn r ») derjenige , so etwas in eine andere Gestalt bringet ,
ist entwederui bona oder malaüäe ; in diesem Fall kan öi - / . // .

/ « « s . L. /L . §. ^ wahr seyn ; in jenem
Fall ist wieder ein Unterscheid zu machen unter der Kegel und

Z 2 Denn
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Denn die Regel ist zu finden r-r 4. / . // . welche aber viele

Lxcepnone8 leidet , welche man sehen kan nicht nur bey der Zu-
wachsung §. ^ /sondern auch bey dem Bauen §.
5 - . ^ . und andern .

Also wird ausgenommen , wenn einer aus eines andern

Materie dona 6cie etwas gemachet , da der Herr der Garens

zwar nicht mehr Herr bleibet , aber doch aüione in kaüum den

Preiß oder Werth der Materie von demjenigen , der solche in eine

andere Gestalt gebracht , erhält . K4ejer . 4. / . «.

welche ^ Sion oder Klage ihme hernach so viel grebet , als die

Gersten und Weihen selbst. ^ . .
Denn wer eine Klage hat , wiederum zu den Seuugen zu ge¬

langen , scheinet die Sache selbst zu haben . ^
und daselbst veo . weil der Werth die Stelle einer Sache erse¬

tzet , ^ äb >or . M /S . /4 > c' -r/ . ,
Aufdas 2. ) wird geantwortet , daß ein Drescher keine neue

Art vorbringe , wie aus angeführten L. erhellet ; denn em

Drescher machet keine neuen Körner , sondern bringet nur dreie -

niaen so verborgm und vollkommen waren , aus ihren Hülsen ,
Uarpvreclrt . §- -2/ . t »/ ?. derowegen kan tllan

vom Dreschen auf das Machen kernen beständigen Schluß

^ Mso wird auch z . ) geantwortet , daß der , so die Wolle

nur färbet , keine andere Art mache , sondernnur du auMche

Gestalt ändere . Ireml . 2a . A 8arp -

^^' nd' lich aufdas 4 . ) wird geantwortet , daß das Mach al¬

lerdings von dem Weih und Gersten unterschieden , und etwas

"' "Ädeweisediesesdcher,weil i . ) das Weichen und Dörren

die gantze NatM der Sache verändert . F. c « / .

Ä. ) Wei !



Woraus das Bier gebraut werde . r8 ,

2. ) Weil man aus Weihen und Gersten kein Bier braue »

^"^^Dürffe?Edelleute ihre Gersten verkauffen , aber nicht
das Maltt . Berück . r/ . / . Larprov . z. O- «/ . F.

„ Demnach wird das Maltz eine neue und von dem Ge -

^ mSm L LtK aufgelöftt , « - - d m- « ° nr - nd ° r ° r

über dasjenige Bier , so aus eines andern Materie gebrauet wor ,

den , Herr seyn , als der es daraus gebrauet . labor . c - .

^^All^ier fallet mir von ohngefthr bey dem Maltz die Lucces - ,

Kon Adelicher Wittben bey , so ferne nemüch denenselben unter ?

andern das Mußtheil zustehet , daher gefragetwud :

Ob das Maltz unter das Mußchetl zu zchlen /

daß dab ^ r eine Adeliche WLttbe auch den hal¬
ben Theil mit Recht davon be¬

gehren könne 2

Hlllerdings , weil es zum Trunck dienet , und von der Gersten
A unterschieden , auch eine neue Art ist . 8ckneicll ^ / -?/ . ri ,

Berück , r/. / . ( ^ arvrov . L- 6-r^/?. i ^ ickrer . <ie

/ «cce/ . ^ 4. ». . , ^ ^ Es Mt VM dkM

Fall verstanden haben wollen , in soweit die Edelleute berechtiget

find Maltz zu machen , und Bier daraus zu brauen , wovon oben

gemeldet worden .

Denn bey Zubereitung deß Maltzes , kan man rarrone he -

rerienigen Personen , so Maltz machen können , diese Regel zum

V° rm«l - tz - n - Wer das Brau - Recht hat , der kan

8 z auch
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auch MalH machen , und wer es im Gegentheil
nicht hat , der darf auch nicht malßen .

Denn ob man schon im Gegentheil anführen rvolte i . ) daß
die Verbothe , als verhaßt , KriLe und genau ausgeleget werden

mästen . MalLartt . Ä? Do/ . 2, - 5. L. kinLlcel -

tliu5 . 0^/7 «. / p. >2 0.

2. ) Daß man jedem erlauben müsse mit dem seinigen umzu¬

gehen / wie er wolle , L. c?.

g. ) Daß durch dieses Maltz machen derer Brauer Nutzen
nicht gehemmet sondern befördert werde , weil sie es niemand an¬

dern als ihnen verkauffen könnten : Denn das Maltz kan man

zu nichts anders als zum Bier - brauen gebrauchen , Lerlick .

-k»

4. ) Daß dadurch die Brauer der schweren Mühe Maltz
zumachen , auch großer Arbeit und Sorge überhoben würden ,
in so weit - daß sie sich hernach bloß um das Bier - brauen und

Schencken zu bekümmern hatten .
Endlich und 5. ) daß auch diejenige welche kein Tuch machen

dürsten , jedennoch Wolle und Flachs zubereiten , und gespon¬
nen verknusten können .

Meine unsere obangeführte Regel zu bekrafftigen scheinet
folgendes von grösserer Erheblichkeit zu seyn .

I . ) Daß die Materie von Maltz machen und Bier - brauen

in ' einem Titul vorkomme , Sackst Landes - Ordnung , rn .

Brauen / schencken . und andere bürgerliche «Aaiidthierung
auf dem Lande §. deß Mäiyens und Brauens rc . Was

aber durch das Verbmdungs - Wörtgen Und m einer Rede und

unter einem Verstand ist vorgebracht worden , soll was die Ver¬

ordnung deß Rechts betrifft , nicht von einander gesondert wer¬

den , Üalm . ^ XVelemb . ^

F/4 .

2) Weil
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2. - ) Weil es mit Lern Maltzerr und Bier - brauen einerley

Beschaffenheit hat . Denn es ist auch das Maltzmachen eine

Handthierung vor die Städte , oder vielmehr vor die Bürger ,

die das Brau . Recht haben : Wo aber zwey Sachen einerley

Beschaffenheit haben , da soll auch einerley Verordnung deß

Rechtes seyn- 6. Larbof .

/ . ^ WohiuauchderlurMn - kacul .
rat zu Erfurth auf Ersuchen deß Raths zuKomgsee gegebe^
und im vorigen Capitel angeführtes BrsesuärciuM kan gezogen

^
Weil auch die Edelleute ordentlicher Weise kein Maltz

machen und verkauffen können / Berück , 6Mc/ . 4 § - -r»

z Oarpro v. ^. 6b«/ ?. z / . «i -/ F' . er . / ^ ..

4. ) Wenn eines verbotten ist/ wird auch alles übrige ver¬

boten geachtet / wormit man zu demselben gelangen kan . Mat -

carä . L6E/I labor . i « LarkoL/ ^ -
r §s. , 4 ^ - - x . / F. Denn gleichwie / wenn die Hochzeit verbotten

ist / auch die Verlöbnuß nicht erlaubet wrrd . 6 . E ^
Also auch / wird demjenigen / dem dav Recht zu brauen

nicht vergönnet ist . das Maltzmachen auK verbotten seyrr.
^

5. ) Wenn dieses erlaubet wäre / wurde man nur Gelegen¬

heit geben die Gesetze dadurch zu verspotten , und hennuch wieder

die Gesetze Bier zu brauen . ^
Zu geschweigen daß 6. ) die Baurm und andere Leute stch

von ihrer Arbeit würden abhalten lasten mrt grostemSchaden

deß gemeinen Wesens / Landes - Ordnung . ^ ^ §- Weü denn -

An jeder vord . bey feiner Wahrung / die ihm gebühret .

Auf die vorhergehende Smwürffe aber tangeantwortet wer -

^

r . ) D- k , « eil wir d - n T- xt , so dar Maltz machm v - m

bietet , m rormmis Haben, wir keine andere Erweiterung oder ^

Mslegung , sondern , nur eine ^ pxlicäuonvonnotyen haben .
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und also ist eben dieses Gesetz da , so nicht zu exrenälrm , son -
dem das Maltzmachen mir in sich begreiffet. labor .

Auf das 2. ) haben wir oben schon geantwortet , welchem
noch beygefüget werden kan , daß man unter einer Rege ! und

Lxceprion einen Unterscheid machen müsse . Denn es mercket
Lrunnem . ^ -i. / . 2/ . e . «. «/e . an , daß die Regel ,

Es könne jeder mit dem Seinigm nach Gefallen
Umgehen , also limmret werden müsse , wenn ein anderer kein

dingliches Recht habe , oder der freye Wille , entweder vom Te¬

stier , oder vom Gesetz, wegen gewisser Ursachen , gebunden sey.
Lrunnem . /. ssl c.

Auf das z. ) wird geantwortet , daß allerdings durch daS

Maltzmachen der Nutzen und Zuwachs denen Brauern entgehe ;
Nun ist aber Schaden leiden , und Gewinn verlieren einerley /
zumahl wenn der Gewinn schon gewiß ist , labor . 4 . e^.
/ . ! n Larbros . Lsback . »oe .

sintemahl ein jeder der diese Sachen ver¬

stehet , wissen wird , daß aus etlichen Maaß Getreyd mehr Maaß
Maltz werden . Der Gewinn aber so einem entgehet , wird vor

Schaden gehalten . Tabor . r » Larbos . ^ L

Auf das 4 ) wird geantwortet : Die Bürger werden sich
dieser Arbeit und Verläßlichkeit nicht entziehen , indem sie wohl
sehen, daß ihre ? rotession dergleichen erfordere , und man ohne
Mühe und Fleiß , zu nichts gelangen könne . Wann aber ande¬

re so dieses Recht nicht haben, , so diensthafft gegen die Brauenden

seyn und selbige einer Arbeit überheben wollen , so können sie aus

der Brauer eigenen Gersten das Maltz machen .
Auf das «». ) wird geantwortet : Spinnen ist kerne Hand -

thierung so denen Bürgern eigen , sondern allen auch die auf dem
Land leben , gemein ist. Dahero kan man von diesem erlaubten

Vermögen auf eines das andern verbotten , und denen Bürgern
allein



Woraus das Bier gebraut werde . r8s

allein vergönnet ist , keinen Schluß ohne Unterscheid machen,weil
man von gantz unterschiedenen und abgesonderten Dingen übel

Messen kan . ^em. i - s/ . / . ^ / ^ L- NarpurZ . ^ - / . ^
F0 . K. . 44 .

Qbangeführte Regel aber erweitern ww :

1. ) daß weder die Bürger , noch die fs in der brauende «

Zahl nicht sind , Maltz machen dürffen . . ^ .
2. ) wird solche limiüret , ausgenommen so viel öre Edelleute

und andere MvUeAirce vor sich und ihre kamNs benöthiget

sind . Denn da ihnen in so weit erlaubet ist zu brauen , können

sie auch in so weit Maltz machen , doch daß sie solches unter die¬

sem Vorwand nicht verkauffen . Wenn nun diejenigen , denen

es zustehet , das Maltz zubereitet haben , wird es gebrochen , und

zu grobem Mehl gemacht , welches zuerst eine gewisse Zeit im

Wasser allein zu einem Brey gesotten , oder auch mit siedenden

Wasser gmstzet wird , und das so lange , biß das Wasser alle

Fetten von dem Maltz an sich genommen . Hernach wird es ge -

ftiget , und der Hopffen darein gethan , worinnen es vollkom¬

men gesotten wird . Alsdann wird es von neuem abgeseiget , und

wann es etwas kühl worden , wird der Zeug darunter gethan ,

daß es schäume und gähre, wieder Wein . Kleiborn . -ie

» >/L -
Und halt klcibom . ^ . LS. dafür , daß diese Art Bier

zu brauen nicht allein heut zu Tage , sondern schon vor langen

Zeiten , ( ausgenommen daß vor Alters kein Hopffen darzu ge¬

nommen worden , weil dieses Gewächs denen Alten gantz un¬

bekannt war " > gebräuchlich gewesen .
Es ist aber wahrscheinlich , daß die Nothwendigkeit

die meisten Menschen das Bier zu erfinden angetrieben , weil

es an vielen Orten keinen Wein giebet , und das Wasser unge¬

sund zu trincken ist . Deßwegen haben sie ein Mittel erdacht , wie

sie das Wasser verbessern , gesunder machen , und den Man ,

gel deß Weins ersetzentönten .
As Und



,86 Deß Ersten Theils Zweytes Capitel .

Und zwar halten die meisten dafür , daß das Bm seinen Ue -

surunq denen Egyptiem zudancken habe : Denn bey denenfelben

ist debOswis gewesen , welcher die Wäem oder lererem , so de¬

nen Egyptiern den Gebrauch der Fruchte und deß Breres ge¬

lernt . rum Weibe gehabt. Knicken , i « ^

L. «. ^ 4 . § / . Obwohl Kratmus brnncitc . rs

/LSSchaubühne/ - ^ - . 2. memek

es sey der Gebrauch deß Bieres auch schon vor der Sundfluty

^Äeun/rägeaber ist in Luropa . und Warm Manien,
Kran^reich , Dännmiarck , Norwegen , Engelland undTcutscy -

land , und andern anliegenden Theilen das Bier sehr » einem , und

brauset man solches den Durst jll stellen , Ouvur . «-

Und ob gleich die Misener das Bier verachten , und aus

ihren Wein - K- ll - rn bey grosser Straffe verweisen ; hl - nock .

r . so ist doch kein Zweiffcl , daß , wenn st - in uns kommen ,

s - IbiaeinErmanalungdeßWeins uns auch imBier werden besch-id

lkun, abs°.!d?rlich, da auch in dem Päbstischen oder geistlichen

Recht dch - n ( wie wohl mit wenigen ) gedacht wird . e ^ . « k » .

^AAchÄ- r , cwenn deß kel - nsck >il Meinung wahr, )

ist Iltlches
E-schch-n.^ ^ ^ vielen im üblen Ruff ist , und

bMIbiae beschuldiget , daß cs die Nieren und Nerven Vera

L denen HäMlein deß Gehirns schädlich - Winde -ernrsaa

ch?/einen bösen Safft bey sich führe , und den Aussatz mit sich

^' "^Oder r . ) daß hingegen der Wein fast biß an den Hin «

mel erhoben wird , weil er geschwind nähre , und erquicke, deß
?, ?>»«. Kräfftcn ersetze , dt - Verdaun » derer Speisen befördere ,

Schweiß und Harn austkeibe , die Kälte deß Alters massige ,
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die Geister und natürliche Warme aufmuntere / der säukmg

wiederstehe , und den schwachen Magen ftarcke . .
Allein ^ eibom . /. antwortet gar schon aufdreseEmwurf -

fe > daß dergleichen Schaden und Verderbung der Gesundheit

nicht von dem Bier an und vor sich Ms^ rkommm / son-

zubereitet werde , der gesundeste Eranck und dem Menschmgar

nicht schädlich, auch das Mittel »wKlm dem Wasser und W - m

sey , und daher einem jeden Alter ' / Geschlecht/Land / und Zelt /

als ein guter Tranck anstehe / indem es gute Nahrung gebe ,d >e

Leiber fett und starck, die Haut zart und schon mache , eine bessere

Feuchtigkeit als der Wein gebe , und - «langes r - ben verur .

Wann es aber zuweilen dem Menschen schädlich ist , so ge -

Aifldle del - tene . als Wasser , G- tr - l ) dund Hopffe »

nicht gut ist . W- nnd - r Tranck gesund seyn soll , so muß das de -

ste Wasser darzu genommen werden / so wohl nach dmr AnjeyeN /

Geschmack und Geruch/Und das rein und hell ist . Denn wenn

das Wasser nicht also beschaffen ist , so wird auch das Bierselbst ,
als welches nichts anders / als ein mit denen Krafften des Getrey -

des und Hopffens angefülltes Wasser ist / auch die meisten bösen

E' genschafften deß bösen Wassers behalten / und das Suden oder

GähreN / nicht alle verbessern .
Das Getreyd muß ebenfalls gut und auserlesen seyn /

es ftys nun Gersten oder Weihen : Es ist auch an deß geweich¬

ten Getreydes keimen und dürren selbst viel gelegen ; denn wenn

es zu viel gekeimet , so wird es auch im brauen dem Wasser we¬

nig Krafft geben; wenn es in der Sonnen gedürret wnd , wird

es viel unfiathige Feuchtigkeiten behalten : wenn es über dem

Feuer gedürret wird , hat man sich in acht zu nehmen ^ daß es

nicht zuviel dürre und brandlicht werde . DerHopffenmuß auch
Aar aus -



, 8T Deß Ersten Theile Zweytes Capitel .

auserlesen seyn » und in gehöriger quMMLr darzu gebraucht wer ,

den , denn wenn zu viel daran gethan wird , so wird erHitz verur¬

sachen , geschwind in den Kopff steigen und selbigen schwer / auch
das Bier gar zu bitter machen .

2. ) Kan das Bier auch schädlich sey »/ wenn im brauen

em Fehler vorbey gegangen : denn es soll genug sieden/da¬
mit das Bier nicht allzu roh bleibe .

z. ) Kan es schaden in Ansehung der Gahrung , wel¬

che durch die darein gegossene Heftn von einem andern gegährten

Bier befördert wird/welche alle Theile desselben durchkriecheN/da -
hero die gleich geartete Theile bald zusammen gehen,und dieungleich

geartete abgesondert,auch andere zu ihrem Wesen gebracht werden ,

und Heftn machen ( welche hernach bey andern Gebrauden wie - ,

herum zur ( Nahrung dienen/ ) andere werden zu Boden gemeben ^

und wenn dieses geschehen , machet die übrige gereinigte Feuch¬

tigkeit das Wesen deß Bieres . Der Fehler aber - / daß das Bier

nicht gehöriger Massen gegahret/wird daran erkannt/wann das

Bier trüb ist .

4. ) Schadet es in Ansehung deß Alters , wenn es ent¬

weder zu jung ist / oder sauer wird . Denn ein junges Bier , so

entweder trüb oder nicht genug gesotten ist / verursachet Wmde

und Bauch - Grimmen , oder Nieren Schmertzm und Harn -

Winde ; wenn es sauer wird , erkältet es den Magen , machet
Husten , und Kopff - Schmertzm .

§ ) Schadet es in Ansehung der wann man

mmlich zu viel trincket ; allein dieses hat das Bier auch mil dem

Wein gemein ; denn auch dieser ist / so wol wegmdeß Orts,wo er

rvachstt / als wegen der Farbe / Geschmack, Geruch / WeseN/Zei -
tigung , und Alter ^ gar sehr unterschieden / und schadetVenenje -
«igen so ihn trincken , sehr offt und viel . Meibom »

Auf das 2: ) antwortet iurnebus . daß aber

etliche sagen , durch den Wein würden die Kräffte erhalten , ist
sugem
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augenscheinlich fa ' sch , und trage ! kein Bedecken dafür zu Haltes

wenn die Leute so Bier trincken,das Volljauffm , unordentliche

und zur Unzeit gewöhnliche Fressen meldeten , wurden sie viel

langer leben, . als die so täglich Wein trincken . lurneb . ^ / . Aber

genuin d.eftn^ Bierbrauer bey dem brauen selbst
solchen Fleiß anwenden , daß er alles ordentlich anstelle und ein¬

richte , was so wohl im brauen , als hernach im Gahrett,zubeob -

achten ist , damit das Vier gutwerde ; wenn er aberhierinnen den

gebührenden Fleiß nicht anwendet , sondern durch seine Schuld

und Nachlaßigkeit einem andern schadet , rst er gehalten dm

Schaden gm zu thun «
Denn wer seine Mühe oder Arveit Vermrethct , ist Ver¬

bunden culpam levew zuxrseüircn . L. Z

^ und daselbst Ilrunnem . s . L. Umpxreclw -si §. c ? v ^ Ko ^ .

M. F. ^arxrov . . L. L7s^. ^
Denn bey welchem OonrraL beyde conrmlwnren ihren

NuNen haben , dabey müMn beyde einander leuem cul ^ am lei¬

sten
'

e . §. Nun abervermiethet ein Bierbrauer

seine Mühe und Fleiß , damit Bier gebrauet werde . L. absoM

derlich , da auch überhaupt ein jeder Künstler zu einem genauem

Fleiß und Aufsicht verbunden ist . L. 4/ . § A Loc - ^ ^

sls ein Artzt , Z. ^ und wird dem Bier¬

brauer auch das gemeine Sprichwort : Bücken UND BwUM

aerärh nicht allzeit , keines Weges befreyen.
^

Denn es ist ein Unterschied zu machen , ob dem Bier von ohn-
Mr , oder durch einen Fehler , so in der Materie oder Maltz

lecket , oder durch Nachlaßigkeit deß Bierbrauers , ein Schade

geschehen . Wenn solcher durch einen ohngefehren Zufall geschie¬

het , ist der Bierbrauer nicht gehalten. L. /H ^ E . s ^ . weil

ein solcher von niemandem geleistet wird , labor . Larbos

Ist der Fehler in der Materie gewesen, rst er auch kerne

Aar 8 . M8-
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SärKfaÄIon ' zu geben schuldig : Sondern wenn der Schade

durch seine Schuld und Nachlässigkeit zugefügetwordm . ^. // .
tz . / . F' . Loene.

Meine wem wird alsdann der Bewerß oblregen ?

Hierauf wird mit vorhergehender VMmÄion geantwortet :

WannderBierbrauersichdaraufgründetchaßderSchadedurch
einen unverhofften Zufall geschehen sey . so wird er solchen auch

beweisen müssen, und wenn dieses geschehen , absolviretwerden :

Denn was durch einen unvermutheten Zufall geschiehet , den man

nicht vorher sehen kan , wird niemals xrseüiret , L.

- K. und daselbst 6ockvfreci . ^ « se . weil dergleichen auch dem als

lersteißigsten und fürsichtigsten begegnen kan . L. // . §. / . ^
ME . wenn er den Schaden der Materre zuschreibet , wird dem

Bierbrauer ebenfalls der Beweiß obliegen .
- Wann aber der Bürger,soda brauet , den Bierbrauer errm

aer Schuld und Nachlässigkeit beschuldiget , alsdenn muß der

Bürger solcheSchuld und Nachläßigkeit erweisen : weil selbige ,

wo sie nichterwiesenworden , nicht vermuthet wrrd . L.

sondern von dem der sie anführet , erwiesen werden

muß , LarvTOV . -2. . // . Vulreü ^0/ . 4.

Q) » / auch ein jeder den Grund seines FiM

nehmens erweisen soll . L. 2 F.

Nun ist die Frage :

Mas der Bürger / so da brauet / in diesem Fall
vor eine Wage könne anstellen ?

Ich meine LÄronsm ( ^ oncluÄi -kx L. // . §.
oder Mich Subsiäiariam in faÄum aLionem , als welche auch
wieder die geringsten und schlechtesten Handwercks ^Lcute bitz auf
den Küh- Hirtstatt hat . rtarxxrsLkc .
», «// .

Wel - -
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schön erläutert .

Sachen Caspar Heinrich Herdfeldts Brau - Herrn
Magern wieder Andreas Zimmermann Lrau - Mer -

ftern beklagterr i » eines verdorbenen Gebraudes

wird rc . Nachdem Beklagter sich auf der Brau - Mei¬

ster Gutachten beruffen / und dieselbe darüber vernom¬

men / hiemit zürn B^cheide ertheilet/daß Beklagter/werl
er das Malrzzum Getreyde bey dessenLosung zu Rath -

angegeben/darauf das Gebraud ' e ängetretten / mit ' Ein -

schutturrtt deß gemalenen Malyes nicht aller Gebühr

versabren / noch einen Brau - ^ ersiandigen/ ( da er lln -

richtiakeitbey - ernR - ührerr vermercket/ ) dazu beruften lasi

weisen kan / nicht unbillig zu ersetzen Huldig .
Guedlimb - den zo . 0 ^ . 1672 .

Welche 8eliteor doch hernach rekormiret
Wurde init diesen Worten :

>HyeKt^' E- Sachen Andreas Zimmermannes Be -

^ klagten und an einem / entgegen und wie¬

der Caspar Hei,wich Heidefeldten Magern und ^ // ^
am andern Cheil erkennen wir Fürstl . Ouedlimbwgische

Stifftss
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btMts - Carrtzlep OEe- Ao- ' und Aathe / auf eingeholten
Aach unparthepischer Aechts - Gelehrten / vsrAecht /

daß die eingewandte - ^- eLrtts - r zwar richtig /

aber das den z. D- c . r s/ssten Jahres ers

lagtemzu - ' e/e- ' ner; / oder fein Gewissen

n ette, ; sHuldig und gehalten fepe . D. ^.
mltz

ren /
^ . WBeweist zn vertrekten

M^ /Mret den 4 . Oe<? IS7Z

zürfll . Oneblimb . Stiffts -
Lünßley .

8 . At ! Ons8 ösciäenäi warm folgende:

CT ^ As in Sachen Caspar Heinrich Heidfeldts wieder Andreas

Zimmermann bey erster Inllanr gefällete Vsstninv - Urthek
haben wir um deßwillen rskormiret , weil beyde UnZirende Par ^

theym mit dem verbrämten Maltze in cammLÄrone stehen ,
und Beklagter darüberKlägerm den Eyd zugeschoben, welchendie¬

ser entweder zu xrseiliren oder zu reksriren ? oder sein Gewissen
mit Beweise zu vertretten schuldig , indem Beklagter abredlg ,

daß es gut Maltz gewesen, oderdaß er sich übereilet , oder sonsten

einige Fahrlässigkeit begangen hatte , dagegen beständig aüeriret ,

daß er , nach Art anderer BramMeister , damit umgegangen ,

worinnen die Brau ^Knechte demselben auch beypflichten , Wd

das Unglücke dem Maltz beymessen.

Oecanus . 8enMr,UNv andere

va . der juM- n- kscultät bey
der Universität zu Erfurth .

Wsh »
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Woher es aber komme , daß , vbschon die Materie gut . und

der Brau - Meister fleißig ist , nicht an einem Ort so gutes Bier

gebrauet wird , als an dem andern , das will ich mcht berühren ,

weil solches dem Wein eben auch zu begegnen pfleget , daß an ei¬

nem Ort ein angenehmer , an dem andern aber em unangenehmer

wächset , so daß man ihn einen natürlichen Essig nennen tonte .

OE^ o/ . und gehöret die Beantwors

tungdieser Frage mehr vor die ? kxlico8alsIuMen
Es wird auch vielleicht mcht der Muhe werth seyn , viel von

der cdianrität der Materie zureden , weil diese nach Unterscheid

derer Orte auch sehr unterschieden ;st Unterdessen will die

Gleichheit haben , daß das Bier , zu welchem man mcht so viel

Maltz genommen , als man sonsten zu nehmen pfleget , Me wob

feiler verkausst werden , gleichwie auch der Press deß Breres zu

theurer und wolfeiler Zeit nicht einerley seyn kan .

Ein Exempel haben wir , davon ^ . näreas UoxxLnroä .

zeuget » . -
,220 . und hernach lebte GrafHoyer von Falckem

stein . der verordnete in der theuren Zeit , daß man kern ander

Bier brauen duAe, denn ein Stübichen um einen Pfenning , da¬

mit man Brod - Korn haben möchte . . .

Lieber dienet auch das Qmdlmbmgische8rarut m diesen

Worten : Weil aber die Merrzen - Bier ,nehr Unkosten
als die frischen erfordern / solle, : die Brauer ein halb

Stübichen einen pfenriing theurer zu verkauffen befugt

sevn . Westendorff . BrauDrdnung §. 6.
*

Dieses Capitel soll folgende Frage beschließen :

Bb Ob
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Db der / so einem andern um einen gewissen
preist Ma! tz verkaufet mit dieser ausdrücklichen

Bedingung / daß das Bier lange zur b/po
rtiee bleiben solle / biß das Geld völlig erleget /

bey dem Ooneurg der Gläubiger auch denen

übrigen ihmvorgehenden ^könne vor¬

gezogen werdend

Ich meine allerdings , deßwegen weil er sich die spacke « :
vorbehalten . ^ 20 . Kictirer .

/ . «. 4 0.

Welches wahr zu seyn scheinet , wenn der Lüoncurs in dem

Bier selbst, nicht aber in andern deß Schuldners Güthern , ge¬
schiehet . Denn gleichwie ein Errett , den man nur über gewisse
Güther erhaltm , auf die andern Güther nicht exrenäiret werden
kan . Lsrprov . SM/ . / . cs«/ ?. F- - . Mso auch diese
ll/xorbec nicht .

Deß Ersten Theils Vierdtes Capitel .

Bon der Form Bier zu brauen .

WHewlr uns zu der Form deß Bier - brauens wenden , wo ^
len wir etwas zuvor melden , von dem Ort , wo gebrauet
werden soll, dieser ist nun entweder öffentlich , oder ab¬

sonderlich ; dieser ist , wenn der Bierbrauer selbst in seinem
Hauß so viel Gelegenheit , und benöthigte Werck - Zeuge zum
brauen hat, daß er darinnen brauen kan , dergleichen Zu Regem
spurg,Quedlinburg,Halberstadt u. andern herumliegendenStäd -
IN gar gemein ist. Wann
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Wann es aber ein öffentlicher Ort ist , lieget der Obrigkeit
zu besorgen ob , daß es mcht nur ein solcher Ort sey, wo nicht
leicht eine Feuers - Brunst Zu besorgm , sondern auch , daß er

für dem Einfallverwahretwerde .
Dahero kan die Obrigkeit , wenn nothwendig etwas daran

auszubessern ist , die Bürgerssodas BramRecht haben , mit Fug
und Recht ihren Theilmit beyzutragen , zwingen , wovom M 2 »

Theil Z. Kapitel weitlaufftiger foll gehandelt werden .

Hier nun wird gefragen

Ob die Kirchen derer Papisten , in welchen die

Evangelischen keinen Gottesdienst halten / und
schon melstmtheils verwüstet sind/von denen

Evangelischen mit Recht können zu Brau -
Häusern gemacht werden ?

Keines Weges , denn was GOLL und seinmi Dienst gehei -
liget ist , damit können die Menschen nicht nach Gefallen schal¬
ten und walten , auch zu keinem weltlichen Gebrauch angewendet
werden . §. L.

^ E/ . Welche Regel canomüret worden

ist. c- 6/ . /ES- / , // . Dahin mcllmren auch die

Rechts - Gelehrte . bloräermÄNn . eL. - o.
L. Lcbneiäe ^ . ^ kiarppreclit .

H. K. 7. ( ^oler . - ie - tt/7 ^^4. NoäeK. kiüor . Ds/ . / . t?o^/7
». ZF. Xmpsckillcl. /ie/ « > / > . //A. / . c «/ . F. ». /

kinc ^ elrbus . c ^ v . » . K! oc ! <.
- vs/ . / . / . L« Oarpr . / ^e. F. i7o «/ ?.

Eorbmarm . ' r-s/. 2. /so . x ^ urmser . . 5 .

KSE/?. l ^ sinkiNL -ie K- FE . /ce « / . b Lcc/e/7L . / .

« . // . / . /s// . Bb 2 Die
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DieHchm aber und Gottes - Häuser werden nicht allein

- n Md vor sich heilig gemacht , sondern es wird such der Ort ,

wo sie aufgebauet sind , heilig gemacht , so gar daß , wann das

Gebau eingefallen oder abgebrannt , der Ort selbst heilig bleibet .

§. und daselbst ULrppreLllt . ». / o. L.

----e. L . § F. / . ^ ^ und dahero

saget man , daß es höchst - unrecht sey, wenn man eine Kirche zu

einem andern , und zwar weltlichen , Gebrauch anwendet , es

schehe auch unter was vor einen Vorwand es immer wol¬

le . V . tteinlüc . Liricke . c ^ . / » .

^

Derohalben kan aus einem Gotteschauß kein Brau - Hauß
mit Recht gemacht werden . , ^ . . . .

Wenn jemand einwenden wolle , es wurden dennoch viele

§ 8rauen dienen ?
Hierauf wird geantwortet , man wisse leider wohl , daß

dergleichen geschehe , aber hier ist die Frage ob es recht sey ; Und

obangeführte Rechtsgelehrte , absonderlich Mock . und ( . orll -

rnunn , tadlen diese Mißbrauche gar sehr » ^ .
Nnmnehro wollen wir uns zu unserm Capitel wenden , wors

innen wir von derFormdeß Brau - Rechts zu handeln haben , wel¬

che , wie schon oben gemeldetworden , in einer richtigen Ordnung

^^Denn wo kerne Ordnung ist , daselbst gehet alles unrichtig

zu ; welches , gleichwie sonsten überhaupt , also hauptsächlich in

einem gemeinen Wesen zu vermeiden ist ; weil derjenige , so etwas

ohne gebührende Ordnung vornimmet , dem gemeinen Sprichwort

nach das Roß bey dem Hintern aufzäumet - breuöen .

dei ' A. rs ss. L S. Wit wMeN dei ' 0-

HM » dir Rkgrl setzm;
Wcl -
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Welchen unter denen Bürgern die Ordnung

ru brauen trifft , der kan , ,a er muß brauen .

Wohin auch di - Qu- dlinburgische Poli - ey,OrdnungcA- ,r . z. , .
ach « : Im Brauen soll „ ach der Grimmig undZibfuhr rich .

tia verfahren werden/und ein ,eder seinen . Karren Tag /

e , sey im Breyhan / Bier , « der Gose sem Gebrauvetrich .
ren,tonst aber derverjaumten oder verlassene » Brauzeir
nannlich verlustig sey ». ,c - Woraus verschicdem Fragen
g- ciäiret werden kennen , » en weichen wir nur zwo «Hier b «

rühre » wollen ;

Und zwar i . )

Ob einer nicht eher brauen dürste / ehe Sie OrS /
nung an ihn ist L

Welche Frage mit Nein beantwortet wird .

Denn da « Vorausnehmen ist in unserm Recht gar schr ve »

ballt , welches nicht allein daraus abzunehmen , wenn sich einer zu

am darzu erbieten und kan vor Vttfiießung solcher 8. Lage nicht

schwören » Churfürst ! . Sachß . Proceß - Ordnung . §.
Wenn nun also . verb . Darin » ihm zu ^ / ^ ' ren nicht

frev stehen soll . Berück . / . / o . sondern
auch bey . ErneuttUNg eines Arrestes : Worinnen die ^nricipa -

von aleichfalls verbotten ist , Churfürst ! . Proceß - Ordnung .
/ ? . §. Wernr auch dieser , verb . mit emer oder andern

De»tw/r/EZU <Kt ^ ^ rren . ( Är ^ L / » §» / »

Gleichwie auch die vorausgenommene Beywohnung Verlobter

Personen nicht erlaubet ist» O - ^ ov .

Bbz Un »
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Und also wird auch nach dem bürgerlichen Recht demjeni¬
gen , so die Bezahlung vor der bestimmten Zeit fordert , die Lx -

cepvv plus pemioms entgegen gesetzet, tz. und da ,
selbst 8ckneicle ^ .

.
Nun will ich 2. ) nicht gedencken , daß durch die ^nriLixa -

rion die gantze Brau - Ordnung verkehret :
Und z ) gantz gewiß denen übrigen ein Schade dadurch zu ,

gezogen wird . woraus hundert und mehr Klagen und Beschweh ,
rungen entstehen.

Es ist aber dieses auch selbst von allen Bürgern - Meistern
zu verstehen . « eil sie im Brau,Recht nicht als Bürger - Meister ,
sondern überhaupt als Bürger , so Bier brauen und schenckenan ,
zusehen sind.

Es leidet aber auch emMmitation , wenn die Nothwendigkeit
und Nutzen deß gemeinen Wesens ein anderes erfordert , z. E .
wenn derjenige , den die Ordnung trifft , wegen Mangel deß
Maltzes nicht brauen kan , alsdann kan der folgende brauen ,
daß kein Mangel am Bier sey :

Ob aber dieses einem ordentlichen Bier - bra ^ r so unge -
straffet hingehe , wollen wir zu Ende deß Capitels sehen . Hier¬
bei) nun

r . ) Wird gefragen

Ob ein Bürger nicht so offt brauen dürffe / als
er wolle 2

Welches mit LTleitl beantwortet wird ;
Denn es soll eine Ordnung gehalten , und darauf gesehen

werden , daß die übrigen , absonderlich aber dir Armen nicht unter¬

liegen müssen.

Z . Mird
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z . Wird gefragt :

( Weil aus vorhergehendem Capitel zu ersehen ,
daß weicher mehr Häuser , oder auch nur eines

hat , worauf die Gerechtigkeit doppelt zu brauen

hasstet , öffters als andere Bürger , doch in ge¬
höriger Ordnung brauen darf ) ob ein sol¬

cher zwey Häuser in eines bringen
könne ?

Dieses besähet rvlcv . N . «s.
s . / . krirscb . ^ K. e^Zer. /öe/Ä«, ' . O. voc . Oomus .
Wenn nicht ein anders durch ein 8mrm eingeführet worden ,
klev . / . wohin auch die Qvedlinburgische Policey - Ordnung
incliniret . F. §. F. U) ie auch diejenige rc . diesem ,
gen so zwey Brau - Häuser in eines gezogen / solle »
solche abtheilen / und ein jedes also - ,/ ^ren lassen / damit

sie in dem Hause , vor welches gebrauet werden soll /
solches Brau thun / und den Breyhan ausellen kön¬
nen rc .

Hernach ist auch zur Form zurechnen,daß das Brau - Recht
kein krivar - sondern ein öffentliches Recht in dem Verstand
seye , weil man das Bier öffentlich braue » und ausschenckm
darf .

Daher
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D aher entstehet ein Zweiffel :

Ob man nicht yr/i ' -t/rm, das ist in seinem Hauß /
durch seine Bediente / zum Gebrauch /
das ist / daß man nur mit seiner F - mi/re mu¬

cket / nicht aber andern das Bier verkau . fer /

brauen darf / welches der gemeine Mann / vsn

dem Werckzeug / Kessel - Bier - brauen
nennet 2

Welches mit Nein beantwortet wird. '

Weil i . ) das Brau - Recht , nicht nur in Ansehung
derer Personen / sondern auch der Weift zu brauen , reltrm »

^iret ist»
s . ) Bezeugen gar viele Städte mit einem traurigen Aus -

gang , welche in Brand geleget worden , was das krivar -

Brauen vor Schaden thue . . —
z. ) Würde durch solch Kessel - Brauen der gememe Seckel

betrogen , wenn die Tranck - und Birr - Steuer oder ^. ccils aus -

ftn
blnber.^ o ^ 4 ) hiesxs Brauen von dem Durchlauchtigsten

Chur - Fürst zu Sachsen mir deutlichen Worten verbotten .

Besiehe Lhur- Fürftl . Sächsische Erledigung , - ^ vsnE - sn -
Gachen §. und demnach zum 22 . ften vcrb , So befeylen

wir gleichfalls allen uird jede, : Gerichts - Herrn / Schos¬

sen , / uud Verwaltern hiermit / - aß sie bey Vermeidung

unserer Ungnade und ernsten Bestraffung / samt und

sonders / solch heimlich Nestel - Brauen aller Orten asto -

balden abschaffen / und mamnglrch ernstlich verbrechen /
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und auf die Landes - Ordnung / und Steuer Ausschrei¬
ben weisen . , „ . . .

Dieses deutet auch das QuedllMburgssche Statur mit fol¬

genden Worten srn . ^ ^
Damit auch vors 7. deneniemgen / so deß vrauens

insonderheit befugt und berechtiget / ihre rHahnmg mi -

bittigcr Weise »ncht entzogen werde / so sotten atteNessels

Hauß - und fremde Bier hiermit insgemein bey ro . Tha¬

ler Strasse abgeschaffet seyn / und mögen die jo in ihren

gefreyten Hausiern und Hoffen Bier vor ihren Hauß -

tzalt zu brauen befugt sind/zwar ihrer Freyheit sich un¬

gehindert gebrauchen / doch daß sie niemand voll ihrem

Bier etwas verkauffen und zuschlagen ; . andern aber

ausserhalb der Obrigkeit und Stiffrs - Fraulein brauen

Zu lassen / auch Bier um Geld zu vert ' arrffen / oder an¬

dern zu verfetten und zuzuschlagen / soll denen erst gesag¬
ten mivÜLMten bey Straffe obgeseyter 20 . Thaler /

Hiermit gänrzlich verbotten seyn . Quedlinb . Brau - Ordnung
in Wesiendorffe . §. 7.

5. ) Würde , wann das Kessel - brauen erlaubet wäre , das öf¬

fentlich gebrauete Bier nicht so bald ausgeschencket , und also die

Ordnung im brauen verhindert und verzögert werden

Es künte zwar im Gegentheil angeführet werden

Daß r . ) viele eine grosse kamAe haben , welche sie, wann

sie das öffentliche gebraute Bier ihnen sollen zu trincken geben ,

Nicht erhalten könten , . ^ ^ .
2. ) Daß sie es nicht verkauffen , noch zu dem Ende brauen ,

z. ) Daß auch denen Edelleuten erlaubet sey heimlich Bier

zu brauen , Landes - Ordnung - i . § . darum ordnen veib . denn

er vor seine Haußhaltung norhdurfftig ist rc -

Und 4 . ) daß IUevm8 das Gegentheil behauptet ! will m

diesen Wortem Ingleichen halte ich dasjenige nicht vor recht
und gültig / daß denen Bürgern die Freyheit benommen

C c wird
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wird zu ihrer Haußhaltung Bier zu brauen

dar . / 2. welcher «// . einkrEujäicium von der

kaculrser zu Wittenberg anführet . ladvr . c ^ e - -

-5. §. ^
Allem aufdas I . ) wird geantwortet : daß dieGroßederHauß -

Haltung einen von Beobachtung deß Gesetzes nicht befreye , zu¬

mal da er denen Knechten und Mägden Kovent kan zu trin cken ge -

2. ) Haben angeführte Ursachen nicht allein statt , wenn sie
das Bier nicht verkauffen wollen , sondern auch wenn sie solches
mit denen ihrigen zutrincken gesonnen.

z. ) Kan man von denen Edelleuten auf den gemeinen
Mann nicht schließen , sondern hat das gemeine Sprichwort all -

hj - r Pl ^ Was ihrer zwey thun , das ist nicht ein -

erley , lerem . / . L. ^ mbon . kreuäen -

beru . L' ovc/ee/ ?/4 »«> /

4. ) Ziehen die meisten Oiüenrienres den kauckkar an,wel -

cher doch mit denen Wittenbergernvon einem gantz absonderlichen
eFu handelt , da die Bauern dieses Kessel - brauen , entweder

durch einen Vergleich oder Verjährung erlanget ; wir aber re¬

den von dieser Sache überhaupt .
Hernach setzen wir dieser /mwritTr die ^ utoncser deß

Chur-ßürsten zu Sachsen , ( und also eine weit grössere ) entgegen ,

welche die geringere niederschlaget : weil ein großes Licht das klei¬

ne verdunckelt . UeiZ . ^ 4 . ^ rumseus -r-o/.

Wir erweitern aber unsern vbangeführten Satz , daß nem -

tzm , sondern auch die Bierbrauer selbst.

Bey dieser Materie fället mir ein gewisser Casus bey ,
welcher
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welcher vor wenig Jahren in der GraffschafftManßfeld sich zu ,

getragen , so ich « Wer erMen will .

Die Obrigkeit schickte in eines gewissen Bürgers / so we -

gen deß Kessel - braums verdächtig war / Behaussung / einen Her¬
ren deß Raths mit andern Bürgern um Haußsuchung zu thun ;
( ob aber dieses HauMchen erlaubet sey? untersuchet soban .
( ibrick . b. cho1ck. r>r ^ mit - ' ckkia-

- r/ä «/ und

Da sie nun dergleichen Kessel - Bier antrafst », sieng der

Rathsherr laut an zu schreyen : Da hüben tvit einmal
einen Steuer - Dieb ; welches der so das Bier gebrauet ,

übel empfand , und dem Rathsherrn antwortete : Das Möcht
er selbst seyn und bleiben :

Welche Worte der Rathsherr vor ehrenrührig angenom¬

men , und wegen solcher Jnzüchlen den Bürger zu straffen ge¬

bettelt .

Bey Entscheidung dieser Sache kamen ZWey Fragen
vor

L. ) Ob dein Rathsherrn erlaubet gewesen die¬

sen Bürger einen Steuer - Dieb zu
nennen ?

2. ) Ob dem Bürger zugestanden dieSchmah -
Worte zurück zu geben ?

Auf die l . ) wird mit Nein geantwortet .

Denn Schmäh - und Laster - Reden über einen andern auS -

zu gießen , ist in dem Göttlichen - Natürlichen , und Völcker -

Recht , ja nach allen Gesetzen und Herkommen , verbottm ,
Ccr Lotttmair
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Cmknyann . vo/ . L. L^ F. ^ ^ ja bey vielen und schwelg
xcn Strassen . Lonlt . LloÄor . s. - -4. 4- Anhaltische Lan -

des - Ordnung40 .
Und da 2. ) die Wahrheit einer Bezichtigung von der In ju -

rien - Klage keinen befr - Lyet, 6ul . >. och7 Rarppreckr .
<?-/ / . l' Ä/?. /o/ . 2.

§ 6 , - r . /F . ^. iLliter . M /li ' ZenrOMl. ^-s/ .

<?s«/7 ?r. /F . Mevrus . / ? ^ - / . i -iec-r/Z^F-. wie vielweniger m die¬

sem Fall / da der Rathherr den Bürger fälschlich bezichtiget .
Und ob gleich zch der Bürger daran , daß er heimlich Bier -

gebrauet , unrecht gethan , so ist er doch deßwegen kein Dieb ge¬

schweige denn ein Steuer - Dieb , und dieses Zasters nicht schuldig
worden , §. s-?/ . ^ ^ c - . weil die Beschreibung dieser

Verbrechen mit gegenwärtigen ealu nicht übereinkommt .

Auch ist 4. ) dem Rathsherrn Gewalt gegeben worden nicht

zu schänden und zu schmähen , sondern Haußsuchung zu thun ,

er hat aber die Grentzen seines Befehls gewaltig überschritten

Da 5. ) nicht einmal dem Rath selbst erlaubet gewesen den

Bürger ohngestrafft also zu schänden und zu schmähen L. §

L/Ä - - . und daselbst Lrunnemari . denn es können die Unterthan

NM auch die Obrigkeit selbst inchriarum belangen . Ularppreckt .
^ §. /2 . M/?. ^ ? ? . / § - . KlarnnNaurath

§. - / . />. 4 § - . und kan den Rathherrn nicht schützen, daß

Her Bürger i . ) auf einer unrechten That angetroffen worden .

2. ) Daß er das Bier heimlich den gemeinen Seckel zu 6a -

LauZiren , gebrauet . .
Und deßwegen g. ) der Rathherr ihn aus gerechten Cyfer

^^Sintemal i . ) nicht folget , daß der so über einer unrechten

That erwischet wird , deßwegen gleich ein Dieb sey ,sonsten wür¬

de die Anzahl derer Diebe immer noch grosser und mufte man off-
ms
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ters solche , denen die Beschreibung deß Diebstahls gar nicht zu kä¬

me ^ Diebe schelten . , , . ,
2 ) geben wir zu , daß du er aho heimlich Brer gebrauet , er

unrecht gethan / wovor er auch seine Straffe wird leiden müssen ;

Mein wir verneinen , daß er einen Diebstahl begangen , und daß

der Rathherr Machtgehabt ihn einen Dieb zu schelten .

z. ) Wenn er ihn hätte straffen wollen > hatte er steh aller

Schmäh - - Reden enthalten und gantz bescheidene Worte gebrau¬

chen , die That dem gantzen Rath hinterbringen , und deßcn Be -

straffung überlaffen sollen ; ja dieses Wort

glebet gnugsam zu verstehen , daß er ihn Nicht habe straffen , son¬

dern vielmehr schmähen wollen .

Auf die andere Frage aber : Ob der Bürger diese
Schmäh - Reden wiederum zurück gebe, ; dürsten ? Wird

mit Ja geantwortet . - ^ ^ ^ .
Denn wo die Beleidigung verbotten ist , da ist öle Verthei¬

digung erlaubet . bilarppreckr . ^ ^

6oeä6eu8 . 4-

Nun ist aber allhier die Beleidigung deß Rather - rn verbotten

aewesenXwie aus der vorhergehenden Frage zu ersehen ) deßwe -

mn ist erlaubet gewesen, daß sich der Bürger vertheidiget .

Daß aber die kewrlron eine Art der Vertheidigung , und

Mo in Rechten erlaubet sey , zeigen Lerlictt

6LÜ /iL . 2. 0 ^ / und daselbst QrLVLns . ttarppwckr .

Fri 6. r «/ . ^ - - o. Oarprov . KE . /E - / .

SÄ-e?. .-r. 2^ . Kickrer . A2. Nev .

5. Srruvius . c-. / v,

^ ^

2° ) Welchen man Znstmarum belangen kan , demselben

kan man auch die Schmäh Worte wiederum in Busm schieben .

Zrruv . -i. / . H. F. Nun aber hätte ja der Bürger den Rathherrn

InMlamm belangen können , deßwegen tonte er auch dieSchmah -
Worte zurück geben»

E
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Es hindert auch nicht i . ) daß es als eine eigenmächtige Rau¬

che so in Gesetzen verholten , anzusehen sey. L. § 4 . ^ / «-

2. ) Daß ordentliche Mittel vorhanden sind , wer aber ein

ordentliches Recht hat , dem soll kein außerordentliches verstat¬
tet werden . 4. ^. M/E .

z . ) Daß es nochnichtausgemachtist , ob dieR . eror6nn er¬

laubet sey, weil solches Kennemann Ke/o^/7 kin -

ckelckus . 0 ^ 7 ^ . ÜnZepauer. . // . ^ 0 . ver¬

neinen . r

Absonderlich 4. ) da hier eine Ungleichheit der Perso¬
nen ist.

Denn erstlich ist zwischen der Regel und Lxcexrion
ein Unterscheid zu machen . Denn obwol re ^ularirer die eigene
Rache verholten ist , Uarppreckc . ^ §. / . ^ -r.

so trifft es doch in vielen Fällen nicht ein, - welche ULkn .

Wefemb . ^ «. // . Zrruvrus . Äk. c<kv.

2. lokann Gracke . erzehlen .
Und zwar i . ) wegen der dringenden Nothwendigkeit die gemei¬

ne oder eigene Wohlfahrt zu vertheidigen §. 2. /A. ^ L.

2. ) wegen deß Rechts Ehelicher - und Herren - Gewalt .
L. LS . L. c?.

z. ) wegen Schmäh - Reden so man alsobald , vermittelst
der Rerorlion , znrück geben soll- Hakn . 8rr1 . 1v. Wracke , «i. / . ^

2. ) k3lliret dieses,wenn einem mit einem außerordentlicheNMit -
tel besser gerathen ist ; denn alsdenn soll man vielmehr das außer¬
ordentliche als ordentliche erwehten . Reutner . LS. / . ^c//7
L/ . «. Zclineickev . ^ ^ ^ / . ( ^arpr .
/ »«- e. L. Ld«/ ?. // . 44 . ». Nun aber ist die Leror -

llvn eine bequemere Vertheidigung außer Gerichts . 5rruv .

-i» / . 4»

z. ) Geben öerlick . und 8truv . <i . /. dmenjenigen so anderer

Meinung sind , ZLÜskaüioli .

4. ) Ist



Wie das Bier gedräut werde 5 ro >

4 . ) Es ist auf die Ungleichheit dererPersonen allhier reicht zu se¬
hen, sondern nuraufdie ausgegossene Schmäh - Worte , und zeuget
Üarpprecdc . ssi H. ^ «. / p/ . Lrruv . </. c. / s . H / .

? 5üer . / « - i - - ^/o - ^So- r . Daß weil »
man solche zum Voraus setzet, die Kecorsion auch wieder die

Obrigkeit erlaubet sey.
Dahero halten wir dafür,daß einem Bürger , der also reror -

LMet , keine Geld - oder andere Sttaffe könne auferleget werden .

Nunmehr zur Sache selbst.
Wir haben bißhero von der Ordnung die lm brauen in acht

genommen werden soll , gehandelt / nun ist letztens noch übrig , daß
wir eine Regel wegen deß Bier - brauens und Schengens zeigen ,
welches diese seyn soll .

Was vor eine Ordnung bey dem Brauen

beobachtet worden , eben diese soll auch bey dem

Ausschencken beobachtet werden : Denn also wird

denen Bürgern gerathen seyn , daß sie einander die Ruthen ,
Kräntze , Wische oder Körbe , nicht zu nahe steckenoder aushängen
dürsten.

Wohin auch die Durchleuchtigste Aebtißin in einsn brarut

Hiesiges Ort in diesen Worten gezielet .
D - rs 2 . ) soll kein Brauer sein frisch Bier chenöer

aufthun / es sey denn aufs wenigste z . Wochen alt / so,li¬
sten Mer dem andern mit dem außsellen deß Biers in

dieser Ordnung nach der Riege folgen / und alle Wege ei¬

ner allein 12 . Tage anfeinem Brau frisch - und Meryen -
Bier fellen ; wurde sich aber jemand unterstehen neben

die scheiEendenBrauerhermkch Bier in Rannen zu ver -

kaussen/oder auf andere maße jemandes/ ( es seyen denn

Rrancke / denen auf Begehren etwas zu lasten ein jeder
befugt seyn soll ) abfolgen zu lasten/feinem Machbar ein

oder mehr Tage von jerner beit überlasten / und die an¬
dern
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Hern Brauer dadurch zu gefahren / der soll deßwegen z .

Weichs - Thaler zur Straffe erlegen .
Ob man aber nicht , ehe man aufchun kan , fem Brer oder

Breyhanbeygantzen Faßen verkauffen könne ? Darauf istmeme
Meinung,Haß wo solches in Observan ? : gekommen , es auch zu

erlauben sey , welche Meinung auch das BraurLolleZiumzu
Magdeburgern 14 . apxrvbiret hat : So soll auch ein jeder /

so alte Bier gebrauet hat / dieselbc n bey sich be halten , und

vor nicht auszapjfen/auch keinen Wisch vor der

Zeit ausstellen bey i r . st . wer Hierwieder handelt /

und ihm von denen . Zerren - auszuzapffenverbotten würd /

er will es aber nicht achten / der soll doppelte Straffe ge¬

ben : Aber gantz zu verkauffen ist einem jeden frey .

Angleichen - So soll niemand / hohes oder

niedriges Standes/das Bier in gemietheten Ballern auss

zapffen oderausschenMn beyyüe- r . 5. st sondern dieselben
Bier sollen wiederum in dre Häuser / darin ; ' , sie gebrauet
sind / geführet / und daselbst ausgezapffet werden / da aber

jemaird ungehorsam befunden / der soll ohne Gnade ge -

straffet werden : Aber ganyzu verkauffen soll einem je¬
den freystehen »

Des Ersten Theils Fünfftes Tapltel .

Vom Endzweck deß Bier - Brauens .

^^^Aßdernachste Endzweck deß Bier - brauens die Erhaltung

seiner selbst, und derer semigen sey , ist schon lM ersten

Lapitel gemeldet worden »

Denn



Vom Endzweck deß Bier,brauen » . roß

Denn dahin siehet ein jeder Hauß - Vatter , daß er sich und

seine Kamille erhalte , so ferne er Bier brauet , das Geld davor erm

nimmet,und von dem Geld ihm und seiner Kamille die nöthigen

Lebens- Mittelanschaffet .

gemeinen » » v

befördertwird , welches der mehr entfernete Endzweck jeynsoll .
Denn vermittelst deß Bier - brmkens ersetzen die Bürger den

Mangel deß Getränckes , und begegnen damit dem Durst , als

einem unerträglichen Übel . . . ^
Es benimmt aber der Erbarkeit dieser Handthierung , wre

schon oben grsaget worden , nichts , daß das Bier dchwegenbey vie¬

len öffters übel angeschrieben , weil ihrer viele solches Nicht nach

Durft , sondern nur zur Wollust trinckem davon gantzvoll und toll

werden,und also das . Bier zu einem Sclaven allerhand Streite -

und HurereyMachen . . ^ ^ ^ ^
Denn wo Trunkenheit ist, da herrschet lauter Wollust und

Raserey , weil der Magen , so von vielem Sauffen erhitzet ist,aller ,

handWollust von sich schäumet , c. / . F/ . Kirret .

Denn diesesbegeanet demBier,und der Bier,Brauer - Hand,
chierung «richt vor fich / sondern zufälliger Weise : Was sich
aber bey einer Sache zufälliger Weise zutrüget , das ist der Sache
nicht , als ein nothwendiges ^ chunLum oder Kroxrimn zuzu ,

schreiben . Earpr : . ^

und man muß vielmehr einen Unterscheid machen unter den rech¬

ten und mäßigen/und den unmäßigen Gebrauch oder Miß¬

brauch deß Bieres . Derowegen M nur der Mißbrauch auf¬
gehoben werden , und der rechte Gebrauch oder das Wesen der

Sache bleiben ,
Wer wollte an der Erbarkeit derer Gesetze, ( du furnehmlrch

in dem Recht der Natur und derer Völcker gegründet sind ) zweiff,
lm ; unddoch pfleget manvondenenselben , wegen deß Mißbram

Dd cheS



2ro Deß Ersten Theils Fünfftes Capitel .

chesUgemein, zu sagen : Daß die Gesetze in Schulen als Jung¬

fer » anzusehen , in Gerichten aber vffters zu s. v. Huren werden .

Xorlaon. kreuäenberZ . ^
Dahero auch Solon , als er gefraget wurde , was ein Gesetz

wäre ? geantwortet : Eine Spinnenwebe , wenn etwas leichtes und

schwaches hineingefallen , so bleibet es darinnen hängen , etwas

schwehres aber fälletdurch,und zerreissetdie Spinnmwebe ; oder

die Gesetze werden deßwegen mitdenen Spinnenweben verglichen ,

weil , gleichwie geringe und kleine Thiere darinnen bangen bleiben ,

grosse und starcke aber durchfallen ; also werden schlechte und ar¬

me Leute gestraffet , die grossen und reichen aber verschonet . Nacke

M ( lliriltian . ^ / »el/ . F»

welches der Poet also gikbet :

LmpUear M wuscas , trÄNÜnittlt LrsncL

veipäs ,
8Le xLrc1tm3ZriL8 ! ex, ! nurML8ci^e xremit .

Oder in teutsche Verse gebracht :
W ^

Gleichwie ein schwaches Thier in einer Spin¬
nen - Weben ,

sich bald verwickeln kan , ein starckes abervicht :
So last Gesetz und Recht den reichen Mann auch

leben ,
Wenn es dem Armen jetzt das Todtes Urtheil

spricht .

Aus dem unmäßigen Gebrauch deß Bieres aber entstehe «
nichts anders Wd gewiffers als die Trunckmheit , «»welcher

MM
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man Zar viel zu reden hätte , weil es aber nicht hauptsächlich zu
unserm Vorhaben dienet , so wollen wir nur etliche Fragen , so
hieher gehören berühren .

Und zwar i .

Ob ein cos ^ S . dsn man mit einem trunckenen
gemacht m Recht n vor gültig und be¬

ständig zu haltend

Hier muß man die 61 - 3608 der Trunckenheit zumVoraus se-
und einen Unterscheid machen unter einer übergroben und

übermäßigen Trunckenheit , da alle Sinnen gleichsam mit eis
nem Nebel überzogen werden , und unter einer solchen , die etwa »

geringer iß. ( iarprov . ^
l ^ei^er. r « «.

c - s/ . » . Jenes Lonrraä kan , wegen Er¬

manglung deß Oonlenles nicht bestehen , weil er einem rasenden ,
und kleinem Kinde nicht ungleich ist, und nicht weiß , was er re¬
det oder thut . OrpMv . -ri. /. und daselbst Lsbacbr . Lrruvius . ä «

e/e . 8.
Aber welche nur etwas betruncken sind ^ werden dmm

nüchternen fast gleich gehalten , und sind verbunden bey dem
donrraLzu bleiben . Larpwv . l ^eiZer . HeririZ . ^. / .

Unterdessen doch, wenn auch die erstem nach vergangenes
Trunckenheit ihr Versprechen bekräfftigen und gutcheissm , und
wann sie Morgens nüchtern worden , sich berühmen , was sie wäh¬
render Trunckenheit gethan , müssen auch diese ihrem Versprechen
nachkommen . UerinA . / 2 e§-

Wie aber dieseMuffen der Trunckenheit zu erweisen sind §
lehret ( ÄrproV. «/ . - i . Fo - / « .

Dd 2 Doch
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Doch scheinet dieser mit Betrug umzugehen , welcher einen

Gast bettuncken machet , und selbigen in solcher Trunckenheitmrt

ihm einen OornraÄ einzugeh. en, anreihet . langer . ^

Dahero auch wenn die Jungfern einen Jüngling mit Fleiß

und einiger Massen mit List und Betrug also truncken gemachet ,
daß er etwas gethan oder verüwochmchatte , nachdem er aber

nüchtern worden , sich dessen kaum erinnern könnte , und ihn das ,

was er gethan oder versprochen , gereuete , so halte ich dafür , daß

in diesem Fall ein Jüngling , oder wer essonsten seye , nicht könne

gezwungen werden , daß er eine solche- Jungfer , oder anderes

Weibs - Bild,heurathen solle ; sondern daß er von solcher wegen

Mangel deß Oonlenles loßzusprechen sey , wann er nicht , nach¬
dem er nüchtern worden , das Verlöbnüß so er in derTrunckem

heit gemacht , vor gut und genehm gehalten . Leuck . .

R/ . F. 5°,

II . Wird gestaget :

Ob einen die Trunkenheit / wenn er etwas ver¬

brochen / entschul - rge ^

Allhier ist der Unterscheid unter einer übermäßigen und

mittelmäßigen Trunckenheit zu wiederholen , ( . ^ ov .

Bey jener istwiederein Unterscheid zu machen , unter erner

Trunckenheit , die man recht mit Fleiß und "Versag erlan¬

get / und unter derjenigen , d - e einen zufälliger Me ? je / und

wieder ' Vermuthen / überfallet »
Denn jene ( als wenn erner zu dem Elche m sich hmem sauft

fet , daß er desto, kühner und frecher werde eine döse That auszm
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üben , da er nüchterner Weise dergleichen zu begehen nicht Hertz
genug hätte , krucllman . -r-s/. ^ F. labor . Larboll

E / . c ^ . / . m/E/ . Lärprov . Li . /4 - . - r . F0 . und
46 . ) entschuldiget nicht , sondern soll vielmehr mit doppelter
Straffe angesehen - werden; Hering </. c. - r . Larprov .
/ . » . L/ .

Die Trunckenheit aber , womit einer von ohngefehr
Überfüllen wird / entschuldiget nicht völlig , sondern nur in et¬
was / siebter . 1^/ . / . 4 ^ . llricsctt . ^ Ke^ er »
voc . so gar , daß hie eine ausserordentliche,nicht aber
die ordentliche ; Straffe statt hat , Larprov : «i. /. K» /

Bey demjenigen aber so nur mittelmäßig sich betruncken,hat
die ordentliche Straffe statt . Larpr . <7^/ .
/L . «ef . / s ° und also entschuldiget diese nicht-

Derowegmsollteman das Laster der Trunckenheit nach allem
Vermögen meiden :

Alleine dieses dürsten wir heut zu Tage bey vielen mehr wüm
sehen als hoffen, weil da , wo aus Lastern gute Sitten und Tugen¬
den werden , rein Mittel mehr^anschlagenkan. Lenec . ^ r

- . c - ^F. «- . ^. - ' ^4. und nicht wenige gefunden
werden , ( wiewohl schlimm genug , ) welche einander aufden
Reichs- Abschietz vonVermeidung der Trunckenheit einander eines
zuttincken . ll -artter . / . c- / ?. / c . « . Owprov .

cle Valenr . F/ / XVinrtter . / «

A. - r . Aber auch genug von diesen»
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